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VORWORT 

Im Sinne der Regierungserklärung vom 20. April 1966 wird der Bericht über die 
soziale Lage im Jahre 1968 vorgelegt. Der Bericht schließt an die Berichte über die soziale 
Lage in den Jahren 1966 und 1967 an. Er enthält in der Einleitung kurze Ausführungen über 
die demographische und die wirtschaftliche Situation, die Wohnverhältnisse und die W ohnbau­
tätigkeit sowie über die Lage im Bereich der allgemeinen Fürsorge und der Jugendwohlfahrt. 
In den einzelnen Berichtsteilen wird sodann die soziale Lage auf dem Gebiete der Sozialversiche­
rung, des Arbeitsrechtes, der Arbeitsmarktverwaltung und -politik, der Kriegsopfer- und 
Heeresversorgung, Opfer- und sonstigen Fürsorge, der Volksgesundheit sowie des technischen 
und arbeitshygienischen Dienstnehmerschutzes und der Wahrnehmung des Dienstnehmerschut­
zes eingehend dargestellt. Der Bericht enthält ferner kurze Ausführungen über die Auswirkungen 
der internationalen auf die innerstaatliche Sozialpolitik. In den Schlußbetrachtungen werden 
Grundsätze für die weitere Entwicklung dargelegt. Mit der Geschäftsführung in den Angelegen­
heiten der Kriegsopfer- und Heeresversorgung, der Opfer- und sonstigen Fürsorge sowie den 
Personalangelegenheiten ist im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Herr Staatssekretär 
betraut. 

Mit dem Bericht wird ein weitreichendes Bild der sozialen Lage im Jahr 1968 gegeben; 
es muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß darin nicht alle Maßnahmen auf sozialem Gebiet 
angeführt sind. 

Auch im Jahre 1968 wurden Fortschritte im sozialen Bereich erzielt. Darüber hinaus 
wurden durch intensives Wirken Grundlagen für weitere Fortschritte erarbeitet; auch ist die 
Behandlung vieler offener Fragen in Fluß gekommen. Alles Bemühen war auf eine fortschritt­
liche Sozialpolitik im Interesse und zum Wohle der staatlichen Gemeinschaft gerichtet. Der 
vorliegende Bericht möge das Verständnis für die Aufgaben der Sozialpolitik fördern und zur 
weiteren Entwicklung derselben beitragen. 

Grete R e h o r  

Wien, im Oktober 1969 
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Einleitung 

Die moderne Sozialpolitik umfaßt mit ihrem 
Wirken nicht nur die Arbeitnehmer. Durch die Vor­
sorge für Krankheit, Unfall und Alter im Bereich 
der sozialen Sicherheit, die Kriegsopfer- und Heeres­
versorgung sowie die Opferfürsorge wird der größte 
Teil der österreichischen Bevölkerung erfaßt. Auf 
diese Weise und durch die Maßnahmen auf dem 
Gebiet der Volksgesundheit trägt die Sozialpolitik 
wesentlich zum Wohl der gesamten Gesellschaft bei. 

Der Stand der österreichischen Bevölkerung betrug 
im Jahresdurchschnitt 1968 nach der amtlichen 
Fortschreibung 7,349.500 Personen. Am Ende des 
Berichtsjahres wurden von der Krankenversicherung 
unmittelbar 4,308.000 Personen erfaßt ; dazu kom­
men noch die Angehörigen. Damit erstreckt sich der 
Schutz der gesetzlichen Krankenversicherung auf 
etwa 90% der Bevölkerung. Zum gleichen Zeit­
punkt wurden 1,342.993 Pensionen oder Renten aus 
der Sozialversicherung und 289.357 Rentenleistungen 
aus der Kriegsopfer- und Heeresversorgung sowie 
aus der Kleinrentnerfürsorge bezogen. Zu diesen 
Sozialleistungen kommen noch jene im Bereich der 
Bundesländer. 

Die Sozialpolitik des modernen Staates ist eng 
mit der Finanz- und Wirtschaftspolitik verbunden·; 
sie muß ebenso wie diese die Entwicklung der 
Bevölkerung und der Wirtschaft berücksichtigen. 
Aus diesem Grund werden im nachstehenden demo­
graphische und ökonomische Ausführungen ge­
bracht, die sich auf einschlägige Veröffentlichungen 
des Österreichischen Statistischen Zentralamtes und 
des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsfor-

schung stützen. Soweit endgültige Ergebnisse für 
das Jahr 1968 noch nicht vorliegen, wurden die 
vorläufigen Werte verwendet. 

Österreichs Bevölkerungszahl betrug nach der 
Volkszählung des Jahres 1961 7,073.807. Sie ist bis 
zum Ende' des Jahres 1968 laut amtlicher Fort­
schreibung der Volkszählungsergebnisse 1961 auf 
Grund der Statistik der natürlichen Bevölkerungs­
bewegung, der Wanderungen über die Staatsgrenzen 
und einer Schätzung der Binnenwanderung auf 
7,361.500 angestiegen. 

In der folgenden Tabelle werden die errechneten 
Werte für den Jahresdurchschnitt 1967 und 1968 
den Ergebnissen der Volkszählung von 1951 und 
1961 gegenübergestellt. 

S t and d e r  Be völkerung 

Bevölkerung 
Weibliche Personen 

Jahr 
zusammen I männlich I auf 100 

weiblich männliche Personen 

1 95 1 . . . . .  6, 933.905 3,2 17.2 40 3, 7 16.665 1 16 
1961 . . . . .  7, 073.807 3,2 96.4 00 3,777.407 1 15 
19671) . .  7, 322 .82 1  3, 42 7.662 3, 895 . 15 9 1 14 
19681) . . .  7, 349.497 3, 442 .602 3, 906.895 1 13 

1) J ahresd urchschnitt der amtlichen Fortschreibung. 

Eine altersmäßige Gliederung der Bevölkerung 
beinhaltet die nächste Tabelle. Es werden die 
analogen Angaben der Volkszählung 1951 und 1961 
sowie die Jahresdurchschnitte der amtlichen Fort­
schreibung für 1968 angeführt . 

B e v ölkerung n a c h  c h arakte r i s t i s c h e n  Alte r s g r u p p e n  

Volkszählung 1951 
Altersgruppen In J�hren 

Zahl I % 

unter 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,5 86.697 2 2 ·9  
15 bis unter 45 . . . . . . . . . . . . .  2, 8 16.040 40·6 
45 bis unter 60 . . . . . . . . . . . . .  1, 444.528 20·8 
60 bis unter 65 . . . . . . . . . . . . .  349.672 5 · 1 
65 und mehr . . . . . . . . . . . . . . 733.037 10·6 
unbekannt . .. . ... .. . . ... . .. 3.931 0·0 

Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6, 933.905 1 00'Ö 

Mit dem Material der Mikrozensus-Erhebung 
vom September 1968 wurde eine Gliederung der 
gesamten Wohnbevölkerung nach der wirtschaft­
lichen Zugehörigkeit vorgenommen. Personen, die 
über kein eigenes Einkommen verfügen, werden 

Volkszähluug 1961 
Jahresdurchschnitt 1968 

der amt!. Fortschreibung 

Zahl I % Zahl I % 

1,5 84.405 22 ·4 1, 773. 1 14 2 4·2 
2, 743 . 1 1 3  38·8 2, 863.479 39·0 
1, 445 .6 11 2 0·4 1,2 43.477 1 6· 9  

42 6.733 6·0 45 1 .2 47 6· 1 
873. 107 12 ·4 1, 017.376 13·8 

838 0·0 804 0·0 

7, 073.807 100·0 1 7, 349.497 100·0 

jener Person zugeordnet, von der sie wirtschaft­
lich abhängig sind und von der sich daher ihre 
wirtschaftliche Zugehörigkeit ableitet. Ein Teil­
ergebnis dieser Auswertung zeigt die folgende 
Tabelle . 

7 
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Wohnbevö lk erung n a c h  der  w i r t s c h aft l i c h e n  Z u g e h ö r i g k e i t  und d e m  G e s c h l e c h t  

(Mikrozensus September 1968) 

Wohnbevölkerung insgesamt davon 

Wirtschaftsabteilungen 
in 1000 

Land- und Forstwirtschaft ..................... 1 .096 
Industrie und Gewerbe ........................ 2 .737 
Handel und Verkehr .......................... 1.080 
Freie Berufe .................................. 35 6 
Öffentlicher Dienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  346 
Haushaltung .................................. 40 
Ohne Betriebsangabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  2 4  
Pensionisten, Rentner usw . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1 .488 
Unbekannt ................................... 1 89 
Insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . .. . . . . . . . . . . ' ... 1 7.35 6  

Im Tabellenanhang, Seite 104, ist eine weitere 
Zusammenstellung über die Wohnbevölkerung, auf­
geschlüsselt nach Betriebsklassen und Geschlecht, 
enthalten. In ihr werden die Angaben des Mikro­
zensus vom September 1968 sowie jene, die aus der 
Volkszählung 1961 stammen, angeführt. Die Ver-

I männlich I weiblich 
in % 

in 1000 I in % In 1000 I in % 

14·9 52 9 15 ·3 5 67 14·6 
37·2 1 .466 42 ·3 1 .2 71 32 ·6 
14·7 5 30 15 ·3 55 0 14· 1 
4·8 148 4·3 2 08 5 · 3 
4·7 1 82 5 ·3 164 4·2 
0·6 (2 ) 0·0 38 1 ·0  
0·3 1 1  0·3 13 0·3 

2 0·2 52 8 15 ·3 960 24·7  
2·6  66 1 ·9 12 3 3·2 

1 00·0 1 3.463 100· 0 I 3.893 100·0 

änderungen in der Besetzung der einzelnen Betriebs­
klassen gegenüber 1961 sind zum Teil recht beträcht­
lich. Die Veränderungen einiger charakteristischer 
Betriebsklassen werden nachstehend in Relativ­
zahlen dargestellt, wobei die bei der Volkszählung 
1961 ermittelten Werte gleich Hundert sind. 

Veränderungen innerh a l b  der  W o h n b e v ö lk erung b e z üg l i c h  i h r e r  B e t r i e b s k l a s s e n ­
z u g e h ö r i g k e i t  

(Basis : Volkszählung 1961=100) 
--------�----------��------------------------------�--------

Betriebsklassen mit einer Zunahme: Meßziffer Betriebsklassen mit einer Abnahme: Meßziffer 

Geldwesen, Privatversicherung ....... . 
Rechts- und Wirtschaftsberatung ..... . 
Handel ............................ . 

145 ·6 
125 ·7  
1 15 ·4 

Reinigungswesen ................... . 
Bergbau _ . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Textilbetriebe ...................... . 
Haushaltung ....................... . 
Bekleidungsbetriebe ................. . 
Land- und Forstwirtschaft .......... . 

72 ·2 
'14 ·6  
77·5 
79- 7  
85 ·5 
94·9 

In der folgenden graphischen Darstellung werden 
hinsichtlich wirtschaftlicher Zugehörigkeit der W ohn­
bevölkerung die Ergebnisse der Volkszählung 1961 dem 

Mikrozensus Jahresdurchschnitt 1968 gegenüberge­
stellt. 

Wohnb evölk erung n a c h  der  wirt s c h aftl i c he n  Z u g e h ö r i g k e i t  

Volkszählung 1961 Mikrozensus ;rabresdurchschnitt 1968 

ra 
���-�--���--��--------------- ----- ���--�----����--�-------' LF Land- und Forstwirtschaft F Freie Berufe OB Ohne Betriebsangabe 

IG Industrie und Gewerbe Ö Öffentlicher Dienst PR Pensionisten, Rentner usw. 
HV Handel und Verkehr H Haushaltung U Unbekannt 
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Von Bedeutung ist ferner die Zahl der im Erwerbs­
leben Stehenden. Aus den Ergebnissen des Mikro­
zensus für 1968 stehen Daten über die Beteiligung 
der Bevölkerung am Erwerbsleben zur Verfügung, 
welche teilweise in den folgenden Aufstellungen 
und im Tabellenanhang, Seite lQ5, wiedergegeben 
werden. 

"\Vo h n b e v ö lk erung n a c h  der  T e i l n a h m e  a m  

E r w e r b s l e b e n  

Wohnbevölkerung 

Berufstätige Selbständige und 
(Beschäftigte mithelfende Fa-
und Arbeits- milienangehöri-
lose) ge 

Unselbständige 

Zusammen 

.. Mikrozensus Volkszahlung Jahresdurch-1961 schnitt 1968 
in I. in I· 1000 In % 1000 In % 

I 

983 13·9 900 12·3 
12.3871 33.+.244130.5 
13.3701 47.613.144! 42·8 

Nichtberufs- Pensionisten , 
tätige Rentner usw. 

Erhaltene Per-
sonen 

Zusammen 

Volkszählung 1961 
1Ö�0 I in 'j, 

1.139 16·1 

2.565 36·3 

Mikrozensus 
J ahresdurch-
sehni tt 1968 

1iO�0 1 in 'j, 

I 1.2351 16·8 
-

2.972 40·4 
13.704152.414.2071 57·2 

Im Vergleich zu 1961 ist die Zahl der berufs­
tätigen Personen zurückgegangen, jene der nicht 
berufstätigen Personen hat erheblich zugenommen. 
Die Erwerbsquote, d. h. der Anteil der Berufs­
tätigen an der Gesamtbevölkerung, ist von 1961 
bis März 1968 von 47·6 auf 42·3% gesunken ; im 
Jahresdurchschnitt 1968 betrug sie jedoch 42·8%. 
Die Erwerbsquote der männlichen Bevölkerung 
ist in gleichen Zeitraum von 61·0 auf 54·8%, jene 
der weiblichen Bevölkerung von 36·0 auf 31·1 % 
gesunken. Im Jahresdurchschnitt 1968 betrug sie 
bei den Männern 55·2% und bei den Frauen 31'6%. 
1961 entfielen auf 1000 berufstätige Personen 1099 
nicht berufstätige Personen, im Durchschnitt des 
Jahres 1968 bereits 1338. 

W o hn b e völker ung n a c h  der  T e i l n a h m e  am E r w e r b s l e b e n  

Volkszählung 1961 

Cl) 

1 = SelbständigE> und mithelfende Familienl;lJlgehörige 2 = Unselbständige 
3 4 

Die folgende Aufstellung zeigt, wie sich die Ver­
änderung der Erwerbsquoten seit 1961 auf die ein-

Mikrozensus 
JahreSdurchschnitt 1968 

Pensionisten; Rentner usw. 
Erhaltene Personen' 

Cl) 

= Nichtberufstätige 
1=1 = Berufstätige 

zeInen Altersgruppen der erwerbsfähigen Bevölkerung 
verteilt. 

9 
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Altersspez i fi s che  E r we r b s quoten der  W o hn­
be v ö l kerung  i m  e rwerb s fä hi gen Alte r. 

Altersgruppen 
in ;rahren 

14 bis unter 20 20 bis unter 30 30 bis unter 40 40 bis unter 50 50 bis unter 60 60 bis unter 65 65 und mehr .... 

Volkszählung 1961 

zu- I männ- I sammen lieh 

70·5 72·7 80·8 93·1 74·9 98·0 71-0 96·5 64·8 90·5 39·9 66·0 10·2 15·1 

weib-
lieh 

68·1 67·9 55·1 51·9 43·8 19·8 7·1 

Mikrozensus 
;rahresdurchschnitt 1968 

zu- I männ- I weib-
sam men lieh lieh 

54·7 56·9 52·4 78·0 90·1 64·7 74·7 98·7 52·0 72·5 97·0 53·5 63·0 89·7 42·2 31·2 50·8 15·3 7·2 11·5 4·5 
Demnach ist die Erwerbsbeteiligung der mittleren 

Altersgruppen in den letzten Jahren praktisch 
unverändert geblieben, während in den jüngeren und 
älteren Gruppen erhebliche Rückgänge eingetreten 
sind. In der Altersgruppe von 14 bis unter 20 Jahren 
haben die Verlängerung der Schulpflicht und der 
steigende Anteil von Jugendlichen, die nach Be-

endigung der Pflichtschule eine mittlere oder höhere 
Lehranstalt besuchen, einen starken Rückgang der 
Erwerbsquote beider Geschlechter herbeigeführt. 
In der Altersgruppe von 60 bis unter 65 Jahren haben 
die durch die 8. Novelle zum ASVG in den Jahren 
1961 bis 1966 stufenweise eingeführte vorzeitige 
Alterspension bei langer Versicherungsdauer und die 
entsprechenden Bestimmungen im öffentlichen Dienst 
ebenfalls ein erhebliches Sinken der Erwerbsquote 
gebracht. Die rückläufige Entwicklung der Erwerbs­
quote in der Altersgruppe über 65 Jahren hängt 
hingegen vorwiegend mit dem Sinken der Zahl der 
Selbständigen zusammen, aus deren Kreis die 
Berufstätigen dieser Altersgruppe zum größten 
Teil stammen. 

Die folgende Tabelle gliedert die Berufstätigen 
nach den Wirtschaftsabteilungen sowie nach den 
Geschlecht und enthält die Werte des Mikrozensus 
Jahresdurchschnitt 1968 . 

Be rufstätige n a c h  d e r  w i r t s c h aftl i c hen Zugehör igke i t  un d d e m  Ges c hle c h t  
(Mikrozensus Jahresdurchschnitt 1968) 

Berufstätige 
Wirtschaftsabteüungen insgesamt 

�n 1000 

Land- und Forstwirtschaft ..................... 623 
Industrie und Gewerbe ........................ 1.425 
Handel und Verkehr .......................... 604 
Freie Berufe .................................. 237 
Öffentlicher Dienst . . ... . . . . . . . .. . . ..... . . . . . . 182 
Haushaltung .................................. 35 
Unbekannt ................................... 38 
Insgesamt . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1 3.144 

I in % 19·8 45·3 19·2 7·6 5·8 1·1 1·2 100·0 1 

in 

davon 
männlich I weiblich 

1000 in % in 1000 in % 308 16·1 315 25·7 988 51·5 437 35·6 367 19·1 237 19·3 101 5·3 136 11·1 131 6·8 51 4·2 
- - 35 2·8 22 1·2 16 1·3 1.917 100·0 1 1.227 100·0 

Im Tabellenanhang, Seite 105, ist eine weitere Zu­
sammenstellung, die eine Vergleichsmöglichkeit zwi­
schen den Ergebnissen der Volkszählung 1961 und 
den Jahresdurchschnittswerten des Mikrozensus 1968 
gibt. Die Gegenüberstellung bestätigt neuerlich 
die schon bekannte Verschiebung der Berufstätigen 

aus den Bereichen der Urproduktion und der Ver­
arbeitung zu den Dienstleistungen.  Der stärkere 
Rückgang der berufstätigen Frauen ist vorwiegend 
auf das starke Sinken der Zahl der mithelfenden 
Familienangehörigen zurückzuführen . 

Berufstät ige n a c h  d e r  w i r t s c h a ftl i c hen Zugehör igkeit  
r
--------------=---------.----·-----..:..-.M"' ikrozensus 

10 

LF 
IG 
HV 

Volkszählung 1961 ;rahresdurchschnitt 1968 

--=r---- 0 ---

Land- und Forstwirtschaft 
Industrie und Gewerbe 
Handel und Verkehr 

F = Freie Berufe 
Ö = Öffentlicher Dienst 
H = Haushaltung 

U 

1 -I 
Unbekannt 
Nichtberufstätige 
Berufstätige 
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Eine vom Österreichischen Institut für Raum­
planung gemeinsam mit dem Österreichischen Sta­
tistischen Zentralamt und dem Österreichischen 
Institut für Wirtschaftsforschung im Rahmen der 
Neubewertung des Bundesstraßennetzes erarbeitete 
Bevölkerungsprognose für 1980 schätzt, daß der 
Anteil der land- und forstwirtschaftlichen Arbeits­
bevölkerung an der gesamten Arbeitsbevölkerung 
weiter sinken und 1980 voraussichtlich 13·2% 
(Mikrozensus Jahresdurchschnitt 1968: 19·8%) be­
tragen wird. 

Nach der Studie "Zweite Vorausschätzung des 
Arbeitskräftepotentials bis 1980" des Beirates für 
Wirtschafts- und Sozialfragen wird hinsichtlich der 
Bevölkerung und der Erwerbstätigen in dem ange­
führten Zeitraum die aus den folgenden Aufstellun­
gen ersichtliche Entwicklung erwartet. 

B e v ölkerung Ö s t e r r e i c h s  1965 b i s  1980 o h n e  
B e r ü c k s i c ht igung d e r  W anderung 

Wichtige Altersgruppen 

Altersgruppen 
in Jahren 

0-13 .. . ..... 14-19 ...... .. 20-29 .... ... . 30-49 . ... .... 50-59 ........ 60 und darüber. 

Summe . . .  

Grundzahlen in 1000 

1965 1970 1975 

1.572·7 1. 703·0 1.742·1 587·8 577·8 675·1 1.025·9 1.062·6 959·4 1.682·7 1.805·6 1.879·4 961·2 753·6 755·1 1.403·4 1.507·5 1.562·0 
1 7.233·7 1 7.410·1 1 7.573-1 1 

Gliederungszahlen in 0/00 
Altersgruppen 

1965 1970 1975 in Jahren 

0-13 ........ 217 230 230 14-19 ...... . . 81 78 89 20-29 . ....... 142 143 127 30-49 . .... . . . 233 244 247 50--59 . . .... . .  133 102 100 60 und darüber . 194 203 207 

Erwerb s t ä t i g e  

(einschließlich Arbeitslose) 

in 1000 

Altersgrnppen 
in Jahren 

14-19 . . .... . . 20-29 ... ... .. 30-49 . .... ... 50-59 .. ...... 60 und darüber . 

1965 

424·2 807·8 1.273-8 640·9 232·.5 

1970 1975 

416·2 500·0 802·4 729·1 1.385·4 1.477-0 511·2 .528·6 204·1 174·8 

1980 

1.751·9 751-4 1.024·2 1.898·2 891·2 1.441·2 
7.758·] 

1980 

226 97 132 245 115 185 

1980 

571·7 773·8 1.512·9 632·2 130·.5 
Summe . .. 1 3.379.2 1 3.319.3 1 3.409.5 1 3.621·1 

Erwerbsquoten m 0/ 001) 

Altersgrnppen 
in Jahren 

14-19 . ... . ... 20-29 .. .... .. 30-49 ..... . .. 50-59 ... . . ... 60 und darüber . 

Erwerbstätige 
insgesamt .. . .  

Allgemeine Er-
werbsquote 2) 

1965 

722 787 757 667 166 
597 
467 

1970 1975 

720 741 7.5.5 760 767 786 678 700 13.5 112 
582 585 
448 4.50 

1980 

761 7.55 797 709 91 
603 
467 

1) Anteil der Erwerbstätigen an der Bevölkerung der Ent­
sprechenden Altersgruppe. 

2) Anteil der Erwerbstätigen an der Gesamtbevölkerung. 

Die folgende Darstellung zeigt nach der ange­
führten Studie die Entwicklung der demographi­
schen Belastungsquote, das ist die Summe der noch 
nicht Erwerbsfähigen (unter 15 Jahren) und der 
nicht mehr Erwerbstätigen (60 Jahre und mehr) auf 
je 1000 Erwerbsfähige in den Jahren 1965 bis 
1980. 

850 

,,/ - � 
- ./ I"-800 

/ 
/" 1'\ 

/ "\� / 750 

700 

1965 1970 1975 1980 
Demographische Belastungsquote 

Die Entwicklung der österreichischen V olkswirt­
schaft dokumentiert sich im Brutto-Nationalprodukt. 
Dieses erreichte 1968 nach vorläufigen Berechnungen 
295·1 Milliarden S .  Gegenüber dem Vorjahr ist 
eine nominelle Zunahme um 5·7% (1967: +6·5%) 
festzustellen, die sich nach Ausschaltung der mäßigen 
Preissteigerung auf real 4·1 % (1967 : 3·1 %) redu­
ziert. Ohne Berücksichtigung des Beitrages der 
Landwirtschaft erreicht die Wachstumsrate des 
Brutto-Nationalproduktes nominell 6·7%, real 4·6% 
und liegt damit, wie die folgende Dbersicht und die 
graphische Darstellung veranschaulichen, beträcht­
lich über jener des Vorjahres. 

In der folgenden Tabelle werden die vorläufigen 
Werte für 1968 den korrigierten Ergebnissen für 
1966 und 1967 gegenübergestellt. 

1 1  
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Brutto-N a t i o n al p r o d u k t  

.Jahr 

1 __ A_b_SO_lu_t,e _w_e_,r_te __ / .JährIiChe Zuwachsrate
, 

nominell 1 real') nominell I real ') 

Mllliarden S I % 

1966 ........ . . 1967 . .. ...... . 1968 2) . .. . . . .  . 

262·1 279·1 295·1 
1) Zu Preisen von 1954. 
2) Vorläufige Zahlen. 

171·3 176·5 183·8 
8·7 6·5 5·7 

4·7 3·1 4·1 

Die graphische Darstellung zeigt den prozentuellen 
Zuwachs des realen Brutto-Nationalproduktes im 
Quartal und im Jahresdurchschnitt für die Jahre 
1965 bis 1968. 

% 

8 

7 

6 -

3 -

2 
F' +!:�% 

n 
I 11 1/1 IV 

1965 

__ �.i7� 

I /I 1/1 IV 
/966 

+3.1% -- --r--

� 
I /I 1/1 IV 

1967 

r-
t.�,� _ -

r-

I 1I Iff IV 
/968 

Zuwachs des realen Brutto-N ationalproduktes im Quartal 
und im Jahresdurchschnitt. 

Es kann somit gesagt werden, daß sich die öster­
reichische Wirtschaft von der Konjunkturdämpfung 
des Jahres 1967 wieder erholt hat. Die Aussichten 
für eine F,ortdauer der wirtschaftlichen Belebung 
im Jahre 1969 sind günstig. 

A nte i le d e r  Wir t s c h aft s z weige  a m  B r u t to­
N a t i on a l p r o d u k t  

Wirtschaftszweig 

nominell I real ') 

1966'*9673) J1968') 1966'*9673) 1 1968') 

% 

Land- und Forstwirtschaft. 7·7 7·9 7-l 8·9 10·1 9·7 
Gewerbliche Produktion . .  , 37·0 36·0 36·4 42·0 41-1 42·0 
davon IndUstrie . . . ... . .. 27·2 26·3 26'5 32·6 31·8 32·6 

Gewerbe . . .. . . . . . 9·8 9 ·7 9·9 9·4 9·3 9·4 
Baugewerbe . .. . . . . . . . . . .  1l·0 10·7 10·1 8·0 7·9 7·4 
Elektrizität, Gas, Wasser . 2·8 2·8 2·8 3·7 3·7 3·7 
Verkehr . 0  • •  0 • •  ' . o • • • • • •  6·1 6·4 6·2 7·1 6·9 6·8 
Handel ...... ..... .. .. . , 13·5 13·5 13·7 14·6 14·5 14·5 
Banken, Versicherungen . .  3·9 4·0 4·2 3·5 3·7 3·9 
Wohnungswirtschaft . ... . 0·9 0·9 0·9 0·8 0·8 0·8 
Öffentlicher Dienst . . . . .. .  9·9 10·5 1l·0 6·4 6·4 6·4 
Sonstige Dienste . . . . . . . .. 7·2 7·3 7·6 5·0 4·9 4·8 

1) Zu Preisen von 1954. 
2) Vorläufige Zahlen. 3) Korrigierte Ergebnisse. 

12 

Die Anteile der einzelnen Wirtschaftszweige am 
Brutto-Nationalprodukt erfuhren, mit Ausnahme 
einer bemerkenswerten Erhöhung bei der Industrie 
und von Rückgängen bei der Land- und Forst­
wirtschaft sowie dem Baugewerbe, keine besonderen 
Veränderungen. Der Anstieg der Zuwachsrate in der 
Industrie ist teilweise die Folge der schon 1967 be­
schlossenen expansionsfördernden Maßnahmen. 

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die 
Entwicklung in bezug auf die j ährliche Zuwachsrate. 

J ä h rl i c he Z u w a c h s r ate 

real 

Wirtschaftszweig 1966') I 1967') I 1968') 

% 

Land- und Forstwirtschaft + 1·6 +16·8 0·0 
Gewerbliche Produktion ... + 4·9 + 0·7 + 6·5 
davon Industrie . . . .... . .  + 5·3 + 0·3 + 6·9 

GewErbe . . . .... . .  + 3·5 + 2·0 + 5·0 
Baugewerbe ..... _ . . _ _  . _ _  + 6·0 + 1-5 - 3·0 
Elektrizität, Gas, Wasser + 8·6 + 2·8 + 6·0 
Verkehr • • • • • •  0 • • • • • • • • •  + 5·6 + 0·9 + 2·6 
Handel . . . . .. ... . . . . . .. .  + 5·1 + 2·4 + 4·2 
Banken, Versicherungen . _  + 8·7 + 8·3 +10·0 
Wohnungswirtschaft . _ . . . + 3·2 + 3·3 + 3·0 
Öffentlicher Dienst . . . _ _ _  . + 2·9 + 3·5 + 3·5 
Sonstige Dienste . . .... . .  + 1·9 + 2·1 + 2·0 
Brutto-N ationalprodukt _ _  . + 4-7 I + 3-1 I + 4·1 

1) Vorläufige Zahlen. 
2) Korrigierte Werte. 

Im Jahre 1968 erreichte das nominelle Brutto­
Nationalprodukt je Einwohner nach vorläufigen 
Ermittlungen 40.230 S und je Erwerbstätigen 
92. 100 S gegenüber 38.120 S bzw. 86. 130 S im Jahre 
1967 . Das Volkseinkommen erhöhte sich 1968 
nominell um 4·1 % auf 218·9 Milliarden S und real 
um 3,6 %  auf 144·6 Milliarden S. Die entsprechenden 
Werte für das Jahr 1967 sind 6,6%, 210·3 Milliar­
den S, 3,7 % und 139·6 Milliarden S. Das Volks­
einkommen je Einwohner betrug nach vorläufigen 
Ermittlungen im Jahre 1968 nominell 29.780 S 
und je Erwerbstätigen 68.320 S ;  im Jahre 1967 
waren es 28.710 S und 64.870 S. 

Die Lohn-und Gehaltssumme hat im Jahre 1968 
nominell 150.200 gegenüber 141 .509 Milliarden S 
im Jahre 1967 betragen. 

Der Anteil der Löhne und Gehälter am Volks­
einkommen hat demnach im Jahre 1968 68'6% und 
i m  Jahre 1967 67,3% betragen. 

Das monatliche Pro-Kopf-Einkommen der Arbeit­
nehmer erreichte im Berichtsjahr nominell 4642 S 
gegenüber 4362 S im Jahre 1967 . Dies ergibt einen 
Zuwachs von 6·4 %.  

Das persönliche Einkommen, das sich als Summe 
aller Löhne und Gehälter, Unternehmer- und Trans­
fereinkommen nach Abzug der direkten Steuern und 
Sozialbeiträge darstellt, stieg 1967 um 8 %  auf 
183·9 Milliarden S ;  je Haushalt erreichte es im 
Durchschnitt bei einer Zunahme um 7 '6% den 
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Betrag von 77 .650 S. Die entsprechenden vor­
läufigen Werte für 1968 sind 5,5% und 194·0 Mil­
liarden S bzw. 5·1 % und 81 .600 S. 

Der Tabellenanhang enthält auf den Seiten 106 
und 107 Übersichten über die Entwicklung in den 
letzten Jahren in bezug auf das Brutto-National­
produkt je Einwohner und Erwerbstätigen, die Lohn­
und Gehaltssumme, das Pro-Kopf-Einkommen je 
Arbeitnehmer und das Volkseinkommen je Einwohner 
und Erwerbstätigen. 

Für die Beurteilung der sozialen Lage ist ferner 
die Entwicklung der Arbeitsverdienste und auch 
der Preise von Bedeutung. 

Seit Jänner 1967 wird vom Österreichischen 
Statistischen Zentralamt auf der Basis 1966 = 100 
der "Tariflohnindex 66" für den Bereich der Sek­
tionen Gewerbe, Industrie und Handel berechnet. 
Der Index zeigt die Entwicklung tariflicher Mindest­
löhne für Arbeiter und Mindestgehälter für Ange­
stellte, wie sie in den Kollektivverträgen vereinbart 
sind. Der Durchschnitt der Teilindizes war nach 
den Statistischen Nachrichten 1969, Heft 3, 
Seite 178 ff., in den Jahren 1967 und 1968 folgender : 

T ar ifl o hnindex  66 

(Basis 1966 = 100) 

J ahIesdurchschoitt 

I 
1967 I 1968') 

Meßziffer 

Gewerbe: Arbeiter . .. . .. 10g·5 115·g 
Angestellte . ... 109·2 1 15·6 

lndustrie: Arbeiter ...... 106·9 1 14·3 
Angestellte .. . .  106·4 1 13·0 

RandeI: Arbeiter .... . .  109·5 1 1 6·3 
Angestellte . . . .  109·0 1 15·1 

Arbeiter, insgesamt . .... . 107·7 1 15·1 
Angestellte, insgesamt .. .  107·g 1 14·4 

Arbeiter und Angestellte 
insgesamt . . ... . .. . .... 107·g 1 14·9 

1) Vorläufige Zahlen. 

Verände-
rung 

01%8 
gegenüber 

01967 
iu % ') 

+6·7 
+5·9 
+6·9 
+6·2 
+6·2 
+5'6 

+6·6 

Im Jahre 1968 erhöhte sich der "Tariflohnindex 66" 
auf 1 14·9 und lag damit um +6'6% über dem 
Durchschnitt von 1967. Diese Änderungsrate war 
kleiner als die Zuwachsrate zwischen 1966 und 1967 
(+7·8) .  Damit zeigt sich auf dem Lohn- und Ge­
haltssektor eine ähnliche Tendenz wie beim Ver­
braucherpreisindex. Diese Erscheinung ist aller­
dings nicht nur für Österreich, sondern für den 
Großteil der westeuropäischen Staaten typisch. 

Die kollektivvertraglichen Löhne und Gehälter 
zogen im 1 .  Quartal des Jahres 1968 kräftig an. 
Diese Bewegung war auch im 2. Quartal, allerdings 
stark abgeschwächt, verfolgbar. Während von Juli 
bis Oktober kaum Neuabschlüsse von Kollektiv­
verträgen durchgeführt wurden, war in den letzten 
Monaten des Berichtsjahres eine neuerliche Lohn­
und Gehaltsbewegung zu beobachten. 

Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung 
des "Tariflohnindex 66" für Arbeiter und Ange­
stellte in den Jahren 1967 und 1968. 

Indexwerte 

115 

Arbeiter 
__ insgesamt 

r- -i-.+-.+ . . --+. -... r . . . . ' Angestellte 
insgesamt 

J FM A M J JAS 0 N O,J FM A M J JAS 0 N 0 
1967 1968 

Entwicklung des "Tarif lohnindex 66" für Arbeiter und 
Angestellte (Basis 1966 = 100). 

Von den 114  im Tariflohnindex erfaßten Kollektiv­
verträgen wurden f ür Arbeiter während des Jahres 
1968 in 66 Bereichen die Lohnsätze angehoben 
u. zw. in 50 Bereichen in einer Höhe von durch­
schnittlich 5 bis 10%. 15 aller Abschlüsse brachten 
eine 15prozentige Lohnerhöhung ; nur in einem Fall 
wurde dieser Wert überschritten. Zwei Drittel aller 
Kollektivteilvertragsänderungen traten bis zum 
April 1968 in Kraft. 

Für Angestellte wurden im Jahre 1968 26 Kollek­
tivverträge neu, davon 18 bis Mai 1968, abgeschlossen, 
sodaß auch bei den Angestellten die Lohnwelle nach 
Mai 1968 auslief. Der Großteil (22) erreichte Ge­
haltsänderungen von 5 bis 10% .  Nur in je  zwei 
Fällen wurden Änderungen unter 5% bzw. im 
Ausmaß von 10 bis 15% festgestellt. 

Die Summe der Löhne und Gehälter hat im Jahre 
1968 nach vorläufigen Berechnungen eine Steigerung 
um 6·1  % erfahren; bei den monatlichen Pro-Kopf­
Einkommen der Arbeitnehmer erreichte die Steige­
rung den Wert von 6,0%. 

Die Entwicklung der Arbeitsverdienste ergibt 
sich ferner aus der von der Sozialversicherung 
geführten Lohnstufeneinreihung aller Versicherten. 
Für die Einreihung werden nur die der Sozialversiche­
rung unterliegenden Bezüge berücksichtigt. Aus der 
Lohnstufeneinreihung ist ein Ansteigen des Prozent­
satzes der Versicherten in den höheren Lohnstufen 
festzustellen. Hatten Ende Juli 1967 insgesamt 
30,0% der Versicherten einen Monatsverdienst von 
mehr als 3825 S, so überschritt Ende Juli 1968 
bereits bei 36,6% der Versicherten der Monatsbezug 
den angegebenen Betrag. Zu den gleichen Zeit­
punkten waren die Prozentsätze 17·4 bzw. 22·6 bei 
einem Monatsverdienst von mehr als 4575 S und 
10·5 bzw. 13·7 bei einem Monatsverdienst von mehr 
als 5325 S. 

13 
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Die Lohnstufeneinreihung aller Versicherten in 
den Jahren 1965 bis 1968 ist im Tabellenanhang, 
Seite 108 und 109, abgedruckt. Dort ist auch eine 
graphische Darstellung enthalten, aus der die Ver­
schiebung in die höheren Lohnstufen ersichtlich ist. 

Die Entwicklung der Preise ergibt sich aus dem 
seit Jänner 1967 vom Österreichischen Statistischen 
Zentralamt auf der Basis 1966 = 100 erstellten 
"Index der Verbraucherpreise 66". Nach den 
Statistischen Nachrichten 1969, Heft 2, Seite 87 ff. , 
betrug der Durchschnitt des Index der Verbraucher­
preise 66 im Berichtsjahr 106·9 und lag damit um 
2·8% über dem Durchschnitt des Jahres 1967 . 
Diese Rate ist im Vergleich zu den Veränderungs­
raten früherer Jahre ( 1967: 4·0%) sehr niedrig. 

Ind e x  der  V e r b r a u c herpre ise  66 

(Basis 1966 = 100) 

Verbrauchsgüter ......... 
Nahrungsmittel ... ..... 

preisgeregelt 2) ....... 
nicht preisgeregelt 2) 

Sonstige . ............. 
preisgeregelt 2) . ... . .. 
nicht preisgeregelt 2) 

Gebrauchsgüter 3) • • • . . . • .  
langlebig 
kurzlebig 

. . . . . . . . ' "  
• 0 • • • • • • • • •  

Dienstleistungen ......... 
preiBgeregelt 2) ... . ... 
nicht preisgeregelt 2) 

\Vohnungsaufwand .... . .  . 
Gesamtindex ...... . . ... . 

1) Vorläufige Zahlen. 

Jahresdurchschnitt 

1967 I 1968') 

Meßziffer 

103·4 104·6 104·0 105·0 112·8 114·6 101·9 102·6 101·7 103·6 100·8 102·2 103·0 105·5 
101·6 103·7 101-5 104·4 101-8 103·0 
108·0 114·6 112·4 119·7 105·3 111·4 
106·0 113·4 
104·0 106·9 

Verände-
rung 

01968 
gegenüber 

01967 
in % ') 

+1·2 +1·0 +1-6 +0·7 +1·9 +1-4 +2·4 
+2·1 +2·9 +1·2 
+6·1 +6·5 +5·8 
+7·0 

2) Die Bezeichnung "preisgeregelt" und "nicht preis­
geregelt" bezieht sich auf die amtliche Preisregelung. 

3) Gebrauchsgüter sind amtlich nicht preisgeregelt. 

Überdurchschnittliche Steigerungsraten traten bei 
den Gruppen "Bildung, Unterricht, Erholung" mit 
7 ·1  %, "Wohnung" mit 6·8% (infolge Neuvermie­
tungszuschlägen),  "Körper- und Gesundheitspflege" 
mit 6·6% (bedingt durch höhere Spitalskosten sowie 
Preiserhöhungen bei Toiletteartikeln) und "Verkehr" 
mit 4·2% (10prozentige Sondersteuer für Kraft­
fahrzeuge, Tariferhöhungen öffentlicher Verkehrs­
mittel) auf. 

Die 80ndergliederung des Verbraucherpreisindex 66 
zeigt ebenfalls starke Verteuerungen bei den Gruppen 
"Wohnungsaufwand" (+7·0%; 1967: +6·0%) und 
"Dienstleistungen" (+6·1%; 1967: +8·0%), wäh­
rend die "Gebrauchsgüter" (+2·1  %) und die 
"Verbrauchsgüter" (+1·2%) nur mäßige Erhöhun­
gen aufweisen. 

14 

Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung 
des "Verbraucherpreisindex 66" im Jahre 1967 
und 1968. 

Indexwerte 

720 

775 

770 

vI-f-
/-

I-f-f- -V 
I-V 

r-r-.. f-/1-V-
705 

, J FM A M J JAS 0 N O,J F M A M J JAS 0 N D 
7967 7968 

Entwicklung des "Verbraucherpreisindex 66" (Gesamtindex) 
(Basis 1966 = 100) 

Die Ausgaben und Einnahmen des Bundes für 
soziale Zwecke im Bereich des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung sind der folgenden Aufstellung 
zu entnehmen. 

A u s g a b e n  und E i n n a h m e n  i m  J a h r e  1968 für 
d i e  s o z i a l e  V e r w a l t ung 

Sozialversicherung . . ...... . .. . 
Kriegsopferversorgung, Heeres-

versorgung, Opferfürsorge 
und Kleinrentnerentschädi-
gung .... ..... ........ .... . 

Arbeitslosenversicherung . ..... . 
Volksgesundheit .... . ... ... . .  . 
Schlechtwetterentschädigung 

im Baugewerbe 1) .. . . . . .. . . . 
Leistungen nach dem W oh­

nungsbeihilfengesetz (Arbeits-
los€nversicherung) 1) . .. .. . . . 

Arbeitsinspektion ... . ... ... . . 
Sonstiges ........... . .. .... . . 

Ausgaben I Einnahmen 

in Millionen S 

9.089·229 
2.298·860 1.673·442 255·887 
75·450 
36·829 28·843 97·811 

344·497 
9·039 1-.347·060 28·444 
88·682 
43·978 1·037 106·040 

Insgesamt . . .. . .. . . . .. . .... .. 113.556.351 1 .968·777 
1) Inklusive Kostenersatz. 

Die Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen 
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
ergibt sich ferner aus dem Tabellenanhang, Seite llO 
bis 1 13 .  Diese Aufstellung zeigt den großen Anstieg 
der Ausgaben auf Grund gesetzlicher Verpflichtun­
gen; für Ermessensausgaben steht ein von Jahr 
zu Jahr geringer werdender Prozentsatz der gesam­
ten Ausgaben zur Verfügung. 

Für die Erfüllung der Aufgaben des Bundes­
ministeriums für soziale Verwaltung und seiner 
Dienststellen standen im Jahre 1968 5253 Dienst-
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posten zur Verfügung. Die Auf teilung dieser Dienst­
posten auf die einzelnen Dienststellen ist dem Tabel­
lenanhang; Seite 1 14, zu entnehmen. Es ist besonders 
darauf hinzuweisen, daß es an Bewerbern um 
Dienstposten für Ärzte und Absolventen technischer 
Hochschulen mangelt . 

Zu den Ausgaben im Bereich des Bundesmini­
steriums für soziale Verwaltung kommen noch jene 
für soziale Maßnahmen in anderen Bereichen der 
Bundesverwaltung hinzu. Dies ist vor allem der 
Familienlastenausgleich mit einem Gesamtbetrag 
von 6·759 Milliarden S. Die Ausgaben im Rahmen 
des Familienlastenausgleichs, der Arbeitslosenver­
sicherung sowie der Schlechtwetterentschädigung 
werden überwiegend aus dafür bestimmten, zweck­
gebundenen Einnahmen finanziert. Die finanzielle 

Bedeckung für die übrigen Ausgaben im sozialen 
Bereich muß aus den allgemeinen Einnahmen des 
Bundeshaushaltes gefunden werden ; deren Ent­
wicklung ist daher für eine allfällige Aufstockung 
der Ausgaben f ür den sozialen Bereich von aus­
schlaggebender Bedeutung. 

Ein weiterer Faktor, der f ür das vielgestaltige 
Bild der sozialen Lage von Bedeutung ist, sind die 
Wohn verhältnisse. Die Tabelle gibt einen Über­
blick über die Unterbringung der österreichischen 
Bevölkerung nach zwei Merkmalen : dem Aus­
stattungstyp der Wohnung und der Zahl der in 
einem Haus befindlichen Wohnungen. Derartige 
Angaben liegen erstmals für Österreich vor, weshalb 
ein Vergleich mit früheren Zeitpunkten nicht mög­
lich ist. 

Wohnbevö lkerung n a c h  Art  d e r  Unterbr ingung 

(Mikrozensus September 1968) 

Davon in Hänsern (Stiegenhäusern) mit 
Wohn- I I I unbekannter Ausstattungstyp der Wohnnng bevölkerung 1-2 3-9 10 und mehr insgesamt Wohnungen Wohnungen Wohnungen WOhnungszahl 

I 

I mit Bad und Zentralheizung .. . ... .... . ... ... . 914.000 700.000 87.000 ll9.000 8.000 
11 mit Bad . . .. . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . ... ... . 2 ,950.000 1,578.000 515.000 841.000 16.000 

III mit Abort und/oder Wasserentnahme innerhalb 
der Wohnung • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2,549.000 1,668.000 333.000 536.000 12.000 

IV ohne Abort und Wasserentnahme innerhalb der 
Wohnung . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . ... . . . . . . . . .  92 5.000 518.000 149.000 2 51.000 7.000 
Unbekannt . .. . . . . ... . . . .. . .. . ... .... . ... ... . 18.000 8.000 2 .000 2 .000 6.000 

Insgesamt .. . . . . ... . .... . . . . ... ... . .... .. . . .  ' . 7,356 .000 I 4,472 .000 I 1,086.000 I 1,749 .000 I 49 .000 

Mehr als die Hälfte der österreichischen Bevölke­
rung lebt in gut ausgestatteten Wohnungen (Woh­
nung mit Bad oder Bad und Zentralheizung) .  Den 
Ausstattungstypen I und II gehören 48·3% des 
Wohnungsbestandes an, in denen jedoch 52·5% der 
Bevölkerung leben. Den Ausstattungstypen III 
und IV gehören 51 ·5% der Wohnungen an, die aber 
nur 47·3% der Bevölkerung beherbergen. 

Der Anteil der in Wohnungen mit Bad (Aus­
stattungstyp II) lebenden Bevölkerung steigt mit 
zunehmender Gemeindegröße kontinuierlich an. 

Von der in Ein- und Zweifamilienhäusern lebenden 
Bevölkerung entfällt in allen Gemeindegrößenklassen 
ein größerer Anteil auf Wohnungen der Ausstattungs­
type I als bei den übrigen Haustypen. 

Über 60% der österreichischen Bevölkerung lebt in 
Ein- und Zweifamilienhäusern. In Gemeinden bis zu 
2000 Einwohnern erreicht dieser Anteil sogar 93·5%; 
er sinkt mit zunehmender Gemeindegröße, beträgt 
aber selbst in Gemeinden mit mehr als 50.000 Ein­
wohnern noch 16·6%. Der Anteil der Bevölkerung 
in Häusern mit 10 und mehr Wohnungen steigt 
hingegen mit zunehmender Gemeindegröße an ; ein 
überwiegender Teil der Bevölkerung wohnt jedoch 
nur in den Großstädten in dieser Haustype. Selbst 
in den Gemeinden mit 5001 bis 50.000 Einwohnern 
wohnt noch mehr als die Hälfte der Bevölkerung in 

Ein- und Zweifamilienhäusern; in dieser Größen­
klasse entfallen auch verhältnismäßig die meisten 
Bewohner auf Häuser mit 3 bis 9 Wohnungen. 

Auf Grund der von den Gemeinden eingeholten 
wohnbaustatistischen Meldungen veröffentlichte das 
Österreichische Statistische Zentralamt in den Stati­
stischen Nachrichten 1969, Heft 8, Seite 643 ff., 
endgültige Ergebnisse über die Wohnbautätigkeit 
in Österreich im Jahre 1968. Im Berichtsjahr 
wurden 50.861 Wohnungen fertiggestellt. Bezogen 
auf die Bevölkerung ergibt sich somit eine W ohnbau­
quote von 6·9 fertiggestellten Wohnungen auf 
1000 Einwohner. Österreich liegt mit dieser 
Wohnbauleistung im Mittelfeld der europäischen 
Länder. 

Wohn b a utä t i g k e i t  

1967 1968 

Fertiggestellte Häuser 18.783 17.950 

I ahsolut 52.744 50.861 
Fertiggestellte 

'Wohnungen auf 1000 7-l 6.91) I Einw. 

1) Bezogen auf den Bevölkerungsstand Endo 1968. 
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Im Jahre 1968 war, im Vergleich zum Vorjahr, 
eine fast gleichbleib ende Wohnbauleistung zu ver­
zeichnen. 

Die durchschnittliche Nutzfläche der fertiggestell­
ten Wohnungen betrug 76 m2 und ist gegenüber 
dem Vorjahr ( 1967 : 74 m2) angestiegen. Berück­
sichtigt man, daß sich die durchschnittliche Nutz­
fläche der Wohnungen in den vergangenen Jahren 
jeweils nur geringfügig geändert hat, so stellt die 
Steigerung der Wohnungsgröße im Jahre 1968 um 
2 m2 im österreichischen Durchschnitt eine auffällige 
Verbesserung des Standards in Neubauten dar. 

Im Berichtsteil "Kriegsopfer- und Heeresversor­
gung, Opfer- und sonstige Fürsorge" werden Ver­
sorgungs- und Fürsorgeleistungen des Bundes ein­
gehend dargestellt. Im folgenden wird ein kurzer 
Überblick über die bedeutenden Leistungen der 
Bundesländer im Bereich der allgemeinen Fürsorge, 
der im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Inneres erstellt wurde, sowie im Bereich der 
Blindenbeihilfe und der Behindertenhilfe gegeben. 
Die Ausführungen stützen sich auf die vom Öster­
reichischen Statistischen Zentralamt bearbeitete und 
herausgegebene Broschüre " Öffentliche Fürsorge 
1968" bzw. die Ausgaben 1966 und 1967 . 

Bei der öffentlichen Fürsorge wird zwischen 
offener und geschlossener Fürsorge unterschieden. 
Bei der geschlossenen Fürsorge wird Anstaltspflege, 
bei der offenen Fürsorge werden Geld- und Sach­
leistungen sowie persönliche Hilfe oder Pflege beim 
Verbleib des Hilfsbedürftigen in seiner bisherigen 
Umgebung gewährt. Die Zahl der Dauerunter-

stützten in der offenen Fürsorge und der Brutto­
aufwand hiefür ist der folgenden Aufstellung zu ent­
nehmen. 

D au erun terstützu ng 

Zahl der Personen Aufwand in 
Unterstützungs- Jahresdurchschnitt Millionen S 

art I I 1967 1968 1967 1968 

Hauptunter-
stützte . . . . . .  24.718 24. 1 27 246·836 257·383 

Mitunterstützte . 6.089 5.953 
Dauerunter-

stützte Pflege-
kinder .. . ... . 9.042 9.647 72·470 86· 1 19 

Ferner wurde in Form von Geld- oder Sachleistun­
gen zur Behebung oder Überbrückung einer ein­
maligen Notlage in 66.950 Fällen wirtschaftliche 
Unterstützung gewährt und hiefür ein Betrag von 
27·373 Millionen S aufgewendet ; im Jahre 1967 
waren es 64.851 Fälle und 25·183 Millionen S. 

Hilfsbedürftige, die nicht anders versorgt werden 
können oder deren Verbleib in der bisherigen Um­
gebung die Gefahr von Schädigungen mit sich brin­
gen würde, werden in der Form der geschlossenen 
Fürsorge in Anstalten oder Heimen untergebracht. 
Im folgenden wird ein Überblick über die Zahl der 
in Anstalten und Heimen untergebrachten Personen 
sowie über den Aufwand hiefür gegeben. Die Zahl 
dieser Pflege personen zeigt seit dem Jahre 1965 eine 
rückläufige Tendenz. 

G e s c hl o s s e n e  F ü r s o r g e  

Pfleglinge in Anstalten und Reimen 
(Stichtag: 31. Dezember) Aufwand (ein-Befürsorgte 

(Fälle) davon in schließlich Trans-
Jahr In Kranken- port- und Über-

stellun[Zskosten) anstalten insgesamt I I Heil- u. Pflege- I Sonstige Anstalten Kinder- und in Millionen S Altersheimen ans tal ten für Jugendheimen Geisteskranke 

19671) 29.228 43.378 15.754 10.810 1 1 .915  4.899 925'977 

1 968 23.805 43.23 1 15.868 10.81 1 1 1 .738 4.814 1 .016'430 

1) Korrigierte Werte auf Grund nachträglicher Berichtungen durch das Öst,erreichische Statistische Zentralamt,. 

Die Blindenbeihilfe erstreckt sich auf Zivilblinde ; 
es wurden im Jahre 1968 im gesamten Bundesgebiet 
im Jahresdurchschnitt 6382 Vollblinde und 3925 
praktisch Blinde betreut. Die entsprechenden Zah­
len für 1967 sind 6497 bzw. 3858. Der Jahresauf­
wand für die Blindenbeihilfe betrug in den beiden 
Jahren 90·532 bzw. 83·903 Millionen S. 

Personen, denen wegen Körperbehinderung auf 
Grund anderer Vorschriften, wie Allgemeines Sozial­
versicherungsgesetz, Kriegsopferversorgungsgesetz, 
Heeresversorgungsgesetz oder Opferfürsorgegesetz, 
kein Anspruch zusteht, erhalten unter bestimmten 
Voraussetzungen ,Leistungen der Behindertenhilfe. 
Diese Leistungen sind die Gewährung eines Pflege­
geldes sowie verschiedene Maßnahmen der Ein­
gliederungshilfe, deren Zweck es ist, den Behinderten 
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in die Gesellschaft und das Erwerbsleben einzu­
gliedern oder seine Stellung in der Gesellschaft und 
im Erwerbsleben zu erleichtern und zu festigen. 
Eine weitere Maßnahme der Behindertenhilfe be­
steht darin, Behinderte in die Lage zu versetzen, 
eine ausreichende Arbeitsleistung zu erbringen. Dies 
erfolgt durch Schaffung geschützter Arbeitsplätze, 
das sind Arbeitsstellen, die aus Landesmitteln mit 
bestimmten Arbeitsgeräten eingerichtet oder bei denen 
sonst die Arbeitsbedingungen entsprechend der Be­
schäftigung Behinderter in besonderer Weise gestaltet 
wurden. Betriebe, in denen sich ausschließlich ge­
schützte Arbeitsplätze befinden, gelten als geschützte 
Werkstätten. Die folgende Aufstellung gibt einen 
Überblick über die Zahl der Personen, die Behinderten­
hilfe erhalten, und über den Aufwand hiefür. 

1· 
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B e h i ndertenhi lfe 

___ p_e_rs...,.o_ne_n ___ 1 Aufwand in Millionen S 

1967 19G5 1967 I 1968 

Eingliederungs-
hilfe . . . . . . . .  3.566 3.710 34·756 48· 178 

Geschützte 
Arbeit . . .... . 381 349 4·342 4·761 

Beschäftigungs-
therapie . . .. . .  353 545 2·877 6·250 

Ptlegegeld . . . . .  2.506 3.419 20·286 26· 149 

Der Tabellenanhang, Seite 1 15, enthält eine Auf­
stellung über die Aufwendungen für die öffentliche 
Fürsorge in den Jahren 1966, 1967 und 1968. 

Ein weiterer Bereich, dem für die soziale Lage 
Bedeutung zukommt, ist die Mutterschafts-, Säug­
lings- und Jugendfürsorge. Auf diesem Gebiet ist 
die Grundsatzgesetzgebung Bundessache ; die Aus­
führungsgesetzgebung und die Vollziehung obliegen 
den Bundesländern. Mit den folgenden Ausführun­
gen, die sich auf die vom Österreichischen Statisti­
schen Zentralamt bearbeitete und herausgegebene 
Broschüre "Jugendwohlfahrtspflege 1968" bzw. auf 
die Ausgabe 1967 stützen, wird ein kurzer Über­
blick über die Entwicklung auf diesem Gebiet 
gegeben. 

Für die Sehwangerenberatung bestanden in Öster­
reich 1968 59 Beratungsstellen ; im Burgenland 
sind 53 Ärzte mit Schwangerenberatung betraut. 
Im Jahre 1968 wurden in der Schwangerenberatung 
insgesamt 33.178 Beratungen durehgeführt, davon 
20.096 erstmalige Beratungen ; für das Jahr 1967 
sind die entsprechenden Zahlen 34.098 bzw. 18.980. 

Die Mutterberatung erfolgte in 2997 (1967 in 
3097) Beratungsstellen, die in allen Bundesländern 
eingerichtet sind, durch 1 130 (1 159) Ärzte und 
661 (642) Fürsorgerinnen. Im Jahre 1968 wurden 
an 37 .698 ( 1967 an 37.757) Beratungstagen 605.200 
(627 .092) Beratungen durchgeführt ; 97.618 (99.391 )  
waren davon erstmalige Beratungen. Auch erfolgten 
1 12.891 (114.584) Beratungsbesuche im Haushalt. 

Erziehungsberatung wurde in 161 (164) Beratungs­
stellen. in den Bundesländern durchgeführt. Es 
erfolgte an 4003 (4140) Beratungstagen insgesamt 
in 12.219 ( 1 1 .644) Fällen eine Beratung. 

Zur Mutterschafts- und Säuglingsfürsorge zählt 
auch die Führung von Kindertagesstätten in Form 
von Krippen für Säuglinge im Alter bis zu einem 
Jahr oder Kleinkinder bis zu zwei Jahren und 
Krabbelstuben für Kinder im Alter von zwei bis drei 
Jahren. Am Ende des Jahres 1968 (1967) wurden in 
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Österreich in 193 (170) öffentlichen Krippen und 
Krabbelstuben 3839 (3718) Kinder und in 39 (42) 
privaten Kindertagesstätten dieser Art 61 1 (604) Kin­
der betreut. 

Im Rahmen der öffentlichen Erholungsfürsorge 
wurden im Berichtsjahr (bzw. 1967) insgesamt für 
19.969 (19 .582) Kinder Erholungsmöglichkeiten ge­
schaffen. 19 .765 (19 .389) Kinder waren an zusammen 
451 .145 (474.371 )  Verpflegstagen in Heimen und 
204 ( 193) Kinder an 8533 (8475) Verpflegstagen bei 
Privatpersonen untergebracht. 

Die folgenden Ausführungen geben einen Über­
blick über die öffentliche Jugendwohlfahrtspflege ; 
diese umfaßt die zur körperlichen, geistigen, seeli­
schen und sittlichen Entwicklung der Minderjähri­
gen notwendige Fürsorge. Die Maßnahmen der 
öffentlichen Jugendwohlfahrtspflege sind Übernahme 
in fremde Pflege, Pflegeaufsicht und Erziehungshilfe, 
ferner gerichtliche Erziehungshilfe, Erziehungsauf­
sicht und Fürsorgeerziehung. 

Im Jahre 1968 ( 1967) wurden 2425 (2281) Bewil­
ligungen zur Aufnahme von Minderjährigen unter 
16 Jahren in fremde Pflege erteilt. Die Pflegeaufsicht 
erstreckt sich nicht nur auf Minderjährige unter 
16 Jahren in fremder Pflege, sondern auch auf alle 
uneheliehen Minderjährigen unter 16 Jahren. Am 
Ende des Jahres 1968 (bzw. 1967) standen insgesamt 
142.632 (143.717) Minderjährige unter 16 Jahren 
unter der Pflegeaufsicht der Bezirksverwaltungs­
behörde ; davon befanden sich 8347 (8704) in Heimen. 

Am Ende des Jahres 1968 ( 1967) erhielten 23.951 
(23.067) Minderjährige Erziehungshilfe ; davon stan­
den 6679 (6363) Minderjährige unter gerichtlicher 
Erziehungshilfe, 2336 (2339) Minderjährige standen 
unter Erziehungsaufsicht, 4195 (4238) Minderjährige 
waren in Fürsorgeerziehung, davon 3136 (3248) in 
Heimen. 

Schließlich soll noch die Tuberkulosehilfe kurz 
behandelt werden. Personen, die an Tuberkulose 
erkrankt sind, erhalten Tuberkulosehilfe, soweit die 
erforderliche Hilfe nicht durch die Träger der 
Sozialversicherung gewährt wird oder anderweitig 
sichergestellt ist. Die Tuberkulosehilfe erfolgt ähn­
lich der öffentlichen Fürsorge durch wirtschaftliche 
Fürsorge in der Form von Dauer- oder einmaliger 
Unterstützung, Heilbehandlung und Krankenpflege 
sowie durch die Unterbringung in Anstalten oder 
Heilstätten. Die Tuberkulosehilfe wird in mittel­
barer Bundesverwaltung geführt ; der Aufwand, der 
vom Bund getragen wird, betrug im Jahr 1968 
(1967) insgesamt 29·320 (31 '479) Millionen S. 

Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, daß 
zahlreiche private Institutionen auf den verschie­
densten karitativen Gebieten segensreich wirken. 

1 7  
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Sozialversicherung 

DIE ENTWICKLUNG DES ÖSTERREICHISCHEN 
SOZIALVERSICHERUNGSRECHTES IM JAHRE 

1968 
Auf dem Gebiete der Sozialversicherung wurden 

im Jahre 1968 wesentliche Neuerungen geschaffen, 
die insbesondere Verbesserungen auf dem Leistungs­
sektor, aber auch eine weitgehende Neuregelung des 
Beitragssystems betreffen. Die nachstehenden Aus­
führungen sollen über die Entwicklung der Sozial­
versicherung in diesem Zeitraum Aufschluß geben. 

Unselbständig Erwerbstätige 

Kranken vers i c herung 

Durch die 22 .  Novelle zum ASVG. wurden die 
Bestimmungen dieses Gesetzes über den Wochen­
geldanspruch den zur gleichen Zeit geänderten Be­
stimmungen des Mutterschutzgesetzes angepaßt. 
Auf Grund dieser Neuregelung steht nunmehr der 
Mutter für die Zeit nach der Entbindung der An­
spruch auf Wochengeld für den gleichen Zeitraum 
zu, über den sich das Beschäftigungsverbot nach 
§ 3 Abs. 1 bis 3 bzw. § 5 Abs. 1 des Mutterschutz­
gesetzes erstreckt ; für die Beschäftigungsverbote in 
der Land- und Forstwirtschaft sind die entsprechen­
den Bestimmungen des Landarbeitsgesetzes maß­
gebend. Dadurch ist gewährleistet, daß auch im 
Ji'alle eines Irrtumes des Arztes bei der Berechnung 
des voraussichtlichen Entbindungstermines und der 
dadurch möglichen Verkürzung der Schutzfrist -
also auch bei einer vorzeitigen Niederkunft - das 
Wochengeld jedenfalls im Ausmaß von mindestens 
zwölf Wochen gebührt. Die Novelle hat darüber 
hinaus bestimmt, daß für den Bereich der Kranken­
versicherung der Beamten der österreichischen 
Bundesbahnen und der ihnen gleichgestellten Per­
sonen die in einem Kalenderjahr fällig werdenden 
Sonderzahlungen bis zum doppelten Betrag der 
jeweiligen Höchstbeitragsgrundlage der Bemessung 
der Sonderbeiträge zugrunde zu legen sind. 

Eine analoge Regelung wurde auch hinsichtlich 
der öffentlich Bediensteten durch die Novelle zum 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz 
(B-KUVG.) getroffen. Diese Novelle hat der Ver­
sicherungsanstalt öffentlich Bediensteter zur Ver­
minderung des zu erwartenden Gebarungsabganges 
erhöhte Mehreinnahmen dadurch gebracht, daß die 
Sonderzahlungen bis zum Betrag von 9600 S (bisher 
4800 S) der Bemessung der Sonderbeiträge zugrunde 
zu legen sind. Weitere Einnahmen fließen der Ver­
sicherungsanstalt öffentlich Bediensteter durch die 
mit 1 .  Jänner 1968 in Kraft getretene Erhöhung der 
Rezeptgebühr von 3 S auf 4 S zu. Die Novelle hat 

auch einige Änderungen vorgenommen, die sich auf 
Grund der bisher gesammelten Erfahrungen als not­
wendig erwiesen haben. Bei einer Erkrankung des 
Dienstnehmers während eines dienstlichen Auslands­
aufenthaltes muß der Dienstgeber die Sachleistun­
gen erbringen. Die Novelle hat nun verfügt, daß in 
diesem Falle die Ersatzansprüche des Dienstgebers 
gegen die Kasse auf Grund einer Vereinbarung durch 
einen Pauschalbetrag abgegolten werden können. 
Dadurch entfällt nunmehr die umständliche und 
vielfach zeitraubende Behandlung der meistens in· 
einer Fremdsprache ausgestellten oder nicht aus­
reichend spezifizierten Rechnungen über die im 
Ausland in Anspruch genommene Krankenbehand­
lung. Eine weitere Vereinfachung wird auch dadurch 
erreicht, daß die Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter durch das Gesetz ermächtigt wird, 
den 20%igen Behandlungsbeitrag, der bei Inan­
spruchnahme der ärztlichen Hilfe zu entrichten ist, 
zu runden. Schließlich wurde auch hinsichtlich 
eines kleineren Personenkreises die Doppelversiche­
rung aufgehoben und der vor dem Inkrafttreten des 
Gesetzes bestandene Rechtszustand wiederherge­
stellt. 

Die 23. Novelle zum ASVG. brachte eine Neu­
regelung der Weiterversicherung in der Kranken­
versicherung. Hiebei wurde insbesondere die Frist 
für die Stellung eines Antrages auf Weiterversiche­
rung von bisher 3 Wochen auf 6 Wochen verlängert. 
Die Frage der Ermittlung der Beitragsgrundlage bei 
der Weiterversicherung in der Krankenversicherung 
wurde durch die 23. Novelle dahingehend geändert, 
daß als Beitragsgrundlage grundsätzlich die Höchst­
beitragsgrundlage in der Krankenversicherung gilt. 
Die Herabsetzung der Beitragsgrundlage ist nur 
dann möglich, wenn der Versicherte den Nachweis 
entsprechender wirtschaftlicher Verhältnisse erbringt. 
Gleichzeitig erfolgte auch eine Anhebung der Min­
destbeitragsgrundlage von 15 S auf 30 S. Die 
Beitragsregelung in der Krankenversicherung der 
Pensionisten wurde durch die 23. Novelle in mehr­
facher Hinsicht geändert. So wurde u. a. der Bei­
tragssatz von 8·7 %  mit 'Wirkung vom 1 .  Jänner 
1969 auf 9·20% und mit Wirkung vom 1 .  Jänner 
1970 auf 9·25% erhöht, sowie verfügt, daß von den 
Pensionen, die ins Ausland überwiesen werden, 
Beiträge zur Krankenversicherung nicht mehr ein­
behalten werden dürfen. Bei der Unterbringung 
eines Pensionisten in einer Krankenanstalt, in einer 
Heilanstalt oder in einem Siechenheim auf Kosten 
der Fürsorge ruht der Hilflosenzuschuß nunmehr 
auch dann nicht, wenn später ein Sozial versicherungs­
träger dem Fürsorgeträger Ersatz für dessen Auf­
wendungen leistet. Damit wird erreicht, daß in 
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Zukunft ein Großteil der Pflegekosten durch die 
Pension und den Hilflosenzuschuß gedeckt ist. 
Die 23 . Novelle zum ASVG. brachte auch eine 
Definition des Begriffes "Stiefkindschaft", um die 
Auslegung dieses Begriffes nicht mehr der Recht­
sprechung überlassen zu müssen. Des weiteren 
erfolgte auch eine Beseitigung der 'ungleichen Be­
handlung von Rechtsanwaltsanwärtern, die in der 
Kanzlei ihrer Eltern, Großeltern usw. beschäftigt 
sind, so daß in Hinkunft alle Rechtsanwaltsanwärter 
auch in der Krankenversicherung teilversichert sind. 
Die 23. Novelle zum ASVG. hat auch den Kreis der 
Angehörigen auf die Wahl- und Stiefeltern ausge­
dehnt und somit die Versicherungsträger ermächtigt, 
diese Personen durch ihre Satzungen unter bestimm­
ten Voraussetzungen den übrigen Angehörigen gleich­
zustellen. Eine weitere Verbesserung brachte .das 
Gesetz den im Inland wohnenden bedürftigen Ange­
hörigen eines Versicherten, dessen Arbeitsunfähig-

. keit infolge Krankheit durch einen Raufhandel, 
durch Trunksucht oder dnrch Mißbrauch von Sucht­
giften bedingt ist. In diesem . Falle werden die 
Angehörigen den Angehörigen eines sonstigen Ver­
sicherten gleichgestellt, sofern der Unterhalt jener 
Personen mangels anderweitiger Versorgung über­
wiegend vom Versicherten bestritten wurde und sie 
an der Ursache der Versagung des Krankengeldes 
nicht schuldhaft beteiligt waren. Sie erhalten dann 
die Hälfte des Krankengeldes, das dem Versicherten 
gebührt hätte. , Eine weitere Änderung besteht in 
der

' 
etappenweisen Erhöhung der Mindest- und 

Höchstbeitragsgrundlage im Bereiche der von der 
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbah­
nen durchzuführenden Krankenversicherung. Des­
gleichen erfolgte eine Hinaufsetzung des gesetzlichen 
Rahmens, innerhalb dessen ' durch die Satzung der 
genannten Versioherungsanstalt der Beitragssatz 
festzusetzen ist. u. zw. erfolgte eine Erhöhung 
von 5,5% auf 5,8%, bzw. ab 1 .  Jänner 1970 auf 
6,2 %. 

Die 2. Novelle zum B-KUVG. hat vor allem der 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter Mehr­
einnahmen für die Jahre 1969 und 1970 erschlossen, 
um für diesen Zeitraum eine ausgeglichene Gebarung 
im Versicherungszweig Krankenversicherung sicher­
zustellen. Darüber hinaus hat die Novelle einige 
Unklarheiten beseitigt und die gesetzliche Grundlage 
für einige Bestimmungen geschaffen, die schon bisher 
in der Satzung der Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter enthalten waren. Das Gesetz sieht 
auch eine etappenweise Erhöhung der Mindest- und 
Höchstbeitragsgrundlage sowie die Erweiterung des 
Rahmens für den Beitragssatz vor. Die Mindest­
beitragsgrundlage beträgt ab 1 .  März 1969 1200 S 
statt vorher 1000 S und ab 1 .  Jänner 1970 1300 S.  
Die Höchstbeitragsgrundlage beträgt ab 1 .  März 
1969 5600 S statt vorher 4800 S; sie wird ab 1 .  Jän­
ner 1 970 auf 6200 S erhöht. Schließlich wird die 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter durch 
dieses Gesetz ermächtigt, den einheitlichen Hundert­
satz der Beitragsgrundlage durch die Satzung im 
Jahre 1969 mit 4,8% (bisher 4·4%) und ab 1 .  Jänner 
1970 mit 5% festzusetzen. 
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Das Bundesgesetz vom März 1968, mit dem das 
Bundesgesetz über den sozialversicherungsrecht­
lichen Schutz der den Präsenzdienst leistenden 
Wehrpflichtigen abgeändert wurde, hat eine soziale 
Härte beseitigt, die darin bestand, daß den Ange­
hörigen von Wehrpflichtigen, die vor Antritt des 

, Präsenzdienstes im Ausland beschäftigt waren, kein 
sozialversicherungsrechtlicher Schutz gewährt wer­
den konnte. Das Gesetz hat auch den Pauschal­
betrag, den der Bund für jeden Familienangehörigen 
des im Präsenzdienst stehenden Wehrpflichtigen an 
den Krankenversicherungsträger zu leisten hat, von 
40 S auf 80 S monatlich erhöht: Eine neuerliche 
Abänderung des bezüglichen Stammgesetzes durch 
ein Bundesgesetz vom Dezember 1968 besteht darin, 
daß die Zeiten eIner Teilnahme an einer Inspektion 
bzw. Instruktion durch- Wehrpflichtige der Reserve 
in sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht den Zeiten 
der Ableistung des ordentlichen bzw. außerordent­
lichen Präsenzdienstes gleichgestellt werden, Damit 
gelangen die Angehörigen dieser Wehrpfliohtigen 
auch während der an sich kurzen Zeit der Inspektion 
bzw. Instruktion in den Schutz der soziaien Kranken­
versicherung. 

Unfall  v e r s i c herung  

Die Novelle zum B-KUVG. hat die Grund,lage 
dafür geschaffen, daß die Angestellten der Wiener 
Börsekammer und der Kammer der Börse für 
landwirtschaftliche Produkte in Wien in die Unfall­
versicherung einbezogen werden können und daß 
auch bei Dienstunfällen im Ausland Unfallheilbe-

. handlung gewährt werden kann. Zu erwähnen ist 
noch, daß diese Novelle für die Bediensteten der 
Bundestheater in Anlehnung an die Ruhegenuß­
Ermittlungsgrundlage des Bundestheaterpensions­
gesetzes eine neue Bemessungsgrundlage geschaffen 
hat. 

Die 23. Novelle zum ASVG. hat den Unfall­
versicherungsschutz auf die in Schulen, Kinder­
gärten, Säuglingskrippen und Justizanstalten berl!f­
lich Beschäftigten hinsichtlich der Infektionskrank­
heiten ausgedehnt. 

P e  ns i o n s  v e r  s i  c herung  

Die 23. Novelle zum ASVG. brachte eine Neu­
regelung der Weiterversicherung in der Pensions­
versicherung. In dieser Novelle wurde u. a. verfügt, 
daß die Bezieher einer Leistung aus der Pensions­
versicherung zur WeiterveI:sicherung nach diesem 
Bundesgesetz künftig nicht mehr berechtigt sind. ' 
Diese Personen haben allerdings die Möglichkeit, 
sich nach dem Erlöschen bzw. dem Entzug des 
Leistungsanspruches in der Pensionsversicherung 
weiterzuversichern. Das Gesetz hat . auch, einem 
lang gehegten Wunsch der Frauen Rechnung 
tragend, den Versicherungsfall der Eheschließung 
beseitigt, wodurch die Möglichkeit, aus Anlaß der 
Verheiratung einen Ausstattungsbeitrag zu gewäh­
ren, weggefallen ist. Frauen, die eine Leistung aus 
diesem Versicherungsfall bereits in Anspruch ge­
nommen haben, können durch Rückzahlung des mit 
dem jeweiligen Aufwertungsfaktor aufgewerteten 
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Ausstattungsbeitrages die seinerzeit erworbenen Ver­
sicherungszeiten zurückerwerben. Durch eine Än­
derung der Anpassungsbestimmungen wurde durch 
die genannte Novelle des weiteren bewirkt, daß 
Leistungen, die auf einer Bemessungsgrundlage aus 
einem früheren Versicherungsfall beruhen, ohne 
Verzögerung angepaßt werden, weil der Pensionist . 
ohnedies schon beim Anfall der Leistung aus dem 
früheren Versicherungsfall eine Anpassungsverzöge­
rung erfahren hat. 

Im Bundesgesetz vom Juni 1968 mußten, der 
beengten Budgetlage des Bundes Rechnung tragend, 
finanzielle Maßnahmen in der Unfall- und Pensions­
versicherung getroffen werden. Durch diese wurde 
bestimmt, daß in den Jahren 1969 und 1970 an 
Stelle eines in Prozenten bemessenen Bundesbeitrages 
zur Pensionsversicherung nach dem ASVG. der 
Bund einen Beitrag in der Höhe des Fehlbetrages -
101 % der den Versicherungsträgern erwachsenden 
Aufwände abzüglich der Einnahmen - leistet. 
Diese Regelung konnte getroffen werden, da die 
gebundenen Rücklagen bei den Trägern der Pen­
sionsversicherung in einem wesentlich stärkeren 
Ausmaß angewachsen waren, als dies bei Schaffung 
des Pensionsanpassungsgesetzes (PAG.) angenom­
men worden war. Trotz der Beschränkung des 
Bundesbeitrages für die Jahre 1969 und 1970 ist auf 
alle Fälle sichergestellt, daß die sich aus der Pensions­
dynamik für diese Jahre ergebenden Anpassungen 
finanziell gesichert sein werden und die Pensions­
versicherungsträger einen jährlichen Mehrertrag in 
der Höhe von 1 % der Gesamtausgaben als Liquidi­
tätsreserve erwarten können. Ferner wurde durch 
dieses Gesetz auch die Allgemeine Unfallversiche­
rungsanstalt verpflichtet, für die Jahre 1969 und 
1970 der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter 
einen Betrag von je  195 Millionen S und der Ver­
sicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues 
einen Betrag in der Höhe von je  5 Millionen S zu 
überweisen. Diese Maßnahme war durch frühere 
Novellen zum ASVG. auch für die Jahre 1964, 1965, 
1 966 und 1968 getroffen worden. 

Das Bundesgesetz vom Dezember 1968 über den 
sozialversicherungsrechtlichen Schutz der den Prä­
senzdienst leistenden Wehrpflichtigen hat die Teil­
nehmer an einer Inspektion bzw. Instruktion dadurch 
besser gestellt, daß die Zeiten einer Teilnahme an 
einer Inspektion bzw. Instruktion als Ersatzzeiten 
in der Pensionsversicherung gewertet werden. 

Selbständig Erwerbstätige 

Kranken vers i c herung 

Durch die Novelle zum Gewerblichen Selbstän­
digen-Krankenversicherungsgesetz (GSKVG.)  wurde 
die Anlage 1 zum Stammgesetz richtiggestellt. Es 
handelt sich hiebei um ein Verzeichnis, in dem die 
gewerblichen Interessenvertretungen aufgezählt sind, 
die in den verflossenen Zeiträumen einen Pflicht­
beschluß auf Einbeziehung in die damalige Meister­
krankenversicherung gefaßt haben. Durch Über­
gangsbestimmungen wurde gleichzeitig dafür Sorge 
getragen, daß den hievon Betroffenen kein Nachteil 
erwächst. 

Die 2. Novelle zum Bauern-Krankenversicherungs­
gesetz (B-KVG.) hat vor allem die Einhebung der 
Beiträge nach dem Landwirtschaftlichen Zuschuß­
rentenversicherungsgesetz (LZVG.)  durch die Öster­
reichische Bauernkrankenkasse zum Gegenstand. 
Darüber hinaus wird auch in diesem Gesetz der 
Begriff "Stiefkind" eindeutig definiert. 

Auf Grund eines Bundesgesetzes vom März 1968 
hat der Bund für jeden Familienangehörigen eines 
Land- und Forstwirtes, der den ordentlichen bzw. 
außerordentlichen Präsenzdienst ableistet, einen 
Pauschalbetrag in der Höhe von 25 S monatlich an 
den Versicherungsträger zu leisten. Die weitere 
Abänderung des bezüglichen Stammgesetzes durch 
ein Bundesgesetz vom Dezember 1968 sichert auch 
den Angehörigen der Land- und Forstwirte -
ebenso wie den Angehörigen der unselbständig 
Erwerbstätigen - den Schutz der sozialen Kranken­
versicherung während des Zeittraumes zu, in dem 
der Wehrpflichtige an einer Inspektion bzw. Instruk­
tion teilnimmt. 

Unfall  ver s i cherung 
Durch die 23 .  Novelle zum ASVG. wurde das 

System der Finanzierung der bäuerlichen Unfall­
renten neu geregelt. Während bisher der Hundert­
satz für die Bemessung der Beiträge durch die 
Satzung der Land- und Forstwirtschaftlichen Sozial­
versicherungsanstalt festgesetzt worden war, be­
stimmt nunmehr das Gesetz selbst den Hundertsatz 
und die Bemessungsgrundlage. Darüber hinaus ist 
in diesem Gesetz für den Bereich der bäuerlichen 
Unfallversicherung ein Bundesbeitrag vorgesehen. 
Diese Maßnahmen dienen der Erreichung einer aus­
geglichenen Ge barung dieses Versicherungszweiges. 
Sie Bollen aber auch die Mittel für die längst not­
wendige Verbesserung der Leistungen bringen. Diese 
Verbesserung besteht darin, daß die Renten der 
bäuerlichen Unfallversicherung ab 1 .  Jänner 1969 
neu bemessen werden. Die Verbesserung auf dem 
Leistungssektor bewirkt auch eine bedeutsame Er­
höhung der Renten. Die Vollrente einschließlich 
der Zusatzrente erhöht sich im Vergleich zu einer 
Rentenleistung nach den bisherigen Vorschriften 
von 591 ·30 S auf 871 ·80 S. 

Pens ionsvers i cherung 

Eine analoge Maßnahme, wie sie für die Unfall­
und Pensionsversicherung der unselbständig Er­
werbstätigen getroffen wurde, ist auch für den 
Bereich der Gewerblichen Selbständigen-Pensions­
versicherung geschaffen worden. Im Bundesgesetz 
vom Juni 1968 wird verfügt, daß die Behörden der 
BundesfinanzverwaItung vom Aufkommen an Ge­
werbesteuer nach dem Gewerbeertrag und dem 
Gewerbekapital in den Jahren 1969 und 1970 einen 
verringerten Betrag an die Pensionsversicherungs­
anstalt der gewerblichen Wirtschaft zu überweisen 
haben. 

Die 1 1 .  Novelle zum Notarversicherungsgesetz 
1938 hat vor allem eine Lockerung der Ruhens­
bestimmungen im Bereich der Notarversicherung 
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gebracht. Diese Änderung ist rückwirkend mit 
1 .  Jänner 1968 in Kraft getreten. Nach der Neu­
regelung ruht der Grundbetrag der Pension - mit 
Ausnahme einer Waisenpension - bei gleichzeitig 
ausgeübter Erwerbstätigkeit mit dem Betrag, um 
den das Entgelt oder die Einkünfte den Betrag von 
monatlich 1800 S (bisher 1260 S) übersteigt, höch­
stens jedoch mit dem Betrag, um den die Summe 
aus der Pension und dem Entgelt bzw. aus den 
Einkünften den Betrag von 3200 S (bisher 2675 S) 
übersteigt. Diese Beträge sind einer jährlichen 
Anpassung unterworfen. Darüber hinaus wurden 
auch .noch weitere Änderungen vorgenommen, die 
den Begräbniskostenbeitrag, die Sonderzahlungen 
und die Anrechnung von Beitragszeiten betreffen . 

Z u s c  h u ß r e n  t e n  v e r  s i c  h e r u n g  

Die 12 .  Novelle zum Landwirtschaftlichen Zu­
schußrentenversicherungsgesetz (LZVG.)  hat der 
Landwirtschaftlichen Zuschußrentenversicherungs­
anstalt erhöhte Mehreinnahmen erschlossen, um 
deren Leistungsfähigkeit zu sichern. Die J ahres­
beiträge für pflichtversicherte Land- und Forstwirte 
wurden von 500 S auf 550 S, die Beiträge für pflicht­
versicherte Familienangehörige von 250 S auf 275 S 
erhöht. Die Jahresbeiträge für die Weiter- und 
Selbstversicherten erhöhten sich von 1000 S auf 
1 100 S ;  weiterversicherte Familienangehörige haben 
die Hälfte dieses Betrages zu entrichten. 

Die 13 .  Novelle zum LZVG. hat vor allem die 
erforderlichen Änderungen des Stammgesetzes ge­
bracht, die dadurch notwendig geworden sind, daß 
die 2. Novelle zum B-KVG. der Österreichischen 
Bauernkrankenkasse die Einhebung der Beiträge 
nach dem Landwirtschaftlichen Zuschußrentenver­
sicherungsgesetz übertragen hat. Des weiteren 
wurden auch die bezüglichen Bestimmungen des 
Stammgesetzes über die Versicherungspflicht der in 
einem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb regelmäßig 
beschäftigten nahen Angehörigen des Betriebsführers 
den Vorschriften des Bauern-Krankenversicherungs­
gesetzes angepaßt. Schließlich definiert das Gesetz 
auch den Begriff "Stiefkind". Einige Bestimmun­
gen, die inhaltlich den durch die 23. Novelle zum 
ASVG. geänderten Bestimmungen dieses Gesetzes 
entsprechen, wurden ebenfalls der geänderten Fas­
sung angeglichen. 

Sonstige Personen gruppen 

Die Novelle zum B-KUVG. hat den Kreis der 
versicherungspflichtigen Personen nach diesem Bun­
desgesetz erweitert. So wurden nunmehr auch die 
Bürgermeister und die übrigen Mitglieder der Ge­
meindevertretungen in die Unfallversicherung nach 
dem B-KUVG. einbezogen. 

Die 23. Novelle zum ASVG. brachte die Aus­
dehnung des Unfallversicherungsschutzes auf Per­
sonen, die als Mitglieder der Österreichischen vVasser­
rettun� einen Unfall im Rahmen der Ausbildung, 
einer Ubung und eines Einsatzfalles bzw. als frei­
willige Helfer dieser Organisation einen Unfall 
erleiden. 
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DIE ENTWICKLUNG DER ÖSTERREI­
CHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG IM 

JAHRE 1968 
A l l g e m e i n e s  

Im Bericht über die soziale Lage 1967 wurde 
festgehalten , daß die gesetzliche Krankenversiche­
rung in Österreich etwa 90% der Gesamtbevölkerung 
zu betreuen hat. Das trifft auch für das Jahr 1968 zu ; 
es ergaben sich jedoch einige Verschiebungen in 
der Struktur des Versichertenstandes, die aber am 
Gesamtverhältnis nichts Nennenswertes ändern. Die 
Zahl der kranken versicherten Erwerbstätigen hat 
sich gegenüber 1967 um rund 20.000 erhöht 
( 1967 : 2,648.500, 1968 : 2,668.600. ) .  Veränderungen 
in den wirtschaftlichen Verhältnissen - im Jahre 
1968 wurde die Konjunkturabschwächung deutlich 
fühlbar - aber auch andere Ursachen, wie das 
9. Schuljahr, führten zu einer geringfügigen Abnahme 
der Zahl der krankenversicherten unselbständig 
Erwerbstätigen ( 1967 : 2,293 .900, 1968 : 2,288.700) .  
Dabei ist nicht so sehr diese geringfügige Differenz 
von Bedeutung, vielmehr der Strukturwandel, der 
sich selbst beim Vergleich von einem auf das andere 
Jahr deutlich zeigt. Die Zahl der versicherten 
Arbeiter ging um rund 24.000 auf 1 ,366.900 zurück, 
die Zahl der versicherten Angestellten erhöhte sich 
dagegen um rund 15 .000 auf 691 .900 und die der 
versicherten Beamten um rund 4000 auf 229.900. 
Auffallend ist die erhebliche Erhöhung der Zahl 
der krankenversicherten selbständig Erwerbstätigen 
um etwa 31 .000 auf 145.800. Das entspricht einer 
Zunahme um beinahe 27 % .  Die Ursache ist aller­
dings nicht eine Strukturveränderung, sondern die 
Einbeziehung von Selbständigengruppen in die 
Krankenversicherung auf Grund der Bestimmungen 
des 1966 in Kraft getretenen Gesetzes über die 
Krankenversicherung der in der gewerblichen Wirt­
schaft selbständig Erwerbstätigen: Die Zahl der 
krankenversicherungspflichtigen Selbständigen in der 
Landwirtschaft und ihrer in die Krankenversiche­
rungspflicht einbezogenen mitarbeitenden Angehöri­
gen ist um mehr als 5000 Personen auf 234.100 
gesunken. 

Die weitere Zunahme der Zahl der Pensions­
empfänger führte zu einem Plus an Kranken­
versicherten um rund 30.000, der Rückgang der 
krankenversicherten Zuschußrentenempfänger zu 
einem Minus von 10.000. Hier handelt es sich aller­
dings nicht um eine Personenanzahl, sondern um 
die Zahl der Leistungen. Die zahlenmäßig nicht zu 
erfassende Differenz hat darin ihren Grund, daß 
in einer Person zwei und in seltenen Fällen auch 
mehr Leistungsansprüche zusammentreffen , z. B.  
ein vVitwenpensionsanspruch mit einem Pensions­
anspruch aus eigener Versicherung. Das gleiche, 
wenn auch mit weit geringerem zahlenmäßigen 
Gewicht, trifft auch für die obigen Angaben über 
die Zahl der Erwerbstätigen zu, da auch hier nicht 
Personen, sondern Leistungsfälle gezählt sind, also 
bei Vorliegen einer versicherungspflichtigen Neben­
beschäftigung bei einer Person zwei Versicherungs­
verhältnisse. 
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Die Zahl der in der Krankenversicherung frei· 
willig Versicherten beläuft sich im Durchschnitt 
des Jahres 1968 auf 192.300 gegenüber 185.400 im 
Jahre 1 967. Auch hier wirkt sich die Änderung des 
Versicherungsrechtes im Bereiche der gewerblich 
Selbständigen aus. In den ausgewiesenen Zahlen 
sind nämlich auch die freiwillig versicherten Ange. 
hörigen enthalten. Die Zahl dieser versicherten 
Familienangehörigen ist von 1967 auf 1968 um 
17.500 auf 109.700 gestiegen. 

Die Zahl der Bezieher von Arbeitslosengeld und 
Notstandshilfe sowie der Bezieherinnen von Karenz. 
urlaubsgeld, deren Dienstverhältnis gelöst wurde, 
betrug im Durchschnitt des Jahres 1968 70.800 
gegenüber 64. 100 im Jahre 1967. 

Genauer betrachtet muß die sonst unverständliche 
Zunahme der Zahl der krankenversicherten Kriegs· 
hinterbliebenen werden, die um mehr als 5000 auf 
47 .700 gestiegen ist. Dies hängt mit einer Um· 
schichtung der Versicherungsverhältnisse zwischen 
dem Bereich der landwirtschaftlichen Zuschußrentner 
und dem der Kriegshinterbliebenen zusammen. Die 
Verschiebungen in diesen beiden Bereichen kompen· 
sieren sich zum Teil. 

69i300 t..ngesteltre 
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Versichertengruppen in der Krankenversic herung 

Die Zahl der von der Unfallversicherung erfaßten 
Personen läßt sich exakt nicht feststellen . Jedenfalls 
sind in der Unfallversicherung die Personen erfaßt, 
die als Erwerbstätige in der Krankenversicherung 
pHichtversichert sind. Dazu kommen aber noch 
Personenkreise, wie etwa die geringfügig Beschäftig. 
ten, die krankenversicherungsfrei, aber unfallver· 
sicherungspHichtig sind, und mindestens noch die· 
jenigen selbständig Erwerbstätigen, die zwar Mit. 
glieder einer Kammer der gewerblichen Wirtschaft 
sind, sich aber für eine Krankenversicherung nach 
dem GSKVG. nicht interessiert zeigen. An der 
geschätzten Gesamtzahl der unfallversicherten Per· 
sonen, im Vorjahr mit rund 3 Millionen Erwerbs· 
tätigen angegeben, hat sich nichts wesentliches 
geändert. 

Die PHichtversicherung in der Pensionsversiche· 
rung erfaßt die große Masse der in der Kranken· 
versicherung pHichtversicherten unselbständig Er· 
werbstätigen, ausgenommen die Beamten, deren · 
Pensionsanwartschaften durch das Dienstrecht ge· 
sichert sind. Im Jahresdurchschnitt 1968 handelte 

es sich um 2,014.800 pensionsversicherte Arbeiter, 
Angestellte und Bergleute. Dazu kommen noch rund 
71 .500 freiwillig weiterversicherte Personen. 

Die Pensionsversicherung der in der gewerblichen 
Wirtschaft selbständig Erwerbstätigen zählte im 
Durchschnitt des Jahres 1968 203.400, die land· 
wirtschaftliche Zuschußrentenversicherung 275.200 
und die Notariatsversicherung 600 PHichtversicherte. 
Die gesamte Pensions· und Zuschußrentenversiche· 
rung erfaßte demnach rund 2,494.000 PHichtver· 
sicherte, dazu kommen noch rund 75.000 freiwillig 
Weiterversicherte, so daß die Zahl der vom öster· 
reichischen Pensions. und Zuschußrentenversiche· 
rungssystem erfaßten Personen rund 2,569,000 be· 
trägt, gegenüber 2,597 .000 im vorangegangenen 
Jahr. 

Schon im Vorjahr wurde auf die Bedeutung des 
verhältnismäßig rasch vor sich gehenden Struktur· 
wandels innerhalb der Versichertenkreise hinge· 
·wiesen. In der Krankenversicherung dürfte der 
Übergang von Arbeiterberufen in Angestelltenberufe 
finanziell nicht allzu große Bedeutung haben, da 
man annehmen darf, daß mit dem für Angestellte 
in Betracht kommenden Beitragssatz von 4·8% 
die Aufwendungen für Sachleistungen einigermaßen 
gedeckt sind. Anders verhält es sich aber schon 
in der Unfallversicherung. Die Übernahme eines 
Arbeiters in das Angestelltenverhältnis ohne wesent· 
liche Lohndifferenz bedeutet für die Unfallver· 
sicherung einen Verlust von drei Viertel der bisherigen 
Beiträge. Ob sich das Versicherungsrisiko im gleichen 
Maße verringert, muß angesichts der immer mehr 
in den Vordergrund tretenden Wegeunfälle be· 
zweifelt werden. Aber selbst wenn man die Risken· 
verschiebung im gleichen Umfang wie die Beitrags· 
verschiebung bejahen könnte, muß sich dennoch 
die finanzielle Situation der Unfallversicherung aus 
diesem Strukturwandel verschlechtern. Die Unfall· 
versicherung, ebenso wie die anderen Versicherungs. 
zweige auf dem Umlageverfahren beruhend, hat 
aus den in der Vergangenheit eingetretenen Ver· 
sicherungsfällen Dauerlasten, die sich nicht ver· 
mindern, sondern zufolge des Systems der Leistungs. 
anpassung sogar noch erhöhen. Der Trend, der 
sich in dem stetigen Zurückgehen der Zahl der als 
Arbeiter versicherten Personen und in der gleich. 
zeitigen Zunahme der versicherten Angestellten zeigt, 
kann zufolge des dadurch bedingten Beitragsverlustes 
in der Unfallversicherung zu finanziellen Engpässen 
führen. Diese Strukturverschiebung wirkt sich auch 
in der Pensionsversicherung aus. In der Pensions· 
versicherung der Arbeiter steigt noch immer die 
Zahl der Pensionisten, dagegen ging in den Jahren 
1967 und 1968 die Zahl der versicherten Erwerbs· 
tätigen zurück. In weit größerem Maße zeigt sich 
dies bei der Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues. Die Gebarungsabgänge in diesen beiden 
Zweigen der Pensionsversicherung nehmen daher 
unverhältnismäßig stark zu ; der Anteil dieser Ver· 
sicherungsbereiche am Bundesbeitrag wird demnach 
größer. Die gesetzlichen Bestimmungen über die 
Verteilung des Bundesbeitrages sorgen dafür, daß 
die Gebarung aller Träger der Pensionsversicherung 
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der Unselbständigen im gleichen Maße gesichert ist, 
und zwar unabhängig davon, ob bei der einzelnen 
Anstalt das Zahlenverhältnis Versicherte zu 
Lcistungsempfängern kleiner oder größer wird oder 
gleich bleibt. 

Die Ausführungen im vorjährigen Bericht über 
die Auswirkungen des Strukturwandels auf dem 
Gebiete der Landwirtschaft und des Bergbaues 
gelten auch für das Jahr 1968. Von 1967 auf 1968 
hat die Durchschnittszahl der bei den Landwirt­
schaftskrankenkassen krankenversicherten Erwerbs­
tätigen um 5735, d. i. um 6·4%, bei der Versicherungs­
anstalt des österreichischen Bergbaues um 2623, 
d. i .  um 10·4%, abgenommen. 

G e s a m  tge b arung 

Die Ausgabensumme der österreichischen Sozial­
versicherung (Kranken- , Unfall- und Pensionsver­
sicherung) belief sich 1968 auf 36.548 Millionen S. 
Gegenüber 1967 ergab sich eine Erhöhung um 1 1 ·2%.  
Der Gebarungsüberschuß 1967 im Betrage von 
1 153 Millionen S sank auf 869 Millionen S. Von den 
Gesamteinnahmen in der Höhe von 37.417 Millionen S 
verblieben als Mehrertrag 2·3% .  

Von den Gesamtausgaben entfallen auf die 
Krankenversicherung 26·5%, auf die Unfallversiche­
rung 4·8%, auf die Pensionsversicherung der Un­
selbständigen 62·0% und auf die Pensionsversiche­
rung der Selbständigen 6·7%. 

Der Zweig Krankenversicherung schloß das Jahr 
1968 mit einem Gebarungsüberschuß - global be­
trachtet - von 1 ·3%,  die Unfallversicherung mit 
einem Gebarungsabgang von 0·7 %, die Pensions­
versicherung der Unselbständigen mit einem Aktiv­
saldo von 3 · 1  % und die Pensions(Renten)versiche­
rung der Selbständigen mit einem Aktivsaldo von 
1 ·5% der Einnahmen ab. Eine Gebarungsübersicht 
für die gesamte Sozialversicherung enthält der 
Tabellenanhang, Seite 1 18 .  

Geb arung der  Krankenvers i cherung 

Die Träger der Krankenversicherung der Un­
selbständigen haben in ihren Satzungen hinsichtlich 
der Höhe der Beitragssätze die gesetzlichen Mög­
lichkeiten seit Jahren ausgeschöpft (7 ·3% der Bei­
tragsgrundlage für Arbeiter, 4·8% für Angestellte) .  
Die Krankenversicherungsträger können daher ihre 
Gebarung von der Seite der Beitragssätze her nicht 
mehr regulieren. Da 1967 bei einer gesetzlich fixierten 
Höchstbeitragsgrundlage von täglich 100 S, d. s .  
monatlich 3000 S,  bereits 50% der pflichtversicherten 
Erwerbstätigen über der Höchstbeitragsgrundlage 
liegende Löhne aufwiesen, haben die Lohnerhöhungen 
zu einer Erhöhung der Beitragseinnahmen nur 
mehr bei den Versicherten geführt, deren Löhne 
bisher niedriger waren ; dies wirkte sich in der 
Gebarung der Krankenversicherung nur geringfügig 
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aus. Für 1968 wurde die Höchstbeitragsgrundlage 
mit täglich 120 S, monatlich 3600 S, festgesetzt. 
Damit blieben noch immer rund 40% der ver­
sicherten Erwerbstätigen mit ihren Erwerbsein­
kommen über der Höchstbeitragsgrundlage. 

Der folgenden Übersicht ist die Zahl der aktiv 
und der passiv gebarenden Krankenversicherungs­
träger zu entnehmen. 

Zahl  der  akt iv  b z w. p a s s i v  g e b arenden 
Kranken vers i c herungsträger  

1966 1967 I 1968 

Bezeichnung aktive I passive aktive I passive aktive I passive 

G e b a r u n g  

Alle Kranken-
versicherungs-
träger . . . . . . . .  2 6  14 19 2 1  2 2  18  

Gebietskranken-
kassen . . . . . . .  8 1 4 5 7 2 

Betriebs-
krankenkassen 5 5 4 6 9 1 

Landwirtschafts-
krankenkassen 4 5 5 4 2 7 

V Ersicherungs-
anstalten . . . .  2 1 1 2 - 3 

Gew. Selb-
ständigen-
krankenkassen 6 2 4 4 3 5 

Österr. Bauern-
krankenkasse . 1 - 1 - 1 -

In der Unselbständigenkrankenversicherung, die 
von 31  Versicherungsträgern durchgeführt wird, 
es sind dies je 9 Gebiets- und Landwirtschafts­
krankenkassen, 10 Betriebskrankenkassen, die Ver­
sicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues, 
die Versicherungsanstalt der österreichischen Eisen­
bahnen und die Versicherungsanstalt öffentlich Be­
diensteter, schlossen 1968 13 Versicherungsträger, 
die insgesamt 1 , 188.000 Versicherte zu betreuen 
hatten, mit einem Gebarungsabgang gegenüber 
17  Versicherungsträgern mit insgesamt 2,582.000 Ver­
sicherten im Jahre 1967 ab. Die finanzielle Situation 
der Krankenversicherungsträger hat sich daher im 
Jahre 1968 gegenüber 1967 gebessert. Diese Besserung 
ist vor allem auf die Erhöhung der Höchstbeitrags­
grundlage um 20% zurückzuführen, zum Teil auch 
auf die Zuschüsse und Zuwendungen aus dem beim 
Hauptverband der österreichischen Sozialversiche­
rungsträger geführten Ausgleichsfonds der Kranken­
versicherungsträger. Die Zuwendungen beliefen sich 
auf 32·8 Millionen S, die neu eingeführten Zuschüsse 
auf 23·3 Millionen S, somit insgesamt auf 56·1 Millio­
nen S. Demgegenüber hatte der Ausgleichsfonds die 
Gebarung der Krankenversicherungsträger im Jahre 
1967 mit rund 31 · 1  Millionen S an Zuwendungen 
gestützt. 

III-234 der Beilagen XI. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)22 von 142

www.parlament.gv.at



Leis tungen aus  dem Ausgle i c hsfonds i m  J ahre  1968 

Zuwendungen Zuschüsse insgesamt 
Versicheruugsträger 

in Millionen S 

Gebietskrankenkasse Burgenland . .. . .. ...... .. .. ....... . .. ...... . . 0·835 
5·445 

0·835 
5·445 Gebietskrankenkasse Steiermark ..... ... ....... . .. .. ... . ... .. ... . . 

Gebietskrankenkasse Wien . . .. .. ... . ... ... ........ ..... . .. .. ... . . 30·000 1 1 ·424 
0·454 
2·806 
0·812 
0·090 
1 -400 

41-424 
0·454 
2·806 
0·812 
0·090 
4·200 

Landeskrankenkasse Burgenland ......... . .............. . .. ..... . 
Landeskrankenkasse Niederösterreich ... ...... ........ . ... ... ... . . 
Landeskrankenkasse Obsrösterreich ...................... ... ..... . 
Landeskrankenkasse Salzburg ..... ...... .. . ..... .............. .. . 
Landeskrankenkasse Steiermark ..... ... . ... ...... .... .... ... ... . . 2·800 

Das Vermögen des Ausgleichsfonds belief sich 
Ende 1968 nach Liquidierung der angeführten 
Zuschüsse und Zuwendungen auf 382 Millionen S .  

Im Jahre 1967 verzeichnete die gesamte Kranken­
versicherung noch einen Abgang von 36·8 Millionen S 
während im Jahre 1968 ein Mehrertrag im Ausmaß 
von 126·7 Millionen S ausgewiesen wird. In ihrer 
Gesamtheit betrachtet hat sich demnach - wie 
bereits erwähnt - die finanzielle Situation der 
Krankenversicherung im Jahre 1968 verbessert. 
Dieses Ergebnis ist auf die 2 1 .  Novelle zum ASVG. 
zurückzuführen, mit der die Höchstbeitragsgrundlage 
in der Krankenversicherung der Unselbständigen 
um 20 % gehoben wurde. 

Die folgenden Tabellen geben eine Übersicht 
über die Gebarung während des Jahres 1968 und 
über die wichtigsten Positionen der Einnahmen­
und Ausgabenrechnungen in der Krankenversiche­
rung der Unselbständigen. 

Ge  b arungserfo lge  der  Kranken versi  cherung 
d e r  Unse l b s tändi gen  

Zeitraum 

J änner .... . . ...... ....... .. . 
Feber . .. . .. . ... ... ... .... . .  . 
März . . . . . . . . .. ... . ... .... . . 
April ... . ... . ...... .. .. . ... . 
Mai . . . .. . .......... .. .. .... . 
Juni . ...... ... . ..... .... ... . 

1. Halbj ahr ' . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

Zeitraum 

J uli . . ..... ........... .... . . 
August ............ ........ . . 
September ... . .......... .... . 
Oktober .. . .... . .. . ... . .... . . 
November ... ... ... . ... . ... . . 
Dezember .... . . . .... . ... . . .. .  . 

2. Halbj ahr . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

1967 1968 

in Millionen S 

- 68 
- 69 

24 
- 53 
- 1 7  
+ 41 

-190 

1967 

73 
64 

- 7 
- 4 1  
- 26 
+ 87  

-124 

1968 

in Millionen S 

+ 3 
+ 1 
+ 23 
+ 6 
+ 7 
+ 4 

+ 44 

+ 32 
+ 16 
+ 54 

9 
+ 34 
+ 37 

+ 164 

Die Gesamteinnahmen der Krankenversicherung 
der Unselbständigen sind gegenüber 1967 um 13,8% 
gestiegen, die Beitragseinnahmen allein um 12'4%. 

G esamte innahmen 

1967 I 1968 
Bezeichnung 

in Millionen S 

Gesamteinnahmen .. . ... . ... .. 7 .700'604 8 .761'953 
davon Beitragseinnahmen . .  7.022, 84 1 7.893,735 
sonstige Einnahmen . . . . . . . . 677·763 868· 218 

Be iträge für :  
Erwerbstätige .... . . .. . . ... . .. 4.936·637 5.620·631 
Freiwillig Versicherte . .... ... . 100·055 106·907 
Arbeitslose . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135·262 168·447 
Pensionisten, Rentner . . . . . . . .  1 .824· 552 1 .965·405 
Kriegshinterbliebene . ........ . 23·732 28·354 

Sonstige Beiträge . . . . . . . . . . . . 1 2·603 3·991 

Die Gesamtausgaben in der Krankenversicherung 
der Unselbständigen haben sich von 7814·2 Mil­
lionen S im Jahre 1967 auf 8702·8 Millionen S 
im Jahre 1968 erhöht, d. i. um 1 l ·4%.  Die Ent­
wicklung bei den einzelnen Ausgabenpositionen in 
der Krankenversicherung der Unselbständigen in 
den Jahren 1967 und 1968 sowie der Einnahmen 
und Ausgaben je  Versicherten in diesen Jahren ist 
aus den nachstehenden Aufstellungen ersichtlich. 

G e s amtausgaben  
1967 1968 

Bezeichnung 
in Millionen S 

Gesamtausgaben . . . . . . . . . . . . . 1 
Ärztliche Hilfe . ... .... . ..... . 
Heilmittel .. ... .... .... ... .. . 
Heilbehelfe . ... . ... . . . . . . .. .  . 
Zalmbehand1ung, Zahnersatz .. . 
Anstaltspflege, Hauspflege .... . 
Krankenunterstützung . . . .. .. . 
Mutterschaftsleistungen ...... . 
Erweiterte Heilfürsorge .. . ... . 
Sterbegeld . . .. .... .... ... ... . 
Fahrtspesen, Transportkosten . .  
Kontrolle und Verrechnung . .  . 
Verwaltungsaufwand . .... .. . . 
Sonstige Ausgaben ... ..... ... . 

7.814, 166 

2.063·447 
1.207·323 

108·623 
610·784 

1 .492·915 
964·854 
501·239 
101 ·948 
1 14·373 
101·779 

73·468 
325·629 
147· 784 

I 8.702·773 

2.287' 145 
1 .3 18·048 

120·420 
63 1 · 176 

1 .736·743 
1 .089·220 

573·765 
1 13·756 
138·091 
107·737 

73·961 
340· 166 
1 72·545 
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Einnahmen und Ausgaben  j e  Vers i cherten  

Bezeichnung 

Gesamteinnahmen .... ....... . 
davon Beitragseinnahrnen .. 
sonstige Einnahmen ... .... . 

Gesamtausgaben . ... ... . ... . . 
Ärztliche Hilfe . .. ....... .... . 
Heilmittel . ... .......... .... . 
Zahnb ehandlung, Zahnersatz .. 
Anstaltspflege, Hauspflege ... . 
Krankenunterstützung . ...... . 
Andere Leistungen . ...... .. . . 
Übrige Ausgaben .......... . . 

1967 1968 

Kopfquote in Schilling 

2 . 129,48 
1 .942·05 

187·43 

2 . 160,88 
570·61  
333·87 
168·90 
412·84 
266·82 
256· 61  
1 51· 23 

2.409,68 
2 . 170,91 

238·77 

2.393·40 
629,-
362·49 
173·58 
477-63 
299·55 
289·80 
161·35 

Dem Ansteigen der Ausgaben entspricht ungefähr 
auch die Erhöhung der Ausgaben für ärztliche Hilfe 
(10 ,8%),  für Heilbehelfe (10,9%) und für die er­
weiterte Heilfürsorge ( 1 1 ,6%) .  Weniger stark ae­
stiegen sind die Ausgaben für Heilmittel (9,2% ) ,  
Zahnbehandlung und Zahnersatz (3'3%)  und die 
Ausgaben für Fahrtspesen, Kontrolle und Ver­
waltung mit insgesamt rund 4%. Zum geringeren 
Ansteigen der Kosten für Zahnbehandlung und 
Zahnersatz hat für den Bereich der Krankenver­
sicherungsträger des öffentlichen Dienstes der ver­
tragslose Zustand und damit das Unterbleiben von 
Zahnbehandlungen beigetragen. Außerordentlich 
stark gestiegen sind die Ausgaben an Sterbegeld 
(20'7%),  eine Folge der mit 1 .  Jänner 1968 in 
Kraft getretenen gesetzlichen Neuregelung über die 
Höhe des Sterbegeldes, und die Ausgaben für 
Anstaltspflege (16 ,3%) .  Die etwas über dem all- ' 
gemeinen Durchschnitt liegende Erhöhung der Aus­
gaben für Krankenunterstützung resultiert aus der 
Hinaufsetzung der Höchstbeitragsgrundlage. 

Die besonders kritische Situation auf dem Gebiete 
der Anstaltspflege und der Kostentragung hiefür 
läßt sich an einem einzigen Beispiel darstellen : 
Gelegentlich der Erhöhung der Höchstbeitragsgrund­
lage in der ASVG.-Krankenversicherung durch die 
21 .  Novelle zum ASVG. auf 3600 S monatlich 
wurde in den Erläuternden Bemerkungen zur 
Regierungsvorlage die Erwartung ausgesprochen, 
daß nach Durchführung des Gesamtprogramms 
im Jahre 1968 mit einem Gebarungsüberschuß von 
292 Millionen S zu rechnen sein werde und ein 
Teil dieses Betrages dazu verwendet werden sollte, 
im Jahre 1968 die V erpflegskostenersä tze anzuheben, 
um die finanzielle Situation der Spitäler bzw. der 
Spitalserhalter nicht noch ungünstiger zu gestalten . 
So haben die Krankenversicherungsträger im Jahre 
1968 rund 244 Millionen S mehr an Pflegegebühren­
ersätzen als im Vorjahr an die Krankenanstalten 
gezahlt. Trotzdem hat der Druck auf die Kranken­
versicherungsträger von Seiten der Spitalserhalter 
nicht abgenommen. Die Krankenversicherungsträger 
stehen in schwierigen Auseinandersetzungen mit 
den Krankenanstalten und ihren Trägern. Die von 
diesen erhobenen Forderungen übersteigen jedoch 
das Leistungsvermögen der Krankenversicherungs-
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träger. Auch die bevorstehenden Verhandlungen 
vor dem Schiedsgericht nach dem Krankenanstalten­
gesetz werden daran nichts ändern können. Eine 
Gesamtlösung des Krankenanstaltenproblems und 
ein auf lange Sicht abgestelltes Finanzierungs­
programm wird immer dringlicher. 

Auf die besondere Situation der Landwirtschafts­
krankenkassen, den bei diesen Versicherungsträgern 
noch immer anhaltenden Schwund an Versicherten 
und die daraus folgende ungünstige Gebarung 
wurde bereits hingewiesen. Dazu trägt auch die 
gerade bei den Landwirtschaftskrankenkassen stark 
ins Gewicht fallende defizitäre Gebarung in der 
Krankenversicherung der Pensionisten bei. Im all­
gemeinen sind die Aufwendungen für Pensionisten 
durch die eingehend�n Krankenversicherungsbeiträge 
nur zu etwa 90% gedeckt. Der Rest der Aufwendun­
gen muß aus den Beitragseinnahmen der Erwerbs­
tätigen bestritten werden. Bei den Landwirtschafts­
krankenkassen sind die pro Versicherten monatli.ch 
sich ergebenden Beitragseingänge schon für die 
Erwerbstätigen geringer als bei den Gebietskranken­
kassen, nämlich rund 190 S gegenüber 201 S. Die 
Beitragseingänge für Pensionisten betragen pro 
Kopf und Monat bei den Landwirtschaftskranken­
kassen nur 109 S gegenüber 141 S bei den Gebiets­
krankenkassen. Während bei den Gebietskranken­
kassen die Pro-Kopf-Beiträge für Pensionisten immer­
hin noch 70% der Pro-Kopf-Beiträge für Erwerbs­
tätige betragen, ergibt sich bei den Landwirtschafts­
krankenkassen nur noch ein Anteil von 57 %. 
Dieses Mißverhältnis fällt umso mehr ins Gewicht, 
als die Zahl der Erwerbstätigen bei den Landwirt­
schaftskrankenkassen noch immer abnimmt, die 
Zahl der Pensionisten aber steigt. 

Die beiden Beamtenkrankenkassen haben auch 
im Jahre 1968 mit Gebarungsabgängen abgeschlossen, 
die Versicherungsanstalt der österreichischen Eisen­
bahnen, Abteilung B, mit einem Abgang von 
1 9·5 Millionen S, die Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter mit einem Abgang von 34·6 Millionen S. 

Im Jahre 1968 waren von den acht Gewerblichen 
Selbständigen-Krankenkassen fünf passiv. Das Akti­
vum der drei anderen Kassen überwiegt dieses 
Passiv um der fünf Kassen aber so weit, daß sich 
insgesamt noch für den Bereich der Selbständigen­
Krankenkassen ein Aktivum von nahezu 10 Mil­
lionen S ergibt. Die Österreichische Bauernkranken­
kasse hat das Jahr 1968 mit einem Mehrertrag .von 
57·7 Millionen S abgeschlossen. 

Geb arung der  Unfa l lvers i cherung 

Die Gebarung der Unfallversicherung schloß bei 
Ausgab(m von insgesamt 1764·9  Millionen S mit 
einem Abgang von 12·2 Millionen S ab . Der Abgang 
betrug bei der Allgemeinen Unfallversicherungs­
anstalt 2·5 Millionen S und bei der Land- und 
:Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungsanstalt 
15 · 1  Millionen S, während sich bei der Versicherungs­
anst.alt der österreichischen Eisenbahnen ein Ge­
barungsübersehuß von 1 ·9 Millionen S und bei 
der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter ein 
Gebarungsüberschuß von 3·5 Millionen S ergab. 
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Der Gebarungsüberschuß der Versicherungsanstalt 
der österreichischen Eisenbahnen und der Ver­
sicherungsanstalt öffentlich Bediensteter im Zweige 
Unfallversicherung geht auf das Umlageverfahren 
bei diesen Anstalten zurück. 

Der Gebarungsabgang im Zweig Unfallversiche­
rung bei der Land- und Forstwirtschaftlichen Sozial­
versicherungsanstalt hat seine Ursache darin, daß 
zwar die Leistungen durch den Gesetzgeber bestimmt 
werden, die Aufbringung der hiefür notwendigen 
Mittel jedoch den Selbstverwaltungsorganen obliegt. 
Dieses System wurde durch die 23 . Novelle zum 
ASVG. geändert. 

Auf den allmählichen Wandel der Finanzstruktur 
der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt wurde 
schon eingangs hingewiesen. Beim Gebarungsabgang 
der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt im Aus­
maß von 2·5 Millionen S spielt vor allem die im 
Jahre 1968 gesetzlich angeordnete Überweisung 
von 200 Millionen S an die Pensionsversicherungs­
anstalt der Arbeiter (195 Millionen S) und an die 
Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues 
(5 Millionen S) eine Rolle. 

Ende 1968 wurden im Rahmen der Unfallver­
sicherung 1 17 .576 Renten ausbezahlt, davon 
92.757 Versehrtenrenten, 14.842 Witwenrenten, 
9718 Waisenrenten und 259 Eltern- bzw. Geschwister­
renten. 

Die Zahl der Renten ist gegenüber Ende 1967 
um 1743, also um rund 1 ,5% angestiegen. Die 
Gesamtzahl der Eltern- bzw. Geschwisterrenten, 
die an sich nicht ins Gewicht fällt, ist geringfügig 
gesunken, die Zahl aller übrigen Renten durchwegs 
gestiegen. Dabei scheint erstmals die Zahl der 
Unfallrenten der Versicherungsanstalt öffentlich Be­
diensteter mit insgesamt 449 Renten auf; davon 
sind 302 Versehrtenrenten, 68 Witwenrenten und 
79 Waisenrenten. 

1 0 0.000 

-----�rtenrE'ntE'n 8 0.000 

60.000 

" 0. 0 0 0  

Hin terb " ebenen renten 
2 0. 0 0 0  

1960 65 68 Jahr 

Zahl der Versehrten- und Hinterbliebenenrenten in der 
Unfallversicherung 

Von den Gesamtausgaben der Unfallversicherung 
entfallen auf die wichtigsten Positionen : 

Rentenaufwand . . . . . . . . . . . . . . . .  ' " . . . .  51 ,5% 
Unfallheilbehandlung . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 ·7  % 

Sonstige Geld- und Sachleistungen . . . . .  . 2,9% 
7' 1 %  Verwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Sonstige Ausgaben, darunter 200 Millio-
nen S an die Pensionsversicherung . . . . .  16 ,8%. 

Der Rentenaufwand ist gegenüber 1967 um 8,5% 
gestiegen, insbesondere zufolge der Rentenanpassung, 
der Aufwand für Unfallheilbehandlung um 22,5%.  
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Finanzieller Aufwand in der Unfallversicherung 

Geb arung d e r  Pensionsvers i cherung der  
Unse lbs tändigen 

Die fünf Träger der Pensionsversicherung der 
Unselbständigen haben zufolge der durch das 
Pensionsanpassungsgesetz neu geordneten Bemessung 
und Verteilung des Bundesbeitrages das Geschäfts­
jahr 1968 mit Mehrerträgen abgeschlossen, die bei 
allen diesen Trägern relativ gleich hoch waren. 
Insgesamt beliefen sich diese Mehrerträge auf 
715·6 Millionen S, d. s. 3 % der Einnahmen. Von 
den Gesamteinnahmen (23.374'7 Millionen S) ent­
fielen 68,5% auf Versicherungsbeiträge und Ver­
mögenserträgnisse und 30,3 % auf öffentliche Mittel, 
davon 6,2% auf Ersätze für Ausgleichszulagen und 
Wohnungsbeihilfen. 

Von den Gesamtausgaben im Betrag von 
22;659·2 Millionen S entfielen im Jahre 1968 81 ,3% 
auf Pensionen einschließlich Abfindungen und Ab­
fertigungen, 5,4% auf Ausgleichszulagen und 5,4% 
auf Beiträge zur Krankenversicherung der Pen­
sionisten. Der Anteil der Aufwendungen für Gesund­
heitsfürsorge, sonstige Geld- und Sachleistungen, 
Wohnungs beihilfen und sonstige Ausgaben an den 
Gesamtausgaben blieb, wenn es sich auch immer 
wieder um beträchtliche Summen handelte, unter 
jeweils 2%.  Für die allgemeine Verwaltung entstand 
ein Auf>vand von 2,7 %.  

Der Pensions aufwand stieg gegenüber 1967 um 
10,6%,  der Aufwand für Ausgleichszulagen um 
3,9% und die Ausgaben für die Krankenversicherung 
der Pensionisten um 9'9% .  Der Anpassungsfaktor 
1968 wurde mit 1 ·064 festgeset7t. Das erheblich 
stärkere Steigen des Pensionsaufwandes ist also 
auf die Zunahme der Zahl der Pensionsberechtigten 
und auf das Ansteigen von Bemessungsgrundlagen 
und des Ausmaßes an Versicherungszeiten zurück­
zuführen. 
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Die Entwicklung der Zahl der Pensionen von 
Ende 1967 auf Ende 1968 zeigt die folgende Tabelle. 

Pensionsart 

Alterspensionen . . . . . . . ... . . . .  . 
Pensionen wegen geminderter 

Arbeitsfähigkeit . . . .. . .. . . . .. . 
Witwenpensionen . . . . . . . . . . . .. . 
Waisenpensionen .. . . .. . . . . . . .  . 

IDezember IDezember I Verände-
1967 1968 rung 

338.530 357.594 ' + 5·6% 

267.791 266.239 -0,6% 
302.691 309.396 + 2'2% 

48.398 49.430 + 2 ·1  % 

insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 957.4101 982.6591 + 2,6% 

Die Zahl der bis Ende 1968 angefallenen und 
noch nicht in normale Alterspensionen über­
gegangenen Fälle an vorzeitigen Alterspensionen 
belief sich auf 5l .719,  davon 3241 vorzeitige Alters­
pensionen wegen Arbeitslosigkeit. Von der Gesamt­
zahl der Alterspensionen entfielen demnach 14·5 % 
auf vorzeitige Alterspensionen gegenüber 14,2 % 
am Ende des Vorjahres. Die Neuzuerkennung an 
vorzeitigen Alterspensionen im Jahre 1968 beliefen 
sich auf 15.450 Fälle gegenüber 16.480 im voran­
gegangenen Jahr. 

Alters 

V 3 50..0. 0.0 pensionen 

V -

I/-· � . - Witwe 300.00.0 npens/"onen 

Die Zahl der Pensionsversicherten hat sich im 
Jahresdurchschnitt von 1967 auf 1968 um 1 ,0 %  
verringert, während die Zahl der Pensionsfälle 
im gleichen Zeitraum um 2·7 % angestiegen ist. 
Diese gegenläufige Entwicklung der Zahl der Pen­
sionsversicherten und . der Zahl der Pensionsfälle 
führt zu einem weiteren beträchtlichen Ansteigen 
der Zahl der Pensionen bezogen auf 1000 Versicherte. 
Im Jahre 1967 belief sich diese Zahl auf 448, im 
Jahre 1 968 auf 465. Dabei ist die Verteilung auf 
die einzelnen Kategorien der Pensionsversicherung 
außerordentlich unterschiedlich. Auf je 1000 Ver­
sicherte entfielen im Jahresdurchschnitt 1968 in 
der Pensionsversicherung der Arbeiter 531 Leistungs­
fälle, in der Pensionsversicherung der · Angestellten 
308 Leistungsfälle und in der knappschaftlichen 
Pensionsversicherung 1358 Leistungsfälle. Hier wird 
ausdrücklich von Leistungsfällen und nicht von 
der Zahl der Personen gesprochen, da insbesondere 
bei weiblichen Pensionsberechtigten mehr als eine 
Leistung an eine Person vorliegen kann. 

Die nachstehende Darstellung zeigt die Ent­
wicklung in bezug auf die Zahl der Pensionisten, 
die auf 1000 Pensionsversicherte entfallen. 

Pensionisten auf  je 
1000 Pens ionsvers iCherte 

...-' tZ' f--- P�ns;,o nen wegen gemin _ I, 50  7 
250..00.0. 

- -
-;/ de,.tel' -- -

v'  -- / ---

Arbeitsrä'higkei/ '7 ./ 
/' ------

20.0.00.0. 
1, 0 0 ./ /" 

/" 
- - ,/ 

..---
150..0.0.0. 3 50 

1960 65 68 Jahr 10.0.0.00 

.......... 
Zahl der Pensionisten auf j e  1000 Pensionsversicherte 

-.........-50,000 WaisE"n 'Pensionen 

1960. 6S 68 Jahr 

Zahl der Alters-, Invaliditäts(Berufsunfähigkeits)- und 
Hinterbliebenenpensionen in der Pensionsversicherung der 

Unselbständigen 

Der folgenden Aufstellung können die Zahl der 
Ausgleichszulagenempfänger, ihr Anteil an der Ge­
samtzahl der Pensionen und die dnrchschnittliche 
Höhe der Ausgleichszulagen Ende 1968 entnommen 
werden. 

Ausg le i chszu lage  

(Ende 1968) 

Versicherungsträger I Anzahl der I A usgleic��zulagen­
empfanger 

Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter . . . . . .. . .. . .. . . .. . . . ... . . 
Land· und Forstwirtschaftlich� Sozialversicherungsanstalt . . .. . . ... . .  . 

1 77.758 
53.927 

Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen ... . . . . . . . . . .  . 2.557 
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten . . . . ... .. . . . . .. . . . . .  . 17 . 152 
Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues . ... . .. . . . ... . .  . 5.972 

28 

Anteil an der 
Gesain tzahJ der 

Pensionen in % 

28'5 
58·5' 
16·6 

7·8 
20·0 

IHöhe der Ausgleichs­
zulage in S 

3 1 1 ·26 
392·49 
276·69 
276·86 
333·72 
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Schon in dieser Zusammenstellung kommt deut­
lich der Niveauunterschied in den Leistungen der 
Pensionsversicherung zum Ausdruck, je nachdem, 
ob es sich um Angestellte, um Arbeiter in der Land­
wirtschaft, in Industrie und Gewerbe oder um Er­
werbstätige im Bergbau handelt. In diesem Zu­
sammenhang wird auf die Tabelle "Ausgleichs­
zulagen in der Pensionsversicherung" auf Seite 1 1 8  
hingewiesen. Die Zahl der Ausgleichszulagenempfän­
ger in der Pensionsversicherung der Unselbständigen 

hat sich gegenüber dem Dezember 1967 von 269.395 
auf 257.366, das ist um 4,5%, gesenkt. Die durch­
schnittliche Höhe der Ausgleichszulagen ist von 
Ende 1967 zum Ende 1968 um 8,8% gestiegen. 

Noch deutlicher wird der Niveauunterschied, be­
trachtet man die Ende 1968 festgestellte Durch­
schnittshöhe der Pensionen, die in der folgenden 
Tabelle einschließlich aller Zuschüsse und Zulagen, 
also auch der Ausgleichszulage, dargestellt ist. 

Pens ionen für den U n s e l b s t ä n d i g e n  
(Durchschnitt Ende 1968) 

Versichenmgsträger 
Invaliditäts· (Be- I Alters- (KnapPsch. 1 rufsunfähigkeits-, Alters-) KIlappschaftsvoll- ) 

Witwcn- Waisen· 

Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter . . . . . . . . .  . 
Land- und Forstwirtschaftliche Sozialversicherungs. 

anstalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen 
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten . . . . . . .  . 
Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues . .  

Eingangs wurde schon auf den sehr fühlbar ge­
wordenen Wandel in der Struktur der Versicherten­
kreise hingewiesen, sowie auf die daraus resul­
tierenden höchst differenten Gebarungsergebnisse, 

Pensionen in Schilling 

1 .389 1 .672 917 364 

1 .207 1 .336 837 334 
1 .250 1 .698 676 267 
1 .876 2.610 1 . 138 451 
2.280 2 .954 1 . 143 468 

wenn man Ausgaben und Einnahmen ohne Bundes­
beitrag in Rechnung stellt, und auf die ausgleichende 
Funktion des Bundesbeitrages. Dazu die folgende 
Zusammenstellung. 

G e b arungserge bnisse  der  Vers ic herungsträger  unter  Berücks i c h tig ung d e s  B undesbe itrage s 

(1 968) 

Versicherungsträger 

Gesamteinnahmen I (ohne Ausgleichs­
zulagen und 

Wohnungsbeihilfen) 

davon Bundes­
beitrag 

in Millionen S 
I Gesamtansgaben 

(ohne Ausgleichs­
zulagen und 

Wohnungsbeihilfen ) 

Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 12 .386· 81l7 
1 .362·981 

291·606 
7.041,553 

830·987 

3.315,633 
972·374 
123·551 
706·449 
510·966 

1 1 . 080·981 
1 .3 18·318 

282·050 
6.813·314 

803·757 

Land- und Forstwirtschaftliehe Sozialversicherungsanstalt . . . . . . . . .  . 
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen . . . . . . . . . . . . .  . 
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Insgesamt waren öffentliche Mittel in der Ge­
barung der Pensionsversicherung der Unselbstän­
digen im Jahre 1968 mit folgenden Beträgen be­
teiligt : 

Bundesbeitrag gemäß § 80 ASVG . . . . .  . 
Ersätze für Ausgleichszulagen . . . . . . .  . 
Ersätze für Wohnungs bei hilfen . . . . . .  . 

Summe . .  . 

Millionen S 
5.629,0 
1 .217·8 

242·9 

7 .089,7 

G e b arung der  Pensions(Z u s c h u ß renten) v er­
s i cherung der S e l b s tändigen 

Alle drei Träger der Pensions(Renten)versicherung 
der Selbständigen haben das Jahr 1968 mit Ge­
barungsüberschüssen abgeschlossen. Die Pensions­
versicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
hatte Gesamteinnahmen im Betrage von 1825·8 Mil­
lionen S, Gesamtausgaben in der Höhe von 1804·9 Mil­
lionen S und damit einen Mehrertrag von 20·9 Mil­
lionen S, d. s. 1·1 % der Einnahmen. Die Ver­
sicherungsanstalt des österreichischen Notariates 

erreichte 17·4 Millionen S Einnahmen und hatte 
Ausgaben in der Höhe von 16·0 Millionen 'S, so daß 
ein Mehrertrag von 1 ·4 Millionen S, d. s. 8,0% der 
Einnahmen, entstand. Die Landwirtschaftliche Zu­
schußrentenversicherungsanstalt hatte bei Ein­
nahmen von 653·7 Millionen S Ausgaben von 
637·6 Millionen S, somit einen Mehrertrag von 
16· 1 Millionen Si d. s. 2 ,5% der Einnahmen. Die 
Pensions(Renten)versicherung der Selbständigen 
schloß also das Jahr 1968 insgesamt mit einem 
Mehrertrag von 38·4 Millionen S ab. 

Die folgende Tabelle zeigt die Zahl der Pensions­
(Renten)fälle bei den einzelnen Versicherungsträgern 
im Dezember 1968. 

Bei der Pensionsversicherungsanstalt der gewerb­
lichen Wirtschaft nahm die Zahl der Pensionsfälle 
gegenüber Ende 1967 um 5,3%, bei der Landwirt­
schaftlichen Zuschußrentenversicherungsanstalt um 
2·3 % zu. Die Zunahme der Zahl der Leistungs­
fälle erstreckt sich bei beiden Anstalten sowohl 
auf die Direktleistungen, als auch auf die Hinter­
bliebenenleistungen. 
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Zahl  der  Pens ions ( Rente n ) f�l l e  i n  der  Pens ions  ( Zu s c h  u ß r e n  ten - ) vers i  ch  erung 
S e l b ständi g e n  

d e r  

(Dezember 1968) 

Direkt- , I Witwen- Waisen-
Versicherungs träger 

Pensionen (Renten) 

Pensionsversicherungsanstalt der gewerblichen vVirt-
schaft . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.719  3 1 .046 3.967 

Landwirtschaftliche Zuschußrentenversicherungs-
anstalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates 
98.942 

82 
36.169 

214 
7.599 

20 

Von den Trägern der Pensions(Renten)versiche­
rung der Selbständigen hat nur die Pensionsversiche­
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft Aus­
gleichszulagen zu erbringen. Die Zahl der Aus­
gleichszulagenfälle ist annähernd gleich geblieben ; 
im Dezember 1967 waren es 49.818, im Dezember 
1968 hingegen 49.738. Da sich die ' Zahl der Lei­
stungsfälle aber erhöht hat, ist der Anteil der Aus­
gleichszulagenfälle an der Gesamtzahl der Leistungs­
fälle von 52'6% auf 49,9% gesunken. Die durch­
schnittliche Höhe der Ausgleichszulagen, die Ende 
1967 547·44 S betragen hat, belief sich Ende 1968 
auf 570·84 S, das ist eine Erhöhung um 4,3%. 

Die durchschnittliche Höhe der Leistungen Ende 
1968 einschließlich aller Zulagen, die - wie die 
folgende Tabelle zeigt - große Unterschiede auf­
weist, ist durch die völlig verschiedene Art der 
drei Leistungssysteme bedingt. Die drei Leistungs­
syst.eme lassen sich nicht miteinander vergleichen 
(siehe Tabelle 1 ) : 

14 0,000 1--+-+-+--j--j----t:::=-+-=r4 
VI-

12 0,000 f-.+/-,\'/�l--+-+-l--+--+--\ 
100,000 1--+-+----;-+--j--j--+-----t--t---j 

80.000 f-.+--+--'-+-+-,--jf---+--j--+--f 

- '  
60.000 f---+--j--+--+-1r-.-_::i. ""...+--t--J 

4 0,000 f-+.-'-t-+--+--Ir---+--+--t--i 

20,000 f-.+--j--+--+-f---+-+-::b-4 
- -

Insgesamt 

99.732 

142,.710  
3 1 6  

Alter spens ionen (renten) 

Wit wenpensionen{ren ten) 

Pensionen (Renten) weg.n 
Erwerbsun fä'higkeit 
Waisenpen s ;on .. n(rent"n) 

Die Gebarung der drei Pensions(Renten)versiche­
rungst.räger im Jahre 1968, allerdings ohne Aus­
gleichszulagen und Wohnungsbeihilfen, ist aus der 
folgenden Zusammenst.ellung zu ent.nehmen (siehe 
Tabelle 2) : 

1960 65 6 8  Jah r  

Zahl der Alters- ,  Erwerbsunfähigkeits- und Hinterbliebenen­
pensionen(renten) in der Pensions(Renten)versicherung der 

Selbständigen 

Pens ionen  b z w .  Z u s c h u ß renten  für den S e l b s tändigen 
(Durchschnitt Ende 1968) 

Versicherungsträger 

Pensionsversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt-
schaft , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,. . . . . . . . . . . .  . 

Landwirtschaftliche Zuschußrentenversicherungs-
anstalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . .  : . . . . . . . . . . . 

Versicherungsanstalt des österreichischön Notariates . .  . 

Erwerbsnnfähig­
keits-

1.332 

339 
4.353 

Tabelle 1 

Alters- Witwen-

Pensionen (Zuschußrenten) in ,Schilling 

1 .443 

309 
6.424 

921 

222 
2 .371 

Waisen-

330 

83 
736 

G e  b arungserge  b ni s s e  der  Pens ions  ( R en ten )  ver s i cherungsträger  unter  Berü  c h:  s i c h  t igung 
des B undesbe i trages  

(1968) 

Versicherungsträger 

Pensionsversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft . . . . . . . . . .  . 
Landwirtschaftliche Zuschußrentenversicherungsanstalt . . . . . . . . . . . .  . 
Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Gesamteinnahmen I 
1 .41 1·670 

653·734 
17·360 

davon Bundes- I Gesam
, 

tausgaben beitrag 

in Millionen S 

706.778 1) 
506. 165 2) 

1.390·808 ' 
637·575 

15·894 

1) davon Überweisung aus dem Aufkommen an Gewerbesteuer von 324·3 Millionen Schilling; 
, 2) einschließlich der Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben im Betrage von 183·2 Millionen Schilling. 

Tabelle 2 
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Die Beteiligung öffentlicher Mittel an der Ge­
barung der Pensions(Renten)versicherung der Selb­
ständigen belief sich somit im Jahre 1968 auf: 

Bundesbeitrag . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .212·9 Mill. S 
Ersätze für Ausgleichszulagen . .  414·1 Mill. S 
Ersätze für Wohnungsbeihilfen . 0 ·1  Mill. S 

Insgesamt . . .  1 .627 · 1  Mill. S 

d. s. 65·2 % der Gesamteinnahmen im Betrage von 
2497·0 Millionen Schilling. 

O rg an i s a t o r i s c h e  M a ß n a h m e n  der  S o z i al­
vers i cherungsträger  z u r  Verwaltungsvere in-

fa chung 

Im Bericht über die soziale Lage im Jahre 1967 
wurden die Möglichkeiten des Einsatzes von Daten­
verarbeitungsanlagen innerhalb der Verwaltung der 
Sozialversicherung dargelegt. Die bezüglichen Ar­
beiten wurden auch im Jahre 1968 bei den ein­
zelnen Versicherungsträgern und beim Hauptver­
band der österreichischen Sozialversicherungsträger 
fortgesetzt. Die Lohnabrechnungen mit Hilfe von 
Datenverarbeitungsanlagen nehmen vor allem in 
Großbetrieben immer mehr zu. Damit werden ad­
ministrative Vorgänge, die bisher auf einer anderen 
Art der Abrechnung aufgebaut waren, unzweck­
mäßig. Es war daher notwendig Formen zu finden, 
die es vor allem den Firmen und den Kranken­
versicherungsträgern, die Datenverarbeitungsanlagen 
einsetzen, gestatten, eine Basis für den Datenfluß 
zu schaffen. Damit sollen nicht nur maschinell 
gewonnene Erkenntnisse beiderseits anerkannt wer­
den, sondern auch beide Seiten in der Kurzsprache 
der Datenverarbeitungsanlagen miteinander ver­
kehren können. Im Jahre 1968 gelang es, aus­
gehend von der maschinellen Verrechnung der 
Löhne und Gehälter der Bundesbediensteten, auch 
für große Unternehmen jeder Art und für das ge­
samte Bundesgebiet einheitliohe Normen zu schaf­
fen. 

Der Einsatz von elektronischen Datenverarbei­
tungsanlagen sowohl bei den Unternehmungen als 
auch in zunehmendem Maße bei den Sozialver­
sicherungsträgern rollt eine Reihe von organisa­
torischen Fragen auf. Der Hauptverband der öster­
reichischen Sozialversicherungsträger bemüht sich, 
durch einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch der 
Versicherungsträger, die elektronische Datenver­
arbeitungsanlagen installiert haben, die damit zu­
sammenhängenden Fragen zu lösen. Die Erfolge 
dieser Bemühungen zeigen sich bereits in der 
Praxis. Es gelingt, die Verwaltungsform der Ver­
sicherungsträger aufeinander abzustimmen und an­
zugleichen. Es zeigt sich aber auch, daß die bei Ein­
führung einer Datenverarbeitungsanlage auftreten­
den Anfangsschwierigkeiten vermieden oder zu­
mindest stark reduziert werden können, wenn be­
reits von Anfang an die Erfahrungen anderer Ver­
sicherungsträger bei der Planung neu zu errich­
tender Anlagen verwertet werden. 

Zur Durchführung ihrer Aufgaben benötigen die 
Versicherungsträger, insbesondere die in ihrer Aus­
gangsposition auch für die übrigen Zweige der Ver­
sicherung tätig werdenden Krankenversicherungs-

träger, eine große Anzahl von Informationen von 
Seiten der Dienstgeber oder, soweit es sich um die 
Versicherung selbständig Erwerbstätiger handelt, 
der Versicherten selbst. Die Krankenversicherungs­
träger haben zufolge ihrer in der Vergangenheit 
außerordentlich differenten Organisation bisher nicht 
nur · verschieden gestaltete Drucksorten verwendet, 
sondern zum Teil auch Informationen erbeten, 
die sowohl ihrem Umfang als auch ihrem Inhalt 
nach recht unterschiedlich waren. Der Haupt­
verband der österreichischen Sozialversicherungs­

, träger hat gemeinsam mit den Krankenversiche-
rungsträgern eine Vereinheitlichung sowohl der 
Meldeformulare als auch der im Verkehr mit den 
Dienstgebern und den Versicherten verwendeten 
Drucksorten begonnen und zumindest auf Teil­
gebieten die gesteckten Ziele bereits erreicht. So 
wurden die Meldeformulare für den Bereich der 
gesamten Sozialversicherung vereinheitlicht. Ähn­
liches gilt für die im Zuge der Beitragseinhebung 
verwendeten Vordrucke. Seit 1967 werden für den 
Gebrauch der Gebietskrankenkassen einheitliche 
Beitragsabzugstabellen verwendet. Alle diese Be­
mühungen, obwohl sie auf einzelnen Gebieten als 
durchaus zweckmäßig anerkannt und auch realisiert 
wurden, finden aber ihre Grenzen in einer Reihe 
gesetzlicher Bestimmungen, die eine großzügige 
Vereinheitlichung der Verrechnungs- und Verwal­
tungsvorgänge behindern. Wenn die bereits be­
gonnene Verwaltungsvereinfachung bei den ,Sozial­
versicherungsträgern, insbesondere unter Berück­
sichtigung der durch Datenverarbeitungsanlagen 
gegebenen Möglichkeiten, den angestrebten Erfolg 
erreichen soll, wird es notwendig sein, auch die 
gesetzlichen Grundlagen der österreichischen Sozial­
versicherung dahingehend zu überprüfen, ob nicht 
auch von dieser Seite her Überflüssiges und Un­
zweckmäßiges beseitigt werden kann, ohne daß 
dem Versicherungsgedanken und den Interessen 
der Versicherten Schaden zugefügt wird. 

Die Verwaltungskosten der Sozialversicherung be­
liefen sich im Jahre 1968 auf insgesamt 1223·9 Mil­
lionen S. Die nach Versicherungszweigen a uf­
geschlüsselten Werte vermittelt die nachfolgende 
Tabelle. 

V er w altungskosten  der  S o z i a l v e r s i ch e r ung 
(1968) 

Versicherungszweig 

Krankenversicherung . . . . . . .  . 
Unfallversicherung . . . . . . . . .  . 
Pensionsversicherung . . . . . . .  . 

Insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Betrag in 
Millionen S 

401·599 
125·038 
697·261 

1.223·898 

in % der 
Gesamt­

einnahmen 

4· 1 
7· 1 
2 ·7  

3 ·3  

B e i r a t  für die Rent e n- und Pens ionsan­
p a ssung 

Der Beirat für die Renten- und Pensionsanpassung 
ist im Jahr 1968 zu vier Sitzungen zusammen­
getreten. In der Sitzung am 31 .  Jänner 1968 stand 
der Bericht über die Ermittlung der Richtzahl für 
das Kalenderj ahr 1969 zur Erörterung ; die Rich t-
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zahl war auf Grund der Bestimmungen des § 108 a 
ASVG. für das Jahr 1969 mit 1 ·071 errechnet und 
im Bundesgesetzblatt kundgemacht worden. In 
der Sitzung vom 29. März 1968 stand vornehmlich 
die vom Bundesministerium für soziale Verwaltung 
gemäß § Hi8 e Abs. 1 2  ASVG. vorgelegte Berech­
nung über die voraussichtliche Gebarung der Träger 
der Pensionsversicherung für die Jahre 1968 bis 
1972 zur Erörterung; die in den Amtlichen Nach­
richten des BUlidesministeriums für soziale Ver­
waltung, Jahrgang 1968, Nr. ·  6, Seite 313,  verlaut­
bart wurde. Das Gutachten des Beirates über 
die Festsetzung des Anpassungsfaktors für 1969 
wurde schließlich in den Sitzungen vom 20. und 
27. Mai 1968 beschlossen. Der vom Beirat in diesem 
Gutachten mit 1 ·071 vorgeschlagene Anpassungs­
faktor wurde ' in dieser Höhe mit Verordnung fest, 
gesetzt. 

Das Gutachten des Beirates über die Festsetzung 
des Anpassungsfaktors für 1969 wurde gemäß 
§ 108 e Abs. 10 ASVG. im "Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung" vom 16.  Juli 1968 verlautbart. 

In dieser Verlautbarung ist auch die von der Mehr­
heit des Beirates abweichende Meinung enthalten. 

Anpassung der  R enten und Pens ionen im 
Jahre  1968 

Für das Jahr 1968 wurde der Anpassungsfaktor 
durch Verordnung mit 1 ·064 festgesetzt. Es wurden 
daher ab dem 1 .  Jänner 1968 die Renten aus der 
Unfallversicherung, bei denen der Versicherungs­
fall vor dem 1 .  Jänner 1966 eingetreten war, um 
6,4% erhöht. Mit demselben Hundertsatz wurden 
die Pensionen aus der Pensionsversicherung; bei 
denen der Stichtag vor dem 1 .  Jänner 1967 liegt, 
aufgewertet. 

Von der Erhöhung auf Grund der Anpassung 
wurden im Bereich der Unfallversicherung rund 
91.000 Renten und im Bereich der Pensionsver­
sicherung der Unselbständigen und der Selbstän­
digen rund 960.000 Pensionen erfaßt. Vor allem 
im Hinblick auf die große Zahl der Renten- und 
Pensionsempfänger, die von der Erhöhung erfaßt 
wurden, sind die Durchschnittsrenten und die 
Durchschnittspensionen von Ende 1967 auf Ende 
1968 weiter erheblich angestiegen. Im folgenden 
werden diese Durchschnittsbeträge aüszugsweise 
für die drei größten österreichischen Versicherungs­
anstalten wiedergegeben. 

Al lgemeine  Unfa l lvers i cherungsanstal  t 
Durchschnittsren te 1 ) Erhöhnng 

Rentenart Ende 1967 I Ende 1968 absolnt I relativ 

in Schilling in S I in % 

Versehrtenrente für Männu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  621 66 1 40 6·4 
Versehrtenrente für Frauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  400 423 23 5·8 
Witwenrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  872 933 6 1  7·0 

1) Ohne Wohnungsbeihilfe. 

Pens ionsvers i cherungsanstalt  der  Arbe i ter  " 
Durchschnittspension 1) Erhöhung 

Pensionsart Ende 1967 I Ende 1968 absolut I relativ 

in Schilling in S I in % 

Alterspensionen für Männer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.030 2. 163 133 6·6 
Alterspensionen für Frauen . . . . . . . . . . . . . . .  .' . . . . . . . 953 1 .018 65 6·8 
Invaliditätspensionen für Männer . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.471 1 .564 93 6·3 
Invaliditätspensionen für Frauen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  808 861 53 6·6 
'Witwenpensionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728 784 56 7·7  

1) Ohne Ausgleichszulage und Wohnungsbeihilfe. 

Pensionsvers i cherungsanstalt  der  Ange ste l l ten 
Durchschnittspellsion 1) Erhöhung 

Pensionsart Ende 1967 I Ende 1968 absolnt I relativ 

in Schilling in S I in % 

Alterspensionen für Männer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.857 I 3.056 199 7·0 
Alterspensionen für Frauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .905 2.040 135 7· 1 
Berufsunfähigkeitspensionen für Männer . . . . . . . . . . .  2.07 1 I 2. 194 123 5·9 
Berufsunfähigkeitspensionen für Frauen . . . . . . . . . . .  1 .354 1 .447 93 6·9 
Witwenpensionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.002 1.086 84 8·4 I 

1) Ohne Ausgleichszulage und Wohnungsbeihilfe. 

Der 6'4%igen Erhöhung der Pensionen und 
Renten im Jahre 1968 stand eine Erhöhung des 
Verbraucherpreises (Steigerung der Le benshaltungs­
kosten) um 2,8% im Durchschnitt des Jahres 1968 
gegenüber. Die Bezieher von Leistungen aus der 

Pensions(Renten)versicherung haben somit, ent­
sprechend den Intentionen des Pensionsanpassungs­
gesetzes, an der Steigerung der Einkommen und 
damit am steigenden Lebensstandard teilgenommen. 
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Arbeitsrecht, Arbeitsmarktverwaltung und -politik 

Arbeitsrecht 

Auf arbeitsrechtlichem Gebiet konnten im Jahre 
1968 weitere Fortschritte erreicht werden. Diese 
fanden ihren Niederschlag zum Teil in der Verab­
schiedung ausgearbeiteter Gesetzentwürfe, zum Teil 
in dem positiven Ergebnis von Verhandlungen, die 
die Schaffung neuer oder die erforderliche Novel­
lierung bestehender Gesetze zum Ziele hatten. 
Die gesetzgeberische Arbeit dieses Jahres ist im 
Anhang 6 angeführt ; einzelne Regelungen werden 
an den in Betracht kommenden Stellen des Berichtes 
erläutert. Besonders hervorzuheben sind die weite­
ren Arbeiten zur Kodifikation des Arbeitsrechtes. 

Kodifikation des Arbeitsrechtes 

Die im April 1967 eingesetzte Kommission zur 
Vorbereitung einer sachgerechten Kodifizierung des 
österreichischen Arbeitsrechtes hat im Jahre 1968 
ihre Tätigkeit fortgesetzt. 

In der 4. Plenarsitzung der Kommission im 
Feber 1968 wurde der Beschluß gefaßt, einen 
Arbeitsausschuß zur Beratung der von der Kom­
mission an Wissenschafter vergebenen Forschungs­
aufträge einzusetzen. Diesem Ausschuß gehören 
Vertreter der Wissenschaft, der beteiligten Ressorts 
sowie der in. Betracht kommenden gesetzlichen 
und auf freiwilliger Basis beruhenden Interessen­
vertretungen an. Unter dem Vorsitz des Rektors 
der Hochschule Linz, Professor Dr. Rudolf Strasser, 
hat sich der Ausschuß im Jahre 1968 in 13 Arbeits­
sitzungen mit dem ersten der dem Bundesministe­
rium überreichten Gutachten befaßt, das von 
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Schnorr über das 
Thema "Die für das Arbeitsrecht spezifischen Rechts­
quellen" erstellt wurde. Im Mittelpunkt der Be­
ratungen stand die beabsichtigte zusammenfassende 
Neuregelung der Mittel der kollektiven Rechts­
g estaltung. 

Die Beratungen wurden mit der Besprechung 
der Probleme des Kollektivvertragsrechtes begon­
nen. Folgende wichtige Fragen wurden eingehend 
diskutiert : Die Rechtsnatur des Kollektivvertrages 
und sein systematischer Einbau in die Verfassung, 
die Kollektivvertragsfähigkeit, die Außenseiterwir­
kung, der Inhalt des normativen Teiles des Kollektiv­
vertrages sowie Fragen der rechtlichen Kontrolle, 
die Art der Einwirkung auf den Arbeitsvertrag, 
die Probleme des Günstigkeits- und Ordnungs­
prinzips, die Grenzen der Kollektivvertragsmacht, 
die Probleme der Kollektivvertragskollission und 
der Derogation, die Vorschriften der Hinterlegung 
und Publikation, die Fragen der Interpretation von 
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Kollektivverträgen und deren Beendigung sowie die 
Anwendbarkeit der über den Kollektivvertrag er­
arbeiteten Grundsätze auf andere Arbeitnehmer- und 
Beschäftigtengruppen. 

In der Folge hat sich der Ausschuß mit den 
weiteren Mitteln der kollektiven Rechtsgestaltung 
befaßt und die Problematik der mit der Satzung 
zusammenhängenden Fragen sowie den Mindest­
lohntarif behandelt. Hiebei wurde das Gewicht der 
Beratungen insbesondere auf die Fragen nach der 
Rechtsnatur der Satzung und die Voraussetzungen 
für die Satzungserklärung gelegt. 

In den beiden letzten im Jahre 1 968 stattgefunde­
nen Ausschußsitzungen wurde mit der Beratung 
der Frage über die Betriebsvereinbarung begonnen. 
Die Ergebnisse dieser Beratungen sollen in Formu­
lierungsvorschlägen zusammengefaßt werden, die 
der späteren Ausarbeitung eines Gesetzentwurfes 
über die kollektive Rechtsgestaltung im Arbeits­
recht dienen sollen. 

Im Jahre 1968 wurden drei weitere der im Jahre 
1967 an Wissenschafter vergebenen Forschungs­
aufträge fertiggestellt und dem Bundesministerium 
überreicht. Es sind dies die Gutachten von Universi­
tätsprofessor Dr. Viktor Steininger über das Thema 
"Auflösung (Kündigung und vorzeitige Beendigung) 
des Arbeitsverhältnisses einschließlich des Kündi­
gungs- und Entlassungsschutzes" , von Universitäts­
professor Dr. Theo Mayer-Maly über das Thema 
"Die Reichweite der Vereinheitlichung des Arbeit­
nehmerbegriffes und ihre Konsequenzen einschließ­
lich der Frage, wie weit eine allfällige Differenzie­
rung durch Gesetz zwingend oder nachgiebig erfolgen 
soll ; welche andere Differenzierungsinstrumente, 
wie Kollektivvertrag oder Einzelvertrag, sollen zum 
Einsatz gelangen" sowie von Universitätsprofessor 
Dr. Franz Bydlinski über das Thema "Das Ver­
hältnis der zukünftigen Kodifikation zu den all­
gemeinen Grundsätzen des ABGB". 

In der letzten Plenarsitzung der Kommission 
im Berichtsjahr wurde seitens der Mitglieder an­
geregt, nach Beendigung der Beratungen über die 
Mittel der kollektiven Rechtsgestaltung zunächst 
die im letztgenannten Gutachten aufgeworfenen 
Problemkreise im Ausschuß zu behandeln. 

Dienstnehmerschutz 

Durch Bundesgesetz vom Juni 1968 wurde das 
Mutterschutzgesetz dahingehend abgeändert, daß 
Müttern aus Anlaß der bevorstehenden bzw. er­
folgten Niederkunft eine Schutzfrist in der Mindest­
dauer von insgesamt 12  Wochen gewährleistet 
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wird ; eine entsprechende Änderung wurde auch im 
Landarbeitsgesetz vorgenommen. Dadurch wurde 
einem Erfordernis zur Vorbereitung der Ratifikation 
des Übereinkommens (Nr. 103) über den Mutter­
schutz Rechnung getragen. 

Die Novelle zum Bauarbeiter-Urlaubsgesetz vom 
November 1968 räumt der Bauarbeiter-Urlaubskasse 
im Insolvenzverfahren die Stellung eines bevor­
rechteten Gläubigers ein und ermöglicht die Ver­
teilung eines allfälligen Gebarungsüberschusses an 
die Dienstgeber und die Dienstnehmer zu gleichen 
Teilen. 

Mit Verordnung vom November 1968 wurde die 
Geltungsdauer der Verordnung vom Dezember 
1956, die Bestimmungen über die Anwendung von 
Röntgenstrahlen, über Arbeiten, die Berufskrank­
heiten hervorrufen können, und über Beschäftigungs­
verbote für weibliche Dienstnehmer enthält, um 
weitere zwei Jahre, das ist bis 31 .  Dezember 1970, 
verlängert. 

Eingehend verhandelt wurde im Jahre 1968 u. a. 
über den Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
Nachtarbeit der Frauen, den Entwurf eines neuen 
Hausbesorgergesetzes, eine Novelle zum Arbeiter­
kammergesetz und eine Novellierung der Arbeiter­
kammer-Wahlordnung, eine Novelle zum Kinder­
und Jugendlichenbeschäftigungsgesetz und zum 
Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz sowie 
über eine Novelle zum Arbeitslosenversicherungs­
gesetz im Zusammenhang mit den Beratungen zur 
Schaffung des Arbeitsmarktförderungsgesetzes. 

Auf Grund der Bestimmungen des Bundesgesetzes 
über die Beschäftigung von Kindern und Jugend­
lichen bzw. des Hausgehilfen- und Hausangestellten­
gesetzes wurden im Berichtsjahr 129.303 Jugendliche 
untersucht gegenüber 134.143 im Jahre 1967. Diese 
ärztlichen Untersuchungen stellen eine wesentliche 
prophylaktische Maßnahme zur Gesunderhaltung 
der Jugendlichen dar. Im Berichtsjahr ergaben 
sich bei 52 Jugendlichen ernste Bedenken gegen eine 
weitere Ausübung des bisherigen Berufes gegenüber 
33 Jugendlichen im Jahr vorher. In diesen Fällen 
wurde die ÜbersteIlung der Jugendlichen in andere 
Berufe eingeleitet. Die Gebietskrankenkassen für 
Arbeiter und Angestellte, die die Untersuchungen 
der Jugendlichen durchführen, erhielten auch in 
diesem Jahr pro Fall im Bundesdurchschnitt eine 
Vergütung von 32 S ;  insgesamt wurde hiefür im 
Berichtsjahr ein Betrag von 4·79 Millionen S aus­
gegeben ; im Jahre 1967 waren es 4·82 Millionen S .  
Der Aufwand der Krankenkassen für diese Unter­
suchungen ist zwar größer, doch darf dabei nicht 
übersehen werden, daß diese Untersuchungen ge­
gebenenfalls dem Auftreten von Gesundheitsschädi­
gungen vorbeugen können und. somit auch im 
Interesse der Krankenkassen liegen. In diesem 
Sinn h aben die 1968 geführten Verhandlungen dazu 
geführt, daß der ab 1 .  Jänner 1969 gesettJich fest­
gelegte, vom Bund zu leistende Kostenersatz 
50 % der tatsächlich entstandenen, nachgewiesenen 
Untersuchungskosten und 60% der von den Kran­
kenkassen den Jugendlichen zu zahlenden Fahrt­
kosten betragen wird. 
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Auf dem Gebiete der Heimarbeit wurden im 
Jahre 1968 wieder einige generelle Regelungen 
getroffen. Über die Zahl der von den Interessen­
vertretungen abgeschlossenen Heimarbeitsgesamt­
verträge wird unter "Kollektive Rechtsgestaltung" 
berichtet. Von den Heimarbeitskommissionen wur- . 
den wie im Vorjahr 15 Heimarbeitstarife erlassen. 
Von den Entgeltberechnungsausschüssen wurde in 
23 Fällen das gebührende Entgelt festgestellt ; in 
5 Fällen wurde gegen die Feststellung dieser Aus­
schüsse berufen. Im Berichtsjahr wurden 1053 Ar­
beitsstücke auf die Richtigkeit des Entgeltes über­
prüft und zu diesem Zweck von den Entgeltprüfern 
1383 Erhebungen durchgeführt. 

Bis zum Ende des Jahres 1968 wurden von den 
Heimarbeitskommissionen 273 Heimarbeitstarife er­
lassen und bei diesen Kommissionen 110  Heim­
arbeitsgesamtverträge hinterlegt. Zum gleichen Zeit­
punkt standen noch 125 Tarife und 50 Gesamt­
verträge in Geltung. 

Kollektive Rechtsgestaltung 

Bei den gesetzlichen Vorschriften für diesen 
Bereich ist im Jahre 1968 keine Änderung ein­
getreten. 

Die rechtsprechende Tätigkeit der Einigungs­
ämter umfaßte in dem genannten Jahr 332 Fälle 
im Zusammenhang mit dem Betriebsrätegesetz, 
127 Fälle in Mutterschutzangelegenheiten und 
45 Fälle nach dem Arbeitsplatzsicherungsgesetz. 

Die Tätigkeit der Sozialpartner auf dem Gebiete 
der Arbeitsrechtssetzung findet besonders in Kollek­
tivverträgen und jene der Dienstgeber und der 
Betriebsvertretungen in Betriebsvereinbarungen 
ihren Niederschlag. Auf Grund der Bestimmungen 
des Kollektivvertragsgesetzes wurden im Jahre 
1968 bei dem für die Hinterlegung solcher Gesamt­
vereinbarungen zuständigen Einigungsamt Wien 
518 derartige Vereinbarungen hinterlegt, davon 
31 Betriebsvereinbarungen. Auf dem Gebiet der 
Heimarbeit wurden acht Heimarbeitsgesamtverträge 
abgeschlossen und bei den Heimarbeitskommissionen 
hinterlegt . Mit diesen Gesamtvereinbarungen wurde 
wesentlich zur Weiterentwicklung der sozialen Lage 
beigetragen. Nach der Kollektivvertragsstatistik 
des Österreichischen Statistischen Zentralamtes, 
abgedruckt in den Statistischen Nachrichten, Jahr­
gang 196n, Heft 10, Seite 829 ff. , standen Ende des 
Jahres 1968 in Österreich insgesamt 1 829 [1967 : 
1 756 1)] Gesamtvereinbarungen in Geltung. 

Über Antrag von kollektivvertragsfähigen Körper­
schaften wurden durch das Obereinigungsamt zwei 
Satzungen festgesetzt. Ferner sind auf Antrag von 
kollektivvertragsfähigen Körperschaften der Dienst­
nehmer VOll Einigungsämtern im Berichtsjahr Ileun 
Mindestlohntarife erlassen worden. Da mit diesen 
mit einer Ausnahme nur vorangegangene Mindest­
lohntarife ersetzt wurden, standen Ende des Jahres 
1968 36 Mindestlohntarife in Geltung. 

1) Vom Österreichischen Statistischen Zentralamt korri· 
gierte Z ah!. 
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Arbeitsmarktverwaltung und Arbeitsmarktpolitik 

Für eine aktive Arbeitsmarktpolitik und für die 
Tätigkeit der Arbeitsmarktverwaltung war im Be­
richtsjahr das bedeutungsvollste Ereignis das nach 
jahrelangen, eingehenden Bemühungen geschaffene 
Arbeitsmarktförderungsgesetz, das vom Nationalrat 
am 12 .  Dezember 1968 beschlossen wurde und am 
l .  Jänner 1969 in Kraft getreten ist. 

Die schon zum Jahresende 1967 auf dem Arbeits­
markt fühlbar gewordene Konjunkturabschwächung 
in Verbindung mit den Bemühungen der Betriebe, 
ihre Produktivität durch Rationalisierungsmaßnah­
men zu erhöhen, hat die Arbeitsmarktverwaltung 
im Berichtsjahr vielfach vor schwierige Aufgaben 
gestellt. Dazu kam noch , daß unter den gegenüber 
den vorangegangenen Jahren abgeschwächten Kon­
junkturbedingungen bestimmte, schon lange vor­
handene Probleme des österreichischen ArbeIts­
marktes Eintlußmaßnahmen nur unter Einschränkun­
gen zuließen. Diese Probleme betreffen vor allem 
die Winterarbeitslosigkeit, die Arbeitslosigkeit von 
Frauen mit Familienptlichten, die mangelnde beruf­
liche und räumliche Mobilität der Arbeitskräfte 
sowie die Wiedereingliederung älterer Angestellter, 
Angehöriger künstlerischer Berufe oder behinderter 
Personen. 

Neben dieser auf die Verringerung vorhandener 
oder die Verhütung drohender Arbeitslosigkeit ge­
richteten Tätigkeit mußte sich die Arbeitsmarkt­
verwaltung auch mit den Problemen des immer 
stärker fühlbar werdenden Facharbeiter- und Spe­
zialistenmangels befassen. 

Ein besonderes al'beitsmarktpolitisches Problem 
stellen weiterhin jene Berufe dar, die, obzwar von 
eminent wichtiger Bedeutung, aus den verschieden­
sten Gründen wenig Anreiz bieten. Im besonderen 
sind hier die Sozialberufe und die Hausgehilfinnen­
tätigkeit zu erwähnen. 

Die Tätigkeit im Jahre 1968 
Die rückläufige Teilnahme der österreichischen 

Bevölkerung am Arbeitsleben hat aus den im 
VOl'jahresbericht ausführlich dargestellten Gründen 
noch im Berichtsjahr unvermindert angehalten. So 
hat auch insbesondere der Trend nach verstärkter 
Inanspruchnahme der vorzeitigen Alterspension we­
gen langer Dienstzeit angehalten, wenngleich der 
Zuwachs nicht mehr so stark war. 

;rahr 

1966 . . . .  . 
1967 . . . .  . 
1968 . . . .  . 

Alterspensionen 

Vorzeitig tuerkannte 
Alterspensionen wegen 

htnger Dienstzeit 

33.260 
42.598 
47.003 

normale znerkannte 
Alterspensionen we!!:en 

langer Dienstzeit 

22.402 
15.730 
14.770 

Auch der Trend nach verlängertem Schulbesuch 
hat sich fortgesetzt. Die Zahl der Absolventen 
höherer Schulen hat gegenüber dem Jahr 1966 eine 
Erhöhung um 9·1  % erfahren. 

A b s o lv e n t e n  höherer  S c h u l e n  

Jahr 

1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Zahl 

1 1 . 105 
9 .315 

12. 120 

Der Rückgang im Jahr 1967 ist darauf zurück­
zuführen, daß die Schulzeit bei den Handelsakade­
mien und den höheren Lehranstalten für wirt­
schaftliche Frauenberufe von viel' auf fünf Jahre 
verlängert wurde. 

Noch klarer geht das Streben nach höherer Sehul­
bildung aus der Zahl der Schüler der 10. Schulstufe, 
das sind jene, die nach Erreichen des Ptlichtschul­
alters nicht in das Berufsleben treten, hervor. 

S chüler  der  10.  S c hu l stufe 

Schnljahr 

1965/66 . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1966/67 . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 967/68 . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Zahl 

22.700 
23.538 
26.331 

Die Steigerung gegenüber dem Jahr 1966 beträgt 
16%.  

Die Erwcrbsquote 1 )  betrug im Berichtsjahr 42·8 %, .  
Im Durchschnitt des Jahres 1968 kamen auf 1000 be­
rufstätige Personen bereits 1338 Nichtberufstätige. 

E r w er b s qu o t e  

Gesamt- I Berufs- I Nichtbe- Erwerbs-
Jahr bevölkernng tätige rufstätige quote 

in 1000 in % 

Volkszählung 
1951 . . . . . . . . 6.934 3.347 3.587 48·3 

Volkszählung 
1961 . . . . . . . .  7.074 3.370 3.704 47·6 

Mikrozensus, 
J ahresdurch-
schnitt 1968 7.351 3. 144 4.207 42·8 

Trotz Zunahme der Gesamtbevölkerung nimmt 
das österreichische Arbeitskräftepotential 2) seit 
Jahren ab. 

1) Die Erwerbsquote ist der Anteil der Berufstätigen an 
der Gesamtbevölkerung. 

2 ) Arbeitskräftepotential ist die Gesamtzahl aller Personen, 
die in Österreich einer Beschäftigung als Selbständige oder 
Unselbständige nachgehen oder eine solche Beschäftigung 
suchen. 
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Der Anteil der unselbständigen Berufsträger am 
Arbeitskräftepotential steigt noch immer an, obwohl 
sich dieser Trend verlangsamt hat. 

Antei l  der  u n s e l b s t ändigen  B er ufst ät i g en 
an g e s a m t e n  Arbeitskräft e p ot e n t i a l  

Anteil der Un-
Bernfs tätige Unselbständige selbständigen 

Jahr 
insgesamt Bernfstä tige am gesamten 

Arbeitskräfte-
potential 

in 1000 in % 

Volkszählung 
1951 . 0  • • • . • • 3.347 2. 166 64·7 

Volkszählung 
1961 . . . . . . . . 3.370 2.387 70·8 

Mikrozensus, 
Jahresdurch-
schnitt 1968 3. 144 2.244 7 1 ·4 

Die Nachfrage nach Arbeitskräften bei den Arbeits­
ämtern ist im Vergleich zum Jahre 1967 zurück­
gegangen. 

I m  J ahresdurchs c h ni t t  g e m e l d e t e  o ffene 
S t el l en  

Jam 

1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

gemeldete offene Stellen 

45.937 
32.402 
27.638 

Dazu ist allerdings festzustellen, daß durch erhöhte 
Berufsanforderungen an die Arbeitskräfte bei Neu­
einstellungen viele Betriebe es überhaupt unter­
lassen, Arbeitskräfte anzufordern, da nach ihrer 
Meinung Kräfte mit der gewünschten Qualifikation 
bei den Arbeitsämtern nicht als arbeitsuchend vor­
gemerkt sind. Dabei handelt es sich nur allzu oft 
um eine Fehlmeinung, weil bei den Arbeitsämtern 
nicht nur Arbeitslose, sondern auch in Beschäftigung 
Stehende als arbeitsuchende vorgemerkt sind. In 
diesem Zusammenhang wird auf die Ausführungen 
im Abschnitt Arbeitsvermittlung insbesondere von 
Führungskräften (siehe Seite 39) hingewiesen. 

Die Arbeitslosigkeit ist 1968 im Vergleich zum 
Vorjahr größer geworden. Sie erreichte im Jahres­
durchschnitt die Zahl von 70.809, das waren 2,9% 
des Arbeitskräftepotentials. Sie war damit gegenüber 
dem Vorjahr von 64.590 um 6219 auf 70.809 ge­
stiegen. Hiebei ist allerdings zu berücksichtigen, 
daß auch die Zahl der bedingt vermittlungsgeeigne­
ten Arbeitsuchenden angestiegen ist. Waren es im 
August 1967 noch 1 7.754 (48% der Gesamtzahl an 
vorgemerkten Arbeitsuchenden),  so waren es im 
August 1968 bereits 21 .239 (54% der Gesamtzahl 
an vorgemerkten Arbeitsuchenden) Personen. Die­
ser Personenkreis, der in seiner Zusammensetzung 
variabel ist und sich ständig vergrößert, setzt die 
Höhe der österreichischen Arbeitslosenrate mitunter 
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der Kritik aus. Im übrigen wird auf die Ausführun­
gen über Hemmnisse bei der Arbeitsaufnahme bei 
bedingt vermittlungsgeeigneten Personen, Seite 42, 
verwiesen . .  

Mit Bundesgesetz vom Dezember 1967 wurde 
das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958 neuerlich 
abgeändert. Damit wurde die für die Arbeitslosen­
versicherungspflicht maßgebende Geringfügigkeits­
grenze und die Höchstbeitragsgrundlage erhöht 
und das für die Bemessung des Arbeitslosengeldes 
maßgebende Lohnklassenschema von 28 auf 35 Lohn­
klassen erweitert. 

Die Zahl der Bezieher von Arbeitslosengeld und 
Notstandshilfe hat sich im Jahre 1968 erhöht. Es 
standen im Durchschnitt 58.831 Personen, darunter 
28.482 weibliche, im Bezug von Arbeitslosengeld 
und 8703, darunter 4237 weibliche, im Bezug von 
Notstandshilfe. In diesen Zahlen sind auch die 
Bezieher von Pensionsvorschüssen enthalten. Die 
entsprechenden Zahlen für 1967 waren 53.436 bzw. 
28 .175 und 7671 bzw. 3872 . 

Aufwand für Arbe its losenge ld - b z w .  N ot­
s t a n d sh i l fe - B ez i e h e r  

1967 1968 

in Millionen S 

Arbeitslosengeld . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 629 796·3 
Krankenversicherung für Arbeits-

losengeldbezieher . . . . . . . . . . . . . .  . 9 1  1 16·3 
Notstandshilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 74-4 97-1  
Krankenversicherung für N otstands-

hilfe-Bezieher . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 l ·3 14·5 

Insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 805·7 1 .024·2 

Die erhöhten Ausgaben für 1968 ergaben sich 
auch durch die mit Bundesgesetz vom Dezember 
1967 erhöhten Teuerungszulagen und durch die 
verbesserten Leistungen nach dem Arbeitslosen­
versicherungsgesetz als Folge der Erweiterung des 
Lohnklassenschemas von 28 auf 35 Lohnklassen. 

Die Verschiebung der Arbeitskräfte vom Agrar­
sektor in den gewerblichen und industriellen und 
aus den beiden in den tertiären der Dienstleistungen 
hielt auch im Berichtsjahr an. 

Kurzarbeit 

Die Inanspruchnahme der Kurzarbeiterunter­
stützung zeigt deutlich die Gesamtentwicklung der 
österreichischen Wirtschaft. Während gegenüber 
dem Vorjahr im ersten Jahresdrittel sowohl die 
Zahl der Betriebe als auch die der geförderten 
Arbeitskräfte wesentlich höher war, zeigte sich in 
den übrigen Monaten ein deutlicher Rückgang der 
Förderungen. Das Aufhören des Konjunktur­
abschwunges und der bereits im letzten Jahresdrittel 
neuerlich . einsetzende Konjunkturaufschwung wird 
aus der nachstehenden Tabelle sichtbar. 
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Z ah l  der  i n  Kurzarb ei t  g e s t andenen B e ­
t r i e b e  und Arbeitskräft e 

Ende des Monats 

Jänner . .  0 · · · · ·  
Feber 
März 

. . . . . . . . .  
0 ·  • • • • • • • •  

April . . . . . . . . . .  
Mai . . . . . . . . . . .  
Juni . . . . . . . . . .  
Juli . . . . . . . . . .  
August . . . . . . . .  
September . . . . .  
Oktober . . . . . . . .  
November • 0 • • •  
Dezember . . . . . .  

Betriebe 

6 
10 

6 
5 
5 

15 
10 

9 
8 
7 

1 1  
9 

1967 

I Arbeits­
kräfte 

247 
509 
274 
383 
894 

2.524 
2.327 
1.429 
1 . 3 10 
1 .716  
2.054 
1.396 

Betriebe 

13 
9 
3 
3 
3 
6 
4 
1 
1 

-
-

1 

1968 

I Arbeits­
kräfte 

2.251 
1 .694 

3 7 1  
395 

80 
124 
146 

14 
10  

-
-

142 

Im Jahresdurchschnitt wurden 434 Dienstnehmer 
gegenüber 1255 im Jahre 1967 unter Inanspruch­
nahme der Kurzarbeiterunterstützung beschäftigt. 
Diese Zahl ist auch geringer als jene des Jahres 
1966. 

Im Feber 1968 wurden die Pauschalsätze für die 
Kurzarbeiterunterstützung dem erweiterten Lohn­
klassenschema angepaßt, das mit dem Bundesgesetz 
vom Dezember 1967 über die neueL'liche Abänderung 
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1958 einge­
führt wurde. 

Während im Jahre 1967 der Aufwand an Kurz­
arbeiterunterstützung rund 2·6 Millionen S be­
trug, wurden im Jahre 1968 nur rund 1 ·4 Millio­
nen S aufgewendet. Daraus ist der erheblich ge­
ringere Umfang der Kurzarbeit ersichtlich. 

Probleme des Arbeitsplatzwechsels und der Unter­
brechung der Beschäftigung 

Ein ungefähres Bild von der Größe der Fluktua­
tion der Arbeitskräfte, d. h. von der Wanderung der 
unselbständigen Berufsträger zwischen den Betrie­
ben, ist aus dem Vergleich der Zahl der bei der 
Krankenversicherung durchgeführten Anmeldungen 
der Arbeitnehmer und der Entwicklung des Standes 
an unselbständig Erwerbstätigen erkennbar. 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Jahr 

. . . . . . . . . . 
• • • • • • •  0 "  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . .  

I Anmeldung bei der I Krankenversicherung ') 
unselbständig 
Erwerbstätige 

1,526.213 2,363.780 
1,572.269 2,381.467 
1,591.  787 2,386.628 
1 ,539.025 2,359.550 
1,386.236 2,339.3 19 

1) Laut Fortschreibung der Krankenkassenan· und ·abmel­
dungen im BMfsV. ("Stav 33"). 

Nicht alle Anmeldungen stellen eine echte Fluk� 
tuation dar. In dieser Hinsicht sind unter anderem 
zu berücksichtigen : Erstmalig in das Berufsleben 
Eintretende, Arbeitnehmer, die ohne Betriebs­
wechsel zeitweise, oft auch regelmäßig, das Arbeits­
verhältnis unterbrechen und Ummeldungen vom 
Arbeiter- zum Angestelltenstatus. 

Der Rückgang der Zahl der Anmeldungen bei 
der Krankenversicherung läßt nicht nur den Schluß 
auf ein Sinken des unselbständigen Kräftepotentials 
zu, sondern weist auch auf eine durch das Nach­
lassen der Konjunktur im Jahre 1968 eingetretene 
Verringerung der Fluktuation hin. 

Nur ein Teil der fluktuierenden Arbeitskräfte 
ist ähnlich wie schon in den vergangenen Jahren 
auch im Berichtsjahr bei der Arbeitsmarktverwal­
tung als arbeitsuchend in Erscheinung getreten. 
Es waren aber nur allzu oft die schwierigen Fälle, 
die von den Arbeitsämtern in den Arbeitsprozeß 
wieder einzugliedern waren. 

Als Hauptursachen des Stellenwechsels kommen in 
Betracht : Austausch von Arbeitskräften durch den 
Betrieb, um höher qualifizierte Kräfte einzustellen, 
Arbeitsplatzwechsel ausgehend von der Arbeits­
kraft, um einen höheren Lohn zu erlangen oder unter 
günstigeren sozialen, zeitlichen oder persönlichen 
Bedingungen arbeiten zu können, größere Aufstiegs­
chancen oder eine gesichertere Beschäftigung. 

Das Bestreben der Arbeitsmarktverwaltung bei 
der Vermittlung der bei den Arbeitsämtern sich 
meldenden, fluktuierenden Arbeitskräfte war vor 
allem darauf gerichtet, den arbeitsmarktpolitischen 
Zielsetzungen der Zuführung der Arbeitskräfte zu 
produktiveren Arbeitsleistungen auf möglichst die 
Vollbeschäftigung gewährleistenden Arbeitsplätzen 
Rechnung zu tragen. Dementsprechend ergab sich 
häufig die Notwendigkeit, durch Beratung und Auf­
klärung über arbeitsmarktpolitische Erfordernisse 
und Vorteile die Fluktuation im Sinne der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik zu beeinflussen. 

Nach- und Umschulung 

(Förderung der beruflichen Mobilität) 

Nicht alle fluktuierenden Arbeitskräfte verfügen 
über jenen Grad von beruflicher Mobilität, der eine 
reibungslose Wiedereingliederung in den Arbeits­
prozeß unter den Aspekten der Produktivitäts­
steigerung und der Sicherung der Vollbeschäftigung 
zuläßt. Die Schulung von Arbeitskräften zur An­
passung der beruflichen Kenntnisse und Fähig­
keiten an die Erfordernisse der Wirtschaft ist eine 
wichtige Aufgabe im Rahmen einer aktiven Arbeits­
marktpolitik. Es wurden daher Bemühungen unter­
nommen, auch noch vor Inkrafttreten des Arbeits­
marktförderungsgesetzes eine Intensivierung der 
Schulungstätigkeit durch die Arbeitsmarktverwal­
tung herbeizuführen. Anregungen dazu sowie zu 
einer Koordinierung der Schulungsmaßnahmen mit 
anderen Stellen sind auch von der "Arbeitsgemein­
schaft für berufliche Aus- und Weiterbildung beim 
Bundesmin isterium für soziale Verwaltung" aus-
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gegangen. Erste Früchte dieser Anregungen waren 
u. a. die Ausarbeitung einheitlicher Lehrpläne für 
Erwachsenenschulungskurse auf dem gastgewerb­
lichen und dem Bausektor sowie die Vorbereitung 
einer Informationsbroschüre über die Möglichkeiten 
der beruflichen Aus- und Weiterbildung. 

Eine besondere Aufgabe ergibt sich für die Arbeits­
marktverwaltung aus der Notwendigkeit, das Ver­
ständnis für die berufliche Anpassung zu wecken 
und zu fördern .  Auch hier werden in nächster Zeit 
neue Wege der Werbung beschritten werden. Mit 
dem Österreichischen Rundfunk und Fernsehen 
wurden vom Sozialministerium bereits Kontakte 
hergestellt und Vorbereitungsarbeiten durchgeführt, 
um diese Massenmedien in den Dienst der beruf­
lichen Aus- und Weiterbildung zu stellen. Dadurch 
sollen, wie dies bereits in verschiedenen Sendungen 
mit Themen der Berufsberatung der Fall ist, auch 
bereits beschäftigte Arbeitnehmer zur Verbesserung 
und Modernisierung ihrer Berufskenntnisse ver­
anlaßt werden. 

Unter finanzieller Förderung durch die Arbeits­
marktverwaltung wurden im Jahre 1968 insgesamt 
4462 Arbeitskräfte, darunter 2035 weibliche, ge­
schult. Gegenüber dem Jahre 1967 bedeutet dies 
eine Zunahme von 666 geförderten Personen. Von 
den geförderten Personen nahmen 51 % an einer 
Umschulung und 49% an einer Nachschulung teil. 
Der Gesamtaufwand für die Nach- und Umschulung 
betrug im Jahre 1968 rund 5 ·1  Millionen S gegenüber 
4·6 Millionen S im Jahre 1967. 204 Betriebe erhielten 
Schulungsprämien in der Höhe von rund 2·5 Mil­
lionen S für die Schulung von 1624 Arbeitskräften, 
darunter 992 weiblichen. Über die Auf teilung der 
geschulten Arbeitskräfte nach Betriebsbranchen 
gibt die folgende Tabelle einen Überblick. 

Betriebsart 

Metall- undElektrobetriebe 
Textil- und Bekleidungs-

betriebe . . . . . . . . . . . . . . 
Betriebe der Lederver-

arbeitung . . . . . . . . . . . . 
Betriebe der chemischen 

Industrie . . . . . . . . . . . . .  
Betriebe der Holzverarbei-

tung . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Baubetriebe . . . . . . . . . . . . .  
Sonstige Betriebe . . . . . . . .  

Insgesamt . . . . . . . . . . . . . .  

I Anzahl der I Geschulte Arbeitskräfte 
Schulungs-

betriebe insgesamt [davon weib!. 

59 474 1 7 1  

5 7  652 558 

2 1  172  130  

16 1 1 8  83 

14 38 1 
1 1  66 1 
26 104 48 

I 204 1 . 624 992 

Neben der Förderung der betrieblichen Schulung 
führten die Landesarbeitsämter gemeinsam mit 
den Wirtschaftsförderungsinstituten und den Be­
rufsförderungsinstituten wieder Schulungskurse zur 
beruflichen Weiterbildung bzw. Umschulung von 
Arbeitskräften durch. Einen Überblick über die 
Zahl der in diesen Kursen geschulten Arbeitskräfte, 
aufgegliedert nach den Berufssparten, gibt die 
folgende Tabelle. 

38 

Fachrichtung 
Zahl der I Teilnehmerzahl durchge-
führten insgesamt [davon weib!. Kurse 

Hotel· und Gastgewerbe-
kurse . . . . . . . . . . . . . . . .  . 22 467 384 

Bürokurse . . . . . . . . . . . . .  . 22 520 382 
Baukurse . . . . . . . . . . . . . .  . 12  1 9 1  
Land- und forstwirtschaft-

liehe Kurse . . . . . . . . . .  . 8 221  
Sonstige Kurse . . . . . . . . .  . 7 189 73 

Insgesamt . . . . . . . . . . . . .  . 7 1  1 .588 839 

Darüber hinaus hat· die Arbeitsmarktverwaltung 
1250 Personen, die Kurse oder Lehrgänge anderer 
Institutionen besucht haben, durch Gewährung des 
Leistungsbezuges nach dem AlVG; 1958 und durch 
Gewährung von Schulungsbeihilfen gefördert. 

Besondere Schulungsprobleme ergaben sich im 
Bereich des Landesarbeitsamtes Kärnten durch die 
Schließung des Lavanttaler Kohlenbergbaues 
(LAKOG) und die Notwendigkeit, für die frei­
gestellten Arbeitskräfte neue Arbeitsplätze zu finden, 
was oft nur nach einer Umschulung möglich war. 
Insgesamt sind im Jahre 1968 180 ehemalige Arbeiter 
der LAKOG durch die Mithilfe der Arbeitsmarkt­
verwaltung umgeschult worden, davon 138 in einer 
kursmäßigen und 42 in einer betrieblichen Schulung. 

Wie im Vorjahr wurden auch im Berichtsjahr die 
budgetmäßig bereitgestellten finanziellen Mittel für 
die Nach- und Umschulung nur teilweise ausge­
schöpft. So wurden auch im Jahre 1968 von den 
budgetmäßig vorgesehenen 7 Millionen S nur 5·1 Mil­
lionen S verbraucht. Diese Feststellung findet ihre 
Erklärung vor allem darin, daß die im Jahre 1968 
noch geltenden Vorschriften der Förderung durch 
ihre enge Bindung an das Arbeitslosenversicherungs­
gesetz 1958 eine großzügige Förderung kaum zu­
ließen. Dadurch war nicht nur der Personenkreis, 
der in die Förderung einbezogen war, eng gezogen, 
sondern auch die Höhe der Leistungen den sich 
ergebenden sozialen und wirtschaftlichen Situationen 
nicht angepaßt. Die Möglichkeit eines stärkeren 
Aufschwunges der Schulungstätigkeit wird sich auf 
Grund des am 1 .  Jänner 1969 in Kraft getretenen 
Arbeitsmarktförderungsgesetzes 1968 ergeben, das 
eine großzügige Förderung aller Arten von Schulungs­
möglichkeiten vorsieht. 

Umstellungsbeihilfen 

(Förderung der regionalen Mobilität) 

Durch die Rechtslage war auch im Jahre 1968 
der Gewährung von Umstellungs beihilfen zur Er­
höhung der regionalen Mobilität der Arbeitskräfte 
ein sehr enger Rahmen gezogen. Dabei zeigte bereits 
die im Jahre 1968 wirksam gewordene Struktur­
bereinigung am Sektor des Kohlenbergbaues deut­
lich die große Problematik dieser, den meisten öster­
reichischen Arbeitskräften fehlenden Mobilitätsform 
auf. Während berufliche Umschichtungsnotwendig­
keiten im allgemeinen noch mit Verständnis ent­
gegengenommen werden, ist der Widerstand gegen 
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notwendige räumliche Umschichtungen aus mensch­
lichen und sozialen Motiven noch sehr groß ; dabei 
spielt das Wohnungsproblem eine besondere Rolle. 
Bei der kommenden Strukturbereinigung der öster­
reichischen Wirtschaft mit den daraus sich regional 
unterschiedlich ergebenden Problemen am Arbeits­
markt wird auf diese Erkenntnis besonders Rücksicht 
zu nehmen sein. 

Es hat sich schon bisher gezeigt, daß räumliche 
Umschichtungsmaßnahmen nicht nur aus mensch­
lichen Gründen schwierig durchzuführen, sondern 
auch kostenaufwendig sind. Bei der Bedeutung, 
welche der räumlichen Mobilitätsförderung bei der 
Lösung von Strukturschwächen am Arbeitsmarkt 
zukommt, wird sich die Arbeitsmarktverwaltung 
im kommenden Jahr mit diesem Problem noch 
stärker als in der abgelaufenen Berichtsperiode 
befassen müssen. Auch sollte bei der künftigen 
Neuregelung der Arbeitsmarktförderung eine be­
sondere Berücksichtigung der wirtschaftlichen Be­
lastungen der Beihilfenwerber durch räumliche 
Umstellungsmaßnahmen erfolgen. Der beengte ge­
gesetzliche Rahmen hat im Jahre 1968 dazu geführt, 
daß lediglich 369 Arbeitskräfte Umstellungsbeihilfen 
in der Höhe von 451 .606 S gewährt wurden ; im 
Jahre 1967 waren es für 92 Arbeitskräfte insgesamt 
138.000 S .  

Arbeitsvermittlung 
Die in den Jahren 1965, 1966 und 1967 fest­

gestellte Erhöhung der Stellenbesetzungen durch 
die Arbeitsvermittlung gilt auch für das Jahr 1968. 
Der Zuwachs war weit höher als im Vorjahr. 

1967 
1968 

1967 
1968 

S t el l e n b e s e t z ungen d u r c h  d i e  
A t b e i  tsvermi  ttlung 

;rahr 

;rahr 

männlich 

90.378 
96. 136 

weiblich 

59.362 
6 1 .862 

G e m e l d e t e  offen e  S t e l l e n  

männlich 

129. 187 
137.519 

weiblich 

101.937 
108.835 

insgesamt 

149.740 
157.998 

insgesamt 

231. 124 
246.354 

In fast allen Berufsgruppen ist ein Ansteigen der 
Vermittlungen festzustellen. Nur die Vermittlungen 
in der Land- und Forstwirtschaft gingen wegen des 
immer geringer werdenden Bedarfes an Arbeits­
kräften und infolge der anhaltenden Tendenz zur 
Abwanderung erheblich zurück. Am stärksten 
stiegen die Vermittlungen bei den Metallarbeitern 
und Elektrikern, erheblich im Baugewerbe, in der 
Bekleidungs- und Schuhindustrie und bei Hilfs­
berufen allgemeiner Art. 

Der in den letzten Jahren zu beobachtende Trend 
zunehmender Vermittlungszahlen setzt sich somit 
in verstärktem Ausmaß fort. Er ist vor allem auf 

die gesteigerte Informationstätigkeit und die Ein­
richtung bzw. den Ausbau der Sonder- und Schnell­
dienste zurückzuführen. Ferner wirkten sich auch 
die großzügigere Förderung von Bauvorhaben durch 
PAF-Mittel sowie die verstärkte Schulungstätigkeit 
aus. 

Kurzfristig auftretenden Bedürfnissen sowohl der 
Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer dienten ins­
besondere die Sonder- und Schnelldienste der 
Arbeitsmarktverwaltung, bei denen die angebotene 
Vermittlung leicht und unter Bedingungen zugäng­
lich gemacht wird, die den Erfordernissen entgegen­
kommen. Die Einrichtung der Abend- und Nach­
mittagssprechdienste und der telefonischen Ton­
banddienste, die in Linz und bei der Bundes­
ausgleichsstelle beim Landesarbeitsamt Niederöster­
reich permanent Auskünfte über offene Stellen und 
Arbeitsgesuche geben, sind in diesem Zusammenhang 
ebenso zu nennen wie das Büro für Führungskräfte 
beim Landesarbeitsamt Niederösterreich und die 
Babysitter- und Studentenvermittlung oder die 
Messe-Arbeitsämter. 

Ein besonderes Beispiel für die Notwendigkeit 
und Möglichkeit, die Fluktuation in einem günstigen 
Sinne zu beeinflussen, stellt die Präsenzdiener­
beratung dar. Die Erfahrung lehrt, daß der Präsenz­
dienst für viele männliche Arbeitskräfte insofern 
eine Zäsur darstellt, als sie nach Ableistung ihres 
Präsenz dienstes nicht mehr in den erlernten Beruf 
zurückkehren wollen. Die Arbeitsmarktverwaltung 
hat daher die Beratung der Präsenzdiener, die den 
bisherigen Beruf ändern wollen, unmittelbar vor 
ihrer Entlassung aus dem Präsenzdienst einge­
richtet. Dadurch erhält dieser Personenkreis nicht 
nur eine entsprechende Berufsaufklärung, sondern 
auch Gelegenheit, die Hilfe der Arbeitsmarktver­
waltung bei der Realisierung von Berufswünschen 
zu erhalten. 

Die Werbe- und Informationstätigkeit, insbe­
sondere über die Massenmedien, wurde im Be­
richtsjahr verstärkt. Dadurch .�rgab sich über­
haupt erst die Möglichkeit, die Offentlichkeit über 
arbeitsmarktpolitische Zielsetzungen und Notwen­
digkeiten entsprechend aufzuklären, wodurch das 
Arbeitsmarktgeschehen vorteilhaft beeinflußt wird. 
Auf dieser Linie liegt auch der dieses Jahr erstmals 
aufgelegte gedruckte monatliche Arbeitsmarktan­
zeiger für den Bereich des Landesarbeitsamtes 
Wien, der Arbeitsgesuche auf dem Wiener Arbeits­
markt veröffentlicht. Die verstärkte Verwendung 
von gedrucktem Informationsmaterial wird er­
wogen. 

Probleme der Berufswahl und des Berufseintrittes 

Die steigende wirtschaftliche und soziale Be­
deutung, die der qualifizierten Berufsarbeit und der 
Ausbildung hiefür in der modernen Arbeitswelt 
zukommt, weiters der ständige Wandel der Be­
rufsstrukturen infolge der wissenschaftlichen und 
technischen Entwicklung, der eine laufende An­
passung der Berufstätigen notwendig macht, und 
schließlich die zunehmende Differenzierung der 
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beruflichen Ausbildung erfordern sachkundige Infor· 
mationen und Beratungen. Die berufsstrukturellen 
Veränderungen schaffen zwar vermehrte berufliche 
Chancen, vergrößern aber auch das Risiko bei der 
Wahl des Berufes und des Ausbildungsweges ; dies 
gilt in erster Linie für den einzelnen Menschen, 
hat aber auch Rückwirkungen auf das Wachstum 
der Wirtschaft und die Entwicklung der Gesell­
schaft. 

Im Jahre 1968 wurden daher mannigfaltige Maß­
nahmen der Beruftlaufklärung geboten. Von den 
Informationen über die Massenmedien sind insbe­
sondere Filme, Broschüren und Wandzeitungen zu 
erwähnen . Überdies wurde erstmalig ein öster­
reichischer berufskundlicher Wandkalender mit dem 
Titel "Menschen im Beruf" herausgegeben. Dieser 
wurde an den allgemeinbildenden Pflichtschulen 
für Schüler, die zur Schulentlassung kamen, aus­
gegeben. 

Weiters wurden von den Berufsberatern der 
Arbeitsämter im Einvernehmen mit den Pflicht· 
schulen 5001 Schulvorträge gehalten, darunter 2555 
vor Schülern des 8. Schuljahres ; bei 359 Vorträgen 
wurden berufskundliehe Filme gezeigt. Die Berufs­
berater hielten überdies vor den Schülern des 
Polytechnischen Lehrganges über Ersuchen der 
Schulleitungen 970 Unterrichtsstunden im Rahmen 
des Unterrichtsgegenstandes "Berufskunde und prak­
tische Berufsorientierung" und wirkten an 921 
berufskundlichen Betriebsbesuchen mit. Weiters 
wurden 53 berufsaufklärende Ausstellungen an ver­
schiedenen Orten Österreichs gezeigt und 588 Film­
veranstaltungen durchgeführt. Vor den Eltern 
der vor einer Berufswahl stehenden Schüler hielten 
Berufsberater 369 Vorträge mit berufs- und wirt­
schaftskundlichem Inhalt und standen auf Er­
suchen der Schulleitungen an 538 Sprechtagen für 
Auskünfte zur Verfügung. Durch rund 80.000 
"Elternbriefe" wurden die Eltern auf die Bedeutung 
der Berufswahl ihrer Kinder hingewiesen, die Ein· 
verständniserklärung der Eltern für die Über­
mittlung eines Lehrer- bzw. Schularztgutachtens 
an die Berufsberatung eingeholt und die Hilfe 
der Berufsberatung angeboten. Die Eltern von 
78% der gemeldeten Schüler des 8. Schuljahres 
und von 77% der Schüler des Schulentlaßjahr­
ganges gaben ihr Einverständnis und bekundeten 
damit zugleich die Absicht, die Berufsberatung in 
Anspruch zu nehmen. 

Die Maturantenberater der Landesarbeitsämter 
hielten 190 Schulvorträge im Rahmen der Berufs­
aufklärung für die Schüler der beiden letzten 
Klassen der allgemeinbildenden höheren Schulen. 
Außerdem wurden 16 Vortragsreihen und 29 berufs­
kundliehe Maturantenwochen internatsmäßig mit 
insgesamt 1059 Einzelvorträgen von Hochschul­
lehrern, Berufsträgern aus Wirtschaft und Ver­
waltung und Maturantenberatern der Landesarbeits­
ämter in Zusammenarbeit zwischen Landesarbeits­
ämtern und Landesschulbehörden durchgeführt. 

Weiters hielten Fachleute der Arbeitsämter, über­
wiegend Berufsberater, 323 Informationsvorträge 
über die beruflichen Chancen am Arbeitsmarkt vor 
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Präsenzdienern in den Kasernen, wie in den voran­
gegangenen Jahren dies auch der Fall war. 

Die indiv idue l le  B e rufsb eratung nahmen 
im Jahre 1968 rund 138.000 Personen freiwillig 
in Anspruch ; darunter befanden sich 57 .100 Schüler 
des 8. Schuljahres der allgemeinbildenden Pflicht­
schulen, 70.700 Schulabgänger nach erfüllter Schul­
pflicht sowie 6800 Schüler und Maturanten höherer 
Schulen und überdies Erwachsene sowie behinderte 
Personen. 

Im Zuge der Beratung ,verden im Bedarfsfalle 
zur Feststellung der Eignung des Ratsuchenden, 
jedoch nur mit dessen Einverständnis bzw. seines 
Erziehungsberechtigten, ärztliche bzw. psycholo­
gische Gutachten vom Berufsberater eingeholt. Im 
Berichtsjahr wurden 2736 Jugendliche einer ärzt­
lichen Untersuchung durch Vertrauensärzte der 
Arbeitsmarktverwaltung in Ergänzung oder an 
Stelle einer schulärztlichen Untersuchung zuge­
führt. Von den Psychologen der Landesarbeits­
ämter wurden 24.333 Untersuchungen vorgenommen, 
darunter 1 1 .441 an Schülern des 8. Schuljahres 
der allgemeinen Pflichtschulen und 3222 an Ma­
turanten. Überdies wurden 34.297 Eignungsunter­
suchungen von dafür ermächtigten und geschulten 
Berufsberatern durchgeführt, darunter 19.582 an 
Schülern des 8. Schuljahres und 1235 an Maturanten. 
Die Ergebnisse der Untersuchungen bildeten eine 
notwendige Grundlage für eine Berufsberatung bzw. 
Lehrstellen- oder Arbeitsvermittlung. 

Im Jahre 1968 wurden 41 .473 L e h r s t e l len­
e intr i tte  gezählt u. zw. 27.204 von männlichen 
und 14.269 von weiblichen Jugendlichen ; 27 .937 
erfolgten unter Mitwirkung der Berufsberatung 
der Arbeitsämter durch Lehrstellenvermittlung, bzw. 
durch Abgabe eines Berufsberatungsgutachtens. 
Weiters wurden 1 1 . 146 Eintritte Jugendlicher als 
mithelfende Familienangehörige in Landwirtschaft, 
Gastgewerbe und Haushalt festgestellt ; darunter 
entfielen auf die Landwirtschaft allein 4770 Eintritte 
von männlichen und 4753 von weiblichen Jugend­
liche!l. In eine Beschäftigung ohne vorherige 
Berufsausbildung erfolgten 9506 Eintritte, darunter 
7185 von weiblichen Jugendlichen. Die Zahl der 
Eintritte von Schulabgängern in berufsbildende 
Schulen war niedrig, weil diese bereits nach dem 
8. Schuljahr erfolgen können. 

Für Jugendliche war es im Jahre 1968 allgemein 
nicht schwierig, eine Ausbildungsstelle zu finden. 
Trotzdem blieben manche Berufswünsche uner­
füllt. Zum Jahresende waren insgesamt noch 
427 Lehrstellensuchende vorgemerkt und 20.015 
sofort zu besetzende Lehrstellen gemeldet. 

Als Förderungsmaßnahme zugunsten der Aus­
bildung in Lehrverhältnissen wurden Ausbildungs­
beihilfen an 2029 bedürftige und geeignete Lehr­
linge gewährt und dafür _ 6·262 Millionen S aus 
Bundesmitteln aufgewendet. Weiters wurde in 
berufsvorbereitenden Schulungsmaßnahmen der 
Vereine "Jugend am Werk" 1 102 noch nicht berufs­
reife Jugendliche betreut ; die vom Bundesmini­
sterium hiefür aufgewendeten Förderungsbeiträge 
beliefen sich auf insgesamt 2·9 Millionen S. 
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Das vor Jahresende 1968 verabschiedete Arbeits­
marktförderungsgesetz 1968 bildet auch für die 
Berufsberatung eine neue österreichische Rechts­
grundlage. Gemäß § 3 Abs. 1 dieses Gesetzes ist 
unter Berufsberatung die Hilfe zu verstehen, die 
Personen durch Berufsaufklärung und individuelle 
Beratung im Hinblick auf ihre Berufswahl und ihr 
berufliches Fortkommen unter angemessener Be­
rücksichtigung ihrer Fähigkeiten und ihrer Ver­
wendungsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt ge­
leistet wird. 

Das Gesetz regelt unter anderem die Zusammen­
arbeit zwischen Berufsberatung und Schule bei 
der Berufsaufklärung der vor der Berufswahl 
stehenden Schüler und die Gewährung von finan­
ziellen Beihilfen für die bE'rufliche Ausbildung und 
Weiterbildung und sieht die Erstellung und Füh­
rung von berufskundlichen Unterlagen vor. Damit 
besteht die Verpflichtung zur Erstellung von berufs­
kundlichen Unterlagen und ihrer Anpassung an 
die jeweilige Entwicklung. 

Im Berichtsjahr wurde bereits im Hinblick auf 
die kommende gesetdiche Regelung eine berufs­
psychologische Forschungszentrale im Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung errichtet und eine 
Arbeitsgemeinschaft für Arbeits- und Berufsfor­
schung im Rahmen des Beirates für Arbeitsmarkt­
politik konstituiert. 

Jahreszeitliche Schwankungen der Beschäftigung 
Seit Jahren gibt es im jahreszeitlichen Ablauf am 

österreichischen Arbeitsmarkt starke Unterschiede 
der Beschäftigung und dementsprechend auch der 
Arbeitslosigkeit. Im allgemeinen ist der Höchst­
stand der Beschäftigung und gleichzeitig auch der 
Tiefststand der Arbeitslosigkeit am Monatsende 
August gelegen. Zum Monatsende Jänner bzw. zu 
Beginn Feber erreicht dann in der Regel die Gesamt­
arbeitslosigkeit den Höhepunkt. 

Gleichzeitig damit tritt meistens der Tiefststand 
der Beschäftigung ein. Branchenmäßig, vor allem 
durch Witterungseinflüsse bedingt, können sich 
der Höchst- und Tiefststand von Arbeitslosigkeit 
und Beschäftigung zeitlich verschieben. 

Aus den nachstehenden Tabellen über die Ent­
wicklung von Gesamtbeschäftigung und Gesamt­
arbeitslosigkeit sind nicht nur die stark saisonalen 
Schwankungen, sondern auch bestimmte konjunk- · 
turelle Erscheinungen zu erkennen. 

Entwicklung v o n  G e s a mt b e s chäftigung u n d  
G e s a m  tar  b e i  ts lo s igkeit  

1966 
1967 
1968 

Jahr I Beschäftigte I Arbeitsuchende 

Höchststand! Tiefststand Höchststand! Tiefststand 

2,434.083 2,319.201 127.342 
2,413.418 2,292.088 1 19.887 
2,401 . 185 2,258.927 141.740 

34.914 
36.883 
39.297 

Der Anteil der Zahl der Arbeitsuchenden an der 
Zahl der Beschäftigten (Vorgemerktenanteil) betrug 
Ende Jänner 1968 6·3 %. Ende August 1968 wurden 
bei der Arbeitsmarktverwaltung 39.297 vorge-

merkte Arbeitsuchende gezählt, von denen jedoch 
54 % nur bedingt vermittlungsgeeignet waren. Der 
Vorgemerktenanteil betrug 1 ·6%.  

Die nachstehenden Tabellen zeigen den großen 
Anteil der Land- und Forstwirtschaft, des Bau­
gewerbes und des Fremdenverkehrs an den saison­
mäßigen Schwankungen der Beschäftigung und 
der Arbeitslosigkeit. Dabei kommt es bei allen 
drei Gruppen während der Zeit des Höchstbedarfes 
zu einer fast gänzlichen Ausschöpfung des Arbeits­
losenstandes. Verbleibende Reste können nur als 
bedingt vermittlungsgeeignet angesehen werden. 

1966 
1967 
1968 

1 966 
1967 
1968 

1966 
1967 
1968 

Jahr 

Jahr 

Jahr 

B a u g e w e r b e  

I Beschäftigte I Arbeitsuchende 

Höchststand! Tiefststand Höchststand ! Tiefststand 

244.523 
240.438 
228.824 

176.003 
176.782 
160. 167 

42.527 
39.675 
51 .264 

L and- u n d  F o r s t w i r t s ch a ft 

1 .758 
1 .988 
2.373 

I Beschäftigte I Arbeitsuchende 

Höchststand! Tiefststand Höchststand ! Tiefststand 

87.534 
80.938 
73.078 

67.676 
65.060 
58.655 

Fremdenver  kehr 

20.530 
18.991 
18.813 

1 . 1 74 
1 . 156 
1 . 143 

I Beschäftigte I Arbeitsuchende 

Höchststand ! Tiefststand Höchststand! Tiefststaud 

86.090 
83.540 
87.052 

57.557 
56.094 
57.760 

13.356 
14.361 
14.627 

2.295 
2.057 
2.321 

Zur Bekämpfung der Saisonarbeitslosigkeit wäh­
rend der Wintermonate wurden im Jahre 1968 aus 
Mitteln der Produktiven Arbeitslosenfürsorge (PAF) 
rund 52·5 Millionen S zur Sicherung der Beschäfti ­
gung von 40.930 Arbeitskräften aufgewendet. Hie­
von entfielen auf die Bauwirtschaft 43·2 Millionen S 
mit 36.325 geförderten Arbeitskräften und auf die 
Forstwirtschaft 3·3 Millionen S mit 1496 geförderten 
Arbeitskräften ; für den landwirtschaftlichen Wege­
bau und Meliorationen wurden 0·9 Millionen S 
für 401 geförderte Arbeitskräfte, und für die Wild­
bach- und Lawinenverbauung 5·1  Millionen S mit 
2708 geförderten Arbeitskräften aufgewendet. Erst­
malig war es auf dem letztgenannten Sektor ge­
lungen, mit Hilfe der Produktiven Arbeitslosen­
fürsorge einen durchschnittlichen Beschäftigten­
stand von über 2700 Arbeitskräften während der 
Wintermonate zu erreichen. Die im Vorjahr er­
weiterten Förderungsbestimmungen für das Maler­
und Anstreichergewerbe bewirkten eine Steigerung 
der Zahl der geförderten Arbeitskräfte dieser Berufs­
sparte von 98 auf 358. 
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Die Bemühungen, die P AF zur Bekämpfung 
der Winterarbeitslosigkeit attraktiver zu gestalten, 
zielen vor allem darauf hin, die Beihilfensätze zu 
erhöhen und gleichzeitig das Abrechnungsverfahren 
mit den Betrieben zu vereinfachen. Beide Ziele 
konnten noch im Jahre 1968 von der Arbeitsmarkt­
verwaltung erreicht werden ; sie werden jedoch 
erst ab Jänner 1969 zum Tragen kommen. Die 
verbesserten Bedingungen für die Gewährung der 
PAF in Verbindung mit dem vom Bundesmini­
sterium für Bauten und Technik bundeseinheitlich 
erstellten Terminbauplan und die Vorschau über 
die Bautätigkeit werden in der Zukunft wirksame 
Maßnahmen zur Koordinierung der Bautätigkeit 
und zur Stabilisierung der Winterbauarbeit dar­
stellen. 

Im Rahmen der Schlechtwetterregelung, die den 
Bauarbeiter vor den Einkommensausfällen schützen 
soll, die durch Schlechtwetter entstehen, wurden 
1968 insgesamt 74·5 Millionen S ausgezahlt ; Im 
Jahre 1967 waren es 88·1 Millionen S.  

Zur Bekämpfung der Winterarbeitslot3igkeit in 
der Landwirtschaft wurde noch im Berichtsjahr 
die Grundlage zur Förderung mit Hilfe der P AF 
geschaffen, jedoch ist die erstmalige Anwendung 
erst ab Jänner 1969 vorgesehen. 

Zur Bekämpfung der Winterarbeitslosigkeit in 
den Fremdenverkehrt3berufen wurde die Schulung 
der Arbeitslosen im Winter stark forciert, da 
qualifizierte Arbeitskräfte in der Regel auch gegen 
Saisonarbeitslosigkeit weniger anfällig sind. 

Hemmnisse bei der Arbeitsaufnahme 

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
hat Ende August 1968 neuerlich eine Analyse der 
als bedingt vermittlungsgeeignet festgestellten vor­
gemerkten Arbeitsuchenden durchgeführt, die zum 
Ziele hatte, die Gründe der bedingten Vermittlungs­
eignung quantitativ sichtbar zu machen. 

Bei der Erhebung wurden die Grundsätze be­
achtet, die bereits im Bericht über das Jahr 1967 
dargestellt wurden. 

Zum Zeitpunkt der Analyse wurden im Bundes­
gebiet insgesamt 39.297 bei den Arbeitsämtern 
vorgemerkte Arbeitsuchende gezählt, davon 1 1 .480 
Männer und 27.817 Frauen. Von diesen vorge­
merkten Arbeitsuchenden waren 21 .239 Personen 
bedingt vermittlungsgeeignet, u. zw. 5328 Männer 
und 15 .91 1 Frauen. Von den bedingt vermittlungs­
geeigneten Personen waren nur 2569 oder 12·1  % 
länger als ein Jahr zur Arbeitsvermittlung vorge­
merkt. Dieser geringe Anteil am V orgemerkten­
stand läßt auf eine sehr starke Fluktuation dieses 
Personenkreises schließen. 

Bei den Männern befanden sich unter den be­
dingt vermittlungsgeeigneten Arbeitsuchenden 2025 
Personen, bei denen eine körperliche oder gei stige 
Behinderung der Vermittlung abträglich war. Außer­
dem waren darunter 2370 Personen, die sich be­
reits um eiße Pension beworben haben ; sie werden 
deshalb erfaßt, weil sie der Arbeitsvermittlung 
nur mehr eingeschränkt zur Verfügung steheIl. Bei 
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den bedingt vermittlungsgeeigneten Frauen sind 
von insgesamt 14.9 1 1  nicht weniger als 1 1 .463 
wegen Betreuungspflicht für Kinder und sonstige 
Personen bedingt vermittlungsgeeignet. Die Ge­
eamtzahl der bedingt vermittlungsgeeigneten Per­
sonen ist gegenüber Ende August 1967 um 3485 
auf 21 .239 gestiegen. Es waren dies 54 % der vor­
gemerkten Arbeitsuchenden gegenüber 48 % im 
Jahre 1967. 

Bemerkenswert ist, daß wegen Betreuungspflicht 
für Kinder und für sonstige Personen 1 1 .468 Per­
sonen oder 54·0% bedingt vermittlungsgeeignet 
waren. Dieser Personenkreis setzt sich fast aus­
schließlich aus Frauen zusammen. Wegen Pensions­
bewerbung waren 3506 oder 16·5% und infolge 
körperlicher oder geistiger Behinderung 5059 oder 
14·4% bedingt vermittlungsgeeignet. 

Unter den aus sonstigen Gründen bedingt ver­
mittlungsgeeigneten 3206 Personen oder 15·1 % 
befanden sich lediglich 63, d. s. etwa 3·0%, die 
wegen mangelhaften beruflichen Kenntnissen be­
dingt vermittlungsgeeignet waren. 

Die Untersuchung der bedingt Vermittlungs­
geeigneten in beruflicher Hinsicht ergab, daß bei 
den männlichen Vorgemerkten wieder die Bau­
bzw. Bauhilfsberufe, die Hilfsberufe allgemeiner 
Art, die Metallarbeiter, die Elektriker und die Berg­
bauberufe am stärksten vertreten waren. Bei den 
Frauen standen die allgemeinen Verwaltungs- und 
Büroberufe an erster Stelle, gefolgt von den Be­
kleidungs- und Schuhherstellern, den Handelsbe­
rufen, den Hilfsberufen allgemeiner Art, den Hotel-, 
Gaststätten- und Küchenberufen, den Reinigungs­
berufen, den Textilberufen sowie den Metallberufen. 

Die ständige Zunahme der Zahl der bedingt 
vermittlungsgeeigneten Personen zeigt die Not­
wendigkeit auf, daß sich die Arbeitsmarktver­
waltung mit diesen Personen intensiv befaßt. 

Probleme der Frauenbeschäftigung 

Die Frauenbeschäftigung weist in quantitativer 
und qualitativer Hinsicht Besonderheiten auf, die 
sich zum großen Teil aus dem natüllichen Lebens­
ablauf der Frau ergeben ; zum Unterschied vom 
Mann ist das Leben der erwerbstätigen Frau 
stärker durch ihre Doppelrolle in Familie und Be-

. ruf geprägt. Wenn man der modernen Theorie 
von den drei Phasen im Lebensablauf der Frau 
folgt, können für jede Phase spezifische arbeits­
marktpolitische Probleme aufgezeigt werden, die 
auch im Jahre 1968 Gegenstand besonderer Schwie­
rigkeiten waren. 

Um diese Fragen in ihrer mannigfaltigen Ver­
flechtung der dahinter stehenden Ursachen näher 
zu beleuchten und geeignete Schritte zu ihrer Lösung 
zu unternehmen, wurde im Herbst 1968 im Rah­
men des Bundesbeirates für Arbeitsmarktpolltik 
ein Arbeitsausschuß für Frauenfragen errichtet . 
Der Ausschuß hat sich zunächst mit Maßnahmen 
zur Förderung der beruflichen Mobilität und der 
Erschließung neuer Ausbildungs- sowie Berufs­
möglichkeiten für weibliche Jugendliche befaßt .  
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Die Erkenntnis der Notwendigkeit einer soliden 
und wirtschaftlich verwertbaren Berufsausbildung 
der Mädchen setzt sich zunehmend durch. Im 
Jahre 1968 haben sich nach der Statistik der bei der 
Berufsberatung gemeldeten Jugendlichen um 4·2 % 
mehr Mädchen als im Vorjahr zu einer Ausbildung 
in einem Lehrverhältnis oder zu einer Ausbildung 
ähnlicher Art entschlossen. Doch betrug der Anteil 
der Lehrstelleneintritte der Mädchen im Vergleich 
zu dem der männlichen Jugendlichen etwa die 
Hälfte. Dagegen weisen die Mädchen beim Besuch 
der berufsbildenden Schulen zahlenmäßig ein Über­
gewicht auf, während der Anteil der in der elter­
lichen Landwirtschaft oder im Gewerbe mithelfenden 
weiblichen Jugendlichen im Jahre 1968 leicht 
gefallen ist. Die Lehr- und Fachschulausbildung 
der Mädchen ist hauptsächlich auf traditionelle 
Frauenberufe beschränkt. Daher wurde im Jahre 
1968 die Frage der Ursachen für den geringen Zugang 
der Mädchen zu technischen Berufen aufgegriffen. 
Im Zuge dieser Bemühungen wurden z.  B. die 
Lehrpläne der PHichtschulen für Knaben und 
Mädchen untersucht. Außerdem wurde an den 
Vorbereitungen für eine vom Bundesministerium 
für Unterricht in Auftrag gegebene und vom Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung mitfinanzierte 
Studie über den Zugang der Mädchen zu technischen 
Berufen mitgewirkt. 

Ein besonderes Problem in der ersten Lebens­
phase der Frau stellt die im Jahre 1968 wieder leicht 
angestiegene Zahl der Mädchen dar, die nach der 
PHichtschule ohne Berufsausbildung eine Beschäfti­
gung aufgenommen haben. Ein Teil dieses Personen­
kreises, vor allem die vom Land in die Stadt zu­
wandernden Mädchen, nimmt eine Beschäftigung 
im Haushalt auf; der Anteil der Altersgruppe der 
14- bis 18jährigen Hausgehilfinnen am gesamten 
Berufsstand ist am größten. Um in Anbetracht der 
zunehmenden Berufstätigkeit der verheirateten Frau­
en dem dadurch spürbarer werdenden Mangel an 
Hausgehilfinnen entgegenzuwirken, war das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung intensiv bemüht, 
im Rahmen eines Arbeitskreises ein Konzept zur 
beruflichen Qualifizierung der Hausgehilfinnen zur 
geprüften Haushaltshelferin auf freiwilliger Basis zu 
erstellen. Als Ergebnis der Verhandlungen wurde 
ein entsprechender Gesetzentwurf ausgearbeitet. 

Ein weiteres Problem der Frauenbeschäftigung 
in der ersten Phase stellt die in unserer Zeit stärker 
zunehmende Frühehe dar. Sie übt auf die weiblichen 
Jugendlichen einerseits einen erhöhten Anreiz für 
ein rasches Verdienen ohne Berufsausbildung aus, 
andererseits führt sie bei dem im Vergleich zu den 
Männern niedrigeren Heiratsalter der Frauen viel­
fach auch zu einer Berufsunterbrechung. Letztere 
wirkt sich besonders in der zweiten und dritten 
Lebensphase der Frau ungünstig auf deren beruf­
liche Position aus und stellt daher die Arbeitsmarkt­
verwaltung vor neue Aufgaben. 

In bezug auf die zweite Lebensphase der Frau 
wurden im Jahre 1968 besonders die Probleme der 
bedingt vermittlungsgeeigneten Frauen studiert. 
Eine im August 1967 und 1968 durchgeführte 

statistische Erhebung der Landesarbeitsämter hat 
eindeutig ergeben, daß der größte Teil der vor­
gemerkten, nur unter bestimmten Bedingungen für 
eine Arbeitsaufnahme bereiten Frauen solche mit 
Betreuungspflichten, vor allem für die Familie, 
sind. Daher wurden für diesen Personenkreis die 
Bemühungen zur Realisierung der Teilzeitbeschäfti­
gung auf möglichst breiter Ebene fortgesetzt. 

Soweit Frauen in ihrer zweiten Lebensphase 
eine Vollbeschäftigung anstreben oder in der dritten 
Phase nach Erfüllung der wichtigsten Familien­
pflichten in das Berufsleben zurückkehren wollten, 
aber den Anforderungen des Arbeitsplatzes nicht 
voll entsprochen haben, wurden sie durch kurs­
mäßige oder betriebliche Schulungsmaßnahmen ge­
fördert. Das Ende 1968 beschlossene Arbeitsmarkt­
förderungsgesetz wird in Zukunft auch den Frauen 
neue und größere Möglichkeiten für die Förderung 
ihrer beruflichen Mobilität eröffnen und dadurch 
der Eingliederung oder Wiedereingliederung der 
Frauen in den Arbeitsprozeß entgegenstehende 
Schwierigkeiten abbauen helfen. 

Die Frauenbeschäftigung hat sich im Jahre 1968 
entsprechend der allgemeinen Entwicklung etwas 
verringert. Es standen im Durchschnitt 
861 .298 Frauen und damit um 6305 weniger als 
1967 im Arbeitsprozeß. Nach der Arbeitsmarkt­
statistik betrug die Zahl der arbeitsuchenden 
Frauen im Jahresdurchschnitt 1968 39.562 und 
war damit gegenüber dem Jahre 1967 mit durch­
schnittlich 39.367 nahezu unverändert. 

Nach wie vor ist der Anteil der erwerbstätigen 
Frauen in Österreich sehr hoch. Er betrug im 
Jahre 1968 rund 37% .  

Unse lb s tändig Erwerbstät ige  (e insc hl ieß ­
l i ch  vorgem erkter  Arb e i t s l o s er, ohne  vor­

gemerkte  Lehrste l l ensuchende) 

J ahresdurchscbnitt I Männer Frauen zusammen 

1967 . . . . . . . . . .  1,517.992 906.148 2,424.140 
1968 . . . . . . . . . .  1,510.095 900.033 2,410. 128 

Karenzurla u b  

Während i m  Jahre 1967 i m  Durchschnitt 
30. 1 14 Bezieherinnen von Karenzurlaubsgeld zu 
verzeichnen waren, stieg die Zahl der Bezieherinnen 
im Jahresdurchschnitt 1968 auf 31 .873 . Der Auf­
wand betrug 1967 232·6 Millionen S und 1968 
273·8 Millionen S .  Die Beiträge für die Kranken­
versicherung beliefen sich 1967 auf 32·8 Millionen S 
und im Jahr 1968 auf 40·6 Millionen S .  

Tei lz  e i  t b esc  häftig ung 

Teilzeitbeschäftigung war auch im Jahre 1968 
sehr gefragt. Sie hat vor allem für die beim Arbeits­
amt vorgemerkten Frauen eine Bedeutung, die 
wegen ihrer Betreuungspflichten nur bedingt ver­
mittlungsgeeignet sind. Wie schon unter den 
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Problemen der Frauenbeschäftigung dargelegt wurde, 
hat ihr Anteil wie im Vorjahr etwa drei Viertel aller 
bedingt vermittlungsgeeigneten vorgemerkten Frauen 
ausgemacht. Daher wurden die Bemühungen zur 
Gewinnung geeigneter Teilzeitarbeitsplätze fort­
gesetzt. 

Der im Jahre 1968 vom Beirat für Wirtschafts­
und Sozialfragen veröffentlichte Bericht über eine 
von der Bmideskammer durchgeführte statistische 
Erhebung über den Umfang der Teilzeitbeschäfti­
gung in Österreich und eine vom IFES-Institut durch­
geführte Repräsentativerhebung über das potentielle 
Interesse an dieser Beschäftigungsform haben gezeigt, 
daß Teilzeitbeschäftigung nur in bestimmten Bran­
chen, hauptsächlich im Dienstleistungssektor, lJrak­
tiziert wird. Gesamtwirtschaftlich spielt sie noch 
eine relativ bescheidene Rolle, obgleich die Er­
fahrungen jener Unternehmungen, die mit Teilzeit­
beschäftigten arbeiten, fast durchwegs positiv sind. 
Weiters hat die Studie ergeben, daß das Interesse 
an Teilzeitbeschäftigung sehr groß ist, hauptsäch­
lich bei verheirateten Frauen mit Familienpflichten. 
Doch nur etwa die Hälfte der Teilzeitarbeits­
willigen kann infolge verschiedener Gründe, wie 
zu lange Wegzeit, zu hohe Verdiensterwartungen 
oder Einspruch des Ehegatten, ihre Bereitschaft 
realisieren. Daher kommt die Studie zum Schluß, 
daß der Gewinn an Arbeitszeit durch die in den 
Arbeitsprozeß neueintretenden Teilzeitbeschäftigten 
durch den Verlust an Arbeitszeit bei den aus der 
Vollbeschäftigung zur 'reilzeitbeschäftigung über­
gehenden Arbeitskräften arbeitsmarktpolitisch wahr­
scheinlich ausgeglichen würde. 

Da jedoch die Teilzeitbeschäftigung auch noch 
einen sehr wesentlichen sozialpolitischen Aspekt 
hat, war das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung im Jahre 1968 intensiv bemüht, die mit 
dieser Beschäftigungsform verbundenen offenen Fra­
gen durch ein Rahmengesetz zu regeln. Es handelt 
sich hier vor allem um die für Angestellte sich er­
gebende Härte aus der Nichtanwendung des An­
gestelltengesetzes bei einer unter der Hälfte der 
normalen Arbeitszeit liegenden Beschäftigung, sowie 
um die Beseitigung der in der Praxis immer wieder 
auftauchenden Unklarheiten, so über das Urlaubs­
ausmaß bei den verschiedenen Varianten der Teil­
zeitbesohäftigung. Die Verhandlungen · hierüber sind 
bisher noch nicht zum Abschluß gekommen. 

Behinderte 

Die Rehabilitation behinderter Personen ist sowohl 
aus humanen als auch aus wirtschaftlichen Gründen 
eine wichtige Aufgabe der Sozial- und der Arbeits­
marktpolitik. Wegen der Schwierigkeit und Viel­
schichtigkeit dieser Aufgabe ist sie nur in einer 
Teamarbeit von Fachleuten, wie Ärzten, Psycho­
logen, Pädagogen, Fürsorgern, Berufsberatern und 
Arbeitsvermittlern, gemeinsam mit den Behinderten 
selbst zulösen. 

Im Rahmen dieser Teamarbeit führt die Arbeits­
marktverwaltung, in enger Zusammenarbeit mit 
den gesetzlichen Rehabilitationsträgern, insbeson­
dere mit den Ämtern der Landesregierungen, der 
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Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt und anderen 
Sozialversicherungseinrichtungen , die berufliche Be­
gutachtung, die Beratung für die Erwerbseingliede­
rung sowie die Vermittlung auf geeignete Arbeits­
plätze durch. Eine wesentliche Hilfe für die Unter­
bringung von Behinderten auf geeigneten Arbeits­
plätzen bieten dabei das Invalideneinstellungsgesetz 
und das Opferfürsorgegesetz. Auf Grund dieser 
Gesetze konnten im Jahre 1968 1279 behinderte 
Personen in Arbeit gebracht werden. Bei der Unter­
bringung behinderter Personen machte sich der 
Mangel an "Geschützten Werkstätten" nachteilig 
bemerkbar. 

Die Zahl der von der Arbeitsmarktverwaltung im 
abgelaufenen Jahr betreuten Behinderten betrug 
insgesamt 10.683. Davon konnten 2424 auf einen 
Ausbildungsplatz bzw. einen Arbeitsplatz vermittelt 
werden. 899 Behinderte hatten in Schulungsmaß­
nahmen oder in Trainings- und Erprobungsmaß­
nahmen Gelegenheit, sich die erforderlichen Berufs­
kenntnisse und Fertigkeiten anzueignen. 456 Be­
hinderte (zumeist .Jugendliche) entschlossen sich zu 
einem weiteren Schulbesuch. Bei 3971 Behinderten 
war wegen der Schwere der Behinderung, wegen 
des Gesundheitszustandes oder aus anderen Gründen 
eine unmittelbare Hilfe für eine Berufseingliederung 
nicht möglich. Sie mußten zur Einleitung geeigneter 
Maßnahmen, wie Heilbehandlung, Beschäftigungs­
therapie oder Gewährung von Renten und Pflege­
beihilfen, an die dafür zuständigen Stellen gewiesen 
werden. In 2933 Fällen stand zum Ende des Berichts­
jahres eine endgültige Erledigung noch aus. 

Ältere Arbeitskräfte 

An der Vermittlungssituation älterer Arbeitskräfte 
hat sich im Verlauf der letzten Jahre wenig geändert. 
Die Arbeitsmarktverwaltung führt jährlich Zählun­
gen der älteren Arbeitslosen durch, und zwar zum 
Monatsende August, d. i. zum Zeitpunkt des regel­
mäßig größten Kräftebedarfes der Wirtschaft. Da­
nach ist die folgende Entwicklung festzustellen. 

50 bis 59 .Tahre alt 60 bis 64 .Tahre alt 

.T a h r  

I I männlich weiblich männlich weiblich 

1964 . . . . . . . . . .  1 .788 3. 930 2.700 2.250 
1965 . . . . . . . . . .  1 .615 3.902 3.047 2 . 1 1 7  
1966 . . . . . . . . . .  1.413 3.585 3.239 2.287 
1967 . . . . . . . . . .  1 .855 3 .379 2 .569 2.042 
1968 . . . . . . . . . .  2.455 2 .815 2 .731 2.018 

Das Alter allein ist bei Arbeitern und Arbeiterinnen 
nur in wenigen Fällen als Ursache der Arbeitslosigkeit 
oder der Unmöglichkeit der Wiedereingliederung 
in den Arbeitsprozeß anzusehen. Meist stellen im 
höheren Lebensalter gesundheitliche Beschwerden, 
die sich altersmäßig üblicherweise einstellen, einen 
Grund für Vermittlungserschwernisse dar, die in 
den seltensten Fällen behebbar sind. Anders dagegen 
ist die Situation bei älteren Angestellten. Ihr Aus­
scheiden aus der Beschäftigung ist eine ernste 
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Bedrohung für die Ausübung einer weiteren Berufs­
tätigkeit, vor allem wegen der erhöhten arbeits­
rechtlich gesicherten Ansprüche. 

Die Arbeitsmarktverwaltung betreut ältere arbeits­
lose Angestellte in besonderen Vermittlungsdiensten 
mit gutem Erfolg. 

Regionale Arbeitsmarktunterschiede 

Auch in Österreich ist der Wirtschaftskomplex 
"Industrie und erzeugendes Gewerbe" schon seit 
langem der dominierende Faktor der V olkswirt­
schaft geworden. Stetig sinkt die Beschäftigtenrate 
in der Landwirtschaft .  

Die für das Bundesgebiet insgesamt festzustellende 
Entwicklung gilt jedoch nur in sehr differenzierter 
Form auch für die einzelnen Bundesländer, für 
die einzelnen politischen Bezirke oder für die von 
Verwaltungsgrenzen unabhängigen Wirtschafts­
räume. 

Nach Professor H. Bobek lassen sich in Österreich 
acht markante Industriegebiete und vier industrielle 
Anreicherungsräume abgrenzen. In den acht "In­
dustriegebieten", die nur 9% der Fläche des Staats­
gebietes aber 44% der Bevölkerung umfassen, sind 
nicht weniger als 63·4% aller in der Sachgüter­
produktion Beschäftigten konzentriert. In den vier 
"industriellen Anreicherungsräumen", die 4·5% der 
Fläche mit 12·5% der Bevölkerung einschließen, 
befinden sich weitere 12·7 % der industriell-gewerb­
lichen Arbeitsbevölkerung. Es zeigt sich also, daß 
in diesen zwölf Wirtschaftsgebieten, die nur 13 ·5% 
der Fläche des Staatsgebietes betragen, 56·5% 
seiner Bevölkerung und 76·1 % der in der industriell­
gewerblichen Erzeugung Beschäftigten konzentriert 
sind. Von den acht Industriegebieten, d. s. Wien 
und Wiener Becken, St. Pölten-Krems, Gmünd­
Heidenreichstein, öbersteirischer Industrieraum, Köf­
lach-V oits berg, Liezen-Trieben, 0 berösterreichi­
scher Industrieraum und Vorarlberger Industrie­
gebiet - zeigen aus verschiedenen Gründen einige 
Anzeichen von Stagnation oder sogar Rückgang, 
während andere eine in letzter Zeit allerdings ab­
geschwächte Expansion erkennen lassen. 

Schon aus diesen kurzen Hinweisen wird ersicht­
lich, daß einerseits nicht unbedeutende Teile Öster­
reichs eine nur einseitige, meist landwirtschaftlich 
orientierte Wirtschaftsstruktur aufweisen, die be­
schäftigungsmäßig nicht genügend tragfähig er­
scheint ; andererseits gibt es selbst in Industrie­
zonen Strukturmängel. Dies war einer der Gründe 
dafür, daß sich der Gedanke eines Raumordnungs­
konzeptes für Österreich immer stärker durchsetzen 
konnte. 

Deshalb wurde von der Bundesregierung ein 
Expertenteam bestellt, welches dem Ministerkomitee 
für Raumordnung Unterlagen für ein Raumordnungs­
konzept liefern soll. Diesem Expertenteam stehen 
auf Beamtenebene mehrere interministerielle Arbeits­
ausschüsse zur Seite, die entsprechende Gutachten 
und Stellungnahmen auszuarbeiten hatten. In diesen 
Beamtengremien hatte auch das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung an der Erstattung und 

Gestaltung von Vorschlägen Anteil So wurden 
beispielsweise über Vorschlag des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung in den Leitlinien für die 
von der Bundesregierung anzustrebende Raum­
ordnungspolitik auch die Hauptziele der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik verankert. Insbesondere wurde 
die Verbesserung der beruflichen und räumlichen 
Mobilität, der beruflichen Umschulung bzw. Weiter­
bildung und die Milderung sozialer Härten, die 
aus regional�m Strukturverschiebungen resultieren, 
entsprechend berücksichtigt. Für Gebiete mit struk­
tureller Unterbeschäftigung wurde auf die Schaffung 
ausreichender Beschäftigungsmöglichkeiten unter 
Heranziehung arbeitsmarktpolitischer Förderungs­
maßnahmen besonders Bedacht genommen. 

Darüber hinaus wurde über Vorschlag des Bundes­
ministeriums für soziale Verwaltung in den Leit­
linien der Gedanke zum Ausdruck gebracht, daß 
in den von Bevölkerungsverlusten bedrohten Grenz­
und Entwicklungsgebieten staatspolitische, arbeits­
marktpolitische und wirtschaftspolitische Aspekte 
aufeinander abgestimmt werden sollen. Ebenso 
wurde der Grundsatz verankert, daß in einer wachsen­
den Wirtschaft zwar ein Arbeitsplatz, aber nicht 
ein bestimmter Arbeitsplatz gesichert werden sollte. 
Es kam zum Ausdruck, daß die aktive Arbeits­
marktpolitik Vorsorge treffen sollte, damit im 
Falle von Freisetzungen entsprechende Ersatz­
arbeitsplätze zur Verfügung stehen, dabei wäre 
aber nicht die Garantie dafür zu geben, daß diese 
Arbeitsplätze im unmittelbaren Wohnortbereich ge­
schaffen werden könnten. 

Die daraus resultierenden Härten sollten durch 
soziale Maßnahmen möglichst ausgeglichen und 
bei Berufswechsel für ausreichende Umschulung 
Vorsorge getroffen werden. 

Die im Rahmen eines Raumordnungskonzeptes 
erarbeiteten Grundsätze können jedoch erst nach 
vollständiger Abstimmung mit sämtlichen beteiligten 
Stellen einer Realisierung zugeführt werden. Das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung war im 
Berichtsjahr weiterhin bemüht, zur Milderung der 
sich aus ungünstigen Wirtschaftsstrukturen er­
gebenden Nachteile für die Bevölkerung im Rahmen 
der herkömmlichen Mittel und Möglichkeiten bei­
zutragen. Eines dieser Instrumente war in der 
Tätigkeit des Informationsdienstes für Arbeit,s­
marktfragen gelegen. Die Förderung zur Gründung 
von lebensfähigen Betrieben an günstigen Stand­
orten ist ein wichtiges Mittel zur Entschärfung 
von Arbeitsmarktproblemen. In Fortsetzung der 
seit 1956 durchgeführten Arbeiten auf diesem 
Gebiet erfolgten im Jahre 1968 unter Mitwirkung 
der Arbeitsmarktverwaltung 31 Betriebsgründungen. 
Es wurden damit 906 Arbeitsplätze neu geschaffen. 
Die Mitwirkung des Sozialministeriums bestand 
vor allem darin, Interessenten für Betriebsgründun­
gen über Standortvoraussetzungen in bezug auf 
die Lage des lokalen Arbeitsmarktes zu beraten. 
Bei dieser Tätigkeit arbeitete die Arbeitsmarkt­
verwaltung eng zusammen mit den einzelnen Landes­
regierungen, den Landesplanungsstellen, den Landes­
beiräten für Arbeitsmarktpolitik und den Vereinen 

45 

III-234 der Beilagen XI. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 43 von 142

www.parlament.gv.at



zur Förderung der lokalen Wirtschaftsentwicklung, 
in denen Handelskammer, Landwirtschaftskammer, 
Arbeiterkammer und Landesexekutive des Öster­
reichischen Gewerkschaftsbundes sowie das Landes­
arbeitsamt mit beratender Funktion vertreten sind. 
Von besonderer Bedeutung wal' im Jahre 1968 
die Zusammenarbeit auf diesem Gebiet zwischen 
dem Bundesministerium für soziale Verwaltung 
und dem Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie. Durch diese Zusammenarbeit ist 
sichergestellt, daß bei den Strukturverbesserungen 
sowohl die arbeitsmarktpolitischen als "auch die 
industriepolitischen Aspekte berücksichtigt werden. 
Darüber hinaus ist auch die Tätigkeit des Bundes­
ministeriums für soziale Verwaltung im Beirat der 
Österreichischen Kommunalkredit AG. zu erwähnen. 
Die arbeitsmarktpolitischen Gutachten der Arbeits­
marktverwaltung zu den Darlehensansuchen bilden 
eine Grundlage für die Beurteilung der Einzel­
anträge durch den Beirat. Von diesem wurden im 
Jahre 1968 22 Darlehensanträge mit einer Gesamt­
summe von 83·5 Millionen S bewilligt, gegenüber 
25 Anträgen und einem Betrag von 71  Millionen S 
im Jahr 1967 . 

Maßnahmen z u r  Lö sung des  Strukt ur­
pro b l e m s  Kohle  

Durch die Einschaltung der Arbeitsmarktver­
waltung in die Bemühungen anderer Stellen, ins­
besondere des ERP-Fonds, ist es möglich gewesen, 
im allgemeinen Beschäftigungsprobleme der durch 
die Schließung der Kohlenbergbaubetriebe in 
Tauchen (Burgenland) und in Oberhöflein (Nieder­
österreich) freigesetzten Arbeitskräfte zu lösen. Einige 
von ihnen, derzeit noch saisongemäß im Bau­
gewerbe beschäftigt, werden von der Arbeitsmarkt­
verwaltung besonders betreut. Soweit in anderen 
Kohlenbergbaubetrieben Beschäftigte freigesetzt 
wurden, bereitete im Berichtsjahr die Bereitstellung 
geeigneter Ersatzarbeitsplätze der Arbeitsmarkt­
verwaltung gleichfalls keine besonderen Schwierig­
keiten. 

Anders dagegen war die durch die nicht vorher­
gesehene Schließung des Kohlenbergbaubetriebes im 
Lavanttal eingetretene Situation. 

Hier waren rund 1200 Personen mit Arbeits­
plätzen zu versorgen. Im Wohnortgebiet sowie im 
Einzugsgebiet der im Lavanttaler Kohlenbergbau 
Beschäftigten standen Ersatzarbeitsplätze kaum 
zur Verfügung. Die Verkehrs bedingungen zu jenen 
Gebieten, in denen Arbeitsmöglichkeiten bestanden, 
waren absolut ungünstig. Ein Teil der freigesetzten 
Arbeitskräfte wal' ortsgebunden und beruflich kaum 
mobil. .Ältere Arbeitskräfte, aber auch überraschend 
viele Personen mit körperlichen Behinderungen er­
schwerten die Vermittlungs bemühungen. 

Sofort nach Kenntnis der beabsichtigten Still­
legung des Betriebes hat das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung einen eigenen Vermittlungs­
und Beratungsdienst im Bergbaubetrieb selbst ein­
gerichtet. Alle freigesetzten Arbeitskräfte wurden 
nach beruflichen und sozialen Gesichtspunkten 

erfaßt und arbeitsmäßig beraten. Gleichzeitig wurden 
von der Arbeitsmarktverwaltung alle in Betracht 
kommenden Ersatzarbeitsplätze erfaßt und den 
Bergarbeitern angeboten. Weiters setzten gemeinsam 
mit dem Bundeskanzleramt und mit der Kärntner 
Landesregierung Bemühungen zur Ansiedlung von 
Ersatzbetrieben im Lavanttal ein. 

Schon vorher hat das Bundesministeiium für 
soziale Verwaltung gemeinsam mit den Landes­
arbeitsämtern unter Mitwirkung der Landesregie­
rungen und sonstiger Stellen, insbesondere der 
Landesbeiräte für Arbeitsmarktpolitik, Unterlagen 
zur Abgrenzung der förderungsfähigen Ausweich­
gebiete ausgearbeitet. Diese Unterlagen erwiesen 
sich nunmehr für die Durchführung von Förderungs­
maßnahmen als äußerst wertvoll. 

Für die Bergarbeiter wurdenSchulungsmaßnahmen 
eingerichtet. Neben Schulungsbeihilfen erhielten die 
Bergarbeiter vielfach während der Zeit der Schulung 
einen Ausgleich für den Minderverdienst auf den 
Normallohn. Die Schulungen selbst waren für die 
Bergarbeiter kostenlos. Bei getrennter Haushalts­
führung wurden den Bergarbeitern Beihilfen gewährt. 
Auch erhielten die Betriebe, um ihre Bereitschaft 
zur Einstellung von Bergarbeitern zu erhöhen, 
Anlern- und Einschulungsprämien. Auch die im 
Jahre 1967 eingeführte Sondemnterstützung für 
ältere Bergarbeiter trug dazu bei, aus der Schließung 
des Lavanttaler Kohlenbergbaues gerade für ältere 
Arbeitskräfte sich ergebende soziale Härten zu 
mildern. 

Allen diesen Bemühungen wurde bis zum Ende 
des Berichtszeitraumes ein sichtbarer Erfolg zu teil. 
Am 3l .  Dezember 1968 standen noch 45 Arbeits­
kräfte im Lavanttaler Kohlenbergbau in Beschäfti­
gung, rund U50 waren mit Arbeitsmöglichkeiten 
zu versorgen gewesen. Von diesen waren 455, 
d. i. weniger als die Hälfte, beim Arbeitsamt arbeit­
suchend gemeldet. Von den 455 Personen waren 
aber nur 346 echt arbeitsuchend, der Rest bezog 
bereits die Sonderunterstützung oder befand sich 
im Berentungsverfahren. Aber auch unter den 
346 Personen befanden sich noch viele, die nur 
vorübergehend arbeitslos waren und die mit Beginn 
der Bausaison eine Beschäftigung finden werden. 

Es verdient Erwähnung, daß eine sehr starke 
Entlastung des Arbeitsmarktes durch zahlreiche 
geförderte Betriebsneugründungen und Betriebs­
erweiterungen im Bereich des Lavanttaler Kohlen­
bergbaues eingetreten war. In zwölf derartigen 
Betrieben waren zum Jahresende 1968 nicht weniger 
als 163 ehemalige Lavanttaler Bergarbeiter beschäf­
tigt, wobei es sich um echte, neugeschaffene Arbeits­
plätze handelt. In einigen Betrieben waren für 
ehemalige Bergarbeiter noch weitere Arbeitsplätze 
vorhanden, jedoch wal' die Umschulung dieser Kräfte 
noch nicht abgeschlossen. Am 3l .  Dezember 1968 
standen noch 61 ehemalige Lavanttaler Bergarbeiter 
in Umschulung. 

Die Gesamtzahl der Beschäftigten im Kohlen­
bergbau ist im Jahre 1968 von 7969 auf 6594 zurück­
gegangen. 
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Die bisherigen arbeitsmarktpolitischen Maßnah­
men im Zusammenhang mit der Sanierung des 
Kohlenbergbaues litten sehr stark darunter, daß 
damals ein modernes Arbeitsmarktförderungsgesetz 
fehlte. 

Ausländerbeschäftigung 

Auch im .Tahre 1968 war es wie in den Jahren 
vorher notwendig, ausländische Arbeitskräfte in 
Österreich zu beschäftigen. Den Rahmen für die 
Ausländerbeschäftigung bildete ,,,ieder die von den 
Sozialpartnern beschlossene "Kontingent-Vereinba­
rung", die den voraussichtlichen Bedarf an aus­
ländischen Arbeitskräften abschätzt und die Ver­
teilung auf Wirtschaftszweige und Branchen festlegt. 
Sie nimmt eine Prüfung der Arbeitsmarktsituation 
im Einzelfall vorweg und resultiert aus den Er­
fahrungswerten von Arbeitskräfteangebot und -be­
darf. 

Im Jahre 1968 ließ die Kontingent-Vereinbarung 
eine Beschäftigung von insgesamt 66.452 auslän­
dischen Arbeitskräften zu, gegenüber 79.217 im Jahre 
1967 . Dieses Gesamtkontingent wurde zum Höchst­
stand im September 1968 zu 88% ausgenützt ; 
1967 waren es 80 %. Die Höchstausnützung der 
"\\<ichtigsten Branchen lag jedoch zum Teil beträcht­
lich über der Gesamtausnützung. 
Baugewerbe . . . . . . , 93% 
Metall . . . . . . . . . . . .  93% 
Textil . . . . . . . . . . . .  97% 

Handelsarbeiter . .  . 
Fremdenverkehr . .  . 
Techn. Angestellte . .  
Kfm. Angestellte . .  

98% 
94% 
99% 
98 % 

Für die nicht in der Kontingent-Vereinbarung er­
faßten Branchen wurden von den Arbeitsämtern 
nach Prüfung der jeweiligen Arbeitsmarktsituation 
im Einvernehmen mit den Interessenvertretungen 
der Dienstgeber und der Dienstnehmer Beschäfti­
gungsgenehmigungen erteilt. Diese verteilten sich 
wie folgt : 

Erstgenehmigungen . . . . . . . . .  . 
Verlängerungen . . . . . . . . . . . .  . 

1967 1968 

96.654 
37.842 

91 .333 
40.931 

Im Jahre 1968 wurden 2576 Erstanträge auf Er­
teilung der Beschäftigungsgenehmigung und Arbeits­
erlaubnis und 550 Anträge auf Verlängerung der 
Beschäftigungsgenehmigung und Arbeitserlaubnis 
abgelehnt. 

Bei der Zahl der erteilten Genehmigungen ist zu 
berücksichtigen, daß die Fluktuation in jeder Form, 
wie Rückreise eines Ausländers und Einreise einer 
anderen Arbeitskraft, Wechsel des Arbeitgebers 
sowie Wechsel des Berufes oder der Arbeitsstelle, 
jeweils die Ausstellung einer neuen Genehmigung 
bedingt. 

Der weitaus größte Teil der im Jahre 1968 in 
Österreich beschäftigten ausländischen Arbeits­
kräfte kam ebenso wie in den vergangenen Jahren 
aus Jugoslawien und der Türkei. Zur Zeit des 
Höchststandes an ausländischen Arbeitskräften wur-

den über 45.000 jugoslawische und fast 6200 tür­
kische Staatsbürger beschäftigt. Ebenso wie im 
Jahr 1967 kam es auch im Jahr 1968 häufig wieder 
zu Einreisen vor allem von jugoslawischen Arbeits­
kräften zum Zwecke der Arbeitsaufnahme ohne 
den · erforderlichen Arbeitssichtvermerk. Insbeson­
dere im Frühjahr langten täglich viele jugoslawische 
Arbeiter, oft nur mit den geringsten finanziellen 
Mitteln ausgestattet, auf den österreichischen Bahn­
höfen, vor allem am Wiener Süd bahnhof ein, die 
versuchten, durch Kontaktaufnahme mit bereits 
beschäftigten Ausländern oder mit Hilfe von Schlep­
pern Arbeits- und Unterkunftsplätze zu finden. 
Um diesen Zustrom in geordnete Bahnen zu lenken, 
wurde in Zusammenarbeit mit der Caritas auch 
im Jahre 1968 wieder am Wiener Südbahnhof in 
der Zeit vom 1. April bis 28. Juni 1968 ein Be­
treuungsdienst geführt. Dieser Dienst wurde von 
6516 Personen in Anspruch genommen. 

Auch die Durchführung der ärztlichen Unter­
suchungen für ausländische Arbeitskräfte, die für 
die Gesunderhaltung der inländischen Arbeitnehmer 
von Bedeutung sind, konnte verbessert und vor 
allem beschleunigt werden. 

Es kann festgestellt werden, daß der Einsatz 
ausländischer Arbeitskräfte in Österreich auch im 
Jahre 1968 ohne Bildung oder Verschärfung so­
zialer Probleme durchgeführt werden konnte. Die 
ausländischen Arbeitskräfte sind hinsichtlich der 
Entlohnung, der Anwendung der Dienstnehmer­
schutzbestimmungen und der Sozialleistungen, so­
weit diese die österreichische Gesetzgebung nicht 
ausdrücklich ausschließt, den inländischen Arbeits­
kräften gleichgestellt. Die Gewährung des sozialen 
Schutzes für die in Österreich beschäftigten Aus­
länder erscheint wesentlich für die Erhaltung der 
Ruhe und des Arbeitsfriedens. 

Arbeitsmarktpolitik 

Mehr als in den letzten Jahren war der öster­
reichische Arbeitsmarkt im Berichtsjahr in Be­
wegung geraten. Die fortschreitende Modernisierung 
der Betriebe, getragen vom technischen Fortschritt 
und von Rationalisierungsmaßnahmen, stellte an 
die Arbeitskräfte häufig nicht nur neue, sondern 
hinsichtlich der beruflichen Qualifikation auch er­
höhte Anforderungen. Dazu kam, daß gerade 
durch die Entwicklung der Technik, durch die An­
wendung neuer Arbeitsmethoden und durch die 
Verwendung neuer Werkstoffe auch im beruflichen 
Sektor der Arbeitskräfte ein merklicher Umwand­
lungsprozeß festzustellen war. Rascher als bisher 
ändern sich die Berufsinhalte, wodurch jahrelang 
bei gleicher Berufstätigkeit beschäftigt gewesene 
Arbeitskräfte am bisherigen Arbeitsplatz plötzlich 
neue Arbeitsvoraussetzungen vorfinden, denen sie 
nicht immer voll entsprechen können ; andererseits 
entstehen in rascher Folge neue Berufe, für die eine 
herkömmliche Berufsausbildung fehlt. Die viel­
fach mangelnde berufliche Umstellungsfähigkeit der 
Arbeitskräfte, die erst durch Schulungsmaßnahmen 
während der Beschäftigungszeit nachgeholt werden 
kann, belastet zumeist die Betriebe und verringert 
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zumindest vorübergehend die Produktivität er­
brachter Arbeitsleistungen. Diese Vorgänge haben 
schließlich zur Folge, daß die Betriebe, wie sie 
dies schon bei der Abschwächung der überhöhten 
Konjunktur getan haben, bei der Neueinstellung 
von Arbeitskräften einen strengeren Maßstab an­
legen. Allmählich zeigt sich auch, daß der modernen 
Wirtschaft mit Hilfsarbeitern und allzu spezialisiert 
ausgebildeten Facharbeitern nur teilweise gedient 
ist und daß eine breite berufliche Basis zu einer 
kontinuierlichen Beschäftigung der Arbeitskräfte 
besonders beiträgt . 

Im Berichtsjahr war es nicht mehr zu übersehen, 
daß die rasche berufliche Anpassung der Arbeits­
kräfte an die betrieblichen Arbeitsplatzvoraus­
setzungen ein wichtiger Faktor für das steigende 
Wirtschaftswachstum und für die Sicherung einer 
günstigen Beschäftigungslage ist. Der beruflichen 
Mobilität der Arbeitskräfte kommt entscheidende 
Bedeutung für den wirtschaftlichen und damit auch 
für den sozialen Fortschritt zu. 

Aber auch die verstärkt einsetzenden Struktur­
maßnahmen auf wirtschaftlichem Gebiet zeigen ein 
wichtiges weiteres Arbeitsmarktproblem auf. 

Die nur wenig ausgeprägte räumliche Mobilität 
der Arbeitskräfte führt zu ernsten sozialen Spannun­
gen. Dies hat beispielsweise die begonnene Sanie­
rung des österreichischen Kohlenbergbaues deutlich 
erkennen lassen. Aber auch andere strukturelle 
Vorgänge, wie die Umschichtung freigesetzter land­
wirtschaftlicher Arbeitskräfte in aufnahmefähige 
Berufe, die Ausrichtung der österreichischen Wirt­
schaft nach größeren Betriebs- und Produktions­
einheiten oder etwa die Konzentrationsmaßnahmen 
in der verstaatlichten Industrie, zeigten im abge­
laufenen Jahr bereits klar erkennbar die ungünstigen 
Auswirkungen der mangelnden räumlichen Mobilität 
der Arbeitskräfte auf. 

In der Erkenntnis, daß die berufliche und räum­
liche Mobilität der Arbeitskräfte für eine expan­
dierende Wirtschaft von besonderer Bedeutung ist, 
hat die Bundesregierung in ihrem Wirtschaftskon­
zept der Forderung nach mobilitätsfördernden Maß­
nahmen einen besonderen Platz eingeräumt. 

So verlangt der Koren-Plan neben einer Moderni­
sierung der Berufsberatung für Jugendliche und 
Erwachsene, um den neuen Ausbildungsformen und 
der laufenden Anpassung des Berufsweges gerecht 
zu werden, insbesondere die Verbesserung der 
Mobilität der Arbeitskräfte durch bessere Information 
und Aufklärung über die Arbeits- und Ausbildungs­
möglichkeiten, durch Gewährung von Schulungs­
und Ausbildungsbeihilfen sowie von Übersiedlungs­
beihilfen. 

Weiters wird ins besondere die Ver besserung der 
betrieblichen Um- und Nachschulung verlangt, das 
am 1 .  Jänner 1969 in Kraft getretene Arbeitsmarkt­
förderungsgesetz stellt im Hinblick auf diese Forde­
rung die Erfüllung eines Teiles des wirtschaftlichen 
Konzeptes der Bundesregierung dar. 

Neben der mangelnden Mobilität der Arbeits­
kräfte mußte aber die Arbeitsmarktverwaltung im 
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abgelaufenen Berichtsjahr noch anderen bedeutungs­
vollen Arbeitsmarktproblemen ihr besonderes Augen­
merk zuwenden. 

Die Winterarbeitslosigkeit machte sich wieder 
in den von der Bautätigkeit abhängigen Berufen 
besonders bemerkbar. Aber auch in den Fremden­
verkehrsberufen sowie in den Berufen der Land­
und Forstwirtschaft war die schon traditionelle 
Arbeitslosigkeit im Winter trotz der besonderen 
Bemühungen der Arbeitsmarktverwaltung beträcht­
lich fühlbar. 

Hinsichtlich der Tätigkeit der Arbeitsmarkt­
verwaltung im Zusammenhang mit der Sanierung des 
Kohlenbergbaues wird auf die Maßnahmen zur 
Lösung des Strukturproblems Kohle, Seite 46, 
hingewiesen. 

Aber auch die Wiedereingliederung körperbehin­
derter Personen, älterer Angestellter, älterer Arbeits­
kräfte aus dem Sektor Kunst, insbesondere aber 
auch von Frauen mit Familienpflichten konnte 
häufig nur durch die besonderen Anstrengungen 
der Arbeitsmarktverwaltung und den Einsatz von 
Förderungsmaßnahmen erreicht werden. 

Die Tätigkeit des auf freiwilliger Basis arbeitenden 
Bundesbeirates für Arbeitsmarktpolitik und seiner 
Arbeitsausschüsse erwies sich als sehr wertvoll. 
Der Beirat hielt im Berichtsjahr vier Plenarsitzungen 
ab, die Ausschüsse traten zu 18  Arbeitssitzungen 
zusammen. In den Arbeitsausschüssen wurden in 
Vorbereitung des Arbeitsmarktförderungsgesetzes 
vielfach auch Angelegenheiten erörtert, die mit 
diesem Gesetzentwurf geregelt werden. 

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
war im Berichtsjahr auch in verschiedenen Beiräten 
und Ausschüssen tätig, wie im Beirat für Bauwirt­
schaft, im Anti-Dumping-Beirat; im Ausfuhrförde­
rungsbeirat, im Außenhandelsbeirat, in der Preis­
kommission, in der Maschinenzollkommission und 
im Mühlenkuratorium. In allen Institutionen war 
es möglich, die entsprechende Berücksichtigung 
arbeitsmarktpolitischer Interessen zu erreichen. Vom 
Bundesministerium für Justiz wurden in allen Fällen 
bei der Erstreckung von Fristen im gerichtlichen 
Ausgleichsverfahren arbeitsmarktpolitische Über­
legungen berücksichtigt. Mit dem Bundesministerium 
für Landesverteidigung bestand Kontakt bei der 
Vorbereitung der wirtschaftlichen Landesverteidi­
gung. 

Nachstehend werden einige grundsätzliche Bemer­
kungen zu dem bereits mehrfach angeführten Ar­
beitsmarktförderungsgesetz gebracht. Dieses Gesetz 
enthält neben allgemeinen Vorschriften über die 
Durchführung der Arbeitsvermittlung und Berufs­
beratung insbesondere solche über : 

1 .  eine Umschichtung der von der Arbeitsmarkt­
verwaltung auf dem Gebiet der Arbeitsmarktbeob­
achtung, der Arbeitsmarktprognostik sowie der Aus­
arbeitung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen 
durchzuführenden Aufgaben. Gleichzeitig wird es 
der Arbeitsmarktverwaltung zur Pflicht gemacht, 
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die für Fragen der Sozial- und Wirtschaftspolitik 
maßgebenden Stellen über die Lage und Entwick­
lung des Arbeitsmarktes laufend zu informieren ; 

2. eine Aufzählung der von der Arbeitsmarkt­
verwaltung durchzuführenden arbeitsmarktpoliti­
schen Maßnahmen, die im Sinne einer aktiven Ar­
beitsmarktpolitik zur Erreichung und Aufrechterhal­
tung der Vollbeschäftigung sowie zur Verhütung von 
Arbeitslosigkeit beitragen sollen ; 

3 .  die Errichtung eines Beirates für Arbeitsmarkt­
politik beim Bundesministerium für soziale Verwal­
tung als oberstes Initiativ- und Koordinationsorgan 
auf dem Gebiete der Arbeitsmarktpolitik. 

Das Kernstück des Arbeitsmarktförderungsgeset­
zes sind die Förderungsmaßnahmen, und unter die­
sen sind von besonderer Bedeutung jene, die der 
beruflichen Anpassung der Arbeitskräfte dienen. 
Großzügig sieht das Gesetz die finanzielle Förderung 
der beruflichen Ausbildung jener Personen durch die 
Arbeitsmarktverwaltung vor, die durch eine Um­
schulung, Anlernung, Einschulung oder sonstige 
berufliche Ausbildungsmaßnahmen einer produk­
tiveren und im Sinne der Vollbeschäftigung gesicher­
ten Berufstätigkeit zugeführt werden, sofern die 
wirtschaftliche und soziale Situation der Arbeits­
kraft die finanzielle Förderung gerechtfertigt erschei­
nen lassen. 

Um die Schulung der Arbeitskräfte auf eine 
möglichst breite Basis zu stellen, sieht das Arbeits­
marktförderungsgesetz besondere Vorschriften für 
die betriebliche Schulung vor. Geförderte Schulungs­
möglichkeiten werden Arbeitslosen und Beschäftig­
ten, Arbeitern und Angestellten, unselbständig 
Erwerbstätigen und Selbständigen, sofern diese 
eine unselbständige Berufstätigkeit anstreben, eröff­
net. 

Um den Anreiz zur Schulung möglichst zu erhöhen, 
enthält es besondere sozialversicherungsrechtliche 
Regelungen für Personen, die sich mit Unterbre­
chung ihres bestehenden Dienstverhältnisses einer 
Schulung unterziehen. 

Von wesentlicher Bedeutung sind unter den För­
derungsmaßnahmen die Bestimmungen über die 
räumliche Mobilitätsförderung. 

Das Gesetz sieht beispielsweise Beihilfen für Reise- ,  
Unterkunfts- und Verpflegskosten im Zusammen­
hang mit dem Antritt einer Beschäftigung oder dem 
Eintritt in eine Schulungsmaßnahme vor ; ebenso 
Beihilfen zur Deckung der erhöhten Kosten der 
Lebenshaltung bei getrennter Haushaltsführung, 
Ersatz von Vorstellungs- und Bewerbungskosten, 
Überbrückungsbeihilfen bis zur ersten Lohnauszah­
lung u. ä. m. 

Einen eigenen Abschnitt im Arbeitsmarktförde­
rungsgesetz nehmen die Maßnahmen zur Aufrecht­
erhaltung der Beschäftigung sowie zur Eindäm­
mung vorhandener Arbeitslosigkeit ein. Zur Be­
kämpfung kurzfristiger Arbeitslosigkeit, worunter 
vor allem die saisonale und konjunkturelle Arbeits­
losigkeit zu verstehen ist, sieht das Gesetz die Gewäh-
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rung der Kurzarbeiterunterstützung und der Pro­
duktiven Arbeitsplatzsicherung vor. Gegen die regio­
nale und strukturelle Arbeitslosigkeit werden zur 
Sicherung von Arbeitsplätzen in von struktureller 
Arbeitslosigkeit bedrohten Gebieten oder Produk­
tionszweigen Beihilfen gewährt, um bestehende 
Arbeitsplätze zu erhalten, gefährdete Arbeitsplätze 
durch die Ermöglichung betrieblicher Umstellungs­
maßnahmen zu sichern und um die Übersiedlung 
und Niederlassung von Schlüsselkräften zu fördern. 

Der Erhöhung der Publizität der Arbeitsmarkt­
politik und der Förderung des Verständnisses für 
arbeitsmarktpolitische Notwendigkeiten dient der 
schon genannte, nunmehr auf gesetzlicher Grund­
lage tätige Beirat, der in allen grundlegenden Ange­
legenheiten der Arbeitsmarktpolitik vor der Durch­
führung von Maßnahmen zu hören ist. Der Beirat 
gibt den Interessenvertretungen, den Ressorts, aber 
auch der Wissenschaft und Forschung die Möglich­
keit, zu wichtigen Fragen der Arbeitsmarktpolitik 
in demokratischer Weise ihre Meinung abgeben zu 
können. 

Im Hinblick auf die grundlegenden Bestimmungen 
des Arbeitsmarktförderungsgesetzes für die Durch­
führung der Arbeitsvermittlung und der Berufsbera­
tung in Österreich, die umfangreichen staatlichen 
Maßnahmen zur Mobilitätsförderung der Arbeits­
kräfte, die vorbeugenden Maßnahmen zur Bekämp­
fung der Arbeitslosigkeit kurzfristiger oder struktu­
reller Art, stellt das Inkrafttreten des Gesetzes eine 
bedeutungsvolle Wende in der österreichischen Ar­
beitsmarktpolitik der Zweiten Republik dar. Das 
Arbeitsmarktförderungsgesetz stellt die Arbeits­
marktpolitik in den Mittelpunkt der Arbeitswelt 
der Berufstätigen und dokumentiert durch die Fest­
legung der arbeitsmarktfördernden Maßnahmen das 
Interesse von Staat und Regierung an der Durch­
führung der Gedanken der aktiven Arbeitsmarkt­
politik im modernen staatlichen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Leben. 

Die sinnvolle Durchführung des Arbeitsmarkt­
förderungsgesetzes verlangt vom Personal der Ar­
beitsmarktverwaltung neben sozialem Einfühlungs­
vermögen umfassende Kenntnisse der Zusammen­
hänge am Arbeitsmarkt. Durch die Errichtung eines 
Schulungshauses in Mödling, in dem in regelmäßigen 
Abständen alle in der Arbeitsmarktverwaltung 
beschäftigten Personen nicht nur durch das leitende 
Personal der Behörde selbst, sondern auch durch 
Fachleute der Wirtschafts- und Sozialpolitik über 
aktuelle Arbeitsmarktfragen informiert werden, wird 
der Notwendigkeit nach Erreichung eines möglichst 
hohen Leistungsniveaus der Bediensteten Rechnung 
getragen. 

Die Arbeitsmarktverwaltung hat durch die neuen 
arbeitsmarktpolitischen Bestimmungen das von ihr 
schon seit langer Zeit verlangte arbeitsmarktpoliti­
sche Instrumentarium erhalten, das es ihr ermöglicht, 
durch geeignete Maßnahmen im Sinne einer aktiven 
Arbeitsmarktpolitik zur Steigerung des Wirtschafts­
wachstums sowie zur Erreichung und Erhaltung der 
optimal erreichbaren Beschäftigung beizutragen. 

49 

III-234 der Beilagen XI. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 47 von 142

www.parlament.gv.at



Kriegsopfer- und Heeresversorgung, Opfer- und sonstige Fürsorge 

Kriegsopferversorgung 

Anspru chs l e i s  tungen 

Bereits in  den beiden vorangegangenen Berichten 
über die soziale Lage 1966 und 1967 war ausgeführt 
worden, daß die Zentralorganisation der Kriegsopfer­
verbände Österreichs im Jahre 1964 ein umfang­
reiches Forderungsprogramm über die Verbesserung 
der Kriegsopferversorgung vorgelegt hatte. Eine 
Verwirklichung dieses Reformprogramms ist nur 
etappenweise nach Maßgabe der zur Verfügung 
stehenden budgetären Mittel möglich. In den Ver­
handlungen mit der Interessenvertretung hatte die 
Bundesregierung im April 1967 zugesagt, daß vom 
Jahre 1968 an für die Dauer der gegenwärtigen 
Legislaturperiode des Nationalrates der Minderauf­
wand an Budgetmitteln, der sich aus dem natürlichen 
Rückgang der Zahl der Versorgungsberechtigten 
nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz ergibt, je­
weils für weitere Leistungsverbesserungen zur Ver­
fügung gestellt werden soll. 

Auf Grund dieser Zusage war es möglich, im Jahre 
1968 durch eine Novelle zum Kriegsopferversorgungs­
gesetz (KOVG.) anschließend an die Novelle vom 
Juni 1 967 einige weitere Forderungen des Reform­
programms zu erfüllen. Das diesbezügliche Bundes­
gesetz vom Dezember 1968, das im Jänner 1969 im 
Bundesgesetzblatt kundgemacht wurde, ist in seinen 
wesentlichen Punkten rückwirkend ab Oktober 
1968 in Kraft getreten. Der finanzielle Mehraufwand 
für die Monate Oktober bis Dezember 1968 wurde 
mit rund 16  Millionen S veranschlagt. Das Gesetz 
enthält im wesentlichen eine Erhöhung der Grund­
renten für Schwerbeschädigte entsprechend einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von 80 %, die 
Gleichziehung aller Zusatz renten für Schwerbeschä­
digte entsprechend einer Minderung der Erwerbs­
fähigkeit von 50 bis 80% mit dem Zusatzrentensatz 
für Erwerbsunfähige und eine weitere Erhöhung der 
Zusatzrenten für Witwen. Ferner wurden Härten 
bei der Bewertung des Einkommens aus Land- und 
Forstwirtschaft für die Berechnung von einkom­
mensabhängigen Versorgungsleistungen beseitigt 
und die Krankenversicherungsbeiträge in der Kran­
kenversicherung der Kriegshinterbliebenen erhöht. 
Einige weitere Änderungen des KOVG. erfolgten im 
Interesse einer Verwaltungsvereinfachung. 

Eine wesentliche Verbesserung bildet die Gleich­
ziehung der Zusatzrenten, deren Höhe bis zum In­
krafttreten der Novelle nach dem Ausmaß der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit abgestuft war. Da 
die Zusatzrente der Sicherung des Lebensunterhaltes 
dient, ist sie nunmehr für alle Schwerbeschädigten 
in gleicher Höher zu leisten. 

Eine weitere bedeutsame Verbesserung haben die 
Bestimmungen über die Bewertung des Einkommens 
aus Land- und Forstwirtschaft erfahren. Die bisher 
bei der Einkommensberechnung vorgesehenen festen 
Zuschläge von 1200 S - bzw. 1560 S für Verheira­
tete - sind weggefallen. Der Wegfall dieser Zu­
schläge wirkt sich bei landwirtschaftlichen Klein­
betrieben besonders günstig aus. Außerdem wurde 
die stärkere berufliche Belastung, denen Schwer­
beschädigte mit einer Minderung der Erwerbsfähig­
keit von mindestens 70% und Hinterbliebene bei 
der Führung eines land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebes ausgesetzt sind, durch die Einführung von 
Absetzungsbeträgen berücksichtigt. 

Die Krankenversicherungsbeiträge der Kriegs­
hinterbliebenen sind seit dem Jahre 1964 nicht mehr 
erhöht worden. Mit Rücksicht auf die ständig 
steigenden Medikamenten- und Behandlungskosten 
sind sie daher bei weitem nicht mehr kostendeckend. 
Das Defizit der Gebietskrankenkassen in diesem Ver­
sicherungszweig ist in den Jahren 1959 bis 1967 bei 
einer Erhöhung der Ausgaben von 31 · 1  Millionen S 
auf 45·3 Millionen S von 1 ·5  Millionen S auf 21 ·5 Mil­
lionen S gestiegen. Um dieses Defizit zumindest 
zum Teil zu verringern, wurden die Krankenversiche­
rungsbeiträge rückwirkend mit Oktober 1968 von 
54 S auf 66 S erhöht. Außerdem werden sie ab Jän­
ner 1969 in die Rentendynamik einbezogen, um ein 
weiteres Anwachsen des Defizites der Gebietskran­
kenkassen in dieser Versicherungssparte zu verhin­
dern. 

Bereits im Bericht über die soziale Lage 1967 
wurde ausgeführt, daß durch die Novelle zum KOVG. 
vom Juni 1967 in der Kriegsopferversorgung die 
Rentendynamik eingeführt wurde. Die Versorgungs­
leistungen werden jährlich mit dem im Bereich der 
Sozialversicherung jeweils festgesetzten Anpassungs­
faktor vervielfacht. Die vervielfachten Beträge 
wurden mit Verordnung des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung vom September 1968 für das 
Kalenderjahr 1969 festgestellt. Diese Verordnung 
mußte mit Rücksicht auf das Bundesgesetz vom 
Dezember 1968 im Jänner 1969 abgeändert und 
ergänzt werden. 

Im Feber 1968 fand in Bad Ischl eine Arbeits­
tagung der Mitglieder der Schiedskommissionen 
statt, auf der im Interesse einer einheitlichen Spruch­
praxis der Schiedskommissionen aktuelle Probleme 
der Kriegsopferversorgung erörtert wurden, ins­
besondere solche im Zusammenhang mit der Novelle 
zum KOVG. vom Juni 1967 . Wichtige Themen 
dieser Tagung waren u. a. die Vorschriften über die 
Bewertung des Einkommens aus Land- und Forst-
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wirtschaft für die Zwecke der Kriegsopferversorgung, 
die neu eingeführten Schwerstbeschädigten' und Hilf­
losenzulagen sowie die Einhaltung der Verfahrens­
vorschriften. Das Ergebnis dieser Tagung und die 
hiebei getroffenen Feststellungen wurden in der 
Folge vom Bundesministerium für soziale Verwaltung 
zusammengefaßt und im Erlaßwege allen Landes­
invalidenämtern zur Kenntnis gebracht. 

Z ahl  det K r i egsopferrenten am 
31.  D ez e m b e r  1968 

\ 
,MdE. 4 0 %  \ 

\ 23.205 \ 
\ \ 

, \ 

129 Ha'rteausgle;che 

Witwen 

Beschädigtenrenten : 

Mde. 30% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44.897 

Mde. 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23.205 

Mde. 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Mde. 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Mde. 70% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Mde. 80% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Mde. 90/100% . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Härteausgleiche 

28.382 

10.106 

1 2.329 

6.886 

6 .813 

129 

Hinterbliebenenrenten : 

Witwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100.390 

Waisen . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 5.720 

Eltern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48.086 

insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

132.747 

154. 196 

286.943 

Die Zahl der Rentenempfänger hat im Jahre 1968 
wieder geringfügig abgenommen. Ende 1967 standen 
294.188 Beschädigte und Hinterbliebene im Renten­
bezug, Ende 1968 286.943 (132 .747 Beschädigte, 
100.390 Witwen, 5720 Waisen, 48.086 Eltern).  Die 
Abnahme im Jahre 1968 beträgt somit 7245 Renten­
empfänger, d. s. 2,46% (1966 : 7197 Personen, d. s. 
2,33% ; 1967 : 7435 Personen, d. s .  2·46%). Die 
Abnahme im Jahre 1968 verteilt sich auf 3240 Be­
schädigte, 1438 Witwen, 554 Waisen und 2013 Eltern. 
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B u dgetärer A ufwand für d i e  Kr iegsopferver ­
sorgung im J ahre 1 968 i n  M i l l i o n e n  S 

Besch;idigtenren ten 
837, 0 

Hin ter bliebenen renten 
1.135, 1, 

Rentenaufwand : 

a) Beschädigtenrenten . . . . 837,000.000 S 
b) Hinterbliebenenrenten . .  1 . 135,400.000 S 

1 .972,400.000 S 
Rehabilitation 
a) Heilfürsorge . . . . . . . . . . . 26,000.000 S 
b) Orthopädische Ver-

sorgung . . . . . . . . . . . . . . . 37,500.000 S 
c) berufliche Ausbildung . . 0,500.000 S 

Sonstiger Aufwand 
(Verwaltungskosten, 
Krankenversicherung 
der Kriegshinterblie­
benen u. a.) 
Gesamtaufwand 

64,000.000 S 

1 1 6,300.000 S 
2. 152,700.000 S 

Im Gesamtaufwand von 2152·682 Millionen S für 
die Kriegsopferversorgung im Jahre 1968 nimmt der 
Aufwand für Versorgungsgebühren (Renten, Sterbe­
gelder und Abfertigungen) mit 1985·094 Millionen S 
wie immer den Hauptanteil in Anspruch. Diese 
Erfolgszahlen unterscheiden sich nur geringfügig 
(um zirka 0·6 %) von den entsprechenden Zahlen 
des Bundesvoranschlages 1968 (2166'031 bzw. 
1996·535 Millionen S) .  

Gegenüber 1967 ist der Aufwand für Beschädigten­
renten von 749·2 auf 837·0 Millionen S und für Hin­
terbliebenenrenten von 1022· 1  auf 1 135·4 Millionen S 
gestiegen. Die Ursache hiefür waren die Leistungs­
verbesserungen auf Grund der Novelle zum KOVG. 
vom Juni 1 967, da die Durchführung dieser Novelle 
budgetmäßig auch das Jahr 1968 belastete, und die 
Rentenanpassung ab Jänner 1968 mit dem Anpas­
sungsfaktor 1 ·071 .  Weitere größere Ausgabenposten 
stellen die Aufwendungen für die Heilfürsorge mit 
26·0 (1967 : 29,3) Millionen S, die orthopädische Ver­
sorgung mit 37·5 (1967 : 34, 1 )  Millionen S und die 
Krankenversicherung der Kriegshinterbliebenen mit 
17·3 (1967 : 1 5'4) Millionen S dar. 
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Budgetärer  Aufwand für d i e  Kriegs opferversor gung 

Renten 

Aufwand 

Jahr 
f. d. Kriegs- DurchBchn. Aufwand f. Durchschn. 
opfervers. insgesamt jährt pro Beschädig- jähr!. pro 

(in MB!. S) (in MU!. S) Rentner tenrenten Beschädig-
(in S) (in Mil!. S) tenrentner 

(in S) 

1966 . . .  1 .898·0 1 .  733·5 5.679,50 728 ·1  5. 177,70 
1967 . . .  1 .943·0 1. 771·3 5.928, 10  749·2 5.448·30 
1968 . . .  2. 152·7 1 .972·4 6.784,50 837·0 6.230,50 

Die Durchführung der Heilfürsorge ist - mit 
Ausnahme der erweiterten Heilbehandlung - der 
gesetzlichen Krankenversicherung gegen Ersatz der 
Kosten übertragen. Die erweiterte Heilbehandlung 
(Heilstättenbehandlungen, Kuren) ist eine Pflicht­
leistung des Bundes, auf die Beschädigte nach dem 
KOVG. im Rahmen der Heilfürsorge Anspruch haben. 
Heilstättenbehandlungen werden in mit Öffentlich­
keitsrecht ausgestatteten Heilstätten der Sozialver­
sicherung durchgeführt. Badekuren werden grund­
sätzlich in der vom Bundesministerium für soziale 
Verwaltung geführten Kuranstalt Ferdinand Hanusch 
in Bad Hofgastein oder in Vertragsheimen durch­
geführt. Als Vertragsheime bestehen derzeit in 
Badgastein : einzelne Kurplätze zur Durchführung 

von Stollenkuren ; 
Baden bei Wien : Josefsbad (Unterbringung im 

Franz Schulz-Heim im Helenental oder im Elisa­
beth Srnka-Heim) ; J ohannesbad (Wiederher­
stellungsstation für Bewegungsbehinderte) ; 

Bad Deutsch-Altenburg : Kuranstalt Bad Deutsch­
Altenburg, Kurheim "Christl" ; 

Bad Hall : Landeskurheim ; 
Bad Gleichenberg : Kuranstalt, Unterbringung im 

"Paulushof" ; 
Bad Ischl : Kuranstalt, Unterbringung im "Schwar­

zen Adler" ; 

Verwaltungs-

HeUfür- orthop. beruf!. aufwand, Kran-

Aufwand f. Durchschn. sorge Versor- Ausbil- kenvers. d. 

Hinterb!. jähr!. pro guug dung Kriegshinterb!. 

Renten Hinterbl. u. a. 

(in Mill. S) Rentner 
(in S) in Millionen S 

1.005·4 6.108,10 28·4 31 ·3  0 ·7  97·3 
1.022· 1 6.337,10 29·3 34· 1 0·7 107·6 
1 . 135·4 7.260,60 26·0 37·5 0·5 1 16·3 

Bad Tatzmannsdorf: Bäderverwaltung ; 

Bad Schallerbach : Kurheim St. Raphael. 

Die Kuranstalt Ferdinand Hanusch, die Eigentum 
einer Stiftung ist, verfügt über 84 Betten, 10 Ther­
malbäder und eine Unterwasser-Therapiestation. 
Diese Station umfaßt Therapieräume für die Ver­
abreichung von Massagen, Heißluft, Faradisation, 
Galvanisation, Kurzwellen sowie einen Gymnastik­
raum für orthopädisches Gruppenturnen und Heil­
gymnastik. Die Auslastung der Anstalt in den letz­
ten 3 Jahren ist der folgenden Aufstellung zu ent­
nehmen. 

Aus lastung der  Kuranstalt  Ferdinand 
H an u s c h  i n  Bad  Hofgastei n  

Jabr 

1966 . . . .  . 
1967 . . . .  . 
1968 . . . .  . 

I I Anzahl I KriegSbeschä- 1 
Knrperioden der Plätze digte u. 

Begleitpersonen 

12 
13 
13 

1 .008 
1 .092 
1 .092 

996 
1.075 
1 .082 

Auslastung 
in Pro zen ten 

98·8 
98·3 
99·1 

In der der Kuranstalt angeschlossenen Unter­
wasser-Therapiestation wurden in den letzten 3 Jah­
ren nachfolgend angeführte Betriebsergebnisse er­
zielt. 

Betri e  b s erge b n i s s e  der  Un terwasser - Therapiestat ion  

Jahr Privatpatienten Kassenpatienten Kriegsbeschädigte insgesamt 

1966 Zahl der Patienten . . . . . . . . .  1 . 107 199 510 1 .816 
Zahl der Behandlungen . . . . .  5.125 1 .078 2.754 8.957 
davon Unterwasserbehand-

lungen . . . . . . . . . .  ' . . . . . . .  4.716 1 .072 372 6. 160 
Massagen • • • • •  0 • • • • • • •  0 • • •  350 - 1 .328 1.678 

1967 Zahl der Patienten . . . . . . . . .  968 514 318 1 .800 
Zahl der Behandlungen . . . . .  5.668 3.999 2 .317 1 1 .384 
davon Unterwasserbehand-

lungen • • •  0 • •  0 • •  0 • • • • • •  5.501 3 .350 820 9.67 1 
Massagen . . . . . . . . . . . . . . . . .  135 22 1 .093 1 .250 

1968 Zahl der Patienten . . . . . . . . .  902 788 252 1.942 
Zahl der Behandlungen . . . . .  4.831 5.304 1 .921 12.056 
davon Unterwasserbehand-

lungen • 0 • • • • •  0 • • •  0 • • • • •  4.719 5.304 1 .286 1 1 . 309 
Massagen • 0 "  . 0 .  0 • •  0 • • • • • •  55 - 410 465 
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Die Bediensteten sind mit Ausnahme des Verwal­
ters, der dem Personalstand des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung angehört, Stiftungsangestellte 
und werden zum Teil nach freien Dienstverträgen 
und zum Teil nach den einschlägigen Dienstordnun­
gen der österreichischen Sozialversicherungsträger 
entlohnt. 

Die orthopädische Versorgung wird vom Bund 
beigestellt und umfaßt die Ausstattung der Kriegs­
beschädigten mit Körperersatzstücken, orthopädi­
schen u. a. Hilfsmitteln einschließlich deren Wieder­
herstellung und Erneuerung. Daraus leitet sich die 

Berechtigung für den Bund ab, für den eigenen 
Bedarf zur Versorgung der Kriegs beschädigten eigene 
Prothesenwerkstätten zu führen. Derzeit besteht 
eine solche in Wien und in Linz. Beide Werkstätten 
bilden im Zusammenhang mit den im gleichen Haus 
untergebrachten orthopädischen Dienststellen der 
Landesinvalidenämter Wien und Linz je ein prothe­
tisches Versorgungszentrum. 

Der Gebarungsumfang beider Bundesstaatlicher 
Prothesenwerkstätten betrug 1968 4,245.450 S. In 
den letzten 3 Jahren wurden nachfolgende Behelfe 
hergestellt bzw. Reparaturen durchgeführt. 

A nfert igungen b z w .  Rep araturen von  B e he lfen i n  den Bu ndess taat l i chen  
Prothesenwer  k s tä t ten  

Jahr 

1966 Neue Behelfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Sonstige Behelfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Reparaturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

1967 Neue Behelfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Sonstige Behelfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Reparaturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

1968 Neue Behelfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Sonstige Behelfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Reparaturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Bei der Fortentwicklung der Prothesentechnik in 
den Bundesstaatlichen Prothesenwerkstätten hat 
neben den konventionellen Prothesen aus Holz und 
Leder auch der Kunststoff analog der allgemeinen 
Entwicklung immer mehr Eingang in die Prothetik 
gefunden. Wenngleich kein Zweifel besteht, daß 
weder ein Prothesentyp noch ein Werkstoff die Pro­
thesentechnik allein beherrschen kann, so hat sich 
doch die Gießharzprothese in den letzten Jahren 
zunehmend durchgesetzt. Zunächst waren es die 
aktiven Greifarme, die auf Grund der optischen Wir­
kung und der vielen Bewegungsmöglichkeiten in 
Kunststoffen ausgeführt wurden. Gleichlaufend mit 
den deutschen Erfahrungen hat sich die Entwicklung 
auf diesem Sektor jedoch merklich abgeschwächt, 
wogegen der echte Fortschritt immer mehr bei den 
Beinprothesen zu liegen scheint. Die in den Werk­
stätten angefertigten Oberschenkel- und Badepro­
thesen aus Gießharz, im besonderen auch die Piro­
goffprothesen, die vordem auf Grund der Unförmig­
keit einen unschönen Anblick boten, finden immer 
mehr Zustimmung bei den Beschädigten. Es ist 
daher anzunehmen, daß der Kunststoff seinen Anteil 
am Prothesenbau auch weiterhin festigen wird. Eine 
bedeutsame Neuerung auf dem Gebiete der Prothetik 
ergab sich durch die Entwicklung der bio elektrischen 
Fremdkraftprothese. Der Prototyp dieser bioelek­
trischen Unterarmprothese, der in der Bundesstaat­
lichen Prothesenwerkstätte in Wien von Med.-Rat 
Dr. Zemann entwickelt wurde, konnte schon anfangs 
1966 im Bundesministerium für soziale Verwaltung 
vorgestellt werden. Im weiteren Verlauf konnte die 
Serien produktion dieser Prothese aufgenommen wer­
den ; mehr als 100 Kriegsbeschädigte sind bereits 
mit derartigen Prothesen ausgestattet. 

54 

I Proth. Werkst. Wien 

4 1 1  
86 

3.020 

445 
95 

2.937 

327 
89 

2.972 

Proth. Werkst. Linz 

137 
63 

1.007 

92 
35 

1 .468 

109 
65 

1 .486 

Zusammen 

548 
149 1 4.027  

537  I 
130 

4.405 

436 
154 

4.458 

Auf eine Empfehlung des Europarates hin sollen 
in den einzelnen Mitgliedsstaaten Forschungsinsti­
tute für orthopädische Versorgung eingerichtet wer­
den. Nach eingehenden Studien in ausländischen 
Forschungszentren und Verhandlungen mit den an 
einer solchen Forschung interessierten Körperschaf­
ten wurde im Jänner 1968 das Forschungsinstitut 
für Orthopädie-Technik gegründet ; das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung hat für diesen 
Zweck einen Betrag von 600.000 S aufgewendet. 
Das Institut wurde in Vereinsform errichtet. 

Zu den Gründungsmitgliedern des Institutes gehör­
ten neben dem Bund die Sozialversicherungsträger 
und die Zentralorganisation der Kriegsopferverbände 
Österreichs. In das Kuratorium wurden namhafte 
österreichische Wissenschafter kooptiert . 

Das Institut ist im Gebäude der Bundesstaatlichen 
Prothesenwerkstätte in Wien V., Geigergasse 5-9, 
untergebracht. Im Rahmen des . Aufbaues des Insti­
tutes ist es gelungen, hochqualifizierte Fachkräfte 
zu verpflichten und die notwendigen Spezialeinrich­
tungen sicherzustellen . 

Vordringliche Anliegen des Forschungsinstitutes 
sind vor allem die Lösung von Problemen bei der 
Versorgung von Frischamputierten, die Forschung 
auf dem Gebiete der Bioelektrik und Hydraulik als 
neue Antriebselemente für Prothesen und in der 
Verwendung neuer synthetischer Werkstoffe zur 
Ver besserung prothetischer Behelfe in hygienischer 
und funktioneller Hinsicht sowie der Ausbau inter­
nationaler Kontakte und der Bildungsaustausch mit 
gleichartigen Forschungszentren in anderen Län­
dern. 

III-234 der Beilagen XI. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 51 von 142

www.parlament.gv.at



Die Verwirklichung dieser Forschungsziele wird 
nicht nur den Kriegs- und Zivilversehrten zugute 
kommen, sondern auch für die österreichische Wirt­
schaft zusätzliche Absatzmöglichkeiten schaffen und 
zur Stärkung des wissenschaftlichen Ansehens Öster­
reichs beitragen. 

Inzwischen wurde über Ersuchen der orthopädi­
schen Universitätsklinik Wien die Entwicklung einer 
Sofortprothese für Frischamputierte begonnen. Die 
Fertigstellung eines Prototyps stand mit Jahresende 
vor dem Abschluß. Es ist damit zu rechnen, daß die 
klinische Erprobung Anfang 1969 aufgenommen 
werden kann. Bemerkenswert ist, daß das Gerät 
nicht nur als Sofortprothese Verwendung finden, 
sondern auch als Justiergerät für die Anpassung 
von Prothesen hervorragend geeignet sein wird. 

In seiner Sitzung im Dezember 1968 hat das Kura­
torium die für 1969 notwendigen Mittel im Betrage 
von 1 ,230 .000 S bewilligt . Dadurch ist die Fort­
führung der begonnenen Arbeiten einschließlich 
der weiteren notwendigen Ausstattung des Institutes 
für das Jahr 1969 sichergestellt. 

Auf Grund einer Vereinbarung mit dem Finanz­
ressort wurde begonnen, den Rentenzahlungsdienst 
der Kriegsopferversorgung in mehreren Etappen in 
die elektronische Datenverarbeitung (EDVA) des 
Zentralbesoldungsamtes überzuleiten. Mit dieser 
Maßnahme soll ein wesentlicher Beitrag zur spar­
sameren und einfacheren Durchführung der Ver­
waltung geleistet werden. Unter anderem wird 
hiedurch die mechanische Datenverarbeitungsan­
lage, die bisher für alle Landesinvalidenämter und 
zwecks Anweisung der Renten nach dem Opferfür­
sorgegesetz und der Kleinrenten auch für das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung beim 
Landesinvalidenamt in Wien eingesetzt war, aufge­
lassen und gleichzeitig die Kapazität der EDV A 
beim Zentralbesoldungsamt besser ausgenützt wer­
den. Wenngleich in diesem Zusammenhang eine 
wesentliche Personalersparnis in nächster Zeit nicht 
eintreten wird, kann doch mit einem solchen Erfolg 
in einigen Jahren gerechnet werden, sofern es gelingt, 
die im manuellen und mechanischen Vorfeld der 
elektronischen Datenverarbeitung noch immer zu 
erbringenden umfangreichen Arbeiten bedeutend 
herabzusetzen. Ein wichtiger Schritt hiezu wäre 
die Vereinfachung der gesetzlichen Bestimmungen 
der Kriegsopferversorgung, insbesondere jener, die 
zu zahlreichen Neubemessungen der Versorgungs­
leistungen aus Gründen der häufigen und vielge­
staltigen Einkommensänderungen zwingen. 

Der Einsatz der EDV A gewährleistet die präzisere 
und raschere Bedienung der Versorgungsberech­
tigten, bietet ausgezeichnete Kontrollmöglichkeiten 
in administrativer und fiskalischer Hinsicht, ermög­
licht die Erarbeitung statistischer Unterlagen für 
budgetäre Zwecke und vor allem für neue Ziel­
setzungen auf versorgungsrechtlichem Gebiete. Die 
Anlage gestattet auch die automatische Durch­
führung der mit Gesetzesänderungen verbundenen 
Rentenbemessungen und anderer arbeitsaufwendiger 
Verwaltungstätigkeiten, wie z. B. des Datenaus­
tausches mit den Sozialversicherungsträgern, der 
Berechnung des für die Berentung maßgeblichen 
Einkommens und der Verrechnung mit den Gebiets­
krankenkassen. 

Die Überleitung des Zahlungsdienstes begann im 
Oktober 1968 und wird sich zum überwiegenden 
Teil im ersten Halbjahr 1969 vollziehen. Sie umfaßt 
in der Kriegsopferversorgung rund 287 .000 Fälle. 

Die Überleitung des Rentenzahlungsdienstes nach 
dem Heeresversorgungsgesetz ,  Opferfürsorgegesetz 
und Kleinrentnergesetz ist im Verhältnis zu den 
Fällen der Kriegsopferversorgung zahlenmäßig von 
untergeordneter Bedeutung, obgleich ihr dieselben 
Probleme anhaften. 

Ergänzende Fürsorge le i s tungen 

Ausgleichstaxfonds 

Die für Nichterfüllung oder ungenügende Er­
füllung der Beschäftigungspfiicht auf Grund des 
Invalideneinstellungsgesetzes 1953 eingeho benen 
Ausgleichstaxen sind zur Fürsorge für die nach 
diesem Bundesgesetz begünstigten Personen sowie 
für die nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 
Versorgungsberechtigten und deren Kinder zu ver­
wenden. Die begünstigten Personen erhalten als 
Ausweis auf Ansuchen einen Einstellungsschein. 

Die Bewilligung einer Gleichstellung mit den von 
Gesetzes wegen begünstigten Personen ist an die 
V ora ussetzung gebunden, daß der Gleichstellungs­
werber zur Erlangung oder Erhaltung eines Arbeits­
platzes der gesetzlichen Begünstigungen bedarf und 
daß die Gleichstellung die Unterbringung arbeit­
suchender begünstigter Personen nicht gefährdet. 
Über die erfolgte Gleichstellung wird die Gleich­
stellungs bescheinigung ausgefertigt. 

In der Tabelle ist die Zahl der Ende 1968 gülti­
gen Einstellungsscheine und Gleichstellungsbescheini­
gungen verzeichnet : 

Zahl  der  gü l t igen  Einste l lungssche ine  und G lei c h ste l lung s b e s c heinigungen (Ende 1 96 8) 

Art des Dokumentes 

Einstellungss cheine . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gle ichs wllungsbesch einigungen . ........ 

österreichische 
S taa tsangehörige 

47.550 
29.273 

76.823 

Volksdeutsche 

19 
17  

36  

i n  Ögterreich lebende 
deutsche Staatsange­

hörige ' )  

33 
1 1  

44 ') 

') Auf Grund des Gegenscitigkeits abk omm cns mi t der B undesr€publik Deutschl and vom Jahre 1963. 

zusammen 

47.602 
29.301 

76.903 
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Auf Grund des Opferfürsorgegesetzes besteht eine 
weitere Beschäftigungspflicht, für deren Nicht­
erfüllung oder ungenügende Erfüllung ebenfalls eine 
Ausgleichstaxe zu entrichten ist. Diese Ausgleichs­
taxen sind zur Fürsorge für Inhaber von Amts­
bescheinigungen oder Opferausweisen zu verwenden. 

Beide Arten von Ausgleichstaxen fließen dem 
beim Bundesministerium für soziale Verwaltung 
errichteten Ausgleichstaxfonds zu. An der Ver­
waltung der nach dem Invalideneinstellungsgesetz 
1953 eingehenden Ausgleichstaxen wirkt ein Beirat 
mit, dessen Zusammensetzung im Verordnungsweg 
geregelt wurde. An der Verwaltung der auf Grund 
des Opferfürsorgegesetzes eingehenden Ausgleichs­
taxen wirkt die Opferfürsorgekommission mit. 

Die Einnahmen des Ausgleichstaxfonds beliefen 
sich im Jahre 1968 auf 31 ·203 Millionen S ;  davon 

entfielen 29·952 Millionen S auf eingehobene Aus­
gleichstaxen und 1 ·122 Millionen S auf Zinsen für 
veranlagte Vermögenswerte (Bankguthaben, Wert­
papiere) .  Diesen Einnahmen standen Ausgaben von 
insgesamt 36·293 Millionen S gegenüber. Als wich­
tigste Ausgabenpost sind Subventionen im Gesamt­
betrag von 25·755 Millionen S, Studien- und Lehr­
lingsbeihilfen sowie Unterstützungen von 9·878 Mil­
lionen S zu nennen. Die Subventionen wurden zum 
überwiegenden Teil Kriegsopferverbänden zur Ver­
stärkung ihrer Erholungsfürsorge und zur Unter­
stützung bedürftiger Kriegsopfer gewährt. 

Die folgende Übersicht ermöglicht einen Vergleich 
der Gebarung des Ausgleichstaxfonds in den letzten 
3 Jahren. 

A usg le i  e h s taxfonds  
Einnahmen ') Aufwendungen 

Jahr davon davon Reinvermögen I I insgesamt insgesamt am Jahresende') 
A usgleichs- I I Zuwenduugen, Studien-

taxen Zinseu Subventionen u. Lehrlingsbeihilfen 

1966 . . . . . . . .  27·655 25·638 1 ·608 32·512 15·865 16· 1 12 35·572 
1967 . . . . . . . .  29·548 28·286 1·252 20·608 12·385 7·733 44·512 
1968 . . . . . . . .  3 1 ·203 29·952 1 - 122 36·294 25·755 9·878 39.421 

1) In Millionen S (in der vorliegenden Erfolgsrechnung sind Darlehen nicht enthalten, da durch diese nur die ZusammEn­
setzung, nicht aber die Höhe das Vermögens geändert wird). 

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
gewährte auch im Jahre 1968 für die begünstigten 
Personen nach dem Invalideneinstellungsgesetz 1953 
und die Kinder von Schwerkriegsbeschädigten nach 
dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 oder dem 
Heeresversorgungsgesetz Studien- und Lehrlings­
beihilfen aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds. 
Gegenüber 1967 sind diese Leistungen um 2 Millionen 
S auf 5 ·1  Millionen S zurückgegangen. Dies ist u. a. 
darauf zurückzuführen, daß die Beihilfenwerber im 
vorhergegangenen Jahr veranlaßt worden sind, 
vorerst die Möglichkeiten auszuschöpfen, Beihilfen 
solcher Art von anderen Stellen zu erlangen. 

Für das Studienjahr 1968}69 wurde erstmals ein 
Ausgabenhöchstrahmen, u. zw. im Betrag von 
6 Millionen S, festgelegt. Für die Einreichung der 
Ansuchen um Studien- und Lehrlingsbeihilfen aus 
den Mitteln des Ausgleichstaxfonds ist für jedes 
Studienjahr, dem auch die Ausbildungsjahre gleich­
gezogen worden sind, eine Frist bis 31 . Oktober ge­
setzt worden. 

Z a h l  der  Bewi l ligungen i m  Jahre  1968 

einmalige laufende einmalige laufende I Gesamtzahl Studienbel- Studienbei- Lehrlings- Lehrlings-
hilfen hilfen beihilfen beihilfen 

487 546 272 246 I 1.551 

Kriegsopferfonds 

Der Kriegsopferfonds beruht auf dem Kriegs­
opferfondsgesetz vom Oktober 1960 und wird vom 
Bundesministerium für soziale Verwaltung unter 
Mitwirkung eines Beirates mit dreijähriger Funk­
tionsperiode verwaltet. Die Fürsorgetätigkeit des 
Kriegsopferfonds besteht in der Gewährung zinsen­
freier Darlehen an Kriegsbeschädigte und Witwen. 

Der Kriegsopferfonds verfügt außer den Rück­
flüssen aus den Darlehen nur über unwesentliche 
ständige Einkünfte. Zur Unterstützung der Für­
sorgetätigkeit wurde daher der Fonds auch im 
Jahre 1968 so wie im Vorjahr aus Mitteln des 
Ausgleichstaxfonds mit 2 Millionen S dotiert. 
Bedingt durch die Erhöhung der Kriegsopferrenten 
hat der Aufwand des Kriegsopferfonds pro Darlehens­
fall beträchtlich zugenommen, weil die Darlehen auf 
der Basis der Grundrente bemessen werden. Gegen­
über dem Jahre 1965 erhöhte sich der durchschnitt­
liche Darlehensbetrag von 10.700 S auf 16.000 S .  
Die Darlehen werden vorwiegend zur Beschaffung 
von Wohnraum und Haushaltsgegenständen bewil­
ligt. Die Gebarung des Kriegsopferfonds hat sich 
in den Jahren 1965 bis 1968 wie folgt entwickelt : 

Kri egsopferfonds  

1966 
1967 
1968 

56 

Jahr 
Dotation aus 

dem ATF 

2·000 
2·000 

Bewilligte 
Darlehen 

8·989 
10·093 
12·023 

I I h " kfl" I AUShaftende Dar- I Dar e enSIUC usse lehen am Jahresende 
in Millionen Schilling 

8·451 
8·981 
9·528 

19·842 
20·949 
23·443 

Reinvermögen 

21·728 
23' 742 
25·763 

Zahl der Bewllli­
gungen 

718  
727 
749 
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Finanzielle Hilfeleistungen an Spätheimkehrer 

Die Spätheimkehrerhilfe ist im wesentlichen abge­
schlossen. Im Jahre 1968 ergab sich kein Aufwand. 
Personen, die nach dem Inkrafttreten (Juli 1958) 
des Bundesgesetzes über finanzielle Hilfeleistungen 
an Spätheimkehrer nach Österreich zurückkehren, 
können ihren Anspruch innerhalb eines Jahres nach 
der Heimkehr geltend machen. Es muß daher mit 
der Möglichkeit gerechnet werden, daß auch in 
Hinkunft noch in einzelnen Fällen Neuanträge einge­
bracht werden. 

Heeresversorgung 

Das Heeresversorgungsgesetz, das die Versorgung 
der den ordentlichen oder außerordentlichen Präsenz­
dienst leistenden Wehrpflichtigen, die eine Dienst­
beschädigung erlitten haben, und deren Hinter­
bliebenen regelt, wurde im Jahre 1968 zweimal 
novelliert. Durch die 6. Novelle vom Jänner 1968 
wurde den Beschädigten des Bundesheeres und deren 
Witwen das gleiche Vorzugsrecht bei der Vergabe 
von Tabakverschleißgeschäften eingeräumt, das die 
Kriegsopfer bereits besitzen. Mit der 7 .  Novelle 
vom Dezember 1968 wurden die Versorgungsleistun­
gen, deren Höhe sich nach den Rentensätzen im 
Kriegsopferversorgungsgesetz richtet, ebenso wie in 
diesem Gesetz erhöht. Die hievon betroffenen 
Leistungen sind die Beschädigtenrenten, die Zusatz­
rente zur Witwenrente und die Witwenbeihilfe. 
Außerdem wurden wie in der Kriegsopferversorgung 
Härten bei der Berechnung des Einkommens aus 
Land- und Forstwirtschaft beseitigt, die Kranken­
versicherungsbeiträge erhöht und in die Renten­
dynamik einbezogen. 

Mit Verordnung vom September 1968 hat das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung die Auf­
wertungsfaktoren, die Mindest- und Höchstbemes­
sungsgrundlage und die Rentenanpassung in der 
Heeresversorgung für das Kalenderjahr 1969 fest­
gesetzt. Jene Beträge, deren Höhe sich nach den 
Rentensätzen im Kriegsopferversorgungsgesetz rich­
tet, werden alljährlich mit dem in der Pensions­
versicherung festgesetzten Anpassungsfaktor ver­
vielfacht. In der Verordnung wurden die verviel­
fachten Beträge für das Jahr 1969 festgestellt. Mit 
Rücksicht auf das Bundesgesetz vom Dezember 
1968 mußten die Beträge durch Verordnung vom 
Jänner 1969 abgeändert und ergänzt werden. 

Ende Dezember 1968 standen 428 Beschädigte, 
9 Witwen, 18 Waisen und 18 Elternteile im Bezug 
einer Rente nach dem Heeresversorgungsgesetz, das 
sind um 44 Personen mehr als Ende 1967. 

Opferfürsorge 

Die Zahl der Empfänger einer Opferfürsorgerente 
ist von insgesamt 8118 Personen im Dezember 1966 
auf 7458 Personen im Dezember 1968 und damit um 
8·1 % des Standes von 1966 zurückgegangen. Inner­
halb dieses Rückganges ist der Anteil an sozial 
bedürftigen und deswegen im Bezuge einkommens­
abhängiger Leistungen (Unterhaltsrenten und Bei­
hilfen) stehenden Rentenempfängern von 4138 Per-

sonen (50·9% aller Rentenempfänger) auf 3645 Per­
sonen (49 %) gesunken. Der hohe Anteil an sozi�l 
Bedürftigen ist einerseits in vielen Fällen durch dIe 
Art der mit sozialer Entwurzelung verbundenen 
Schädigungen, andererseits durch den Altersaufbau 
des rentenberechtigten Personenkreises bedingt. Für 
diesen unverhältnismäßig hohen Anteil war die 
Einführung der Rentendynamik im Jahre 1968 
hinsichtlich der einkommensabhängigen Opferfür­
sorgerenten von besonderer Bedeutung. Diese künf­
tig jährlich vorzunehmende Anpassung der Versor­
gungsleistungen entsprechend dem jeweiligen An­
passungsfaktor in der Pensionsversicherung garan­
tiert die Erhaltung des inneren Wertes der Renten. 

Im September 1968 wurde die Verordnung des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung über 
die Anpassung von Versorgungsleistungen auf dem 
Gebiete der Opferfürsorge für das Kalenderjahr 
1969 erlassen. Auf der Grundlage des Anpassungs­
faktors 1 ·071 wurden die ab Jänner 1969 zu zahlen­
den höheren Beträge an Unterhaltsrenten, Hilf­
losenzuschlag und Sterbegeld festgestellt. 

Die Behörden der Opferfürsorge waren in jedem 
Einzelfall bemüht, den Vorbringen der Rentner und 
Rentenwerber im Rahmen der gesetzlichen Mög­
lichkeiten Rechnung zu tragen. Diesem Bemühen 
muß zugeschrieben werden, daß die Zahl aller in 
Rentenangelegenheiten erhobenen Berufungen von 
360 im Jahre 1966 auf 346 im Jahre 1967 und 285 
im Jahre 1968 gesunken ist. Das entspricht einem 
Rückgang von 2 1 %  gegenüber dem Jahre 1966. 
Von den Rentenempfängern haben lediglich 4·4% 
im Jahre 1966 und 3·8% im Jahre 1968 gegen 
erstinstanzliehe Bescheide berufen. Daraus kann 
geschlossen werden, daß die Rentenberechtigten 
in steigendem Maße die von den Opferfürsorge­
behörden geübte Entscheidungspraxis anerkennen. 

Die durch die 19. Opferfürsorgegesetz-Novelle 
für das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
geschaffene Möglichkeit, im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Finanzen und nach Anhören 
der Opferfürsorgekommission im Falle besonderer 
Härten einen Ausgleich zu bewilligen, kam im Jahre 
1968 erstmalig zur Anwendung. Die einzelnen Fälle 
wurden in den Sitzungen der Opferfürsorgekommis­
sion eingehend beraten. Die neue Bestimmung 
bietet vor allem die Möglichkeit, Leistungen nach 
dem Opferfürsorgegesetz in solchen Fällen zu bewil­
ligen, in denen das vom Gesetz zur Geltendmachung 
des Anspruches geforderte volle Ausmaß der Schädi­
gung nicht erreicht war. Von den im Jahre 1968 
behandelten rund 240 Anträgen auf Gewährung 
einer Leistung im Härteausgleich konnten etwa 
1 60 Fälle erledigt werden. 

Die Opferfürsorgekommission hielt im J.ahre 1�68 
4 Arbeitssitzungen ab, die neben sonstIgen VIel­
fältigen Agenden dieser Kommission auch der Bera­
tung über die oberwähnten Anträge betreffend 
Gewährung eines Härteausgleiches gewidmet waren. 

Für wiederkehrende Geldleistungen aus dem Titel 
der Opferfürsorge (Renten und Beihilfen) . wur�en 
im Jahre 1968 98·3 Millionen S und für emmalIge 
Entschädigungsleistungen (Haftentschädigung, Ent-
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schädigungen für Freiheitsbeschränkung und Berufs­
schäden) 8·3 Millionen S aufgewendet.  Im Jahre 
1967 hatten die entsprechenden Aufwendungen 
87·9 bzw. 15·3 Millionen S betragen. Aus den 
Mitteln des Ausgleichstaxfonds (Fondsteil OFG.) 
wurden für nicht rückzahlbare Aushilfen rund 
2,960.000 S, für Studienbeihilfen rund 20.000 S, 
für Subventionen 470.000 S und für Darlehen rund 
4,370.000 S aufgewendet . 

Kleinrentnerfürsorge 

Das Ausmaß der Kleinrenten nach dem Klein­
rentnergesetz wurde mit Jänner 1968 durch das 
Bundesgesetz vom Dezember 1967, betreffend die 
Abänderung und Ergänzung des Kleinrentnergesetzes, 
um durchschnittlich 6·4% analog dem Anpassungs­
faktor für 1968 in der Pensionsversicherung erhöht. 
Gleichzeitig wurde die Einkommensfreigrenze für 
die Empfänger von Kleinrenten, die seit 1959 unver­
ändert war und bereits lange Zeit nicht mehr den 
tatsächlichen Bedürfnissen entsprach, mit dem zwei­
fachen Richtsatz für die Gewährung von Ausgleichs­
zulagen an Pensionsberechtigte aus der gesetzlichen 
Sozialversicherung festgesetzt. Im Dezember 1968 
hat der Nationalrat neuerlich eine Novelle zum 
Kleinrentnergesetz beschlossen. Das neue Gesetz 
bringt mit Wirkung vom 1 .  Jänner 1969 eine Er­
höhung der Kleinrenten um etwa 7 · 1  %, was dem 
Anpassungsfaktor für 1969 in der Pensionsversiche­
rung entspricht. 

Im Laufe des Jahres 1968 hat sich die Zahl der 
Empfänger monatlicher Leistungen aus der Klein­
rentnerfürsorge von 2258 auf 1941 verringert . Dieser 
verhältnismäßig hohe Rückgang der Zahl der Lei­
stungsempfänger ist auf die Altersstruktur bei den 
Kleinrentnern zurückzuführen. Rund 50% der 
Rentenempfänger sind in der Krankenversicherung 
der Kleinrentner versichert, da sie nicht auf Grund 
einer anderen Rechtsvorschrift pflichtversichert sind. 
Die Beiträge dafür werden zur Gänze aus Bundes­
rnitteIn getragen. 

Über die gesetzlichen Pflichtleistungen hinaus 
wurden in etwa 2300 Fällen außerordentliche Hilfe­
leistungen gewährt. Diese auf Grund gesetzlicher 
Ermächtigung ohne Rechtsanspruch gewährten Lei­
stungen wurden ab Juni 1968 wesentlich erhöht. 
Auch die im Dezember 1968 fälligen außerordent­
lichen Hilfeleistungen konnten neuerlich erhöht 
werden. Der Aufwand des Bundes für die Klein­
rentnerfürsorge betrug im Jahre 1 968 21 ·886 Mil­
lionen S ( 1967 : 23·279 Millionen S) ; hievon ent­
fielen auf die Krankenversicherung der Kleinrentner 
1 ·636 Millionen S, auf den Rentenaufwand 15·976 Mil­
lionen S und auf die außerordentlichen Hilfeleistun­
gen 4·274 Millionen S. Für 1967 lauten die ent­
sprechenden Zahlen : 1 ·792, 1 7  ·549 und 3·938 Mil­
lionen S. 

Die beim Bundesministerium für soziale Verwal­
tung bestehende Kleinrentnerkommission hat in 
8 Sitzungen rund 200 Fälle behandelt. Sie traf 
Entscheidungen über Änderungen des Renten­
ausmaßes wegen Änderungen des sonstigen Ein-
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kommens, über Rentenübertragungen nach dem 
Ableben eines Rentenempfängers auf den über­
lebenden Gatten und vereinzelt über neue Renten­
anträge. 

Leibrentnerfürsorge 

Im Laufe des Jahres 1968 hat sich die Zahl der 
Empfänger von Ausgleichsrenten von 31 auf 23 
verringert. Das Ausmaß der jährlichen Ausgleichs­
renten blieb unter 300 S. Der finanzielle Aufwand 
wurde zur Gänze von den Versicherungsunternehmun­
gen getragen. Zur Refundierung der direkt vom 
Leibrentnerfonds und der in dessen Namen von der 
Wiener Städtischen Wechselseitigen Versicherungs­
anstalt ausgezahlten Leistungen sieht das Leib­
rentnergesetz einen komplizierten Verrechnungs­
vorgang vor, der einen im Vergleich zur Auszah­
lungssumme unverhältnismäßig hohen Verwaltungs­
aufwand verursacht. 

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
bemühte sich daher um eine einfachere Lösung, die 
den Leibrentnern ihre Ansprüche ungeschmälert 
sichert. Nach längeren Verhandlungen mit den zu­
ständigen Stellen ist es gelungen, statt des bisher 
geübten alljährlichen Umlageverfahrens ein ein­
maliges Verfahren auf der Basis der Renten-Ablöse­
werte durchzuführen. Die Auszahlung der Leib­
renten erfolgt nunmehr durch die Versicherungs­
anstalten. Der Leibrentnerfonds bleibt zwar de jure 
weiterhin bestehen, doch findet keine Verrechnung 
mehr statt. 

Mutterschafts-, Säuglings- und Jugendfürsorge 

Zur Fortentwicklung des Rechts auf dem Gebiet 
der Jugendwohlfahrtspflege wurden gemeinsam mit 
den Bundesländern im Rahmen der Arbeitsgemein­
schaft für öffentliche Fürsorge und Jugendwohl­
fahrtspflege weitere wichtige Vorarbeiten geleistet. 
Darüber hinaus wurden wichtige Fragenkomplexe, 
wie die Errichtung eines Heimes für Schwersterzieh­
bare, die Vereinheitlichung der landesgesetzlichen 
Vorschriften über den Jugendschutz, die Statistik 
der Jugendwohlfahrtspflege, die Sicherung des So­
zialarbeiternachwuchses und die Früherfassung ·be­
hinderter Kinder mit den beteiligten Bundesstellen 
und den Ländervertretern erörtert und Lösungs­
möglichkeiten gefunden. Im Zusammenwirken mit 
in- und ausländischen Stellen war es im Berichts­
zeitraum möglich, bei der Durchsetzung der Unter­
haltsansprüche österreichischer Minderjähriger im 
Ausland mitzuwirken. 

Zahlreiche Organisationen und Einrichtungen der 
privaten Jugendfürsorge und anderer Wohlfahrts­
zweige, die durch ihre hervorragende Tätigkeit die 
öffentliche Hand wesentlich entlasten, wurden auch 
im Jahre 1968 finanziell gefördert. Für diesen 
Zweck wurden 9 Millionen S (gegenüber n·5 Mil-
lionen S im Jahre 1967) aufgewendet. ' 

Die Mutterschafts- ,Säuglings- und Jugendfürsorge ist 
in der Grundsatzgesetzgebung Bundessache, während 
Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung den Län­
dern obliegen ; es liegt daher das Schwergewicht 
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der staatlichen Tätigkeit in diesem Bereich bei den 
Ländern. Ein kurzgefaßter Überblick hierüber ist 
in der Einleitung enthalten. 

Fürsorge für Körper- und Sinnes behinderte 

Wie in den vergangenen Jahren war das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung um die Koordi­
nierung der Behindertenhilfemaßnahmen der Bun­
desländer bemüht und leistete den Selbsthilfeein­
richtungen der Behinderten wertvolle Unterstützung. 

Schülerausspeisung 
Trotz verringerter Budgetmittel konnte die Schü­

lerausspeisung auch im Jahre 1968 fortgesetzt werden. 
Es wurden rund 14 Millionen Essenportionen an 
Kinder mit weitem Schulweg, vorwiegend in länd­
lichen Bezirken, sowie an Kinder in Heimen und 
Kindergärten ausgegeben. Die hiefür notwendigen 
Geldmittel wurden vom Bund, von den Ländern, 
Gemeinden, vom Milchwirtschaftsfonds und aus 
Regiebeiträgen bereitgestellt. 

Wie wichtig eine ausreichende warme Mahlzeit 
gerade am Mittag ist, das bestätigen nicht nur immer 
wieder die Ärzte, sondern auch die Lehrer, die un­
mittelbar mit den Sorgen und Nöten der Kinder und 
Eltern konfrontiert werden. Von Bedeutung ist 
auch der Umstand, daß die Schulkinder vom Gast­
haus- und Espressobesuch abgehalten werden, wo sie 
nur allzu leicht zu Alkohol- und Nikotingenuß ver­
leitet werden und in schlechte Gesellschaft geraten 
können. 

Gegen einen durchschnittlichen Regiebeitrag von 
2 S werden eine warme Mahlzeit, bestehend aus 
Suppe, fester Speise und Beilagen sowie eine Mehl­
speise oder an deren Stelle Milch, Kakao oder Kaffee 
geboten. Die Speisen richten sich nach den ört­
lichen Gepflogenheiten und sind vom Burgenland bis 
V orarlberg sehr verschieden. Nach allgemeinem 
Urteil ist die Schülerausspeisung schon lange keine 
Notstandseinrichtung mehr, sondern eine Vorsorge­
maßnahme, die zur Gesunderhaltung der Kinder 
einfach nicht mehr wegzudenken ist. 
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Volks gesundheit 

Natürliche Bevölkerungsbewegung 

Die Lebendgeborenenrate ist, wie schon im Vor­
jahrsbericht erwähnt wurde, seit 1963 im öster­
reichischen Durchschnitt ständig im Sinken. Sie 
betrug 1968, auf 1000 Einwohner berechnet, 17·2 
gegenüber 17·4 im Vorjahr und liegt damit unter 
der für die Erhaltung der Bevölkerungssubstanz 
wünschenswerten Zahl 18 .  

Die Sterberate betrug 1968 für ganz Österrtch, 
auf 1000 Einwohner berechnet, 13·1 gegenüber 113·0 
im Berichtsvorjahr. I 

Die folgende Darstellung zeigt die Entwick�ung 
der Lebendgeborenen- und Sterberate in den Jahren 
1960 bis 1968. I 
A u f  7000 
Ein wohner 

20 I-.�_. 
I--" 

7 5  

C-
7 0  I 

1 I 
Lebendgeborene 

I 
Gestorbene I 

7960 61 62 6 3  6� 6 5  66 67 

Lebendgeborenen- und Sterberate 

I 
I 

1 I 

I Die Säuglingssterblichkeit betrug im Jahre 1968 
25·5 Promille. Gegenüber dem Vorjahr (26·4 !Pro­
mille) bedeutet dies wieder eine deutliche Abnahme. 
Die Verminderung der Säuglingssterblichkeitl ist 
eine Angelegenheit ständiger Bemühungen, �obei 
heute Erfolge von nur wenigen Promille erzielt 
\verden können. I Die Säuglingssterblichkeit der Jahre 1960, ]966, 
1967 und 1968 in den einzelnen Bundesländer� ist 
der Darstellung auf Seite 62 zu entnehmen. I i 

Das Zahlenmaterial für die Lebendgebor�nen-
und die Sterberate sowie die Rate der Säuglings­
sterblichkeit für die Jahre 1960 bis 1968, avfge­
schlüsselt nach Bundesländern, ist dem Tabellen-
anhang, Seite 1 19 ,  zu entnehmen. I Zur Verbesserung der Frühgeborenenbetreuung 
wurde die Ausrüstung von Krankenanstalten I und 
Krankentransportdiensten mit zweckentsprechelilden 
Apparaten auch im Jahre 1968 fortgesetzt. Auch 
wurde wieder eine Tagung zur Verbesserung der 

ärztlichen Säuglings- und Kleinkinderbetreuung ver­
anstaltet. Die dort gehaltenen Vorträge wurden 
durch Veröffentlichung allgemein zugänglich ge­
macht. 

Sanitätspersonen 

S t a t i s t i k  
Die Gegenüberstellung des Standes der Ärzte für 

die Jahre 1967 und 1968 ergibt folgendes Bild 1) : 
Stand der Ärzte  

I 
llrzte insgesanat . . . . . . . . .  · 1  
Praktische llrzte in Praxis . 
Praktische llrzte angestellt . 
Fachärzte (ohne Zahnärzte) 

in Praxis . . . . . . . . . . . . . . .  
Fachärzte (ohne Zahnärzte) 

angestellt . . . . . . . . . . . . . .  
Zahnärzte 
llrzte in 

• 0 • • • • • • • • • • • • • •  
Ausbildung 

(Turnusärzte ) . . . . . . . . . . . 

1967 

13 .113 

4.453 
1.052 

3.240 

1 .321 
1 .429 

1.618 

1965 Differenz 

13.303 + 190 

4.391 - 62 
1 .060 + 8 

3.252 + 12  

1 .356 + 35 
1 .415 - 14 

1 .829 + 2 1 1  

Die Aufstellung zeigt eine Zunahme der Ärzte 
insgesamt, der angestellten praktischen Ärzte, der 
Fachärzte und der Ärzte in Ausbildung, während 
bei der Zahl der praktischen Ärzte in Praxis und der 
Zahnärzte eine Abnahme zu verzeichnen ist. 

Die Zahl der Dentisten betrug im Berichtsjahr 
1995, wobei gegenüber dem Vorjahr eine Abnahme 
von 59 zu verzeichnen ist. Die Gesamtzahl der 
Zahnbehandler (Fachärzte für Zahnheilkunde und 
Dentisten) betrug 3410 (1967 : 3483). An den Uni­
versitätszahnkliniken absolvierten 44 Ärzte im 
Sommersemester 1968 und 61 Ärzte im Winter­
semester 1968/69 die zahnärztlichen Ausbildungs­
lehrgänge. 

Im Studienjahr 1967/68 wurden an den drei 
medizinischen Fakultäten Wien, Innsbruck und 
Graz 446 inländische Promoventen der Medizin 
verzeichnet, gegenüber 381 im Vorjahr. Insgesamt 
betrug im Wintersemester 1967/68 die Zahl der 
inländischen Medizinstudenten 5296, im Sommer­
semester 1968 waren es 4452. 

Die folgende Übersicht zeigt das Verhältnis der 
Zahlen des in den Krankenanstalten tätigen Perso­
nals des Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch­
technischen Dienste und der Sanitätshilfsdienste für 
die Jahre 1967 und 1968. 

1) Die Zahlen basieren auf Angaben in der " Österreichi­
schen llrztezeitung". 
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Ges torbene  a u f  1 000 
L e b e n dgeb orene  
5 0  

1, 0  
3 0  

2 0 
1 0  

. . 

1 1 

I 
Oster -
reich 

. . 
Burgen - Karnten 

land 
Nieder - Ober -
Österr. cis lerr. 

Salzburg Sleier - rirol 
ma rk 

Vorar 1 -
b e rg 

Wi e n  

0 1960 
� 1966 
W 1967 
§ 1968 

Säuglingssterblichkeit 

Personal  des  Kranke npfl e  gefa ch d i ens  te  s 
m i t  D i p l o m  

Allgemeine Krankenpflege 
weiblich weltlich . . . . . . . . . . . . . .  . 

geistlich . . . . . . . . . . . . .  . 
männlich weltlich . . . . . . . . . . . . . .  . 

geistlich . . . . . . . . . . . . . .  . 

Kinderkrankheiten- und Säuglingspflege 
weiblich weltlich . . . . . . . . . . . . . .  . 

geistlich . . . . . . . . . . . . . .  . 

Psychiatrische Krankenpflege 
weiblich weltlich . . . . . . . . . . . . . .  . 

geistlich . . . . . . . . . . . . . .  . 
männlich weltlich . . . . . . . . . . . . . .  . 

geistlich . . . . . . . . . . . . . .  . 

1967 1968 

7.975 
2.310 

192 
17 

10.494 

1 .074 
123 

8.226 
2.272 

194 
15 

10. 707 

1 . 176 
194 

1 . 197 1 .370 

1 .091 
1 1 8  
950 

5 

1 2. 164 

1 .078 
112 
948 

5 

2. 143 

Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 13.855 14.220 

Personal des  m ediz in i s c h-t e c hn i s c h e n  
Dien ste s  

1967 1968 

Gehobener medizinisch-technischer 
Dienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .692 

Medizinisch·technischer Fachdienst . .  1 120 

Summe . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .  / 1.812 

62 

1.798 

161 

1.959 

Personal  des  Sanität shi lfsd ienstes  

I 1967, 1968 

Sanitätshilfsdienste mit Zeugnis . . . . .  1 3.015 3 .706 

Sanitätshilfsdienste ohne Zeugnis . . . . .  1 
Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 1  
Gesamtsumme . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

3.304 

6.319 

21 .986 

2 .756 

6.462 

22.641 

Die Gesamtzahl der im Krankenpflegefachdienst 
tätigen Personen stieg gegenüber dem Vorjahr um 
365 auf 14.220 ; die Zahl der Personen des geho­
benen medizinisch-technischen Dienstes stieg um 
106 auf 1798 ; die Zahl des medizinisch-technischen 
Fachdienstes stieg um 41 auf 161 ; die Zahl der 
Personen des Sanitätshilfsdienstes stieg um 143 
auf 6462. In der Gesamtsumme ist ein Anstieg 
von 655 zu verzeichnen. 

Die Zahl der in den Krankenanstalten aufge­
stellten Betten ist von 78.703 im Jahre 1967 auf 
79.293 Ende 1968 gestiegen. 

Im Jahre 1968 entfielen auf eine Person im 
Krankenpflegefachdienst daher 5·58 Betten gegen­
über 5·68 im Jahre 1967. 

Vergleicht man die Zahl der Krankenbetten, 
die auf eine Person des Krankenpflegefachdienstes 
und des Sanitätshilfsdienstes zusammengenommen 
in den Jahren 1967 und 1968 entfielen, ergibt sich 
folgendes Bild. 

Zahl  der  Krankenbetten  pro  Person  des  
Krankenpflegefa c h d i e n s t e s  und S anitäts ­

hi lfsdienste s 

1967 1 968 

Krankenbetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78.703 79.293 
Krankenpflegefachdienst und Sanitäts-

hilfsdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.174 20.682 
Betten auf eine Person des Kranken-

pflegefachdienstes und des Sanitäts-
hilfsdienstes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3·90 3·83 
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Die Zahl der Absolventen der Krankenpflege­
schulen betrug im Jahre 1968 für allgemeine Kranken­
pflege 686 ( 1967 : 595) ,  Kinderkranken- und Säug­
lingspflege 151 ( 144) und psychiatrische Kranken­
pflege 100 (75). An den Ausbildungsstätten für die 
medizinisch -technischen Dienste waren im Jahre 1968 
318 (280), für die Sanitätshilfsdienste 1 158 (945) 
Absolventen zu verzeichnen. 

Im Berichtsjahr betrug die Zahl der öffentlich 
bestellten Hebammen 470 (488) ,  der freiberuflich 
tätigeIl 481 (479) und der Anstaltshebammen 456 
(434). An den Bundeshebammenlehranstalten wur­
den im Jahre 1968 66 und im Jahre 1967 41 Absol­
ventinnen verzeichnet. 

A u s b i ldung, Fo rt- und Weiterb i ldung 

Im Jahre 1968 wurden vom Bundesministerium 
für soziale Verwaltung, so wie bisher in jedem Jahr, 
zwei Fortbildungskurse für Amtsärzte veranstaltet. 
Am Frühjahrskurs in Wien nahmen 28 Amtsärzte 
aus acht Bundesländern teil. Die Teilnehmerzahl 
am Herbstkurs in Salzburg, der in Zusammen­
arbeit mit dem Amt der Salzburger Landesregierung 
durchgeführt wurde, betrug 40 aus acht Bundes­
ländern. 

Auf dem Programm standen Themen aus dem 
umfangreichen und mannigfaltigen Arbeitsgebiet 
eines Amtsarztes. Es wurden folgende Fragen be­
handelt : Krankenhaus- und Umwelthygiene, Zivil­
schutzeinrichtungen in Schweizer Krankenanstalten, 
Katastrophenbereitschaft auf dem Sanitätssektor, 
seuchenpolizeiliche Maßnahmen und ihre gesetz­
liche Deckung, Tollwutsituation im Veterinärbereich, 
Bedeutung der modernen Laboratoriumsdiagnostik. 
der Salmonellen für die Praxis der Seuchenbe­
kämpfung, Pockenschu

'
tzimpfungsprobleme, Tuber­

kuloseproblem, Krebsforschung und Krebs­
bekämpfung, Kropfprophylaxe und Müllbeseitigung 
mittels Papiersäcken. Weitere Vorträge befaßten 
sich vor allem mit Fragen betreffend notwendige 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einfüh­
rung der 8. Revision der Internationalen Klassi­
fikation der Krankheiten und Todesursachen in 
Österreich, Blutalkohol, Trinkwasserhygiene und 
moderne Schielbehandlung. 

Im Rahmen dieser Kurse wurde den Teilnehmern 
Gelgenheit geboten, in Exkursionen folgende ein­
schlägige Einrichtungen zu besichtigen : das Test­
labor zur Früherkennung der Phenylketonurie der 
Wiener Universitätskinderklinik, eine Firma in 
Wien, die Arbeiten mit Quecksilber bei der Fieber­
thermometererzeugung durchführt, eine Papier­
fabrik, die Kurhausbetriebe der Stadt Salzburg 
und das Pumpwerk (Ozonanlage) Glanegg der 
Salzburger Stadtwerke. 

In den Sitzungen des zur Beratung von Fragen 
über die Neuordnung der Ärzteausbildung einge­
richteten Ausschusses wurden allgemeine und spe­
zielle Gesichtspunkte der Ausbildung zum Fach­
arzt und zum praktischen Arzt, wie die Frage des 
Landarztpraktikums bzw. der Landarztvertretung, 

diskutiert ; in der Frage der Ausbildung zum Fach­
arzt für nichtklinische Medizin konnte Einigung er­
zielt werden. 

Im Verzeichnis der anerkannten Ausbildungs­
stätten für die Ausbildung zum Facharzt  erfolgten 
im Jahre 1968 17  Änderungen bzw. Ergänzungen. 
6 neue Ausbildungsstätten zum Facharzt sowie 
3 neue Ausbildungsstätten für die Ausbildung 
zum prakt i s chen  Arzt  wurden als solche aner­
kannt. 

Im Berichtsjahr wurden 3 Schulen für die Aus­
bildung in allgemeiner Krankenpflege und 1 Schule 
für die gehobenen medizinisch-technischen Dienste 
anerkannt ; für die Ausbildung im Sanitätshilfs­
dienst wurden 5 Kurse genehmigt. 

Auf Grund des Gesetzes vom April 1870, be­
treffend die Organisation des öffentlichen Sanitäts­
dienstes, wurde mit 7 . Juni 1968 der Beirat für 
Krankenpflegefragen errichtet. Dieser Beirat hat 
die Aufgabe, das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung bei den das Krankenpflegewesen be­
treffenden Fragen, einschließlich der Aus- ,  Fort­
und Weiterbildung des Krankenpflegefachdienstes, 
der medizinisch-technischen Dienste und der Sani­
tätshilfsdienste, zu beraten. Der Beirat setzt sich 
aus Vertretern des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung, des Bundesministeriums für Unter­
richt, der Österreichischen Ärztekammer, des Öster­
reichischen Arbeiterkammertages, des Österreichi­
schen Krankenpflegeverbandes, des Österreichischen 
Spitalerhalterverbandes, des Verbandes der diplo­
mierten Assistenten für physikalische Medizin Öster­
reichs, des Verbandes der diplomierten medizinisch­
technischen und radiologisch-technischen Assi­
stentinnen Österreichs und des Verbandes der 
diplomierten Diätassistentinnen Österreichs zusam­
men. 

Bei der 1 .  Vollsitzung am 16.  Dezember 1968 
wurde über den Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Bundesgesetz betreffend die Regelung 
des Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch­
technischen Dienste und der Sanitätshilfsdienste 
neuerlich abgeändert und ergänzt wird, berichtet. 

An den 6 Bundeshebammenlehranstalten, die 
sich in Wien, Linz, Salzburg, Graz, Klagenfurt 
und Innsbruck befinden, standen zu Beginn des 
Jahres 1 12 Schülerinnen in Ausbildung. 66 Schü­
lerinnen erhielten nach erfolgreicher Ablegung der 
Prüfung das Hebammendiplom. In 2 neue Lehr­
gänge traten insgesamt 40 Schülerinnen ein. Zum 
Jahresende betrug die Zahl der Schülerinnen ins­
gesamt 77.  Fortbildungskurse wurden an 3 An­
stalten abgehalten, wobei insgesamt 80 Hebammen 
ihrer Teilnahmepflicht nachkamen. Als Entschädi­
gung für den Ausfall an Berufseinkommen wurden 
diesen Hebammen insgesamt 59.800 S aus Bundes­
mitteln gewährt. 

Krankenanstalten 

Am 31 .  Dezember 1968 standen in Österreich 
einschließlich der Krankenabteilungen in den Alters­
heimen der Stadt Wien in Lainz, Baumgarten und 
Liesing insgesamt 323 Krankenanstalten ( 1967 : 319) 
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in Betrieb. Diese Krankenanstalten verfügten über 
79 .293 tatsächlich aufgestellte Betten ( 1967 : 78.703) .  
Es entfielen demnach 10·79 Krankenhausbetten 
auf je 1000 Einwohner. 

Eine Übersicht über die Zahl der Krankenbetten 
in Österreich, aufgeschlüsselt nach Bundesländern, 
ist im Tabellenanhang, Seite 120, enthalten. 

Der bereits im Bericht über die soziale Lage 
1967 erwähnte Krankenanstaltenausschuß trat im 
Jahre 1968 zu 9 Sitzungen zusammen. Es wurden 
vor allem Wege gesucht, um zur Sanierung der 
wirtschaftlich schlecht gestellten Krankenanstalten 
beizutragen. Hiebei erwies es sich als zweck­
dienlich, die Beratungen in zwei Richtungen vor­
anzutreiben, nämlich erstens Erstellung eines Sofort­
programmes, erforderlichenfalls unter Novellierung 
des Krankenanstaltengesetzes, und zweitens Er­
stellung eines Programmes auf lange Sicht, um 
eine grundsätzliche Neuregelung der wirtschaft­
lichen Belange der Krankenanstalten herbeizu­
führen. 

Im Jahre 1968 wurden vom Bundesministerium 
für soziale Verwaltung Anträge von 125 Rechts­
trägern von Krankenanstalten auf Leistung eines 
Zweckzuschusses des Bundes mit einem Gesamt­
aufwand von 149 . 1  Millionen S einer Erledigung 
zugeführt. Diese Anträge betrafen einerseits Zweck­
zuschüsse des Bundes für das Jahr 1967 auf der 
Basis der Betriebsabgänge des Jahres 1966, anderer­
seits in einigen besonders berücksichtigungswürdigen 
Fällen auch Anträge auf Leistung eines Zweckzu­
schusses des Bundes für das Berichtsjahr auf Grund 
des Betriebsabganges des Jahres 1967. 

Natürliche Heilvorkommen und Kurorte 

Die Zahl der behördlich anerkannten Kurorte 
hat sich 1968 durch die Anerkennung eines Teiles 
der Landeshauptstadt Salzburg als Kurort auf 37 
erhöht. Es handelt sich hiebei um den Kurort 
Salzburg-Leopoldskron, der über ein natürliches 
Heilrnoorvorkommen verfügt. 

Die österreichischen Kurorte stehen in- und aus­
ländischen Kurgästen sowohl im therapeutischen 
Bedarfsfalle als auch zum Zwecke der Vorbeugung 
zur Verfügung. 

Die Anregung der beim Bundesministerium für 
soziale Verwaltung eingerichteten Balneologischen 
Kommission, gewisse Fristen und . Mindesterforder­
nisse in den das Heilvorkommen- und Kurorte­
wesen betreffenden Ausführungsgesetzen der Bundes­
länder zu vereinheitlichen, wurde vom Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung den einzelnen 
Landesregierungen zur Kenntnis gebracht. 

Infektionskrankheiten 

Wie schon im Bericht über die soziale Lage 1967 
erwähnt wurde, hat es sich bei den dort veröffent­
lichten Zahlen über gemeldete Infektionskrank­
heiten um vorläufige Ergebnisse gehandelt. Seit 
Erstellung des Berichtes über 1967 wurden immer 
wieder Berichtigungen vorgenommen. Auch die 
derzeit vorliegenden Ergebnisse für 1968 und das 
Vergleichsjahr 1967 sind vorläufig. 
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Die epidemiologische Lage im Jahre 1968 in 
Österreich gab keinen Anlaß zur Besorgnis. Öster­
reich ist im Berichtsjahr von der Einschleppung 
quarantänepflichtiger Krankheiten durch den in­
ternationalen Reiseverkehr verschont geblieben. Der 
Einhaltung der Impfpflicht wurde wegen allfälliger 
Möglichkeit der Einschleppung von Pocken be­
sonderes · Augenmerk zugewendet. 

Bei den übertragbaren Krankheiten ist besonders 
ein weiterer Rückgang bei Diphtherie und Scharlach 
hervorzuheben. 

Es wurden im Berichtsjahr 43 Erkrankungen 
an Diphtherie, gegenüber 109 im Jahre 1967 ge­
meldet, das ist ein Rückgang um rund 60 %. Im 
Berichtsjahr waren keine Sterbefälle an Diphtherie 
zu verzeichnen, im Vorjahr wurden 3 Todesfälle 
gemeldet. 
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Diphtherieerkrankungen und Sterbefälle in Österreich 

Die Zahl der Scharlacherkrankungen ist von 9801 
im Vorjahr auf 7435 im Berichtsjahr gesunken, 
das ist eine Verminderung um rund 24% .  Die 
Zahl der Todesfälle ist allerdings von 1 im Jahre 
1967 auf 2 im Jahre 1968 angestiegen. 

Die Zahl .der Keuchhustenerkrankungen ist von 
3317 im Jahre 1967 auf 1813 im Berichtsjahr ge­
sunken. Die Zahl der Sterbefälle betrug 1967 12, 
im Berichtsjahr nur 3 .  Bei den Erkrankungen ist 
somit ein Rückgang um rund 45%, bei der Zahl 
der Sterbefälle um rund 75% zu verzeichnen. 

Auch im Berichtsjahr wurden wieder Schutz­
impfungen gegen Diphtherie, Tetanus und Keuch­
husten durchgeführt. Im allgemeinen wurde der 
kombinierten Vakzine (Diphtherie-Tetanus) der Vor­
zug gegeben. Nur ein Bundesland hat Schutz­
impfungen mit monovalenter Tetanusvakzine in 
größerem Umfang vorgenommen. Seitens des Bun­
desministeriums für soziale Verwaltung wurde für 
die Durchführung dieser Impfaktionen Impfstoff 
kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Kostenauf­
wand betrug rund 1 ,900.000 S. 

Bedauerlicherweise sind im Berichtsjahr in Öster­
reich 5 Erkrankungen an Poliomyelitis, davon 2 mit 
tödlichem Ausgang, zu verzeichnen gewesen. Keiner 
der Erkrankten war oral geimpft. Zu bemerken ist, 
daß in zwei der erwähnten Fälle, davon einer mit 
tödlichem Ausgang, kein Material zur virologischen 
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Untersuchung eingesendet wurde. Der Beweis, 
daß es sich in den beiden Fällen um Poliomyelitis 
gehandelt hat, konnte daher nicht eindeutig er­
bracht werden. 

Po l i omyel i t i serkrankungen und S terbefäl l e  

J ahr 

1960 . . . . . . . . . .  
1961 . . . . . . . . . .  
1962 . . . . . . . . . . 
1963 . . . . . . . . . . 
1964 . . . . . . . . . . 
1965 . . . . . . . . . . 
1966 . . . . . . . . . .  
1967 . . . . . . . . . .  
1968 . . . . . . . . . .  

Erkrankungsfälle 

404 
202 

8 
5 
7 
2 
2 

5 

Sterbefälle 

52 
27 

2 

2 
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Poliomyelitiserkrankungen und Sterbefälle in Österreich 

Im Winter 1967/68 wurde außer der Grund­
immunisierung für den seit der letzten Oralimpf­
aktion neu hinzugekommenen Geburtsjahrgang eine 
Auffrischungsimpfung für alle jene Personen durch­
geführt, die 1961/62 und 1963/64 die Grund­
immunisierung erhalten hatten. Für den Ankauf 
von Polio-Oralvakzine hat das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung im Berichtsjahr einen Be­
trag von rund 8 Millionen S aufgewendet. Auf 
Grund der im Berichtsjahr erfolgten Änderung 
der einschlägigen Bestimmungen wird ab dem Jahre 
1969 die Grundimmunisierung der Polio-Oralimpfung 
nur noch in zwei Teilimpfungen verabreicht werden. 
Für die Auffrischungsimpfung ist so wie bisher eine 
einmalige Impfstoffgabe erforderlich. Es wird ein­
heitlich eine trivalente Vakzine Verwendung finden. 

Bei einer Besprechung von Poliomyelitisproblemen 
zwischen Vertretern der Gesundheitsbehörden im 

5 

deutschsprachigen Raum wurden vor allem Impf­
fragen eingehend erörtert. Es wurde festgehalten, 
daß bei der Grundimmunisierung eine möglichst 
lückenlose Erfassung der Kleinstkinder erfolgen 
soll. 

Obwohl die Grippe nicht der Anzeigepflicht unter­
liegt, wurde so wie im Vorjahr auf die Meldung 
von Grippefällen Wert gelegt, um sich ein Bild 
über die epidemiologische Lage zu machen. Aller­
dings wurden als Grippe auch viele saisonbedingte 
Erkältungskrankheiten gemeldet. In den Infektions­
berichten wurden im Berichtsjahr 59.964 (1967 : 
48.016) Erkrankungen gemeldet. Die Zahl der 
Todesfälle im Jahre 1968 belief sich auf 78, 1967 
auf 71 .  Erhebungen bezüglich der Todesfälle er­
gaben, daß sie alte und schon kranke Menschen 
betrafen und daß die Diagnose Grippe im allge­
meinen nur auf Grund des klinischen Krankheits­
bildes gestellt wurde. 

Während die Zahl der Erkrankungen an Lungen­
und Kehlkopf tuberkulose mit 2856 Fällen um 193 
höher war als im Vorjahr (2663 Fälle) ,  ist die Zahl 
der Todesfälle mit 899 um 121  geringer als 1967 
(1020 Fälle). Weiters wurden 1968 1 1  Erkrankungen 
( 1967 : 25 Erkrankungen) an Hauttuberkulose und 
490 Erkrankungen ( 1967 : 484 Erkrankungen) an 
Tuberkulose anderer Organe gemeldet. Die Zahl 
der Todesfälle an Hauttuberkulose betrug 1968 1 1 ,  
1967 wurde kein Sterbefall ausgewiesen. Die Zahl 
der Todesfälle an Tuberkulose anderer Organe 
ist von 90 im Jahre 1967 auf 102 im Berichtsjahr 
angestiegen. 

Am 1 .  Juli 1968 ist das Tuberkulosegesetz in 
Kraft getreten. Dieses Gesetz ermöglicht nunmehr 
eine Bekämpfung der Tuberkulose nach dem neu esten 
Stand der medizinischen Wissenschaft auf breiter 
Grundlage. Neu eingeführt wurde die Verpflich­
tung der an ansteckender Tuberkulose Leidenden, 
sich behandeln zu lassen, die Meldepflicht ist nun­
mehr auf alle Fälle einer behandlungs- und über­
wachungsbedürftigen Tuberkulose ausgedehnt und 
die Schaffung entsprechender Einrichtungen bei 
den Behörden gesetzlich festgelegt. Nach dem Bei­
spiel verschiedener Länder ist erstmalig die zwangs­
weise Anhaltung uneinsichtiger Kranker ermöglicht 
worden. Zu einer Intensivierung der Vorbeugung 
gegen Tuberkulose sind obligatorische Reihenunter­
suchungen für bestimmte Bevölkerungskreise und 
eine entsprechende Kontrolle für bestimmte Be­
rufe, in denen ein größerer Personenkreis durch 
die Erkrankung eines Beschäftigten gefährdet wer­
den kann, vorgesehen. In Hinkunft dürfen über­
dies Personen, die bei ihrer Tätigkeit einer erhöhten 
Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind, ihren Beruf nur 
bei einer positiven Tuberkulinreaktion ausüben. 
Schließlich wird die Tuberkulosehilfe gänzlich von 
der Fürsorge gelöst. Die Behandlungskosten werden 
bereits bei einem mittleren Einkommen vom Bund 
übernommen und Wirtschaftshilfe wird in einem 
solchen Ausmaß gewährt, daß dem Kranken und 
seiner Familie ein ausreichendes Einkommen garan­
tiert ist. 
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Die Zahl der Tuberkulosebefunde, die vom 
medizinisch-fachlichen Standpunkt zu überprüfen 
sind, hat seit Inkrafttreten des Tuberkulosegesetzes 
erheblich zugenommen. 

Die Darminfektionskrankheiten gaben im Be­
richtsjahr keinen Anlaß zur Besorgnis. 

An Typhus wurden 1968 103 Erkrankungen 
( 1967 : 99 Erkrankungen) gemeldet. Die Zahl der 
Typhustodesfälle betrug im Berichtsjahr 3, im Vor­
jahr 4. 

Die Zahl der Paratyphuserkrankungen ist von 
192 im Vorjahr auf 184 im Berichtsjahr gesunken. 
Im Jahre 1968 waren 3 Todesfälle, im Jahre 1967 
5 Todesfälle zu verzeichnen. 

Die Erkrankungen an übertragbarer Ruhr haben 
sich von 62 im Vorjahr auf 56 im Berichtsjahr ver­
mindert. Sowohl im Vorjahr als auch im Berichts­
jahr wurde je ein Todesfall an übertragbarer Ruhr 
gemeldet. 

Bemerkenswert ist der Rückgang der Zahl der 
Erkrankungen an bakterieller Lebensmittelvergiftung 
von 609 im Vorjahr auf 162 im Berichtsjahr. Die 
Zahl der Todesfälle hat sich von 5 im Vorjahr 
auf 3 im Berichtsjahr vermindert. 

Die Zahl der gemeldeten Erkrankungsfälle an 
infektiöser Leberentzündung ist von 5877 im Vor­
jahr auf 6096 im Berichtsjahr angestiegen, die Zahl 
der Todesfälle ist von 46 im Vorjahr auf 32 im 
Berichtsjahr gesunken. 

Hinsichtlich der Geschlechtskrankheiten ist zu 
sagen, daß bei Gonorrhöe gegenüber dem Vorjahr 
ein leichter Rückgang zu verzeichnen war, während 
die Zahl der Luesfälle fast unverändert blieb. Im 
Berichtsjahr wurden 3707 Gonorrhöe-Erkrankungen 
und 781 Erkrankungen an Lues gemeldet gegenüber 
3841 bzw. 792 Erkrankungen im Jahre 1967. Die 
Zahl der Todesfälle an Lues betrug 1967 13, im 
Berichtsjahr 9. 

Die Zahl der Tularämiefälle hat sich im Berichts­
jahr wesentlich verringert. Sie ist von 134 im 
Jahre. 1967 auf 35 gesunken, das ist eine Vermin­
derung um 73%. Es stand auch im Berichtsjahr 
Niederösterreich an erster Stelle, u. zw. mit 24 Er­
krankungen. 7 Erkrankungen entfielen auf Wien , 
4 auf das Burgenland. 

Tollwuterkrankungen beim Menschen sind im 
Berichtsjahr so wie in den früheren Jahren nicht 
zu verzeichnen gewesen. Die Zahl der gemeldeten 
Bißverletzungen durch wutkranke oder wutver­
dächtige Tiere ist leicht angestiegen, u. zw. von 
4399 im Jahre 1967 auf 4512. Dies ist wohl darauf 
zurückzuführen, daß unter dem Eindruck des Fort­
schreitens der Tollwut bei Wildtieren der Meldung 
von Bißverletzungen mehr Aufmerksamkeit gewid­
met wird. 

Auch im Berichtsjahr wurde der gesundheitlichen 
Kontrolle ausländischer Arbeitskräfte besondere Auf­
merksamkeit geschenkt. Ausländische Arbeitnehmer 
aus süd- und südosteuropäischen, asiatischen und 
afrikanischen Staaten, die den in den zwischen­
staatlichen Anwerbeabkommen vorgesehenen Nach­
weis des Freiseins von ansteckenden Krankheiten 
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bei der Einreise nicht erbringen konnten, wurden 
auch im Berichtsjahr vor Erteilung der Arbeits­
bewilligung der ärztlichen Untersuchung unter­
zogen. 

Volkskrankheiten 

Die Arbeiten an der österreichischen Krebs­
krankenstatistik wurden fortgesetzt. Die Krebs­
krankenkartei umfaßt nun alle Bundesländer. Diese 
Arbeiten erfolgten in Zusammenarbeit mit dem 
Krebsforschungsinstitut der Universität Wien und 
dem Österreichischen Statistischen Zentralamt. 

Der zuständige Arbeitskreis hat Vorarbeiten zur 
Aufklärung der Bevölkerung über die Notwendigkeit 
und die günstigen Erfolge der Krebsfrüherkennung 
geleistet. Ziel ist die Änderung der pessimistischen 
Einstellung der Bevölkerung und vieler Ärzte den 
Krebserkrankungen gegenüber. Diese Vorarbeiten 
bilden die Grundlage für eine breite Aufklärung der 
Bevölkerung. 

Eine von der Ärztekammer für Wien organisierte 
Aktion zur Früherkennung der Zuckerkrankheit 
wurde vom Bundesministerium für soziale Ver­
waltung unterstützt. Gleichzeitig wurde Vorsorge 
getroffen, daß auch die in den anderen Bundes­
ländern im kommenden Jahr geplante Aktivität auf 
diesem Gebiet der Früherkennung durch Beistellung 
der erforderlichen Testst,reifen durch den Bund 
unterstützt werden kann. 

Die Bekämpfung der Zahnkaries wurde im Jahre 
1968 durch die Fortführung der Fluortabletten­
Aktion vorangetrieben. Es wurden aber auch die in 
Zusammenarbeit mit der Universitätszahnklinik 
Wien und der Leitung der Schulzahnkliniken der 
Stadt Wien durchgeführten Untersuchungen der 
Zahngesundheit der Bevölkerung bestimmter Ge­
biete statistisch ausgewertet. Vergleichsuntersu­
chungen sind notwendig, um einen repräsentativen 
Überblick zu erhalten. 

Die Entwicklung der Fluortabletten-Aktion von 
1962 bis 1968 ist in der folgenden Tabelle dargestellt, 
aus der die Anzahl der Kinder zu ersehen ist, die in 
Kindergärten oder Schulen bzw. Mutterberatungs­
stellen solche Tabletten erhielten. 

Entwicklung d e r  F luortab le t ten -Akt ion  

Zahl der Kinder, die Fluortabletten erhielten 

;rahr in Kinder- in Mutter-
gärten und beratungs- insgesamt 

Schulen stellen 

1962 . . . . . . . . . .  201.036 38.250 239.286 
1963 . . . . . . . . . . 249.760 38.960 288.720 
1964 . . . . . . . . . .  376.640 100.210 476.850 
1965 . . . . . . . . . .  541.262 125.723 666.985 
1966 . . . . . . . . . .  630.259 141.243 771.502 
1967 . . . . . . . . . . 732.806 146.796 879.602 
1968 . . . . . . . . . . 808.217 1 I6A20 924.637 

Kostenträger der Fluortabletten-Aktion sind das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung, die 
Landesregierungen und Bezirks-Fürsorgeverbände 
bzw. Gemeinden. 
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Die Anzahl der Schüler, die im Schuljahr 1968/69 
in Volks-, Sonder- und Hauptschulen bzw. in allge­
meinbildenden höheren Schulen Fluortabletten er­
hielten, sowie die Gesamtanzahl der Schüler dieser 
Schulen sind der folgenden Darstellung zu ent­
nehmen. 

Seh Ü leranzallf 
in 1 0 0 0  

9 0 0  

7 0 0  

5 0 0  

3 0 0  

1 0 0  

VolksoSo n der-
u. Hauptsc hulen 

Allgemein b il ­
dende h rihere 
Sc h u len 

1 1 I 1 1  Anzahl der Fluortabletten erhaltenden Schüler 

Fluortablettenaktion in Schulen 

Aus der graphischen Darstellung über die Zahn­
behandlungsbedürftigkeit der Wiener Schulkinder 
läßt sich bereits der Erfolg der Fluortabletten-Aktion 
m den letzten Jahren erkennen. 
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Zahnbehandlungsbedürftigkeit der Wiener Schulkinder 

(Nach K. Binder, Mitteilungen der österreichischen Sanitäts­
verwaltung, 1 1 , 283, 1967) 

Um eine einheitliche Regelung der Schulgesund­
heitspflege zu erreichen, wurde in Beratungen mit 
Vertretern des Bundesministeriums für Unterricht 
die Notwendigkeit der Zusammenfassung der rein 

medizinischen Grundsätze einer modernen Schul­
gesundheitspflege klargestellt. Die weiteren Veran­
lassungen werden von den Bundesministerien für 
Unterricht und für soziale Verwaltung gemeinsam 
erfolgen .  

Wie bereits im Bericht des vergangenen Jahres 
hingewiesen wurde, besteht in Österreich ein Pro­
gramm zur Früherkennung angeborener Stoffwechsel­
störungen. Dieses Programm wird von der Universi­
tätskinderklinik . Wien durchgeführt. Es werden 
Blutproben der Neugeborenen innerhalb der ersten 
Lebenswoche eingeschickt. Die Blutproben werden 
auf das Vorliegen folgender Stoffwechselstörungen 
untersucht : Phenylketonurie, Galaktosämie, Ahorn­
sirupkrankheit, Homozystinurie und Histidinämie. 
Bisher wurden 25 Fälle von Phenylketonurie, 4 Fälle 
von Galaktosämie und 1 Fall von Ahornsirupkrank­
heit diagnostiziert und sofortiger Behandlung zuge­
führt. Die Erfassung der Neugeborenen im Rahmen 
dieses Programms beträgt in Österreich 74 Prozent. 
Es ist der höchste Erfassungsgrad in den Ländern 
ohne gesetzliche Verpflichtung. In Wien war der 
Erfassungsgrad im Jahr 1968 sogar 93,7 %.  

Gesundheitserziehung 

Auch im Berichtsjahr wurde dem ständigen 
Ansteigen der Zahl alkoholkranker Menschen ein 
besonderes Augenmerk zugewendet. Das Motto 
der 6. Österreichischen Aufklärungswoche, die im 
Herbst des Berichtsjahres stattfand, hieß "Alkohol ­
Feind der Familie" und hatte das Ziel, die zer­
störende Wirkung des Alkoholmißbrauches auf ein 
geordnetes Familienleben vor Augen zu führen. 

Im Berichtsjahr wurden weitere 4 Kopien von 
. Filmen alkoholgegnerischen Inhalts angekauft und 
dem Filmarchiv, das nun 38 Kopien umfaßt, ein­
verleibt. Diese Filme werden laufend an das Bundes­
heer, an die Unterrichtsverwaltung (Berufsschulen) 
sowie an Vereinigungen, die sich der Volksaufklärung 
über den Alkoholismus widmen, zur Vorführung vor 
allem vor Jugendlichen verliehen. 

Der Arbeitsausschuß des Fachbeirates für Alkohol­
fragen hat Vorschläge zur Ausdehnung der Bestim­
mungen des Krankenanstaltengesetzes über die 
zwangsweise Anhaltung von Geisteskranken auch 
auf Alkohol- und andere Suchtkranke ausgearbeitet, 
die bei N ovellierung des Krankenanstaltengesetzes 
Berücksichtigung finden sollen. 

Aufgabe der Gesundheitserziehung ist es, die 
Bevölkerung für eine gesunde Lebensführung zu 
interessieren, aber auch vor möglichen Gesundheits­
schädigungen zu warnen. N ach den vom Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung herausgegebenen 
Plakaten zur Aufklärung der Jugend über Gesund­
heitsschäden durch das Rauchen herrschte 1968 
weiterhin rege Nachfrage. Auch eine Reihe von 
Anforderungen aus dem Ausland konnte berück­
sichtigt werden. Ein Merkblatt über die Gefahren 
des Zigarettenrauchens wird im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Unterricht im kommen­
den Jahr an alle Schüler der mittleren und höheren 
Schulen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, 
verteilt werden. 
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Umwelthygiene 

Mit der Forschungsgesellschaft für Wohnen, 
Bauen und Planen wurde im Berichtsjahr die 
Zusammenarbeit aufgenommen. Die Bearbeitung 
der Fragen des Wohnungswesens vom hygienischen, 
soziologischen und psychologischen Standpunkt 
wurde von einem Arbeitskreis unter dem Titel 
"Humane Aspekte des Wohnungsbaues" in Angriff 
genommen. Dieses Gebiet bietet einen wesentlichen 
Ansatzpunkt zur Förderung der Volksgesundheit 
durch Beeinflussung der Wohnungs- und Umwelt­
hygiene. 

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
stellt laufend ärztliche Beamte als Sachverständige 
für das Bundesministerium für Handel, Ge.werbe 
und Industrie zu den dort anhängigen gewerberecht­
lichen Verfahren, soweit es dabei um den Gesund­
heitsschutz der Anrainer geht. Diese Verfahren 
befassen sich mit der Beurteilung der Unzumutbar­
keit und allenfalls Gesundheitsschädlichkeit von Ein­
wirkungen auf Anrainer von Gewerbebetrieben in 
Form von Lärm, Geruch, Abgasen und dergleichen. 
Auf dem Gebiete der Bedeutung von Lärmeinwir­
kungen und ihren Auswirkungen auf den Menschen 
besteht außerdem eine enge Zusammenarbeit mit dem 
Österreichischen Arbeitsring für Lärmbekämpfung. 

Auch dem Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft werden in dort anhängigen Verfahren 
über Trinkwasserversorgungsanlagen und Abwässer­
anlagen Beamte als Sachverständige zur Verfügung 
gestellt. Hier handelt es sich um die Sicherstellung 
einer einwandfreien Versorgung der Bevölkerung 
mit Trinkwasser sowie um die Fernhaltung von 
schädlichen Abwässern von unterirdischen Gewäs­
sern ; die Eernhaltung der Abwässer von ober­
irdischen Gewässern dient aber auch der Erhaltung 
eines einwandfreien Erholungsraumes für die Be­
völkerung. Auf diesem Gebiete besteht eine enge 
Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Wasser­
wirtschaftsver band. 

Im Rahmen des Verfahrens nach § 4 der Pflanzen­
schutzmittelverordnung beantragt das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung im Interesse 
des Gesundheitsschutzes die erforderlichen Bedin­
gungen und Auflagen für die Inverkehrsetzung von 
Präparaten als Pflanzenschutzmittel. Diese Bedin­
gungen und Auflagen dienen der Sicherung des 
Gesundheitsschutzes bei der Inverkehrsetzung, Ge­
barung und Anwendung der Mittel und erfassen auch 
die einzuhaltenden Vorsichten, welche eine ver­
frühte Inverkehrsetzung der Produkte der mit 
Pflanzenschutzmitteln behandelten Kulturen hintan­
halten sollen. Derzeit wird das System der Warte­
zeiten, worunter der Zeitraum zwischen der letzten 
Behandlung und der Ernte zu verstehen ist, ange­
wendet. Zwecks Ergänzung dieses Systems wurden 
zulässige Rückstandswerte für die einzelnen Gruppen 
von Lebensmitteln pflanzlicher Herkunft erarbeitet 
und damit die fachlichen Grundlagen für eine recht­
liche Verankerung der Höchstwerte im Rahmen der 
lebensmittelrechtlichen Vorschriften vorbereitet. 

Da die chemische Industrie in den letzten Jahren 
eine Anzahl von neuen Stoffen auf den Markt brachte, 
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die von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
über den Verkehr mit Giften nicht erfaßt werden, 
wurde die Giftverordnung im Berichtsjahr novelliert. 

Die Bemühungen um die Fertigstellung des 
Strahlenschutzgesetzentwurfes wurden im Jahre 1968 
durch zahlreiche Verhandlungen mit den in Betracht 
kommenden Zentralstellen fortgesetzt. 

Die Überwachung der Umwelt auf radioaktive 
Kontamination wurde auch 1 968 von den Meß­
stellen des Bundesministeriums für soziale Verwal­
tung sowie von Stellen des Bundesministeriums für 
Unterricht, des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft und des Bundesministeriums für 
Landesverteidigung in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesministerium für soziale Verwaltung durch­
geführt. Von seiten des Bundesministeriums für 
Bauten und Technik wurden dem Bundesministerium 
für soziale Verwaltung Meßergebnisse betreffend die 
Umweltradioaktivität zur Verfügung gestellt. 

3 

2 

n 
1 95 1  5 2  53 5 5  5 5  5 7  5 8  

Jahresmittelwerte der Gesamt-Beta·Aktivitätskonzentrationen 
in Luft der Jahre 1961-1968 ; Mittel aus Meßergebnissen der 

Meßstationen des österreichischen Überwachungsnetzes 
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Jahresmittelwerte der monatlichen Gesamt-Beta-Aktivitäts­
ablagerungen auf dem Boden der Jahre 1961-1968 ; Mittel 
aus Meßergebnissen der Meßstationen des östeITeichischen 

Überwachungsnetzes 
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Jahresmittelwerte der Rest-Beta-Aktivitätskonzentrationen 
österreichischer Oberflächenwässer der .T ahre 1961-1968 

Von den Meß13tellen des österreichischen Über­
wachungsnetzes für die Umweltradioaktivität und 
Radioaktivität in Lebensmitteln wurden in Fort­
setzung der Routineüberwachung der Vorjahre Unter­
suchungen der Radioaktivitätskonzentrationen der 
bodennahen Atmosphäre, von höheren Luftschichten, 
von Niederschlägen, von Oberfiächen-, Grund- und 
Abwässern, von Trinkwässern (Quell-, Grund- und 
Zisternenwässern), der Aktivitätsablagerungen am 
Erdboden und Untersuchungen der Radioaktivitäts­
gehalte verschiedener Lebensmittel, im wesentlichen 
der Hauptnahrungsmittel, durchgeführt. 

Wie in den Vorjahren, wurden die im Mittel 
täglich mit der Nahrung von Erwachsenen auf­
genommenen Aktivitäten an Strontium 90 und 
C�esium 137 bestimmt. Ebenso wurden die täglich 
mit der Nahrung von Kindern im ersten und zweiten 
Lebenshalbjahr aufgenommenen Strontium 90- und 
Caesium 137 -Aktivitäten berechnet. 

Schon im Vorjahr hatte die Kontamination der 
Umwelt nahezu wieder jene niedrigen Werte erreicht, 
wie sie vor den großen Nukleartestserien in den 
Jahren 1958 und 1961/62 bestanden. Durch die im 
Jahre 1968 gezündeten ersten beiden französischen 
Wasserstoffbomben und drei weiteren französischen 
Atomsprengkörpern geringer Stärke, wie auch durch 
die Ende 1968 durchgeführte achte chinesische 
Atomtestdetonation trat in Österreich keine Verän­
derung der Situation der nur geringfügigen radio­
aktiven Kontamination der Umwelt auf 

Neben den erwähnten Untersuchungen, die sich 
auf das gesamte Bundesgebiet erstrecken, wurden 
auch Oberfiächen- , Grund- und Abwässer sowohl 
des Reaktors des Atominstitutes der Österreichischen 
Hochschulen - Wien Prater wie auch des Reaktors 
der Österreichischen Studie�gesellschaft für Atom­
energie, Seibersdorf, untersucht. 

Wie in den letzten Jahren veröffentlichte das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung auch im 
Jahre 1968 sämtliche Meßergebnisse über die radio­
aktive Kontamination der Umwelt in einer eigenen 
Broschüre. 

Vom Bundesministerium für soziale Verwaltung, 
welches sämtliche Meßwerte der Umweltradioaktivi-

tät und der Radioaktivität von Lebensmitteln zentral 
sammelt, wurden Daten der Radioaktivität der 
Luft, der Niederschläge und der Oberflächenwässer 
auch über das Bundeskanzleramt an die Europäische 
Kernenergiebehörde (ENEA) der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) übermittelt. Sie stellen einen Beitrag 
Österreichs im Rahmen eines europäischen Radio­
aktivitäts-Überwachungsprogrammes dar. 

Mittelwerte der Geamt-Beta-Aktivitätskonzentra­
tionen der Luft wurden monatlich in den "Mitteilun­
gen der österreichischen Sanitätsverwaltung" ver­
öffentlicht. 

Als beratendes Organ des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung trat die "Strahlenschutz­
kommission" im Jahre 1968 zweimal zusammen. 
Der Weiterarbeit am Strahlenschutzgesetzentwurf 
wurde, wie bei den vorangegangenen Sitzungen, 
jeweils ein eigener Tagesordnungspunkt gewidmet. 
Weiters standen an Themen die postpromotionelle 
Strahlenschutzausbildung der Ärzte hinsichtlich der 
Anwendung ionisierender Strahlen und die Ver­
bringung radioaktiver Abfälle auf der Tagesordnung. 
Berichte wurden über Sitzungen des Direktions­
komitees der OECD/ENEA, über die Behandlungs­
und Dekontaminationseinrichtungen für strahlen­
verunfallte Personen im Arbeitsunfallkrankenhaus 
Meidling und über die am 3. Oktober 1968 in der 
Umgebung des Kernkraftwerkes Gundremmingen 
abgehaltene Katastrophenschutzübung vorgetragen. 
Schließlich wurde eine Diskussion über eine neue 
Vorlage eines überörtlichen Alarmplanes für das 
Reaktorzentrum Seibersdorf abgehalten, die dazu 
führte, diesen Fragenkomplex noch einer weiteren 
eingehenden Behandlung zuzuführen. 

Das Problem Luftverunreinigung wurde weiterhin 
eingehend bearbeitet. Die Abteilung für Luft­
hygiene der Bundesstaatlichen bakteriologisch-sero­
logischen Untersuchungsanstalt Wien führte in Zu­
sammenarbeit mit dem Institut für medizinische 
Physik der Universität Wien die Messungen der 
Luftverunreinigung in Wien, aber auch außerhalb 
der Bundeshauptstadt, so in Linz und in der Steier­
mark, im Einvernehmen mit den örtlichen Verwal­
tungsstellen fort. 

Auf dem Gebiete des Zivilschutzes wurde die An­
schaffung weiterer AusrüstungsgegeIlstände durch 
Förderungsvergaben an die Österreichische Gesell­
schaft vom Roten Kreuz und an den Arbeiter­
Samariter-Bund Österreichs ermöglicht. Sie dienen 
dazu, diese Hilfsstellen mit Gerätschaften und 
Materialien auszustatten, die für die Erste Hilfe 
benötigt werden. Außerdem wird das Rot-Kreuz­
Personal mit Einsatzausrüstung versorgt werden. 

Apotheken- und Arzneiwesen 

Im Laufe des Jahres 1968 wurden 313 pharma­
zeutische Spezialitäten neu registriert. Im sei ben 
Zeitraum wurden 424 Registernummern gelöscht. 
Am 31 .  Dezember 1968 waren 7251 pharmazeutische 
Spezialitäten registriert ; Ende 1967 waren es 
7362 Spezialitäten. 
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Die Zunahme an neuen Präparaten ist gegenüber 
dem Vorjahr leicht zurückgegangen, die Zahl der 
zurückgelegten Registernummern hat hingegen be­
trächtlich zugenommen. 

Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung 
bezüglich Neuzulassungen, Zurücklegungen und Ge ­
samtzahl der registrierten pharmazeutischen Spe­
zialitäten in den Jahren 1961 bis 1968. 
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Zahl der registrierten pharmazeutischen Spezialitäten 

Der Anteil der österreichischen Erzeugnisse an den 
registrierten pharmazeutischen Spezialitäten betrug 
am Ende des Berichtsjahres 43'8%.  Die Entwick­
lung hinsichtlich des Ursprungs der pharmazeuti­
schen Spezialitäten in den Jahren 1936 bis 1938 
und seit 1948 zeigt die folgende Darstellung. 
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Auf Grund des Ergebnisses von Besprechungen 
mit der pharmazeutischen Industrie Österreichs be­
treffend Abgabebeschränkungen für die der Rachitis­
prophylaxe dienenden hoch konzentrierten Vitamin 
D-Präparate wurde festgelegt, daß die Dauer der 
Verwendbarkeit derartiger Zubereitungen, soweit sie 
als einzigen Wirkstoff Vitamin D2 bzw. Vitamin D3 
enthalten und Flüssigkeiten darstellen, vorläufig 
mit drei Jahren ab Herstellung bemessen werden 
wird. 

Die Abgabe von Arzneimitteln an den Verbraucher 
ist auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen den 
Apotheken vorbehalten. Nach den von den Ämtern 
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der Landesregierungen eingelangten Berichten weist 
der Apothekenkataster mit Ende des Jahres 1968 
folgenden Stand auf: 

788 öffentliche Apotheken 
42 Anstaltsapotheken 

828 ärztliche Hausapotheken. 

Die Zahl der öffentlichen Apotheken hat sich im 
Jahre 1968 um 8 vermehrt, die der ärztlichen Haus­
apotheken hingegen um 10 vermindert. 

Die Österreichische Arzneitaxe 1962 hat sich im 
Jahre 1968 dadurch geändert, daß mit 1 .  April 
1968 die Rundungsbestimmungen bei den Preis­
ansätzen der Österreichischen Arzneitaxe für die 
Rezepturwaren in Kraft getreten sind. Es handelt 
sich hiebei wie bei den am 1 .  Oktober 1967 in Kraft 
getretenen Bestimmungen für die pharmazeutischen 
Spezialitäten um eine Auf- bzw. Abrundung auf 
10 Groschenbeträge. Diese Änderung hat den 
Zweck einer einfacheren Gebarung in den Apotheken 
sowohl für den Apotheker als auch für den Kunden 
und bedeutet im Durchschnitt keine Preissteigerung, 
da nicht nur Aufrundungen, sondern auch Abrun­
dungen erfolgen. 

Ein Neudruck der amtlichen Ausgabe der Öster­
reichischen Arzneitaxe nach dem Stand 1 .  April 
1968 gelangte nach Bearbeitung im Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung termingerecht Ende 
März durch den Verlag der Österreichischen Staats­
druckerei zur Auslieferung. 

Die Arzneitaxkommission, ein beratendes Organ 
zur Behandlung von Taxfragen, befaßte sich in 
mehreren Teilsitzungen mit Anträgen der Öster­
reichischen Apothekerkammer und der Österreichi­
schen Ärztekammer, von welchen eine Erhöhung 
bei Preisansätzen der Arzneitaxe angestrebt worden 
ist. Einige Preisansätze waren seit dem Jahre 1951 
unverändert und entsprechen sohin nicht mehr den 
derzeitigen Preisverhältnissen. Die Taxkommission 
sprach sich nach eingehenden Beratungen für eine 
teilweise Berücksichtigung der Anträge aus. Dem­
nach wurden in den Apotheken die Vergütungen 
für die Herstellung von Arzneiwaren (Arbeitstaxe) ,  
die Nachtgebühr, die Zusatzgebühr bei Suchtgiften 
und bei öffentlichen Apotheken auch die Umsatz­
grenze betreffend den ermäßigten Nachlaß für 
begünstigte Bezieher mit Wirkung vom 1 .  Jänner 
1969 in sehr mäßigen Grenzen erhöht. 

Im Jahre 1968 wurde die als sehr dringlich anzu­
sehende Neufassung der Bestimmungen über die 
Rezeptpflicht in mehreren Sitzungen des hiefür ein­
gesetzten Fachausschusses eingehend beraten. 

Auf Grund von Anzeigen, amtlichen Anfragen und 
im Zusammenhang mit der Überprüfung der Spe­
zialitätenpreisliste waren im Jahre 1968 wieder 
laufend Entscheidungen über die Einstufung von 
Waren zu treffen, wobei festzustellen war, ob ein 
Arzneimittel vorliege oder nicht. Zum Zwecke der 
gleichmäßigen Beurteilung betreffend die Einstufung 
von Waren wurde die karteimäßige Erfassung der für 
diese Beurteilung maßgebenden Gesichtspunkte sy­
stematisch weitergeführt. 
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Berichte der Weltgesundheitsorganisation über 
Kurznamen für Arzneistoffe wurden einer ent­
sprechenden Verwendung in Österreich zugeführt . 

Ein wichtiges Aufgabengebiet ist ferner die sani­
tätsbehördliche Überprüfung der Arzneimittelge­
barung in Apotheken, in pharmazeutischen Er­
zeugungs betrieben und Drogengroßhandlungen. Die 
Betriebsüberprüfungen werden auf Grund eines vom 
�undesministerium f�r soziale Verwaitung für ganz 
Osterreich erstellten Uberprüfungsplanes vom Amts­
arzt der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde 
unter Teilnahme eines Fachbeamten der Bundes­
anstalt für chemische und pharmazeutische Unter­
suchungen in Wien vorgenommen. Die im Jahre 
1968 festgestellten Mängel waren nur geringfügiger 
Natur. 

Im Jahre 1968 wurden weiters zahlreiche fach­
liche Stellungnahmen zu handelspolitischen Ein­
fuhransuchen für Arzneimittel erteilt. Hiedurch soll 
einerseits die Versorgung Österreichs mit notwendi­
gen Arzneimittel sichergestellt und andererseits die 
Einfuhr überflüssiger oder gar gesundheitsschäd­
licher Arzneimittel verhindert werden. Im Jahre 
1968 wurden wie im Vorjahre rund 2400 Einfuhr­
ansuchen bearbeitet. 

Nach den Bestimmungen im österreichischen Zoll­
tarif über die zollfreie Einfuhr von Arzneimitteln 
wird auf Grund eines Gutachtens des Bundesmini­
steriums für soziale Verwaltung festgestellt, ob 
einem bestimmten Arzneimittel ausländischer Her­
kunft ein gleiches oder gleichwertiges inländisches 
Erzeugnis gegenübergestellt werden kann. Durch 
diese Regelung wird verhindert, daß Arzneiwaren 
aus dem Titel Zollbelastung höher im Preis zu stehen 
kommen. 

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
ist in der beim Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft errichteten Fachkommission für 
Futtermittel vertreten. Es muß vermerkt werden 
daß weiterhin Bestrebungen zu beobachten sind, i� 
Futtermittel Wirkstoffe, die den Arzneistoffen zuge­
zählt werden müssen, in immer größerem Umfang 
einzuarbeiten, wonach bisweilen die Feststellung 
schwierig ist, ob überhaupt ein Futtermittel im 
eigentlichen Sinn vorliegt oder ob nicht ein arznei­
licher Zweck, sei es ein prophylaktischer oder 
therapeutischer, mit der Verabreichung des Pro­
duktes verbunden ist. Es kann festgestellt werden, 
daß auch im Berichtszeitraum das Bundesmini­
sterium für Land- und Forstwirtschaft gegenüber 
den vom Vertreter des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung vorgetragenen Interessen größtes 
Verständnis bekundete. Es sind demnach bei Ge­
nehmigung von Futtermitteln die damit in Zu­
sammenhang stehenden volksgesundheitlichen Be­
lange als vollkommen gewahrt anzusehen. 

Der Bundesanstalt für chemische und pharma­
zeutische Untersuchungen in Wien, einer Dienststelle 
im Bereiche des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung, obliegt vor allem die fachtechnische 
Untersuchung und Begutachtung der pharmazeuti­
schen Spezialitäten, welche beim Bundesministerium 
für soziale Verwaltung zwecks Zulassung zum Ver-

trieb in Österreich gemäß den Bestimmungen der 
Spezialitätenordnung von den einschlägigen Be­
trieben eingereicht werden, sowie die Untersuchung 
der bei den Betriebsüberprüfungen entnommenen 
Proben auf ihre einwandfreie Beschaffenheit, ferner 
die Bearbeitung sonstiger einschlägiger pharma­
zeutischer Angelegenheiten. Beamte der Bundes­
anstalt für chemische und pharmazeutische Unter­
suchungen nehmen als Sachverständige an den 
Betriebsüberprüfungen von Apotheken und anderen 
einschlägigen Betrieben teil. Die Bundesanstalt 
für chemische und pharmazeutische Untersuchungen 
erfüllt demnach eine für die Versorgung der Bevöl­
kerung mit einwandfreien Arzneimitteln sehr be­
deutungsvolle Aufgabe. 

Durch die Suchtgiftüberwachungsstelle wurden 
die erforderlichen Kontrollen der Suchtgiftgebarung 
in öffentlichen und Anstaltsapotheken, Kranken­
anstalten ohne Anstaltsapotheke und in Betrieben, 
welche im Besitz einer Bewilligung nach § 2 der 
Suchtgiftverordnung waren, durchgeführt. 

Zur Zeit stellt der Suchtgiftmißbrauch in Öster­
reich kein Problem dar. In den letzten Jahren trat 
jedoch eine mißbräuchliche Verwendung von Sucht­
giften durch jugendliche Personen, meist Gammler, 
in Erscheinung. Dieser Mißbrauch dauerte auch im 
Jahre 1968 an ; er gibt Anlaß zur Besorgnis. 

Lebensmittelkontrolle 

Im Berichtsjahr waren jene fachlichen Ausarbei­
tungen von besonderer Bedeutung, welche die Kenn­
zeichnung verpackter Lebensmittel und die Rege­
lung der Fremdstoffzustsätze zum Gegenstand hat­
ten. Hinsichtlich der Lebensmittelkennzeichnung 
wurden zusammen mit anderen Ministerien und den 
Interessenvertretungen die seitens des Bundesmini­
steriums für soziale Verwaltung verfolgten Ziele 
diskutiert, welche sich auf eingehende, klare und 
eindeutige Information des Konsumenten beziehen. 
Im weiteren Verlauf wurde sodann vom Bundes­
ministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 
und vom Bundesministerium für Land- und Forst­
wirtschaft im Dezember 1968 die Verordnung über 
die Kennzeichnung verpackter Lebensmittel er­
lassen. 

Umfangreiche fachliche Vorarbeiten für rechtliche 
Regelungen wurden ferner unter Beiziehung der 
einschlägigen Bestimmungen anderer Länder auf 
dem Gebiete des Fremdstoffzusatzes zu Lebens­
mitteln bzw. der Rückstände auf Lebensmittel 
durchgeführt. Angestrebt wird eine Fremdstoff­
beschränkung im Sinne von sogenannten Positiv­
listen, in denen die Art des Fremdstoffes, das Lebens­
mittel, bei dem es verwendet werden darf, und die 
Höchstmenge angegeben werden. Alle nicht ge­
nannten Fremdstoffe wären als verboten anzusehen, 
soferne nicht im Einzelfall unter Bedachtnahme auf 
den jeweiligen Stand der medizinischen Wissenschaft 
und der Ernährungswissenschaft ein Fremdstoff 
zugelassen worden ist. Durch die Festlegung ge­
nauer Grenzwerte sowohl für Fremdstoffzusätze als 
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auch für Rückstände (z. B. von Pflanzenschutz­
mitteln) würde eine Erleichterung der Kontrolle 
und ein verbesserter Verbraucherschutz gegeben 
sein. 

Die Fragen über die Bestimmungen betreffend 
die Hygiene im Lebensmittelverkehr wurden unter 
Beiziehung ausländischer Vorschriften weiter be­
arbeitet. 

Regelungen hinsichtlich der Verwendung von 
hormonal wirkenden Substanzen in Lebensmitteln 
tierischer Herkunft sind nunmehr im Kapitel B 14 
,-,.Fleisch und Fleischwaren" der IH. Auflage des 
Osterreichischen Lebensmittelbuches enthalten. 
Diesen Bestimmungen zufolge sind Fleisch und 
Fleischwaren als gesundheitsschädlich im Sinne des 
Lebensmittelgesetzes zu beurteilen, die hormonale 
oder den Hormonstoffwechsel von Mensch und Tier 
beeinflussende Substanzen enthalten oder bei denen 
die Verwendung dieser Stoffe zu Mastzwecken auf 
andere Weise nachgewiesen wurde. 

Der Süßstoff Cyclamat darf in Österreich in 
Nahrungsmittel erzeugenden Betrieben nur bei der 
Herstellung von Lebensmitteln für Diabetiker ver­
wendet werden. 

Trotz der räumlichen und personellen Schwierig­
keiten ist an der Bundesanstalt für Lebensmittel­
untersuchung in Wien die Einrichtung einer anstalts-

eigenen Stelle für die Prüfung auf Pflanzenschutz­
mittelrückstände im Gange. Ebenso wird getrachtet, 
an dieser Anstalt eine Forschungsabteilung zu 
schaffen. 

In der Tätigkeit der Bundesanstalten für Lebens­
mitteluntersuchung ergaben sich gegenüber dem 
vorhergehenden Berichtsjahr keine wesentlichen 
Änderungen. Die Bundesanstalt für Lebensmittel­
untersuchung in Linz mußte weiterhin zusätzlich zu 
den 5505 Proben aus Oberösterreich 1 137 Proben 
aus dem Bundesland Salzburg untersuchen und 
begutachten. Es sind jedoch derzeit seitens der 
Stadt Salzburg Bestrebungen im Gange, eine eigene 
Untersuchungsanstalt zu errichten. 

Auch in diesem Jahr erfolgten durch eigene Organe 
der Wiener Anstalt über Antrag der Niederösterreichi­
schen Landesregierung zahlreiche Revisionen und 
Probenziehungen in niederösterreichischen Gemein­
den. Neben der Kontrolle von Wasservorkommen 
wurden auch Betriebsüberprüfungen in Molkereien, 
Milchsammelstellen u. ä. durchgeführt. 

Zur folgenden Tabelle, welcher die Zahl der Proben 
und der Beanstandungen entnommen werden kann, 
muß bemerkt werden, daß es sich bei den gezogenen 
Proben größtenteils um verdächtige Proben han­
delte. Aus diesem Umstand erklärt sich der mitunter 
relativ hoch liegende · Beanstandungsprozentsatz. 

Gez ogene Proben und Beanst andungen durch  d i e  Anstalten für Leb ensmitte luntersuchung 
(1968) 

Bnndesanstalten für Lebensmitteluntersuchung in Landesanstalten in 

Wien 

Amtliche Proben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 22.836 
Nichtamtliche Proben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.122 

Summe . . . 1 40.958 

Beanstandete amtliche Proben . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2.865 

Beanstandungen in % der amtlichen Proben . . . . 1 12·5 

Revisionen in Betrieben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2.837 

An dieser Stelle ist besonders auch 'die Arbeit der 
Organe der Lebensmittelaufsicht hervorzuheben. Im 
gesamten Bundesgebiet wurden 1968 168.374 Re­
visionen durchgeführt. Die Vergleichszahlen hiezu : 
1967 : 148.038 Revisionen, 1966 : 147.151 Revisionen 
und 1965 : 150.098 Revisionen. 

Das Interesse der Lebensmittelpolizeibehörden 
an der Einstellung von Nachwuchsorganen für die 
Lebensmittelaufsicht ist auch aus dem Umstand zu 
ersehen, daß im Berichtsjahr - zwei Jahre nach 
dem letzten Kurs - abermals ein achtwöchiger 
Kurs zur Heranbildung von Organen der Gesund­
heits- und Lebensmittelpolizei abgehalten werden 
mußte. Der Kurs wurde von 26 Teilnehmern besucht. 
Fast alle dieser künftigen Lebensmittelpolizeiorgane 
haben bereits im praktischen Dienst mitgewirkt, 
wodurch das Verständnis für die vermittelte Materie 
erleichtert wurde. Bei den seitens des Marktamtes 
Wien aufgenommenen Nachwuchskräften handelt es 
sich durchwegs um Maturanten. 
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Linz Graz Innsbruck Klagenfurt Bregenz 

4.592 2.486 5.303 2.733 1 . 138 
2.050 1 .731 3.918 2.885 402 

6.642 4.217 9.221 5.618 1 . 540 

876 473 269 343 51 

19· 1 19·0 5· 1  12·6 4·5 

385 240 13 

Codexkommission 
Die im Jahre 1967 neu konstituierte Kommission 

zur Herausgabe des Österreichischen Lebensmittel­
buches (Codexkommission) hat im Berichtsjahr 
4 Plenarsitzungen abgehalten. 

Die bereits von der früheren Kommission fertig­
gestellten Kapitel B 13 "Bier" und B 8 "Essig" 
der IH. Auflage des Österreichischen Lebensmittel­
buches wurden überarbeitet. Das erstgenannte 
Kapitel erschien noch im Berichtsjahr im Druck ; 
das entsprechende Kapitel der 11. Auflage (1927)  
wurde somit außer Kraft gesetzt. Beim Kapitel 
"Essig" handelte es sich bereits um eine Neubearbei­
tung aus der IH. Auflage (1957) .  

Es wurden auch noch andere Kapitel der IH. Auf­
lage auf den letzten Stand gebracht, nämlich das 
Kapitel A 4 "Verfahren mit beanstandeten Waren", 
dessen Überarbeitung wegen verschiedener An­
passungen an das Weingesetz 1961 notwendig war, 
und das Kapitel B 7 "Alkoholfreie natürliche Frucht-
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säfte und Fruchtgetränke" . Dieses letztgenannte 
Kapitel wurde auch straffer als das 1957 erschienene 
Kapitel gegliedert, es wurden ferner umfassende 
Kennzahlenlisten aufgenommen, die insbesondere 
für den Begutachter eine wesentliche Erleichterung 
bringen. 

Im Kapitel B 5 "Marmelade und verwandte 
Erzeugnisse" wurden einige Bestimmungen über 
Preiselbeermarmelade geändert. 

Besonders vordringlich erwies sich die Bearbei­
tung des Kapitels B 14 "Fleisch und Fleischwaren", 
welches seit der 1 .  Auflage (1912) keiner Neu­
bearbeitung unterzogen wurde. Nach sehr schwieri­
gen Verhandlungen konnte ein Teilabschnitt fertig­
gestellt und in der 6. Plenarsitzung am 25. November 
1968 beschlossen werden. 

Wegen des großen Umfanges der gesamten Materie 
muß das Fleischkapitel in Teilabschnitten bearbeitet 
und herausgegeben werden. Da der Abschnitt über 
Würste sich als besonders vordringlich erwies, wurde 
mit der Bearbeitung dieses Fachgebietes begonnen. 
Es wurden vorerst für die Brätwürste die Herstel­
lungsrichtlinien und Beurteilungsnormen auf Grund 
der chemischen Analysendaten fertiggestellt. Der 
Abschnitt über die Beurteilung wurde jedoch für 
das gesamte Kapitel erstellt, da die Beurteilungs­
grundsätze vielfach unterschiedslos anwendbar sind. 
Allfällige diesbezügliche Ergänzungen sind später 
leicht einfügbar. Bei keinem der bisherigen Codex­
kapitel ist der Abschnitt über die Beurteilung so 
streng und umfassend wie beim Fleischkapitel. 

Die Arbeiten der Unterkommission an den neuen 
Kapiteln "Brot und Backwaren", "Kakao und 
Kakaoerzeugnisse", "Mehl und Mahlprodukte", 
"Pilze und Pilzprodukte", " Speisefette, Speiseöle" 
und "Spirituosen" waren im Berichtsjahr zum Teil 
bereits beträchtlich fortgeschritten, konnten jedoch 
noch nicht zum Abschluß gebracht werden. In der 
letzten Plenarsitzung wurde eine neue Unter­
kommission für "Kohlensäurehaltige Erfrischungs­
getränke" eingesetzt. 

Gesundheitsstatistik 

Mit 1 .  Jänner 1969 tritt die von der Weltgesund­
heitsorganisation ausgearbeitete 8. Revision der 
Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Ver­
letzungen und Todesursachen (ICD) in Österreich 
in Kraft. Dadurch wurden einige Änderungen der 
Österreichischen Krankheitensystematik 1960, die 
auf Vergleichbarkeit mit der !CD aufgebaut ist, 
erforderlich. Aus diesem Grund wurde als Beilage 
zu dem derzeit in Verwendung stehenden Diagnosen­
verzeichnis ein Merkblatt publiziert, das diese 
Änderungen aufzeigt. Die Änderungen wurden auch 
bei der Neuauflage der ab 1 .  Jänner 1969 zu ver­
wendenden Formulare für den "Bericht über die 
Krankenbewegung in den Krankenanstalten mit 
dem Verzeichnis der entlassenen und gestorbenen 
Pfleglinge" (C-Bericht) berücksichtigt. Zugleich 
wurde den Formularen bei der Aussendung ,ein 
Merkblatt angeschlossen, mit dem die Kranken­
anstalten um Umstellung auf das neue Formular 
ersucht werden. 

Seitens des Bundesministeriums für soziale Ver­
waltung haben leitende Beamte in dem beim Öster­
reichischen Statistischen Zentral amt eingerichteten 
"Fachbeirat für Gesundheitsstatistik" maßgeblich 
mitgewirkt. In der Arbeitsgruppe "Todesursachen­
statistik" wurde der Einführung der 8. Revision 
der ICD besondere Beachtung geschenkt. 

Untersuchungsanstalten 

Auch im Berichtsjahr bestand das Bestreben, die 
apparative Ausrüstung der Anstalten zu ergänzen 
und zu verbessern, damit die in Frage kommenden 
Untersuchungen unter Anwendung der neuesten 
Verfahren erfolgen können. Auch wurde getrachtet, 
für jene Anstalten, die räumlich besonders beengt 
sind, Voraussetzungen für eine bessere Unterbrin­
gung zu schaffen. 

Fast an allen Bundesstaatlichen bakteriologisch­
serologischen Untersuchungsanstalten ist die Zahl 
der anfallenden Untersuchungen im Berichtsjahr 
angestiegen, vor allem an den Bundesstaatlichen 
bakteriologisch-serologischen Untersuchungsanstal­
ten in Wien, Graz und Innsbruck. Die Zunahme der 
Untersuchungstätigkeit ist vor allem auf bakteriolo­
gisch-serologischem und virologischem Gebiet hervor­
zuheben. 

Besondere Bedeutung kam wieder den Unter­
suchungen von Trinkwasser und Abwasser sowie 
insbesondere in Kärnten der bakteriologisch-chemi­
schen Untersuchung der Badewässer zu. 

Von der Bundesstaatlichen bakteriologisch-serolo­
gischen Untersuchungsanstalt in Wien wurde auch 
eine Reihe von Staubmessungen durchgeführt. Die 
genannte Anstalt hat ebenso wie die Bundesstaat­
lichen bakteriologisch-serologischen Untersuchungs­
anstalten in Linz, Graz, Innsbruck und Klagenfurt 
radiologische Untersuchungen vorgenommen. 

Die Produktion von Pockenvakzine an der Bundes­
staatlichen Impfstoffgewinnungsanstalt war im Be­
richtsjahr geringer als im Vorjahr, die der BCG­
Vakzine ist jedoch leicht angestiegen. Es wurden 
1968 366.920 Portionen Pockenvakzine erzeugt und 
255.680 Portionen für öffentliche sowie 1 1 1 .240 für 
private Impfungen abgegeben. Von 67 .770 ml 
BCG-Impfstoff wurden insgesamt 59 .506 ml abge­
geben. 

Es wurden an der Anstalt wieder vor allem Schutz­
impfungen gegen Pocken, aber auch gegen andere 
Krankheiten (Gelbfieber, Typhus, Cholera und 
Tetanus) vorgenommen. Unter den Geimpften 
befand sich wieder eine größere Zahl Angehöriger 
des Bundesheeres, vor allem Teilnehmer an UN­
Sanitätskontingenten. 

In drei Pockenverdachtsfällen wurde die Bundes­
staatliche Impfstoffgewinnungsanstalt mit der Vor­
nahme der Laboruntersuchungen befaßt. Der Ver­
dacht konnte in allen Fällen entkräftet werden. 

Der Bedarf an Tollwutvakzine ist, bedingt durch 
die Zunahme der Tollwut bei Wildtieren, angestiegen. 
Im Berichtsjahr wurden 5366 Ampullen, das sind 
um 1931 mehr als 1967, erzeugt. Insgesamt wurden 
5259 Ampullen abgegeben, u. zw. vor allem an die 
westlichen Bundesländer. 
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Die Zahl der an der genannten Anstalt der Schutz­
impfung unterzogenen Personen hat sich gegenüber 
1967 nicht wesentlich geändert. 

Das Bundesstaatliche Serumprüfungsinstitut hat 
5258 Einzeluntersuchungen bei Seren, Vakzinen, 
Haemoderivaten und sonstigen zur Prüfung einge­
langtem Material vorgenommen. Die Tests bezogen 
sich bei den Seren und Impfstoffen auf Reinheit, 
Unschädlichkeit und Wirkwert. 

Die Bundesstaatliche Anstalt für experimentell­
pharmakologische und balneologische Untersuchun­
gen in Wien hat 855 Stellungnahmen zu Registrie­
rungsansuchen für pharmazeutische Spezialitäten 
abgegeben. Weiters wurden Zollansuchen, Beipack­
oder Werbetexte zu Arzneimitteln einer Begut­
achtung unterzogen, zahlreiche pharmazeutische 
Präparate wurden auf ihren Gehalt an Inhaltsstoffen 
oder auf Toxizität geprüft. Außerdem wurden 
Pflanzenschutzmittel toxikologisch im Tierversuch 
geprüft oder begutachtet. 

Im Rahmen der balneologischen Tätigkeit der 
Anstalt wurden Heilwässer und Badetorfe auf ihre 
Eignung geprüft. 

Hinsichtlich der Tätigkeit der Bundesanstalt für 
chemische und pharmazeutische Untersuchungen 
wird auf den Abschnitt "Apotheken- und Arznei­
wesen" hingewiesen. Die Tätigkeit der Bundes­
anstalten für Lebensmitteluntersuchung ist im Ab­
schnitt "Lebensmittelkontrolle" dargelegt. 

Sonderkrankenanstalt für Neurochirurgie 

An der Bundesstaatlichen öffentlichen Kranken­
anstalt für Neurochirurgie in Bad Ischl haben im 
Berichtsjahr 1649 Patienten Aufnahme gefunden. 
Es handelte sich hiebei um '715 neurochirurgische 
Fälle, 870 Hals- ,  Nasen- und Ohren- (HNO)-Fälle 
und um 64 internmedizinische Fälle. Die durch­
schnittliche Verweildauer betrug 13·97 Tage. 

An den neurochirurgischen Patienten wurden 
315 neurochirurgische Operationen und 414 diagno­
stische Eingriffe ausgeführt. An den HNO-Patienten 
wurden insgesamt 1 173 operative Eingriffe durch­
geführt. Im Laboratorium der Anstalt wurden 
6298 Einzeluntersuchungen vorgenommen. 

Die Anstalt wurde mit 31 .  Dezember 1968 aufge­
lassen. 

Die Bundesstaatliche öffentliche Krankenanstalt 
für Neurochirurgie in Bad Ischl war aus einem 
ehemaligen Luftwaffenlazarett für Hirn- und Rücken­
markverletzte hervorgegangen und hatte nach dem 
Krieg eine wichtige Funktion auszuüben, da sie die 
einzige Station außerhalb Wiens war, an der neuro­
chirurgische Eingriffe vorgenommen werden konnten. 
Durch den Ausbau d:lr neurochirurgischen Behand­
lungsmöglichkeiten an anderen Krankenanstalten 
ging die Zahl d�r Patienten dieses Fachgebietes in 
Bad Ischl stark zurück. Mit dem Ausbau des Bad 
Ischler Landeskrankenhauses durch die oberöster­
reichische Landesregierung und die Einrichtung 
einer neurochirurgischen Station in Linz-Niedern­
hart konnte die in einem ehemaligen Hotel unter­
gebrachte Anstalt in Bad Ischl ohne Beeinträchti­
gung der spitalsmäßigen Versorgung dClr Bevölke-
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rung geschlossen werden. Die wertvolle Spezial­
einrichtung der Krankenanstalt wurde der ober­
österreichischen Landesregierung zur entsprechenden 
Verwendung kostenlos überlassen. . 

Soweit das Personal nicht von den Kranken­
anstalten des Landes Oberösterreich übernommen 
wurde, sorgte die Arbeitsmarktverwaltung für die 
Vermittlung an andere Arbeitsstellen. 

Beiräte des Bundesministeriums für soziale Ver­
waltung 

Der Oberste Sanitätsrat trat im Jahre 1968 zu 
fünf Vollversammlungen zusammen. Bei der ersten 
Vollversammlung in diesem Jahre erfolgte die 
Konstituierung für die achte Funktionsperiode 
1967/1970. Dem Obersten Sanitätsrat gehören 
derzeit 17 ordentliche und sechs außerordentliche 
Mitglieder an. 

Eingehend befaßte sich der Oberste Sanitätsrat 
im Berichtsjahr mit einigen Gesetz- und Ver­
ordnungsentwürfen, insbesondere mit dem Entwurf 
eines Bundesgesetzes über Schutzimpfungen gegen 
Tuberkulose, mit dem Entwurf einer Novelle zum 
Bundesgesetz, betreffend die Regelung des Kranken­
pflegefachdienstes, der medizinisch-technischen 
Dienste und der Sanitätshilfsdienste, sowie mit dem 
Entwurf einer Novelle zum Suchtgiftgesetz . Beraten 
wurde auch ein Vorentwurf einer Ärzte-Ausbildungs­
ordnung für die Ausbildung zum Facharzt für 
nichtklinische Medizin. 

Auf epidemiologischem Gebiete sind vor allem das 
Gutachten über die Dosierung des Impfstoffes bei 
der Schluckimpfung gegen übertragbare Kinder­
lähmung sowie das Gutachten hinsichtlich der 
Anwendung des Bazillenausscheidergesetzes auf das 
Personal von Zuckerbäckereibetrieben zu erwähnen. 

Wiederholt standen Fragen aus dem pharma­
zeutischen Sektor in Beratung, so z. B. Vorschläge 
zur Bekämpfung des LSD-Mißbrauches, Fragen der 
Anwendung des Suchtgiftgesetzes bei verschiedenen 
Arzneimitteln, die Rezeptpflicht einiger Hypnose­
dativa und die karzinogene Wirkung arsenhaitiger 
Tonika. Hinsichtlich der Frage der Arzneimittel­
abgabe außerhalb von Apotheken sprach sich der 
Oberste Sanitätsrat einhellig dafür aus, die Abgabe 
von Arzneimitteln - von Ausnahmen abgesehen -
aus Gründen der Volksgesundheit ausschließlich den 
Apotheken vorzubehalten. 

Hervorzuheben sind noch zwei Gutachten : In 
dem einen empfiehlt der Oberste Sanitätsrat eine 
Einschränkung der Verwendung von Fremdstoffen 
bei der Herstellung von Lebensmitteln auf gesund­
heitlich unbedenkliche Zusätze. Zugleich empfiehlt 
er einen Ausbau der Kennzeichnungsvorschriften 
für Lebensmittel nach Art, Qualität und Beschaffen­
heit. In dem zweiten Gutachten nimmt er zur Frage 
der Organentnahme aus Leichen zu Heilzwecken 
Stellung. 

Bei der Behandlung einzelner Spezialgebiete wur­
den Fachexperten, die nicht dem Obersten Sanitäts­
rat angehören, beigezogen. Andererseits nahmen 
einige Mitglieder des Obersten Sanitätsrates an 
Beratungen von Arbeitsausschüssen teil, wie im 
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Ausschuß betreffend Neuordnung der postpromo­
tionellen Ärzteausbildung sowie im Krankenanstal­
tenausschuß. 

Bezüglich der Kommission zur Herausgabe des 
Österreichischen Lebensmittelbuches wird auf den 
Abschnitt "Codexkommission" auf den Abschnitt 
"Lebensmittelkontrolle" und hinsichtlich der Strah­
lenschutzkommission auf den Abschnitt "Umwelt­
hygiene" verWIesen. 

Mitarbeit in Beiräten 

In der Österreichischen Studiengesellschaft für 
Atomenergie ist das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung vertreten. Sowohl im Aufsichtsrat als 

auch in den wissenschaftlichen Beiräten haben 
Ressortangehörige Gelegenheit, die Belange des 
Strahlenschutzes zu vertreten oder ihre Ansichten 
zu Problemen der Lebensmittelbestrahlung zu 
äußern. Dank der Aufgeschlossenheit dieser Organi­
sation werden die meisten Anregungen und Wünsche 
berücksichtigt. So genießen schon seit Jahren alle 
Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung vor 
ionisierenden Strahlen dienen, Priorität gegenüber 
allen anderen Aufgaben. 

Mit dem Österreichischen Normenausschuß be­
steht eine enge Zusammenarbeit. In einigen Normen­
ausschüssen arbeiten Vertreter des Bundesmini­
steriums für soziale Verwaltung aktiv mit. 
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Technischer und arbeits hygienischer Dienstnehmerschutz 

Wahrnehmung des Dienstnehmerschutzes 
Die folgenden Ausführungen geben einen Über­

blick über die soziale Lage im Bereich des Dienst­
nehmerschutzes, soweit dieser von der Arbeits­
inspektion wahrzunehmen ist. Es handelt sich 
dabei um den technischen und arbeitshygienischen 
Dienstnehmerschutz, vor allem um die Verhütung von 
Unfällen und beruflichen Erkrankungen, sowie um 
die Einhaltung der Vorschriften auf dem Gebiet des 
Verwendungsschutzes. Die Ausführungen stützen sich 
auf die Ergebnisse der Tätigkeit der Arbeitsinspektion ; 
zur Beurteilung des Aussagewertes wird einleitend 
ein kurzer Überblick über diese Tätigkeit gegeben. 

Arbeitsinspektion 
Bei den Arbeitsinspektoraten waren am Ende 

des Berichtsjahres 143.074 Betriebe zur Inspektion 
vorgemerkt ; 48.947 Betriebe, die keine Dienst­
nehmer beschäftigen, wurden in Evidenz geführt. 
Die Absiedlung von Betrieben aus engverbauten 
Stadtgebieten hat sich wohl etwas auf die Zu­
sammensetzung hinsichtlich der Betriebsarten, nicht 
aber auf die Gesamtzahl an Betrieben in diesen 
Gebieten ausgewirkt, weil an Stelle der abgewan­
derten Betriebe, insbesondere solchen der Metall­
industrie, Betriebe anderer Art, vor allem solche 
des Dienstleistungsgewerbes oder technische Büros 
neu gegründet wurden. 

In den Veränderungen, die sich bei den Arbeits­
inspektoraten im Jahre 1968 hinsichtlich der zur 
Inspektion vorgemerkten Betriebe insgesamt ergeben 
haben, kommt wohl auch die Entwicklung in der 
wirtschaftlichen Struktur in diesem Zeitraum zum 
Ausdruck. 

Der Aufstellung im Tabellenanhang, Seite 122, 
ist die Entwicklung in bezug auf die vorgemerkten 
Betriebe in einer Reihe von Betriebszweigen sowie 
die Summe aller bei den Arbeitsinspektoraten zur 
Inspektion vorgemerkten Betriebe zu entnehmen. 
Dazu ist festzustellen, daß sich die Zahl der vorge­
merkten Betriebe im Jahr 1967 um 661 verringerte 
und im Jahr 1968 um 3898 erhöhte. Die Verände­
rungen bei den vorgemerkten Betrieben im Jahr 
1968 sind der folgenden Aufstellung zu entnehmen. 

Veränderung e n  b e i  den z u r  I n spekt ion  
v o rgemerkten Betr ieben  

(1968) 
Betriebe mit 

1-4 5-19 I 20-50 über 50 Summe 

Dienstnehmern 

+ 2255 + 1688 I - 7 I - 38 I + 3898 
+ . . .  Zuwachs gegenüber 1967 
-. . .  Verringerung gegenüber 1967 

Im Jahre 1968 konnten von den Arbeitsinspektoren 
in 1 13 .224 Betrieben 1 15.718 Inspektionen durch­
geführt werden. Damit wurden 79·1 % der vorge- _ 
merkten Betriebe auf Einhaltung der zum Schutze 
der Dienstnehmer erlassenen Vorschriften und be­
hördlichen Verfügungen überprüft, gegenüber 77 % 
1m Jahre 1967. 

Betriebe 
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Zahl der inspizierten Betriebe; Prozentsatz von den vor­
gemerkten Betrieben 

Im Rahmen dieser Inspektionstätigkeit wurden 
die Belange des Dienstnehmerschutzes für 1 ,341 .067 
in den inspizierten Betrieben beschäftigte Dienst­
nehmer wahrgenommen ; davon waren 60.580 männ­
liche und 36.366 weibliche Dienstnehmer unter 
1 8  Jahren sowie 837 .419 männliche und 406.702 weib­
liche Dienstnehmer über 1 8  Jahre. 

Mi/l. Dienstnehmer 

1,3 I--!--'" -

V 
l"-V 1,2 

1, 1 

1960 65 58 .Jahr 
Durch die Inspektionstätigkeit erfaßte Dienstnehmer 

Zur -Wahrung der Belange des Dienstnehmer­
schutzes wurden außer den Betriebsbesichtigungen 
noch weitere Amtshandlungen durchgeführt. Hier 
sind vor allem die Teilnahme an kommissionellen 
Verhandlungen im Zuge der Errichtung oder Er­
weiterung von Betrieben sowie Erhebungen in 
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Angelegenheiten des Verwendungsschutzes anzu­
führen. Insgesamt wurden im Jahre 1968 von den 
Arbeitsinspektoren zur Wahrnehmung des Dienst­
nehmerschutzes im Außendienst 191 . 101 Amtshand­
lungen durchgeführt. Am Ende des Jahres 1968 
waren 204 Arbeitsinspektoren tätig, gegenüber 206 
zum Jahresende 1967. Von diesen Arbeitsinspektoren 
gehörten 73 dem höheren technischen Dienst an, 
4 waren Arbeitsinspektionsärzte, 83 gehörten dem 
gehobenen Dienst und 44 dem Fachdienst an. Unter 
diesen Bediensteten ist eine Ärztin ; ferner sind im 
höheren technischen Dienst 2,  im gehobenen Dienst 9 
und im Fachdienst 16 weibliche Inspektoren tätig 
gewesen. 

Im Durchschnitt entfielen im Berichtsjahr auf 
einen Arbeitsinspektor 936·8 Amtshandlungen. 

Amtshandlungen 

c: 
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Zahl der Amtshandlungen insgesamt und pro Organ 

Technischer und arbeitshygienischer Dienstnehmer­
schutz 

Der Fortschritt in den verschiedenen Zweigen der 
technischen Wissenschaften und dessen praktische 
Anwendung in den Betrieben sowie die modernen 
medizinischen Erkenntnisse erfordern auch eine 
entsprechende Entwicklung des Dienstnehmer­
schutzes im technischen- und arbeitshygienischen 
Bereich. Dazu bedarf es einer neuen Regelung der 
gesetzlichen Grundlagen für dieses Teilgebiet des 
Dienstnehmerschutzes in Form eines eigenen, von 
der Gewerbeordnung losgelösten Dienstnehmer­
schutzgesetzes. In dem Bericht über die Jahre 1966 
und 1967 wurden die Gründe für diese Bestrebungen 
eingehend dargelegt und im Bericht über das Jahr 
1967 auch bemerkt, daß die Bundesministerien für 
Handel, Gewerbe und Industrie sowie für Bauten 
und Technik und Interessenvertretungen der Dienst­
geber eine Neufassung der Dienstnehmerschutz­
bestimmungen im Rahmen einer neuen Gewerbe­
ordnung verlangen. Auch im Berichtsjahr wurden 
die Bemühungen um das Zustandekommen des 
Dienstnehmerschutzgesetzes fortgeführt. 

Gegen Ende des Berichtszeitraumes wurde ein 
Entwurf einer neuen Verordnung über die Verbind­
licherklärung von Önormen für Schleifkörper fertig­
gestellt. Die Bemühungen, die seit Jahren laufenden 
Arbeiten am Entwurf einer Verordnung über den 
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Schutz der Dienstnehmer und der Nachbarschaft 
beim Betrieb von Kälteanlagen abzuschließen, führ­
ten zu wesentlichen Fortschritten. Mit einer baldigen 
Neuregelung für solche Anlagen kann nunmehr 
gerechnet werden. 

Durch den technischen Fortschritt bedingt, wer­
den die Anforderungen hinsichtlich des technischen 
Dienstnehmerschutzes immer vielgestaltiger. Dies 
führt auch dazu, daß neben den Rechtsvorschriften 
auch Richtlinien und Normen als Regeln der Technik 
an Bedeutung gewinnen. 

Die Unfallverhütungskommission hat im Jahr 
1968 eine Sitzung des Plenums und eine Sitzung 
eines Fachausschusses abgehalten. 

Unfälle 
Der Arbeitsinspektion gelangten im Jahre 1968 

101 .648 Unfälle zur Kenntnis ; die Zahl der Unfälle 
ist damit gegenüber dem Jahre 1967 um 1997 Unfälle 
geringer. 425 Unfälle nahmen einen tödlichen Ver­
lauf, gegenüber 418 im Jahre 1967. 

Die Unfälle verteilten sich auf erwachsene und 
jugendliche sowie männliche und weibliche Dienst­
nehmer wie folgt : 

männliche Dienstnehmer weibliche Dienstnehmer 
Jahr über I nnter über I nnter 

18 Jahre 18 Jahre ] 8  Jahre 18 Jahre 

1 968 . . . . . . . . . . . .  84.937 4.457 1 1 .567 687 
1967 . . . . . . . . . . . .  86. 1 94 4.681 12.091 679 

Die folgende Darstellung gibt einen Überblick 
über das Unfallgeschehen in den letzten Jahren. 

Unfiille 
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Entwicklung des Unfallgeschehens 

Das in unmittelbarem Zusammenhang mit dem ' 
Betrieb stehende Unfallgeschehen weist für das 
Jahr 1968 eine rückläufige Tendenz auf, doch nahm 
die Zahl der tödlich verlaufenen Unfälle zu. Die 
Zahl der Unfälle betrug 87 .014, davon 204 tödliche, 
gegenüber 90.046 Unfälle im Jahre 1967, davon 
194 tödlichen. Die folgende Darstellung gibt einen 
Überblick über das in unmittelbarem Zusammenhang 
mit dem Betrieb stehende Unfallgeschehen in den 
Jahren seit 1960. 
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unmittelbarem Zusammenhang mit dem oder unab­
hängig vom Betrieb ist dem Tabellenanhang, 
Seite 121,  zu entnehmen. 

Nach der Zahl der Unfälle standen die Betriebs­
zweige Eisen- und Metallgewinnung und -verarbei­
tung sowie Bauwesen auch im Jahre 1968 an erster 
und zweiter Stelle. Dies gilt sowohl hinsichtlich 
der Gesamtzahl der Unfälle als auch in bezug auf 
die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
Betrieb stehenden Unfälle. Bei den tödlichen 
Unfällen war die Reihenfolge eine umgekehrte ; 
es stand das Bauwesen an erster Stelle. 

Die Zahl der im Jahre 1968 auf je 10.000 Gesamt­
unfälle in einigen Betriebszweigen entfallenden 
tödlichen Unfälle ist der folgenden Aufstellung zu 
entnehmen. 

Z a h l  der  t ö d l i c h e n  Unfälle  auf  j e  10.000 
Unfälle in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb Unfäl le  i m  g l e i chen  Betr ie b s z weig  

Die Zahl der nicht in  unmittelbarem Zusammen­
hang mit dem Betrieb stehenden Unfälle betrug 
im Jahre 1968 14.634 gegenüber 13.599 im Jahre 
1967. Bei den tödlichen Unfällen dieser Art ist eine 
leicht gegenläufige Tendenz festzustellen ; es ereig­
neten sich in diesen Jahren 221 bzw. 224 tödliche 
Unfälle. Über die Entwicklung gibt die folgende 
Darstellung Aufschluß. 

Unfiille 
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in unmittelbarem I Betriebszweig Zusammenhang Insgesamt 
mit dem Betrieb 

Elektrizitäts., Gas· und Wasser· 
versorgung . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Stein., Erdegewinnung und ·be· 
arbeitung, Glasproduktion . . .  

Bauwesen und Bauhilfsbetriebe . 
Eisen· und Metallgewinnung und 

·bearbeitung . . . . . . . . . . . . . .  . 
Holzbearbeitung . . . . . . . . . . . . .  . 
Papiererzeugung und ·bearbei. 

tung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Nahrungs· und Genußmittel. 

betriebe . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Handel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Verkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Öffentlicher Dienst . . . .  ; . . . . . . . 

45·9 59·2 

40·5 56·0 
59·3 81 ·4  

10· 1 2 1 · 1  
1 9 · 1  42·5 

14·6 15·8 

14·7 36·7 
8·94 62·6 

29·5 86·7 
40·4 55·3 

Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 23.45 4 1 . 8 1  
Die Entwicklung hinsichtlich der tödlich ver­

laufenen Unfälle, bezogen auf je 10.000 Unfälle, 
zeigt die folgende Darstellung. 
ri:;dliche Unfä."l'e je MOD O Un fälle 

Unfälle in nicht unmittelbarem Zusammenhang mit dem 180 f-----,---,---.---,--.----,;----,..--.-----. 
Betrieb 

Der Anteil der Unfälle, die nicht in unmittel­
barem Zusammenhang mit dem Betrieb standen, 
an der Gesamtzahl der Unfälle betrug im Jahre 1968 
14,4% und im Jahre 1967 13 ,1  %.  Bei den tödlichen 
Unfällen dieser Art erreichte der Anteil an der 
Gesamtzahl der den Arbeitsinspektoraten zur Kennt­
nis gelangten tödlichen Unfälle in den genannten 
Jahren 52,0 % bzw. 53,6 %, wobei es sich zu einem 
Großteil um Unfälle handelte, die sich auf dem 
Wege von und zur Arbeit ereigneten. Demnach ver­
liefen von 10 .000 mit dem Betrieb nicht in unmittel­
barem Zusammenhang stehenden Unfällen im Jahre 
1968 151 tödlich, während es im Jahre 1967 164,5 
waren. 

Die Verteilung der Unfälle in den Jahren 1967 und 
1968 auf die Ursachen-Gruppen Krafterzeugung, 
mechanische Verarbeitung, sonstige Verarbeitung, 
Transportmittel, verschiedene Arbeitsverrichtungen, 
sonstige bzw. unbekannte Ursachen und nicht in 
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In nicht unmittelbarem Zusammenhang mit dem 

Betrieb 
Insgesamt 
In unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb 

Rate der tödlichen Unfälle 
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Aus der obigen Darstellung ist zu entnehmen, daß 
die Zahl der tödlichen Unfälle, die in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem Betrieb standen, bezogen 
auf je 10.000 Unfälle dieser Art in den letzten Jahren 
nur eine geringe Zunahme erfahren hat. Bei den 
nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
Betrieb stehenden Unfällen ergab sich gegenüber 
dem Vorjahr eine erhebliche Verringerung. 

Unfall  v e r h ü tung 

Veränderungen in  den Betrieben, die aus Gründen 
der Anpassung an den technischen Fortschritt oder 
infolge der strukturellen Änderungen in der Wirt­
schaft notwendig werden, schaffen meist auch vom 
Standpunkt des Dienstnehmerschutzes günstigere 
Arbeitsbedingungen. Mit Rücksicht auf die Mannig­
faltigkeit der technischen Einrichtungen und deren 
Herkunft aus verschiedenen Ländern hat das 
europäische Sicherheitsniveau auch einen Einfluß 
auf die Sicherheitsrnaßnahmen in österreichischen 
Betrieben. Es kann daher die Entwicklung im 
Inland nicht losgelöst von der europäischen Ent­
wicklung in dieser Beziehung beurteilt werden. Die 
sicherheitstechnischen Erfahrungen des Auslandes 
sind unter Anwendung der eigenen Maßstäbe zu 
prüfen und darnach die gebotenen Entscheidungen 
zu treffen. Dies kann unter Umständen auch zu ab­
weichenden Auffassungen führen ; als Beispiel sei 
hier das Reinigen von Hochspannungszellen unter 
Spannung mit Hilfe besonders ausgestatteter Staub­
sauger angeführt, bei dessen Beurteilung in sicher­
heitstechnischer Hinsicht mit Rücksicht auf die 
in Österreich bestehenden anderen Möglichkeiten 
eine ablehnende Haltung eingenommen wurde. 

Schutzmaßnahmen an einzelnen Einrichtungen 
erfordern immer wieder eingehende Prüfungen und 
besondere Veranlassungen. Aus einer Reihe von 
Fällen sollen hier einige Beispiele angeführt werden ; 
so das Bemühen um eine Klarstellung über die bei 
in Verwendung stehenden Pressen notwendigen 
Schutzmaßnahmen, um zusätzliche Vorkehrungen, 
die sich auf Grund eines tödlichen Unfalles an einem 
Hublader als notwendig erwiesen haben, oder um 
geeignete Schutzmaßnahmen an einer speziellen 
Textilmaschine, deren konstruktive Lösung mit 
erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist. Auch 
über Verbesserungen bei verschiedenen Betriebs­
mitteln ist zu berichten, wie über den Einsatz von 
Bolzensetzgeräten mit Kolben, bei denen die Nach­
teile der bisher verwendeten Bolzenschußgeräte, die 
schon wiederholt zu schweren oder gar tödlichen 
Unfällen führten, weitgehend vermieden werden. 

Bei den Unfällen durch Einwirkung des elektri­
schen Stromes war im Berichtsjahr gegenüber dem 
Jahr vorher ein Rückgang der tödlichen Unfälle 
festzustellen ; es ereigneten sich 1 5  derartige Unfälle 
gegenüber 27 im Jahre 1967 . Der Wegfall der 
Wasserleitung als Schutzerder infolge der Verlegung 
von nichtmetallischen Rohrleitungen erforderte in 
vielen Betrieben eine Änderung der Schutzmaß­
nahmen gegen zu hohe Berührungsspannung. 
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Die Änderung der Arbeitsweise hat meist auch 
Verbesserungen in bezug a�f den Dienstnehmer­
schutz zur Folge. Beispiele hiefür sind die Mechani­
sierung und Umstellung auf Fernbedienung bei der 
Beschickung und beim Abstich in einem Stahlwerk 
sowie die Automatisierung des Transports und des 
Wiegevorganges in einem Betonwarenerzeugungs­
betrieb. In einem chemischen Betrieb führten die 
Erfahrungen anläßlich eines größeren Unfallereignis­
ses zu eingehenden Schutzmaßnahmen. Beim Trock­
nen eines Produktes dieses Betriebes kann durch 
örtliche Überhitzung eine Zersetzung eintreten, wo­
durch giftige Gase entstehen. Um jede Überhitzung 
auszuschließen, wurde eine Temperaturüberwa­
chungsanlage eingerichtet, die bei Überschreiten 
einer bestimmten Temperatur, die unterhalb der 
kritischen liegt, Alarm gibt und bei Erreichen der 
kritischen Temperatur die Anlage selbsttätig ab­
schaltet sowie alle Vorkehrungen einleitet, um 
Schäden zu verhüten. 

Durch Anwendung des elektrostatischen Lackier­
verfahrens konnten mehrere Betriebe im Vergleich 
zum herkömmlichen Spritz verfahren bedeutende 
Lackeinsparungen und Einsparungen an Arbeitszeit 
erzielen und damit für die Dienstnehmer wegen des 
bei diesem Verfahren naturgemäß viel geringeren 
Anfalles von überschüssigen Lacknebeln bessere 
Arbeitsbedingungen schaffen. Es verfügen auch 
immer mehr Kraftfahrzeugreparaturwerkstätten 
über eigene Lackier- und Trockenanlagen, sodaß das 
früher häufig zu beobachtende verbotswidrige 
Spritzen von Fahrzeugen in den Werkstätten räumen 
zunehmend unterbleibt. 

Wie aus der Aufstellung auf Seite 79 hervorgeht, 
ist im Betriebszweig Bauwesen und Bauhilfsbetriebe 
die Zahl der in unmittelbarem Zusammenhang mit 
dem Betrieb stehenden, auf je 10.000 Unfälle ent­
fallenden tödlichen Unfälle sehr hoch. Sie betrug 
im Berichtsjahr 59,3 gegenüber 45,9 im Jahr vorher, 
wobei der Gesamtwert 23,45 bzw. 2 1 ,58 betrug. 
Daraus geht die Notwendigkeit besonderer An­
strengungen hervor, um in diesem Betriebszweig 
die Sicherheit bei der Arbeit zu erhöhen. Beim 
Bau von Gräben und Künetten mußte auch im 
Berichtszeitraum häufig das Fehlen von ausreichen­
den Maßnahmen festgestellt werden, die den Ein­
sturz von Erdrnassen verhindern. Es ereigneten 
sich aus diesem Grunde 6 tödliche Unfälle gegen­
über 8 im Jahre 1967. Auch die fehlende oder unzu­
reichende Sicherung von erhöhten Standplätzen 
führte vielfach zu Beanständungen. Die Zahl der 
tödlichen Unfälle im Bauwesen und in den Bauhilfs­
betrieben durch Sturz oder Absprung betrug ebenso 
wie im Vorjahr 20. Es waren dies im Jahre 1968 
64,5% aller tödlich verlaufenen Unfälle dieser Art. 
Auch der Anteil der durch Einwirkung des elektri­
schen Stromes verursachten tödlichen Unfälle an 
der Gesamtzahl dieser Unfälle im Bauwesen und bei 
den Bauhilfsbetrieben war im Berichtsjahr immer 
noch ein erheblicher ; er betrug 33% gegenüber 
44,5% im Jahre 1967. 

Durch einen innerhalb einer Stadt gelegenen 
Berg wird ein Fußgänger- und Radfahrertunnel 
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hergestellt. Der Vortrieb erfolgt nicht wie üblich 
durch Sprengungen sondern mit einer Stollenvor­
triebsmaschine, wodurch sich hinsichtlich des Dienst­
nehmerschutzes wesentliche Vorteile ergeben. Auf 
der Baustelle für ein großes Wasserkraftwerk im 
Gebirge wurde der Lawinenwarndienst durch be­
sondere Vorkehrungen verbessert. So wurde zum 
Schutz der beim Bau des Kraftwerkshauses Be­
schäftigten vor einem durch den Lawinenwarndienst 
nicht vorhersehbaren Lawinenabgang eine Warn­
anlage eingerichtet, um den Beschäftigten eine 
rechtzeitige Flucht zu ermöglichen. Ferner wurde 
der Lawinenwarndienst mit einem Lawinensuch­
gerät und mit Signalmagneten ausgerüstet. Von 
Lawinen verschüttete Personen, die einen Signal­
magnet bei sich tragen, können mit Hilfe des Such­
gerätes in kürzester Zeit aufgefunden werden. Auch 
wurde für die im lawinengefährdeten Bereich Be­
schäftigten ein Kurs über die Bergung von Lawinen­
verschütteten und über erste Hilfemaßnahmen für 
solche abgehalten. 

Beim Bau von Mineralölfernleitungen treten 
besondere Probleme hinsichtlich der Belange des 
Dienstnehmerschutzes dadurch auf, daß die Bau­
arbeiten sich im allgemeinen auf einen relativ 
kurzen Zeitraum erstrecken und mit einem Groß­
einsatz von Arbeitsgeräten durchgeführt werden. 
Durch Österreich führen bereits zwei derartige 
Leitungen, für die Verlegung einer dritten wurden 
im Berichtsjahr die Vorbereitungsarbeiten durchge­
führt. Die bei den bisherigen Arbeiten dieser Art 
in bezug auf den Dienstnehmerschutz gewonnenen 
Erfahrungen werden bei den kommenden Arbeiten 
nutzbringend anzuwenden sein ; zu diesem Zwecke 
wurde eine Aussprache mit Vertretern des Unter­
nehmens, der in Betracht kommenden Arbeits­
inspektorate sowie sonstiger Stellen durchgeführt. 

Von besonderer Bedeutung für den Schutz 
der Gesundheit der Dienstnehmer sind Maß­
nahmen zur Verbesserung der Staubsituation in den 
Granitbetrieben. Für das sogenannte Stocken wer­
den bereits weitgehend geeignete Geräte, wie der 
"Schärdinger Topf", verwendet, mit denen eine 
Absaugung des bei den Arbeiten anfallenden Staubes 
erreicht wird. Anders ist es hingegen bei den übrigen 
Arbeitsvorgängen in der Steinbearbeitung ; so er­
wiesen sich beispielsweise bei den Keillochhämmern 
die bisher von der Industrie angebotenen Geräte 
als ungeeignet. Dies gilt insbesondere für die 
Bearbeitung des Materials des Schremser Gebietes. 
Bei einem Hartgestein- und Großschotterwerk mit 
hoher Silikoserate, in dem die Absaugung des 
Staubes nicht zu dem gewünschten Erfolg führte, 
wird nun der silikosegefährliche Staub durch Be­
sprühen mit Wasser an der Entstehungsstelle nieder­
geschlagen. Damit konnte eine wirksamere Staub­
bekämpfung erreicht werden ; an der Verbesserung 
der Entstaubungsmaßnahmen wird noch gearbeitet. 

Zur günstigeren Gestaltung der Arbeitsbedingun­
gen tragen auch Maßnahmen zur besseren Belüftung 
und Beleuchtung der Arbeitsräume bei. So wurden 
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durch Umbau bestehender Betriebsobjekte sowie 
durch Einbau von Klimaanlagen in Betrieben ver­
schiedener Art, besonders in Kaufhäusern und 
Banken, wesentliche Verbesserungen erzielt. Aller­
dings müssen solche Anlagen von Fachleuten erstellt 
sowie regelmäßig gewartet und überprüft werden. 
Hinsichtlich der künstlichen Beleuchtung ist darauf 
hinzuweisen, daß mit dem Erscheinen der von der 
österreichischen lichttechnischen Arbeitsgemein­
schaft ausgearbeiteten "Richtlinien für die Innen­
raumbeleuchtung" im August 1968, bei deren 
Ausarbeitung auch die Arbeitsinspektion mitgewirkt 
hat, nun erfreulicherweise österreichische Beleuch­
tungsstärkeempfehlungen für die verschiedenen Be­
triebszweige zur Verfügung stehen. Die Entwicklung 
in Kaufhäusern, die an sich vorhandene natürliche 
Belichtung durch den Verbau von Auslagen und 
durch Dekorationen weitgehend zu beeinträchtigen, 
ist vom Standpunkt des Dienstnehmerschutzes un­
erwünscht. 

Ein besonderes Interesse besteht am Schutz vor 
Larmeinwirkung ; hier muß den Maßnahmen an den 
Arbeitsräumen und Betriebseinrichtungen unbedingt 
der Vorzug gegenüber den persönlichen Schutzmaß­
nahmen gegeben werden. Auf den vielen kleinen 
Baustellen bei der Rohr- und Kabelverlegung in den 
größeren Städten hat sich die Lärmentwicklung 
durch Kompressoren sowie Bohr- und Abbruch­
hämmer als besonders aktuell erwiesen. Während 
bei dieselbetriebenen Kompressoren Schallpegel­
werte bis 88 dB (A) gemessen wurden, erreichen die 
Hämmer Werte bis 95 dB (A). Wegen seines großen 
Anteiles an höheren Frequenzen wird dieser Lärm 
als besonders unangenehm eml'funden. Zum Lärm 
der Kompressoren kommen weiters die für größere 
Tiefbaustellen heute unentbehrlichen Rammen sowie 
die Pfahl bohr- und Schlitzwandgeräte, deren Schall­
pegelwerte über 90 dB (A) liegen. Der Schutz vor 
diesen Lärmeinwirkungen muß weitgehend durch 
entsprechende Lärmbekämpfungsmaßnahmen an den 
Störquellen selbst getroffen werden. Die bereits 
erprobten technischen Maßnahmen, wie Kapselung 
oder Verwendung von Schalldämpfern, durch die 
bei den Druckluftgeräten die Schallpegelwerte 
wesentlich gesenkt werden können, wurden bisher 
nicht in dem gebotenen Umfang eingesetzt. Hier 
bahnt sich nun eine begrüßenswerte Änderung inso­
fern an, als auf die Baulärmbekämpfung schon bei 
Vergabe der Bauaufträge Einfluß genommen wird. 
So zeichnet sich bereits die zunehmende Verwendung 
von schallgedämpften Kompressoren und Preßluft­
werkzeugen ab. Es ist anzunehmen, daß diese Ent­
wicklung anhalten und dazu führen wird, den bisher 
als unvermeidlich angesehenen Baustellenlärm vor 
allem im innerstädtischen Bereich auf ein erträgliches 
Ausmaß zu verringern. 

Bei den Betriebsbesichtigungen der Arbeits­
inspektoren ergaben sich im Berichtsjahr 166.901 Be­
anständungen, die technische oder arbeitshygieni­
sche Mängel betrafen. Die Zahl der Beanständungen 
ist gegenüber dem Vorjahr um 2059 größer ; im 
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Durchschnitt ergaben sich jedoch 1 ,44 Beanständun­
gen pro Inspektion gegenüber 1 ,5 1  im Jahre 1967 . 
Damit hat sich in den Jahren 1966 bis 1968 die Zahl 
der im Durchschnitt auf eine Inspektion entfallenden 
Beanständungen von 1 ,65 auf 1 ,44 verringert. Zur 
Vorbeugung gegen künftige Unfälle sowie zur 
Klärung des Unfallgeschehens wurden 4629 Unfalls­
erhebungen selbständig durchgeführt ; überdies 
haben Arbeitsinspektoren an 27 kommissionellen 
Unfallserhebungen teilgenommen. Der Förderung 
der einheitlichen Wahrnehmung der Belange des 
technischen und arbeitshygienischen Dienstnehmer­
schutzes durch die Arbeitsinspektion dienen in 
besonderer Weise auch die allj ährlich stattfindenden 
Konferenzen der Amtsvorstände der Arbeitsinspek­
tion. Auf der Konferenz im Jahr 1968 wurden vor 
allem Fragen im Zusammenhang mit der Hand­
habung des Arbeitsinspektionsgesetzes und der All­
gemeinen Dienstnehmerschutzverordnung sowie 
Probleme des Maschinenschutzes und des Dienst­
nehmerschutzes bei Ausführung von Bauarbeiten 
sowie bei bestimmten Anlagen eingehend erörtert. 

Wie schon in den vorangegangenen Berichten 
dargestellt wurde, ist die Verhütung von Unfällen 
und Berufskrankheiten eine Gemeinschaftsaufgabe, 
deren Durchführung dem Dienstgeber durch die Mit­
wirkung eines größeren Personenkreises erleichtert 
werden soll. Hier ist vor allem die Tätigkeit der 
Sicherheitstechniker anzuführen, deren Wirken noch 
viel zu wenig anerkannt wird. Erfreulich ist die 
von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt ein­
geführte Ausbildung von Sicherheitstechnikern in 
Grundlehrgängen, in denen die Grundsätze für die 
vielgestaltige Tätigkeit dieser Fachkräfte vermittelt 
werden. Um die weitere Entwicklung auf dem 
Gebiete des Dienstnehmerschutzes zu fördern, er­
weist es sich als notwendig, der Tätigkeit der sicher­
heitstechnischen Dienste und von Sicherheitsver­
trauenspersonen in den Betrieben besondere Auf­
merksamkeit zuzuwenden. 

Berufskrankhei  t e n  

Im Jahre 1968 wurden der Arbeitsinspektion 
682 Dienstnehmer gemeldet, die an einer Berufs­
krankheit im Sinne der sozialversicherungsrechtlichen 
Bestimmungen erkrankten. Außerdem gelangten 
10 Todesfälle zur Kenntnis, deren Ursache in einer 
Berufskrankheit gelegen war ; es handelte sich um 
9 Fälle von Silikose bzw. Siliko-Tuberkulose und 
um eine Bleierkrankung. In allen diesen Fällen hatte 
das Leiden bereits viele Jahre bestanden ; es war 
durch langjährige Tätigkeit, die mit einer Qua.cz­
staub- bzw. Bleiexposition verbunden war, erworben 
worden . Die entsprechenden Zahlen für 1967 waren 
958 Erkrankungs- und 1 1  Todesfälle. 

Die Verteilung der Fälle von Berufskrankheiten, 
soweit sich im Jahr 1968 mehr als 10 Fälle ereigneten, 
ergibt sich aus der folgenden Aufstellung, die auch 
die entsprechenden Zahlen für 1967 enthält, in 
denen jedoch die Todesfälle inbegriffen sind. 
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F ä l l e  v on B erufskrankh e i t e n  

Durch Lärm verursachte Schwerhörig-
keit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Hauterkrankungen . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Staublungenerkrankungen . . . . . . . . . .  . 
Kohlenoxydvergiftungen . . . . . . . . . . . .  . 
Infektionskrankheiten . . . . . . . . . . . . .  . 

1968 1967 

359 ') 
149 ') 
96 1) 
18 
17 

634 
124 

85 
47 
15 

') In den Ausführungen zu den betreffenden Berufskrank­
heiten wird auch zu der zahlenmäßigen Verschiebung 
Stellung genommen. 

Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung 
bei den Berufskrankheiten insgesamt und bei den 
häufigeren Erkrankungsarten in den Jahren 1960 
bis 1968. 
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Durch Lärm verursachte Schwerhörigkeit 

Berufserkrankungen 

Mit 359 Fällen stehen unter den Berufskrankheiten 
Gehörschädigungen durch Lärm zahlenmäßig an 
erster Stelle. Der erhebliche Rückgang an Erkran­
kungen gegenüber 1 967 erklärt sich ebenso wie der 
frühere Anstieg aus der Zielsetzung der Unter­
suchungstätigkeit der Lärmbekämpfungsstelle der 
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt. Galt diese 
zunächst den am meisten lärmgefährdeten Betrieben 
bzw. Dienstnehmern, so werden nun Untersuchungen 
auch in anderen, weniger lärmintensiven Betrieben 
durchgeführt. 

Die Verteilung der gemeldeten Gehörschäden auf 
die einzelnen Betriebszweige ist aus nachstehender 
Darstellung ersichtlich.  
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Für die soziale Bedeutung der Lärmschwerhörig­
keit ist unter anderem maßgebend, in wievielen 
Fällen sie eine Minderung der Erwerbsfähigkeit im 
versicherungsrechtlichen Sinne zur Folge hat. Dieser 
Anteil liegt, wie einer Statistik der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt zu entnehmen ist, bei etwa 
20 % aller Gehörschäden. 

Die Gehörschädigungsrisken in den einzelnen 
Betriebsklassen kommen in dem perzentuellen Anteil 
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Die Darstellung zeigt die Abhängigkeit des Prozent­
satzes an Geschädigten vom durchschnittlichen Lärm­
pegel. Der Sprung in der Zahl der Geschädigten zwi­
schen den Betriebsklassen II, IV, VI, VII und XI 
einerseits und den Klassen III, IX, XIII, XIV und 
XVII anderseits bei nur geringem Lärmpegelunter­
schied ist nach Ansicht der Otologen auf die unter­
schiedliche Frequenzzusammensetzung des Lärmes 
zurückzuführen ; in der erstgenannten Gruppe sind 
Schmalbandgeräusche vorherrschend, in der zweiten 
hingegen Breitbandgeräusche, die sich auf das Hör­
vermögen weniger schädigend auswirken. 

Der geringe Prozentsatz an Gehörgeschädigten 
in der Betriebsklasse XVII, die mit einem durch­
schnittlichen Lärmpegel von 86 dB (A) aufscheint, 
läßt den Schluß zu, daß unter einem Wert von 
85 dB (A), der international auch als Grenzwert 
angegeben wird, eine Lärmschwerhörigkeit nicht mehr 
zu erwarten ist. 

Be· He· 
triebs· 

Detriebszwcig 
t.riebs-

Detriebszweig klasse klasse 
Nr. Nr. 

IV Stein., Erdegewin. VII Holzbearbeitung 
nung und ·bearbei· IX Textilbetriebe 
tung, Glasproduktion X Bekleidungsbetriebe 

V Bauwesen und Bau· XI Papiererzeugung 
hilfsbetriebe und ·bearbeitung 

VI Eisen- und Metall- XIII Chemische Produk-
gewinnung und tion 
-bearbeitung 

Verteilung der Gehörschäden auf Betriebszweige 

der Hörschäden an der Gesamtzahl der Untersuchten 
zum Ausdruck. Eine Gegenüberstellung dieser Werte 
mit den durchschnittlichen Lärmintensitäten zeigt 
die diesbezüglichen Zusammenhänge. Die Lärmbe­
kämpfungsstelle der Allgemeinen Unfallversicherungs­
anstalt hat ihr Untersuchungsmaterial in dieser 
Hinsicht ausgewertet ; die Ergebnisse sind nach­
stehend wiedergegeben. 

Be- Be-
triebs-

Betriebszweig 
triebs-

Betriebszweig klasse klasse 
Nr. Nr. 
II Bergbau VII Holzbearbeitung 

III Elektrizitäts- ,  Gas- IX Textilbetriebe 
und Wasserversor- XI Papiererzeugung und 
gung -bearbeitung 

IV Stein-, Erdegewin- XIII Chemische Produk-
nung und -bearbei- tion 
tung, Glasproduktion XIV N ahrungs- und Ge-

VI Eisen- und Metall- nußmittelbetriebe 
gewinnung und XVII Verkehr 
-bearbeitung 

Zusammenhang zwischen Lärmpegel und Gehörschäden 

Auch im Berichtsjahrwarendie Organe der Arbeits­
inspektion weiterhin bemüht, durch aufklärende 
Tätigkeit mehr Verständnis seitens der Dienstnehmer 
für das Tragen von Gehörschutzmitteln in Lärm­
betrieben zu erreichen. Über Anregung der Arbeits­
inspektion hat die Universitäts-Ohrenklinik in Wien 
die Aufgabe übernommen, durch audiologische Be­
obachtung lärmgeschädigter Dienstnehmer zu prü­
fen, ob sich trotz konsequentem Tragen von Gehör­
schutzmitteln eine Lärmschädigung weiterentwickelt ; 
diese Frage ist besonders in jenen Fällen von Be­
deutung, in denen die Maßnahme eines Arbeitsplatz­
wechsels in Betracht gezogen wird. 

Mit 149 Fällen stehen die beruflich verursachten 
Hauterkrankungen hinsichtlich der Häufigkeit an 
zweiter Stelle ; sie sind gegenüber dem Vorjahr 
zahlenmäßig etwas angestiegen. Die Erkrankungen 
verteilen sich hauptsächlich auf die Betriebszweige 
Stein- ,  Erdegewinnung und -bearbeitung, Glas-
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produktion, Bauwesen und Bauhilfsbetriebe, Eisen­
und Metallgewinnung und -bearbeitung, Holzbear­
beitung und Körperpflege_ Ihrem Charakter nach 
handelt es sich bei den Hauterkrankungen wie bisher 
im allgemeinen um Erscheinungsformen des Ekzems, 
wobei bemerkenswert ist, daß die leichteren Fälle 
überwiegen, die sich meist als primäre Reaktionen 
der Haut auf schädigende bzw. sensibilisierende . 
Arbeitsstoffe darstellen. Die größere Zahl von Haut­
erkrankungen gegenüber dem Vorjahr erklärt sich 

Erkr a n ku ngen 

50 

3 0  

1 0  

I V  V VI  XIII 

Der Haul'tanteil von etwa 66% der Erkrankungs­
fälle entfällt auf die Granitindustrie und den Stollen­
bau. Es wurde daher auf die ärztliche Überwachung 
staubgefährdeter Dienstnehmer in Betrieben dieser 
Art besonders geachtet. Vor allem wurde von den 
Arbeitsinspektoraten größter Wert darauf gelegt, 
daß sich in den Granitbetrieben alle staubgefährdeten 
Dienstnehmer den Röntgenreihenuntersuchungen 
unterziehen. Bei der letzten Untersuchungsaktion 
konnten dadurch etwa 90% der Staubgefährdeten 
erfaßt und bisher unbekannte Silikosen bei Dienst­
nehmern festgestellt werden, die längere Zeit den 
Untersuchungen ferngeblieben waren. Hierin ist auch 
ein Grund für das Ansteigen der Silikose in der Stein­
bearbeitung zu erblicken. Im Hinblick auf diese 
Ergebnisse wurden in den Granitbetrieben umfang­
reiche staubtechnische Untersuchungen veranlaßt, 
um die Schwerpunkte der Staubentwicklung bzw. 
Staubgefährdung zu ermitteln und entsprechende 
Maßnahmen in die Wege leiten zu können. 

Auf Grund neuer Erkenntnisse über die biolo­
gischen Auswirkungen von Asbeststaub, die an läßlich 
einer 1968 abgehaltenen internationalen Konferenz 
über dieses Thema in Dresden von mehreren Vor­
tragenden mitgeteilt wurden, muß der Asbeststaub­
gefährdung ein besonderes Augenmerk zugewendet 
werden. Nach den auf der Konferenz vertretenen 
Ansichten kommt dem Asbeststaub in viel höherem 
Ausmaß als bisher angenommen wurde die Eigenschaft 
zu, abgesehen von einer langsam verlaufenden schwie­
lenförmigen Umgestaltung des Lungengewebes bös­
artige Neubildungen in den Lungen und am Rippen­
fell zu verursachen. Die Röntgenaufnahmen asbest­
staubgefährdeter Dienstnehmer wurden unter diesen 
Aspekten überprüft. Es wurden zwar keine krebs­
artigen Erkrankungen dieser Art festgestellt, doch 
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aus dem Meldungszuwachs solcher erstmaliger Reak­
tionen, wogegen jene Fälle, die zum Wechsel des 
Berufes zwangen, zahlenmäßig praktisch gleichge­
blieben sind. 

Die Zahl der 1968 gemeldeten Staublungenerkran­
kungen (Silikosen einschließlich Siliko-Tuberkulosen) 
betrug 96. Ihre Verteilung auf die einzelnen Betriebs­
zweige ist nachstehender Darstellung zu entnehmen ; 
sie zeigt die derzeitigen Silikoseschwerpunkte. 

Be- Be-
triebs- BetJiebszwelg trlebs- Betriebszweio; klasse klasse 

Nr. Nr. 
IV Stein-, Erdegewin- VI Eisen- und Metall-

nung und -bearbei- gewinnung und 
tung, Glasproduktion -bearbeitung 

V Bauwesen und Bau- XIII Chemische Produk-
hilfsbetriebe tion 

Häufigkeit von Silikoseerkrankungen 

fanden sich bei einigen langjährig Exponierten Lun­
genveränderungen im Sinne einer beginnenden 
Asbestose. Asbeststaubgefährdungen bestehen, abge­
sehen von der bergmännischen Gewinnung von Asbest, 
vor allem bei seiner textilen Verarbeitung, bei der 
Herstellung von Asbestzementprodukten sowie bei 
der Verwendung von Asbest zu Isolierzwecken. Da 
Isolierarbeiten mit Asbest mit einem erhöhten ge­
sundheitlichen Risiko verbunden sind, ist es not­
wendig, die mit solchen Arbeiten beschäftigten Dienst­
nehmer zu erfassen und gesundheitlich überwachen 
zu lassen. 

Vergiftungen durch CO stehen in bezug auf Häu­
figkeit unter den Berufskrankheiten an vierter Stelle. 
Im Vergleich zum Vorjahr ist ihre Zahl wesentlich 
geringer, doch sind, wie die Erfahrung zeigt, CO­
Vergiftungen zahlenmäßig großen Schwankungen 
unterworfen. Nach wie vor dominieren als Ursache 
unfallartige Ereignisse ; schwere oder bleibende ge­
sundheitliche Schäden wurden in keinem der gemelde­
ten Fälle beobachtet. 

Die Erkrankungen durch Blei und organische 
Lösungsmittel beschränkten sich auch weiterhin nur 
auf wenige, überwiegend leichte Fälle. Zieht man den 
breiten und vielfältigen Anwendungsbereich dieser 
Stoffe in Gewerbe und Industrie in Betracht, ist die 
geringe Zahl an Erkrankungen als beachtlicher Erfolg 
technischer und arbeitshygienischer Maßnahmen zu 
werten. 

Weitere  arbe i t shygieni s c he B e l a n g e  

Der Gesundheitszustand gefährdeter Dienstnehmer 
wird, soweit dies nach den Dienstnehmerschutzvor-
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schriften vorgeschrieben ist, ärztlich überwacht. 
Der Stand an Überwachungsärzten, die vom Bun­
desministerium für soziale Verwaltung für solche 
Untersuchungen ermächtigt wurden, betrug im 
Jahre 1 968 1 19 .  Für den Bereich der Gesundheits­
gefährdung durch Staub- oder Lärmeinwirkung wer­
den die ärztlichen Untersuchungen von der Öster­
reichischen Staub (Silikose) -Bekäm pfungsstelle bzw. 
von der Lärmbekämpfungsstelle durchgeführt. Für 
die gesundheitliche Betreuung der Dienstnehmer ist 
auch die Tätigkeit der Betriebsärzte von wesentlicher 
Bedeutung. Nach Erhebungen der Arbeitsinspektora­
te ist in 31 1  Betrieben ein Betriebsarzt tätig ; in 
30 Betrieben steht der Arzt dem Unternehmen haupt­
beruflich zur Verfügung. Etwas mehr als ein Drittel 
der Betriebe mit betriebsärztlichen Diensten ent­
fallen auf die Eisen- und Metallgewinnung und 
-bearbeitung. Die Arbeitsinspektion ist im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten bemüht, auf den weiteren Ausbau 
betriebsärztlicher Dienste hinzuwirken. Im Interesse 
der weiteren Entwicklung des Dienstnehmerschutzes 
wird die Einrichtung betriebsärztlicher Dienste im 
Sinne der diesbezüglichen Empfehlung der Inter­
nationalen Arbeitsorganisation als vordringlich er­
achtet. 

Entsprechend der zunehmenden Bedeutung der 
Arbeitsphysiologie werden immer häufiger Fragen 
aus diesem Gebiete an die Arbeitsinspektion heran­
getragen. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, 
daß die im Jahre 1967 eingeleitete Untersuchung des 
Arbeitswissenschaftlichen Institutes der Technischen 
Hochschule in Wien zur Ermittlung von Grenzwerten 
für die Last beim händischen Transport von Lasten 
unter besonderer Berücksichtigung des Kreislauf­
verhaltens im Berichtsjahr durchgeführt und Ende 
1968 vor dem Abschluß standen. Die Ergebnisse die­
ser Untersuchung werden auszuwerten und besonders 
daraufhin zu prüfen sein, ob sich aus ihnen Grund­
sätze ableiten lassen, die zu einer Weiterentwicklung 
im Sinne des von der Allgemeinen Konferenz der 
Internationalen Arbeitsorganisation im Jahr 1967 
beschlossenen Übereinkommens (Nr. 127) über die 
höchstzulässige Traglast für einen Arbeitnehmer und 
der Empfehlung (Nr. 120) im gleichen Gegenstande 
führen können. 

Zur einheitlichen Wahrnehmung der Aufgaben der 
Arbeitsinspektionsärzte wurde im Berichtsjahr eine 
Besprechung mit diesen Ärzten abgehalten, bei der 
zahlreiche Fragen aus dem weitgezogenen Arbeits­
bereich erörtert wurden, so auch die technischen 
und industriellen Entwicklungstendenzen in bezug 
auf ihre arbeitshygienische Bedeutung. In dieser 
Sicht verdient die Kunststoffchemie wegen der Viel· 
zahl chemischer Substanzen, die als Ausgangsmateria­
lien oder als Zuschlagsstoffe für Kunststoffe ver­
wendet werden, besondere Aufmerksamkeit. 

Verwendungsschutz 

Für den Bereich des Verwendungsschutzes erfolgt 
die Darstellung der sozialen Lage auf Grund der 

Auswertung der diesbezüglichen Erfahrungen der 
Arbeitsinspektion, insbesondere der Beanständungen 
wegen Nichteinhaltung gesetzlicher Schutzvorschrif­
ten. Es handelt sich hier vor allem um jene Dienst­
nehmergruppen, die eines besonderen Schutzes be­
dürfen ; dies sind Kinder, Jugendliche und weibliche 
Dienstnehmer. Von der letztgenannten Gruppe sind 
noch jene Dienstnehmerinnen besonders zu erwähnen, 
die unter die Bestimmungen des Mutterschutz­
gesetzes fallen. Ferner um Fragen des Lehrlings­
schutzes, des Arbeitszeitschutzes, des Bäckerei­
arbeiterschutzes, der Sonn- und Feiertagsruhe und 
der Heimarbeit. Im Jahre 1968 ergaben sich bei 
Amtshandlungen der Arbeitsinspektoren 13.538 Be­
anständungen auf dem Gebiet des Verwendungs­
schutzes ; im Jahre 1967 waren es 14.929. 

B e s c h äftigung j ugendl i cher D i e n s t n e h m e r  

Auf dem Gebiet der Kinderarbeit ergaben sich 
79 Beanständungen, davon allein 56 in Betrieben 
des Gast- und Schankgewerbes. Von den 307 festge­
stellten oder ermittelten Fällen verbotener Nacht­
arbeit Jugendlicher entfielen 1 64 auf den genannten 
Betriebszweig und 128 auf Nahrungs- und Genuß­
mittelbetriebe. 

Als unbefriedigend sind die Verhältnisse bei der 
Beschäftigung Jugendlicher in den Betrieben des 
Gast- und Schankgewerbes zu bezeichnen. Durch das 
Zusammenwirken der interessierten Stellen konnte 
zwar in den letzten Jahren eine leichte Besserung 
erreicht werden, die in einem Zurückgehen der Zahl 
der ermittelten Übertretungen zum Ausdruck kommt ; 
doch kann von einer grundlegenden Änderung nicht 
gesprochen werden. 

Be mängelungen hinsi c h t l i c h  der  A r b e i t s z e i t  
von  Lehrl ing e n  

Jahr 

1968 . . . . . . . . . . . .  . 
1967 . . . . . . . . . . . .  . 
1966 . . . . . . . . . . . .  . 

Gesamtzahl 

1 .658 
2.254 
2.390 

davon im Gast- und 
Schankgewerbe 

485 
469 
578 

Neue Probleme ergaben sich bei der Ausbildung 
von Lehrlingen in Selbstbedienungsläden, deren Zahl 
ständig zunimmt. Bei Läden dieser Art muß nach 
Ansicht der Arbeitsinspektion geprüft werden, ob sie 
als geeignete Ausbildungsstätte für kaufmännische 
Lehrlinge anzusehen sind. Unter Umständen kann 
in diesen Betrieben während der Lehrzeit nicht jenes 
Wissen und Können vermittelt werden, das für die 
Lehrlingsausbildung erforderlich ist. 

Im Berichtsjahr wurden von der Arbeitsinspektion 
im Rahmen der Inspektionstätigkeit insgesamt 
60.580 männliche und 36.366 weibliche Jugendliche 
erfaßt ; im Vorjahr waren es 62.479 und 37.401 .  

Auf dem Gebiet des Lehrlingsschutzes ergaben sich 
4130 Beanständungen gegenüber 5014 im Vorjahr. 
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Lehrlingsschutz ; Beanständungen 

B e s ch äftigung w e i b l i c h e r  D i enstnehmer  
Auf die Unterschiede hinsichtlich der Regelung 

des Verbotes der Nachtarbeit von Frauen in den 
Internationalen Übereinkommen (Nr. 4 und 89) 
und in der Arbeitszeitordnung wurde bereits in den 
Berichten über die soziale Lage in den Vorjahren hin­
gewiesen. Eine gesetzliche Neuregelung über die 
�achtarbeit der Frauen trägt den Forderungen dieser 
Ubereinkommen Rechnung. 

Im Jahre 1968 wurden 71 Fälle ungesetzlicher 
Nachtarbeit von Arbeiterinnen festgestellt. Der nach­
folgenden Tabelle ist die Zahl der Beanständungen 
betreffend Nachtarbeit von Jugendlichen und von 
über 18  Jahre alten Arbeiterinnen in den letzten 
Jahren zu entnehmen. 

Zah l  der  Be anständungen b e treffe nd 
Nachtarbe i t  

Jahr 

1968 . . . . . . . . . . . . . 
1967 . . . . . . . . . . . .  . 
1966 . . . . . . . . . . . .  . 

Arbeiterinnen 
über 18 Jahre alt 

7 1  
67 
7 1  

Jugeudliehe 

307 
284 
308 

Der Trend zur 5-Tage-Woche hielt weiterhin an. 
Es war daher auch in zahlreichen Fällen notwendig, 
eine Vorverlegung des Beginnes der Frühschicht 
sowie eine Beendigung der Spätschicht zwischen 
23 und 24 Uhr zu bewilligen. Die weiblichen Dienst­
nehmer wünschen möglichst kurze Arbeitspausen ; 
ihr Streben geht dahin, die Betriebsanwesenheit 
so kurz wie möglich zu halten. Dieses Verlangen wird 
mit den Pflichten als Frau und Mutter begründet . 
In einigen Fällen hat es sich gezeigt, daß bei Arbeiten 
an Lochkartenmaschinen auch Fragen der psychi­
schen Belastung der Dienstnehmerinnen von Einfluß 
sind. In einer Anzahl von Unternehmungen werden 
bei solchen Arbeiten bezahlte Pausen eingelegt 
oder es wird durch Schulung einer größeren Zahl von 
Dienstnehmerinnen erreicht, daß diese nur halbtags 
mit solchen Arbeiten und die übrige Zeit mit anderen 
Büroarbeiten beschäftigt werden . 

Mutters chutz  
Im Jahre 1968 sind den Arbeitsinspektoraten 

6573 Meldungen über die Beschäftigung werdender 
Mütter in Betrieben zugegangen, denen 6855 Mel-

86 

dungen des Jahres 1967 gegenüberstehen. 5715 Mel­
dungen dieser Art kamen von den Bezirksjugend­
ämtern in Wien. Die Arbeitsinspektorate waren be­
strebt, die Erfassung der in den Betrieben beschäf­
tigten werdenden Mütter zu verbessern. 

In Angelegenheiten des Mutterschutzes wurden 
von Arbeitsinspektoren 6603 besondere Erhebungen 
durchgeführt, mit denen wegen der Gleichartigkeit 
der Arbeitsbedingungen die Mutterschutzbelange für 
insgesamt 8595 werdende und stillende Mütter wahr­
genommen wurden ; im Jahre 1967 zählte man 
6425 solcher Erhebungen. 

Den Berichten der Arbeitsinspektorate ist zu ent­
nehmen, daß die Bestimmungen des Mutterschutz­
gesetzes in den Betrieben weitgehend beachtet wer­
den. Die Zahl der Beanständungen betrug 1367 gegen­
über 1305 im Jahre 1967 . Von diesen betrafen 80% 
die Beschäftigungsverbote nach § 4 des Mutterschutz­
gesetzes, das ständige Stehen betrafen 54 %, das 
Heben und Tragen von Lasten 10%, verbotene 
Mehrarbeit 8 ·3% und 4·8% verbotene Nachtarbeit. 
Die Zuwiderhandlungen gegen das Verbot der Nacht­
arbeit erfolgen meist in jenen Fällen, in denen die 
werdende Mutter auf Grund der gesetzlichen Bestim­
mungen in der Nacht nicht beschäftigt werden darf 
und der Betrieb während des Tages nur teilweise die 
Möglichkeit für eine weitere Beschäftigung bietet. 
In solchen Fällen verlangt öfter auch die werdende 
Mutter die Beschäftigung zur Nachtzeit, da sonst 
zumindest eine Schmälerung des Entgeltes eintreten 
würde. 

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Entwick­
lung der Zahl der Erhebungen und Beanständungen 
auf dem Gebiet des Mutterschutzes. 
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Mutterschutz ; Erhebungen und Beanständungen 

Bei ihrer Tätigkeit konnten die Arbeitsinspektoren 
feststellen, daß sich der Karenzurlaub als sozial­
politische Maßnahme bewährt hat und viele Mütter 
von dieser Einrichtung Gebrauch machen_ Diesbezüg­
lich wird auf die Ausführungen im Berichtsteil 
"Arbeitsrecht, Arbeitsmarktverwaltung und -poli­
tik",  Seite 43, verwiesen. 

Von den Arbeitsinspektionsärzten wurden im 
Berichtsjahr in Angelegenheiten des Mutterschutzes 
in 695 Fällen Untersuchungen oder Begutachtungen 
durchgeführt und für 483Dienstnehmerinnen 565 Zeug-
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nisse nach § 3 Abs. 3 des Mutterschutzgesetzes aus­
gestellt ; die entsprechenden Zahlen für 1967 waren 
736, 436 bzw. 495. Damit ist die Zahl der ausgestellten 
Zeugnisse weiter deutlich angestiegen. Die medi­
zinischen Gründe für die Ausstellung der Zeugnisse 
bildeten wieder überwiegend Störungen des Schwan­
gerschaftsverlaufes, die den Fortbestand der Schwan­
gerschaft gefährden, wie Fehlgeburtenneigung und 
drohende Frühgeburt. Die stete Zunahme an Zeug­
nissen in den letzten Jahren ist nicht durch einen 
allgemeinen Anstieg solcher Störungen bzw. Erkran­
kungen bedingt, sondern dürfte vor allem ihre 
Ursache darin haben, daß von den Ärzten in der 
Betreuung berufstätiger werdender Mütter prophy­
laktischen Aspekten immer mehr Beachtung ge­
schenkt wird. 

Im Gegensatz zur zunehmenden Inanspruchnahme 
der Arbeitsinspektionsärzte mit Angelegenheiten des 
Mutterschutzes, die den Zeitraum vor der Entbin­
dung betreffen, werden nach der Entbindung Fragen 
an die Ärzte nur selten herangetragen ; insbesondere 
ergaben sich keine Amtshandlungen im Sinne der 
Bestimmungen des § 5 des Mutterschutzgesetzes. 
Dies läßt den Schluß zu, daß gesundheitliche 
Stärungen nach der Entbindung, sofern sie nicht 
einen Krankenstand bedingen, über die gesetzlich 
festgelegten Fristen zeitlich nicht hinausgehen. 
Der Hauptgrund, weshalb die Arbeitsinspektions­
ärzte mit Angelegenheiten betreffend die Beschäfti­
gungsverbote nach der Entbindung kaum befaßt 
werden, liegt vor allem darin, daß zahlreiche berufs­
tätige Mütter nach Ablauf der Schutzfrist nach der 
Entbindung einen Karenzurlaub nehmen. 

Arbe i t sze i t  

Durch betriebliche Dispositionen und den Auftrags­
bestand hat sich im allgemeinen eine N ormalisierung 
in bezug auf das Arbeitszeitausmaß ergeben. Ledig­
lich im Verkehrsgewerbe und in den Betrieben des 
Gast- und Schankgewerbes waren noch immer über­
mäßig lange Arbeitszeiten festzustellen . Die Inhaber 
von Saisonbetrieben des Gast- und Schankgewerbes 
klagten darüber, daß die Dienstnehmer, von geringen 
Ausnahmen abgesehen, eine ganzjährige Beschäfti­
gung vorziehen. Als Folge des so entstehenden 
Personalmangels entsteht häufig die Notwendigkeit 
von Überstundenleistung. Eine andere Ursache der 
Überstunden ist in der Fluktuation der Dienstnehmer 
zu sehen ; dies vielfach gerade in jenen Betrieben, 
die infolge ihrer betrieblichen Eigenart wenig An­
ziehungskraft ausüben. 

In diesem Zusammenhang ist auch das Bestreben 
der Dienstnehmer, insbesondere der ausländischen 
Arbeitskräfte, zu erwähnen, durch Überstunden 
einen höheren Verdienst zu erzielen. Die Feststel­
lung solcher Überstunden ist sehr schwierig, da die 
Dienstnehmer den Tatbestand zu verschleiern suchen. 

Die Zahl der Beanständungen wegen Zuwider­
handlung gegen Vorschriften der Arbeitszeitordnung 
betrug im Berichtsjahr 3763. Die Entwicklung zeigt 
die folgende Darstellung. 

E " .... "f <: .. 
.. " "' "  <: '" " '" - , .. oC; '- " t ->:  " '-

:� � 
1200 

1 0 00 

8 0 0  

6 0 0  

� a o  

• 
I 
i 
I 
� 
I 
� 
I 

� 
I 
-I 
I 

Ubertrelun g en allgemein 

7 0 0 (/  

6 0 00 \ -::--\V � /' "- ,,/' 
/,......-5 0 0 0  I', 

"" \ /' 
/' \ , /' 

4 0 00 /' � ' "" 

\ 

1 960 65 68 Jahr 

Übertretungen von Arbeitszeitvorschriften 

Wie bereits einleitend ausgeführt, entfällt ein 
erheblicher Teil der Zuwiderhandlung gegen Vor­
schriften der Arbeitszeitordnung auf das Verkehrs-

. gewerbe. Die Arbeitsinspektorate haben deshalb an 
allgemeinen Verkehrskontrollen der Bundespolizei­
behörden bzw. der Gendarmeriedienststellen auf der 
Straße teilgenommen und bei 7025 Kraftfahrzeugen 
die Einhaltung der für Lenker und Beifahrer von 
Kraftfahrzeugen geltenden Arbeitszeitvorschriften 
überprüft. 

B ä c k ere iar  b e i  t e r s c hutz 

Die Verhältnisse in den Bäckereibetrieben wurden 
auch im Berichtsjahr durch technologische Umstel­
lungen charakterisiert . In einer Reihe von Betrieben 
wurden vollautomatische oder zumindest mechani­
sierte Semmelstraßen bzw. Brotstraßen errichtet, die 
nur wenige Dienstnehmer zu ihrer Bedienung erfor­
dern. Auch ist ein früherer Arbeitsbeginn nicht not­
wendig, doch hat der große Ausstoß an Backwaren 
einen verschärften Konkurrenzkampf zur Folge, 
der in der vorzeitigen, ungesetzlichen Zustellung zum 
Ausdruck kommt. 

Im Jahre 1968 wurden bei 6242 Kontrollen in 
Bäckereibetrieben zur Nachtzeit 1 309 Übertretungen 
des Bäckereiarbeitergesetzes über das Verbot der 
Nachtarbeit festgestellt. Die entsprechenden Zahlen 
für 1967 waren 6079 bzw. 1343. Die Entwicklung 
in den letzten Jahren kann nachfolgender Dar­
stellung entnommen werden. 
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Übertretungen des Verbotes der Nachtarbeit 
in Bäckereibetrieben 
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Das Verhältnis der Zahl der zur Nachtzeit kontrol­
lierten Betriebe zur Zahl der festgestellten Über­
tretungen betrug im Berichtsjahr 4·8 gegenüber 4·6 
im Vorjahr. 

S onn- und Fe iertagsruhe  

Im Berichtsjahr wurden 599 Übertretungen der 
Vorschriften über die Sonn- und Feiertagsruhe sowie 
über die Gewährung von Ersatzruhe festgestellt ;  
im Jahre 1967 waren es 543. Die Schwierigkeiten auf 
diesem Gebiet haben ihre Ursache darin, daß das im 
Jahre 1935 neu gefaßte Verzeichnis über die erlaubte 
Sonntagsarbeit, von den geringen späteren Ände­
rungen abgesehen, heute nicht mehr den technolo­
gischen Notwendigkeiten entspricht ; es bedarf einer 
Anpassung an die gegebenen Erfordernisse, vor allem 
solcher technologischer Art. Als zweites wäre hier 
der Umstand anzuführen, daß Dienstnehmer oft an 
Arbeitsplätzen eingesetzt werden, die weit von ihrem 
Heimatort entfernt liegen. Die Dienstnehmer sind in 
solchen Fällen bestrebt, durch Zusammenlegen der 
Sonntagsruhe oder der Ersatzruhe für einige Sonn­
tage eine entsprechend längere Freizeit zum Besuch 
der Familie zu erreichen. 

H e i m a r b e i t  

Aus der folgenden Tabelle sind die Zahl der im 
Berichtsjahr bei den Arbeitsinspektoraten vorge-

überprüfte 

merkten Auftraggeber, Heimarbeiter und Zwischen­
meister sowie die Vergleichszahlen der beiden vorher­
gehenden Jahre zu entnehmen. 

Zah l  der  be i  den Arbe i t s inspektoraten  
vorgemerkten  Auftrag geber ,  H e i m ar b eiter  

und Z w i s c henmeister  

Jahr Auftraggeber Heimarbeiter I Zwischenmeister 

1968 . . . . . . . . . . .  . 
1967 . . . . . . . . . . .  . 
1966 . . . . . . . . . . .  . 

2 . 1 1 2  
2. 193 
2 .315 

16. 173 
16.842 
1 7 . 188 

1 . 125 
1.353 
1 .593 

Die Beschäftigung in der Heimarbeit zeigt weiter­
hin eine fallende Tendenz. Die Zahl der Auftrag­
geber verringerte sich im Berichtsjahr um 81 ,  die der 
Heimarbeiter um 669 und die der Zwischenmeister um 
228. Die Nachfrage nach Heimarbeit steigt dagegen 
an . Insbesondere junge Mütter und Frauen, die Kin­
der oder kranke Familienmitglieder zu betreuen haben 
oder aus anderen Gründen einer Arbeit im Betrieb 
nicht nachgehen können, treten in vermehrtem Maße 
als Bewerber um Heimarbeit auf. 

Aus der nachstehenden Zusammenstellung ist die 
Zahl der von den Arbeitsinspektoren überprüften 
Auftraggeber, Heimarbeiter und Zwischenmeister 
sowie die Zahl der bei den überprüften Auftraggebern 
beschäftigten Heimarbeiter und Zwischenmeister 
ersichtlich. 

Anzahl der bei den überprüften Auftraggeber 
beschäftigten 

Jahr ! I' Heimarbeiter I Zwischenmeister Auftraggeber I' Heimarbeiter Zwischenmeister I---=.::=.:.::=i-'c:.:.::.:=-----I----=:.::.==:.::.:;::.::.:::.::.::.::.. --männlich I weiblich männlich I weiblich 

1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

799 
750 
818 

3.678 
3.918 
4.052 

N ach wie vor kommt in der Heimarbeit dem Ent­
geltschutz besondere Bedeutung zu. Es wurde im 
Berich tsj ahr ZWar eine geringere Zahl von Auftrag­
gebern als in den Vergleichsjahren vorher zu einer 
Nachzahlung verhalten, die Summe der Nach­
zahlungsbeträge ist jedoch angestiegen. Es wurden 
1 15 Auftraggeber zu Nachzahlungen im Gesamtbetrag 
von S 481 . 177 veranlaßt. In der folgenden Tabelle 
sind die diesbezüglichen Vergleichszahlen der Jahre 
1966 und 1967 angeführt. Je Auftraggeber ergab sich 
im Berichtsjahr ein durchschnittlicher Nachzahlungs­
betrag von S 4184·- gegenüber S 3750·- im Jahre 
1967. 

1968 
1967 
1966 

88 

Jahr 

N a c h z ah lungen  

Zahl der zu Nachzahlungen 
aufgeforderten Anftraggeber 

1 15 
123 
155 

Summe der 
Nachzahlungs. 

beträge in S 

481. 177--
461 . 180,-
396.210'-

1 2 1  
142 
178 

358 
397 
477 

7.440 
7.958 
7 .926 

165 
150 
156 

120 
105 
198 

Die wesentlichen Beanständungen der Arbeits­
inspektion auf dem Gebiete der Heimarbeit sind der 
folgenden Zusammenstellung zu entnehmen. 

B eanständungen auf d e m  G e b ie te  
der  H e i m ar b e i t  

1968 1967 1966 

Listenführung . . . . . . . . . . . . .  7 1 3  7 1 7  675 
Bekanntgabe der Arbeits· und 

Lieferungsbedingungen . . .  76 87 40 
Abrechnungsbuch . . . . . . . . . .  1 .205 1 . 1 1 5  1.087 
Wartezeit . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 17 18 
Entgeltschutz . . . . . . . . . . . . .  1.012 1 . 158 1 .21 1 
Sozialversicherung . . . . . . . . .  19 39 33 

Große Sorge bereitet der Arbeitsinspektion die 
Tatsache, daß eine Gruppe von Personen die Nach­
frage nach Heimarbeit unlauteren Zwecken nutzbar 
macht. In den führenden Tageszeitungen werden 
Inserate eingeschaltet, in denen Heimarbeitern ein 
guter Verdienst in Aussicht gestellt wird. Die Inseren­
ten verbergen sich oft hinter der Anonymität eines 
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Postfaches oder benützen eine Deckadresse. Die 
Bewerber um Heimarbeit erhalten nach Zahlung 
einer Materialkaution, die etwa zwischen S 190·­
bis S 1200·- schwankt, ein Materialpaket, welches 
Material enthält, mit dem die Heimarbeiter meist nur 
wenig anfangen können. Manchem Heimarbeiter 
gelingen nach mühevoller Arbeit einige Arbeits­
stücke, wie Schmetterlingsnetze, Perlenketten oder 
bemalte Bilder, die aber vom sogenannten Auftrag­
geber meist nicht angenommen werden. Nur wenige 

Heimarbeiter erreichen wenigstens die Rückzahlung 
der Materialkaution. Echte Verdienstmöglichkeiten 
bestehen für die Heimarbeiter bei dieser Art von 
Heimarbeit nicht. Auf Grund von schwierigen und 
eingehenden Ermittlungen wurden Anzeigen an Ge­
richte wegen des Verdachtes des Verbrechens des 
Betruges sowie an die Verwaltungs behörden wegen 
Übertretung von Dienstnehmerschutzvorschriften 
erstattet. Empfindliche Strafen wurden bereits 
ausgesprochen. 
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Internationale Sozialpolitik 

Internationale Organisationen 

Eine kurze Beleuchtung der Tätigkeit des Bundes­
ministeriums für soziale Verwaltung auf internatio­
nalem Gebiet erscheint deshalb erforderlich, da diese 
Tätigkeit bedeutsame Rückwirkungen auf die inner­
staatliche soziale Lage zeitigt. 

O rgan i sat ion  der  Vere inten  N at ionen  

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
hat auch im Berichtsjahr bei der Behandlung sozialer 
Fragen durch die UNO, den Wirtschafts- und Sozial­
rat (ECOSOC), die Europäische Wirtschaftskommis­
sion (ECE) sowie den Sozialausschuß des ECOSOC 
mitgewirkt. Im September des Berichtsjahres nahm 
eine österreichische Delegation unter Führung des 
Bundesministers an der von der UNO einberufenen 
Konferenz der Minister für soziale Wohlfahrt teil. 
Die Konferenz befaßte sich mit den Fragen der sozia­
len Wohlfahrt im Zusammenhang mit der nationalen 
Entwicklung, mit der Regierungsverantwortlichkeit 
und den Arbeitskräfteerfordernissen für diesen 
sozialen Bereich sowie mit der internationalen Zu­
sammenarbeit auf dem Gebiete der sozialen Wohl­
fahrt. 

Internat ionale  Arbe i t sorganisat ion  

Im Berichtsjahr wurden die Bemühungen fort­
gesetzt, um die Voraussetzungen für die Ratifikation 
von Übereinkommen der Internationalen Arbeits­
organisation durch Österreich zu schaffen. So wurden 
die Verhandlungen zur Beseitigung der gegen die 
Ratifikation des Übereinkommens (Nr. 102) über die 
Mindestnormen der Sozialen Sicherheit vorgebrach­
ten Einwände weitergeführt. Die Grundlagen für die 
Ratifikation des Übereinkommens (Nr. 103) über den 
Mutterschutz wurden durch eine geringfügige Ände­
rung des Mutterschutzgesetzes soweit geschaffen, 
daß die Materialien zur Vorbereitung des Vortrages 
an den Ministerrat im Hinblick auf eine Ratifikation 
dem Bundesministerium für Auswärtige Angelegen­
heiten übersendet werden konnten. Die Verhand­
lungen zur Schaffung der Ratifikationsvorausset­
zungen für das Übereinkommen (Nr. 128) über Lei­
stungen bei Invalidität und Alter und an Hinterblie­
bene (Nr. 123) über das Mindestalter für die Zulassung 
zu Untertagearbeiten in Bergwerken und (Nr. 124) 
über die ärztliche Untersuchung Jugendlicher im 
Hinblick auf ihre Eignung zur Beschäftigung bei 
Untertagearbeiten in Bergwerken wurden im Berichts­
jahr weiter verfolgt. 

An der im Juni des Berichtsjahres abgehaltenen 
52. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz 

nahm eine österreichische Delegation, bestehend aus 
Vertretern der Regierung, der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer teil. Von den Arbeiten dieser Tagung 
ist insbesondere eine Empfehlung betreffend die 
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen 
von Pächtern, Teilpächtern und ähnlichen Gruppen 
landwirtschaftlicher Arbeitskräfte hervorzuheben. 

W e l  tge sundhei  t s organisat ion  

An der XXI. Weltgesundheitsversammlung der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO), die im Mai 1968 
in Genf stattfand, nahm eine österreiehische Dele­
gation teil. In einer Resolution der Konferenz wurde 
den Mitgliedstaaten empfohlen, ihr Augenmerk auf 
die Verbesserung und Erweiterung der Gemeinschafts­
einrichtungen für Trinkwasserversorgung zu legen 
und nationale Richtlinien für die Festsetzung der 
Trinkwasserqualität aufzustellen. In den Faehbera­
tungen nahmen die Erörterungen über die Bekämp­
fung der Malaria und das Pockenbekämpfungspro­
gramm der Organisation breiten Raum ein. 

Die von der XX. Weltgesundheitsversammlung 
beschlossene Änderung der Konstitution der Organi­
sation, mit der die Zahl der Sitze im Exekutivrat 
von 24 auf 30 erhöht werden soll, ist im Berichtsjahr 
nicht in Kraft getreten, da diese Verfassungs­
änderung noch nicht von der erforderlichen Zahl 
von Staaten ratifiziert wurde. Im Führungsstab 
der Weltgesundheitsorganisation waren im Berichts­
jahr 14 und als Experten ebenfalls 14 Österreicher 
tätig. 

Aus dem Stipendienprogramm der WHO für 1968 
erhielten 14 österreichische Ärzte, Chemiker und 
Lebensmittelexperten sowie 2 Krankenschwestern 
in gehobenen Positionen Stipendien zur Weiter­
bildung im Auslande. Im gleichen Zeitraum wurde 
20 ausländischen WHO-Stipendisten eine fachliche 
Fortbildung in Österreich geboten. 

An zwei Seminaren und zwei Konferenzen der 
Weltgesundheitsorganisation nahm jeweils ein Fach­
mann der einschlägigen Disziplin als Vertreter 
Österreichs teil. Für das von der WHO im April 1968 
in Salzburg abgehaltene Seminar über "Verhütung 
von Unfällen im Haushalt" übernahm Österreich 
die Rolle des Gastgebers. Die 18 .  Tagung des 
Regional-Komitees für Europa wurde im September 
1968 in Varna, Bulgarien, durchgeführt, bei der 
auch Österreich vertreten war. Von den Fach­
gebieten, die zur Diskussion standen, sind wegen 
der besonderen Bedeutung die Planung im Gesund­
heitswesen sowie die sozialmedizinischen Aspekte 
der Herz- und Kreislauferkrankungen anzuführen. 
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E uroparat  und andere  Organisat ionen  

Durch intensive Vorarbeiten konnten im Berichts­
jahr die Grundlagen für eine Ratifikation der 
Europäischen Sozialcharta auf Bundes- und Landes­
ebene bereits weitgehend geschaffen werden. Auch 
in Besprechungen mit den Interessenvertretungen 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer wurden Fort­
schritte in Richtung einer Ratifikation erzielt. 

Österreichische Delegierte haben an den Arbeiten 
des Gemischten Ausschusses für die Wiederein­
gliederung und Wiedereinstellung Behinderter und 
an den Arbeiten des Sozialausschusses sowie dessen 
Unterausschusses für industrielle Sicherheit und 
Hygiene des "Teilabkommens" (TA) , einer Vereini ­
gung, die die sieben Staaten der ehemaligen West­
europäischen Union , d. s. die EWG-Staaten und 
Großbritannien, ins Leben gerufen haben, aktiv 
teilgenommen. Im Berichtsjahr fand eine Sitzung 
des Unterausschusses für industrielle Sicherheit und 
Hygiene in Wien statt. Das Europäische Komitee 
für Volksgesundheit des Europarates hielt im 
Berichtsja:�r seine 4. Tagung in Straßburg ab, bei 
der auch Osterreich vertreten war. Von den behan­
delten Themen sind vor allem Fragen der Lebens­
mittelkontrolle, Auswirkungen des Lärms auf die 
Gesundheit und die Schaffung einer Europäischen 
Blutbank zu erwähnen. 

Eine Anzahl von österreichischen Fachleuten auf 
den verschiedenen sozialen Gebieten hatte im 
Rahmen eines Europarat-Stipendiums Gelegenheit 
zu Studien auf ihrem Fachgebiet. Diese Studien 
stellen eine wertvolle fachliche Bereicherung dar, 
sie dienen aber auch der Harmonisierung der Sozial­
arbeit im europäischen Raum. 

Anzuführen ist ferner die Mitwirkung auf sozialem 
Gebiet in der Organisation für wirtschaftliche Zu­
sammenarbeit und Entwicklung (OECD) und in der 
europäischen Freihandelszone (EFTA) sowie in inter­
nationalen Vereinigungen, vor allem in der Vereini­
gung für soziale Sicherheit, in der internationalen 
Union gegen den Krebs und in der internationalen 
Vereinigung gegen Tuberkulose. 

Gegense i  t igke i  t sa  b k o m m e n  und sonst ige  
M a ß n a h m e n  i m  Bere i ch  der  z wi s chenstaat­

l i chen  S o z i a l e n  S i cherhe i t  

Die im Jahre 1 967 bereits auf Expertenebene 
begonnenen Verhandlungen über ein Abkommen im 
Bereich der Sozialen Sicherheit mit dem Fürstentum 
Liechtenstein wurden im Juni 1968 mit der Unter­
zeichnung dieses Abkommens abgeschlossen. Der 
sachliche Geltungsbereich des österreichisch-liechten­
steinischen Abkommens umfaßt auf österreichischer 
Seite die Pensions(Renten)versicherung nach dem 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, dem Gewerb­
lichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz 
und dem Landwirtschaftlichen Zuschußrentenver­
sicherungsgesetz, auf liechtensteinischer Seite die 
Alters- ,  Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 
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sowie auf beiden Seiten die Familienbeihilfen. Ende 
Oktober 1968 wurde die Durchführungsvereinbarung 
zu dem Abkommen unterzeichnet. 

Zu dem im November 1 967 unterzeichneten neuen 
österreichisch-schweizerischen Abkommen über 
Soziale Sicherheit wurde im Oktober 1968 die 
Durchführungsvereinbarung unterzeichnet und da­
mit die sachliche Voraussetzung für das mit 1 .  Jänner 
1969 erfolgte Inkrafttreten dieses Abkommens ge­
schaffen. 

Das österreichisch-spanische Abkommen über 
Soziale Sicherheit vom Juli 1964 ist infolge von 
grundsätzlichen Änderungen der spanischen Rechts­
vorschriften revisionsbedürftig geworden. Experten­
besprechungen zur Vorbereitung von Regierungsver­
handlungen über den Abschluß eines neuen öster­
reichisch-spanischen Abkommens über Soziale Sicher­
heit fanden im November 1968 in Wien statt. 

Auf Grund zahlreicher Besprechungen mit Ver­
tretern der Organisation der Vereinten Nationen 
für industrielle Entwicklung (UNIDO) wurde der 
Entwurf für ein das Anitssitzabkommen ergänzendes 
Abkommen im Bereiche der Sozialen Sicherheit aus­
gearbeitet und den Vertretern der UNIDO zur Ver­
fügung gestellt. 

Maßnahmen i m  B e r e i c h  der  Fürs orge  

Die Beratungen zwischen Vertretern der Bundes­
ministerien für Inneres und für soziale Verwaltung 
sowie Vertretern der Bundesrepublik Deutschland 
über eine Vereinbarung zur Durchführung des Ab­
kommens zwischen der Republik Österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland über Fürsorge und 
Jugendwohlfahrtspflege konnten abgeschlossen 
werden. Diese Vereinbarung wurde im Oktober 1968 
in Wien als Ressortübereinkommen unterzeichnet. 
Das Abkommen selbst wurde dem Nationalrat zur 
Beschlußfassung zugeleitet. Es sieht vor, daß beide 
Vertragsparteien die Staatsangehörigen des anderen 
Staates im eigenen Hoheitsgebiet mit den eigenen 
Staatsangehörigen hinsichtlich aller Leistungen der 
Fürsorge und der Jugend wohlfahrtspflege gleich 
behandeln und daß sie auf die fremdenpolizeiliche 
Heimschaffung der Staatsangehörigen der anderen 
Vertragspartei allein aus dem Grunde der Hilfs­
bedürftigkeit verzichten. 

Die Auswirkungen des am Ende , des Jahres 1967 
in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen in 
Österreich durchgeführten Seminars mit dem Titel 
"Die Freizeit des arbeitenden Menschen in der 
modernen industrialisierten Gesellschaft", an dem 
Vertreter aus 1 6  europäischen Ländern teilnahmen, 
erstreckten sich auch in das Berichtsjahr. Über die 
Ergebnisse des Seminars wurde von den Vereinten 
Nationen ein Bericht in englischer Sprache heraus­
gegeben . Das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung bereitet nun eine deutsche Übersetzung des­
selben vor, um der Nachfrage nach diesem Bericht 
aus deutschsprachigen Ländern entsprechen zu 
können. 
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SchI uß betrachtungen 

S o z i a l  vers i cherung 

Im Bericht des Vorjahres wurde in den Schluß­
betrachtungen die Sozialversicherung mit einem 
Gebäude verglichen, in dem fast die gesamte öster­
reichische Bevölkerung eine Heimstatt gefunden hat. 
Wenn man bei diesem Vergleich bleibt, dann galt 
die Arbeit im abgelaufenen Jahr der Erhaltung und 
Sicherung des Bestehenden und der Vorbereitung 
eines weiteren Ausbaues. 

Im Berichtsteil wurden die gesetzlichen Maß­
nahmen, die im Jahre 1968 gesetzt wurden, ein­
gehend erläutert. Auch konnte auf die Auswirkungen 
der 1967 erfolgten Regelungen, die ab 1 .  Jänner 1968 
in Kraft traten, verwiesen werden. 

Es ist vor allem zu bemerken, daß sich die finan­
zielle Lage der Krankenversicherung trotz der 
ständig herandrängenden Belastungen infolge der 
mit der 2 1 .  Novelle zum ASVG nachgezogenen 
Höchstbeitragsgrenzen gebessert hat, sodaß die 
Krankenversicherung im ganzen wieder aktiv 
gebaren konnte ; diese Entwicklung darf auch für 
1969 erwartet werden. Einzelne Versicherungs­
träger jedoch, besonders jene, bei denen aus Gründen 
wirtschaftlicher Strukturveränderungen die Zahl der 
versicherten Pensionisten größer ist als die Zahl der 
Aktiven und die daher an dem Mehrertrag an 
Beiträgen nur einen unverhältnismäßig kleinen 
Anteil hatten, gebarten weiterhin passiv, da die 
von den Pensionsversicherungsträgern zu erbrin­
gende Beitragsleistung die Kosten nicht zu decken 
vermochte. Es wurden daher auch durch die 
23. Novelle zum ASVG diese Leistungen von 8·7 % 
auf 9 ·2% angehoben. Die Auswirkung dieser Maß­
nahme wird sich in den folgenden Jahren zeigen. 

Im Verhältnis zu den Vertragspartnern der 
Krankenversicherung traten 1968 keine Änderungen 
ein . Die zeitweise auftretenden Spannungen, die 
sich aus dem natürlichen Gegensatz des Fordernden 
zu dem nur mit begrenzten Mitteln ausgestatteten 
Zahler ergeben, konnten fast immer im Kompromiß­
weg im beiderseitigen Verstehen aus dem Weg geräumt 
werden. Lediglich der vertragslose Zustand zwischen 
Zahnärzten und der Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter sowie der Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisen bahnen fand 1 968 keine Been­
digung. Dieser Konflikt konnte erst im Juni 1969, 
nicht zuletzt durch vermittelndes Eingreifen des 
Bundesministers für soziale Verwaltung in einer 
Reihe von schwierigen Verhandlungen beseitigt und 
eine längerfristige Lösung erreicht werden. Nur 
in der Krankenversicherung der Bauern ist es trotz 
intensiver Bemühungen bisher nicht gelungen, eine 
vertragliche Regelung zwischen der Krankenkasse 
und der Österreichischen Ärztekammer zu finden. 

Sehr schwierig gestaltet sich weiterhin das Ver­
hältnis zwischen den Krankenversicherungsträgern 
und den Spitalserhaltern. Obwohl die Krankenver­
sicherungsträger 1968 ihre Leistungen an die Spitäler 
um 14·5% bzw. rund ein Viertel Milliarde Schilling 
steigerten, ließ der Druck der Spitalserhalter auf die 
Krankenkassen nicht nach. Die Erfüllung des an 
sich verständlichen Wunsches der Spitalserhalter, 
von den Kassen kostendeckende Verpflegssätze zu 
erhalten, ist aber, und das muß, wie schon im Vorjahr 
ausgedrückt, wiederholt werden, nur möglich, wenn 
den Kassen höhere zusätzliche Einnahmen erschlos­
sen werden, d. h. Anhebung der Prozentsätze der 
Beiträge . Ob dieser direkte Weg der Belastung der 
Versicherten und ihrer Arbeitgeber oder der indirekte 
Weg über die Verwendung öffentlicher Mittel oder 
gesonderter Abgaben zur Deckung der Abgänge der 
Spitäler gewählt werden soll, ist die letztlich zur 
Entscheidung stehende Frage. Die anderen Reform­
gedanken zur Rationalisierung und Reorganisation 
des Spitalbetriebes sind hiebei gleichfalls mitzu­
berücksichtigen, aber nicht Gegenstand dieses Kapi­
tels. Der finanziellen Entwicklung der Krankenver­
sicherungsträger muß daher weiterhin und voraus­
schauend größte Beachtung geschenkt werden. 

Die Gebarung der Unfallversicherung darf im 
gesamten als annähernd ausgeglichen angesehen 
werden. Die Träger konnten neben der Erbringung 
der laufenden Leistungen ihren großen Aufgaben 
auf dem Gebiet der Unfallverhütung und Förderung 
der Unfallheilbehandlung durch Mithilfe bei Er­
richtung weiterer Unfallstationen und den Bau 
eigener Einrichtungen gerecht werden. Im Bereich 
der landwirtschaftlichen Unfallversicherung traten 
die strukturellen Schwierigkeiten stärker hervor. 
Daher erfolgte durch die 23. ASVG-Novelle eine 
Neuregelung der Finanzierung durch erhöhte Bei­
träge und unter Mithilfe des Staates ein Nachziehen 
der Unfallrenten der selbständigen Landwirte auf 
das Niveau der Unfallrenten der gewerblichen 
Selbständigen. 

In der Pensionsversicherung steht die langfristige 
Sicherung der erforderlichen, besonders ins Gewicht 
fallenden Mittel im Vordergrund. Hier bedarf es 
einer mehrjährigen Vorausschau, die durch den 
Beirat für die Renten- und Pensionsanpassung all­
jährlich erstellt wird. Diese Vorausschau ist nicht 
nur für das Sozialministerium von Bedeutung, 
sondern mehr noch für das Finanzministerium, denn 
die Beträge, die auf Grund gesetzlicher Bestimmungen 
zur Sicherung der Pensionen der Selbständigen wie 
der Unselbständigen einschließlich der Ausgleichs­
zulagen aufzubringen sind, bilden eine wichtige 
Ansatzpost im Bundesbudget. Dieser Umstand 
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bringt es aber auch mit sich, daß größere, ins Gewicht 
fallende Forderungen auf Besserstellung, mögen sie 
noch so gerechtfertigt und populär sein, nur im 
Rahmen des wirtschaftlich V ertret baren möglich 
sind. Die Tatsache, daß die Sozialversicherung nur 
auszugeben vermag, was vorher in irgendeiner Form 
einbezahlt wird, ist zwar eine banale Binsenwahrheit, 
wird aber oftmals vergessen oder verschwiegen. 

Umso erfreulicher ist es, daß nach langen Be­
mühungen nunmehr doch Fortschritte erzielt werden 
konnten. In naher Zukunft wird durch eine Ver­
besserung der Witwenversorgung für jene Frauen, 
die aus der Witwenpension ihren Lebensunterhalt 
bestreiten müssen, ein lange gehegter \Vunsch zu­
mindest zum Teil erfüllt. Durch Einführung einer 
echten Pensions versicherung in der Landwirtschaft 
erfährt das System der sozialen Sicherheit in Öster­
reich eine entscheidende Ergänzung und Abrundung. 

Die Sozialversicherung als große Gemeinschafts­
leistung des ganzen Volkes hat dem einzelnen zu 
dienen, darf aber nie den Blick auf die Gesamtheit 
verlieren. Sie hat, insbesondere in einer Zeit, in der 
sich die Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur 
ständig verändert, mit immer neuen Problemen 
fertig zu werden. Dies zwingt dazu, die einmal als 
richtig anerkannten Ordnungsprinzipien stets neu 
zu überdenken und den gesellschaftlichen Gegeben­
heiten anzupassen. Das anerkannt hohe Niveau der 
österreichischen Sozialversicherung im internationa­
len Vergleich zu erhalten, noch bestehende Unzu­
kömmlichkeiten zu beseitigen und das bestehende 
System mit der jeweiligen Entwicklung zu konfron­
tieren bleibt die stets neue Aufgabe einer modernen 
Sozialpolitik auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit. 

Arbe i t s recht  

Die Arbeiten der Kommission zur Vorbereitung 
der Kodifikation des Arbeitsrechtes werden mit 
Nachdruck weiterzuführen sein. Aus den Erfahrun­
gen des letzten Jahrzehntes ergibt sich, daß die 
sozialpolitische Entwicklung im Arbeitsvertrags­
recht in beachtlichem Maße bei der kollektiven 
Rechtsgestaltung durch die Verbände des Arbeits­
und Wirtschaftsleben liegt. Eine vorrangige Aufgabe 
im Rahmen der Kodifikation des Arbeitsrechtes 
wird daher darin bestehen, den modernen Erforder­
nissen entsprechende Grundlagen festzulegen. 

Für jene Dienstnehmergruppen, für die eine dem 
allgemeinen sozialen Fortschritt entsprechende 
Weiterentwicklung im Wege kollektiver Regelungen 
nicht möglich ist, wird es Aufgabe des Gesetzgebers 
sein, für entsprechende gesetzliche Regelungen Sorge 
zu tragen. 

Ar b e i  t smar  k t p o l i  t ik  

Durch das noch im Dezember 1968 vom National­
rat verabschiedete Arbeitsmarktförderungsgesetz 
wurde auf dem Gebiet der Arbeitsmarktpolitik eine 
neue Phase der Entwicklung eingeleitet. Der 
Arbeitsmarktverwaltung werden erstmalig in Öster­
reich konkrete Maßnahmen im Sinne einer aktiven 
Arbeitsmarktpolitik mit den Zielen der Erreichung 
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und Erhaltung der Vollbeschäftigung und der 
Steigerung des Wirtschaftswachstums zur Durch ­
führung übertragen und gleichzeitig auch die not­
wendigen finanziellen Mittel für Hilfen im Gesetz 
sichergestellt. 

Die sich immer rascher vollziehende Umstruktu­
rierung der österreichischen Wirtschaft und die für 
die Arbeitskräfte sich ständig ändernden Arbeits­
platz- und Berufsvoraussetzungen, dazu der stei­
gende Bedarf an Arbeitskräften einer vom Wachstum 
erfüllten Wirtschaft werden in der nächsten Zukunft 
zwei Hauptprobleme in den Vordergrund des arbeits­
marktpolitischen Geschehens stellen : 

Die Erreichung eines möglichst hohen Grades an 
Mobilität der inländischen Arbeitskräfte und die 
optimale Mobilisierung aller erreichbaren inländischen 
Arbeitskraftreserven. Beide Zielsetzungen haben eine 
völlige Neuorientierung der österreichischen Arbeits­
marktpolitik erforderlich gemacht. 

Die Arbeitsmarktverwaltung ist nicht mehr nur 
die arbeitsmarktpolitische Betreuungsstelle für 
Arbeitslose ; sie soll nach dem Arbeitsmarktförde­
rungsgesetz arbeitsmarktpolitische Beratung für alle 
unselbständig Erwerbstätigen gewährleisten, insbe­
sondere auch für die in Beschäftigung Stehenden 
und darüber hinaus für alle jene, die als stille 
Arbeitskraftreserven am Arbeitsmarktgeschehen 
noch nicht teilnehmen , für dieses aber in Betracht 
kommen. Die Arbeitsmarktverwaltung wird künftig 
die korrigierende Tätigkeit am Arbeitsmarkt nur 
mehr als notwendige Aktivität zur Behebung bereits 
eingetretener nachteiliger Erscheinungen ausüben. 
Dagegen werden im Vordergrund ihres Eingreifens 
zukunftsorientierte Maßnahmen zur Verhütung dro­
hender Arbeitslosigkeit stehen. 

Die von der Arbeitsmarktverwaltung geförderte 
berufliche Anpassung der Arbeitskräfte soll ohne 
Zeitverlust nach Möglichkeit noch während der aus­
geübten Berufstätigkeit erfolgen. Ebenso soll die 
Stützung von Arbeitsplätzen vor deren Wegfall mit 
Hilfe der Produktiven Arbeitsplatzförderung durch­
geführt werden und als prophylaktische Maßnahme 
möglich sein. 

Die gegen früher nunmehr ab 1 .  Jänner 1969 
stark verbesserten und zum Teil neuen Förderungs­
bestimmungen lassen eine starke Zunahme der von 
der Arbeitsmarktverwaltung geförderten beruflichen 
Anpassungsmaßnahmen schon im Jahr 1969 erwar­
ten. Aber auch die Zahl der Fälle von räumlicher 
Mobilitätsförderung werden durch die verbesserten 
Gesetzesbestimmungen stark zunehmen, wodurch 
soziale Spannungen als Folge von räumlich notwendig 
gewordenen Arbeitskräfteumstellungen stärker als 
bisher vermieden werden können. 

Die Mobilitätsförderung der Arbeitskräfte wird 
aber auch infolge der immer stärker wirksam wer­
denden Auswirkungen der Strukturbereinigungen 
und -entwicklungen in der österreichischen Wirt­
schaft an Bedeutung gewinnen. 

Darüber hinaus wird die Arbeitsmarktverwaltung 
der notwendigen Eindämmung der Restarbeits­
losigkeit das besondere Augenmerk zuwenden müs­
sen. Das Arbeitsmarktförderungsgesetz ermöglicht 
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Maßnahmen, die ein wirksames Mittel zur Ver­
besserung der Beschäftigungssituation darstellen ; 
dies insbesondere zur Eindämmung der Winter­
arbeitslosigkeit in den vom Bau abhängigen Berufen 
sowie in den Berufen der Land- und Forstwirtschaft. 
Die auf Grund der neuen Rechtslage ab 1 .  Jänner 
1969 erhöhten Beihilfesätze der bisherigen Produk­
tiven Arbeitslosenfürsorge um rund 20% - nunmehr 
als Produktive Arbeitsplatzförderung bezeichnet -
haben diese Förderungsmaßnahme zur Bekämpfung 
kurzfristiger Arbeitslosigkeit bereits jetzt attraktiver 
gestaltet . 

Die wirtschaftlichen Strukturprobleme, deren Be­
reinigung die wichtigste Voraussetzung für ein 
optimales Wirtschaftswachstum ist, sind ohne Be­
rücksichtigung des arbeitsmarktpolitischen Aspektes 
nicht zu lösen. Dafür sieht das Arbeitsmarktförde­
rungsgesetz neben dem intensivierten Einsatz des 
Instrumentariums zur Förderung der beruflichen 
Mobilität für Arbeitskräfte noch spezielle Maß­
nahmen vor, die für Betriebe in Gebieten oder Wirt­
schaftszweigen mit besonderen Schwierigkeiten in 
Frage kommen. Ihr Einsatz ist freilich nur dann 
gerechtfertigt, wenn er tatsächlich zur Bereinigung 
struktureller Probleme beiträgt. Weil eine bloße 
Subventionierung notleidender Betriebe durch solche 
Maßnahmen nicht in Frage kommt, und der ange­
strebte Struktureffekt oft auch nur durch koordi­
niertes Vorgehen mehrerer Gebietskörperschaften 
und auf Bundesebene verschiedener Zentralstellen zu 
erreichen ist, wird die Zahl der Anwendungsfälle 
dieser Maßnahmen nicht sehr groß sein ; dort aber, 
wo sie sich als notwendig und zweckmäßig erweisen, 
stellen sie ein unentbehrliches arbeitsmarktpoliti­
sches Instrument dar, das sowohl an finanziellem 
Aufwand wie an arbeistmarktpolitischer Bedeutung 
den übrigen Maßnahmen nicht nachsteht. 

Das Arbeitsmarktförderungsgesetz bringt eine 
Neuorientierung der österreichischen Arbeitsmarkt­
politik, es erschöpft sich jedoch nicht bloß in der 
Erweiterung des in die Förderungsmaßnahmen ein­
bezogenen Personenkreises und der Einführung der 
Methode arbeitsmarktpolitischer Prophylaxe. Zur 
Herstellung der Kooperation und Koordination 
arbeitsmarktpolitischer Initiativen und Maßnahmen 
mit arbeitsmarktpolitischem Effekt besteht beim 
Bundesministerium für soziale Verwaltung ein Beirat, 
dem Vertreter der Sozialpartner, der Wirtschafts­
ressorts und des Unterrichtsministeriums sowie von 
Wissenschaft und Forschung angehören. Dieser 
Beirat ist die zentrale Beratungsstelle für die öster­
reichische Arbeitsmarktpolitik. 

Die Arbeitsmarktverwaltung wird künftig die 
Funktion der Aufklärung der Öffentlichkeit über 
arbeitsmarktpolitische Notwendikeiten und der In­
formation über vorhandene und voraussichtliche 
Arbeitsmarktentwicklungen noch eingehender zu 
erfüllen haben. Sie wird noch mehr als bisher in 
einer nach modernen Grundsätzen eingerichteten 
Berufsberatung und Arbeitsvermittlung die frei­
gewählte und produktive Beschäftigung der Arbeits­
kräfte fördern, dem wirtschaftlichen Wachstum 
nützen, den Lebensstandard erhöhen helfen, den 

Arbeitskräftebedarf decken und die Maßnahmen zur 
Beseitigung der Arbeitslosigkeit sowie zur Erreichung 
und Erhaltung der Vollbeschäftigung durchzuführen 
haben. 

Soweit Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarkt­
politik bei einem Arbeitskräftemangel nicht aus­
reichen, werden Vorkehrungen zu treffen sein, um 
die Beschäftigung der notwendigen ausländischen 
Arbeitskräfte in vereinfachter Weise zu ermöglichen. 
Es wäre ein zeitgemäßes Ausländerbeschäftigungs­
gesetz zu schaffen. 

Kr iegsopfer- und Heeresversorgung, Opfer­
fürsorge  und s onst ige  Fürsorge  

Die in  den letzten Jahren erreichten Verbesserun­
gen in der Kriegsopferversorgung einschließlich der 
Rentendynamik sind ein Teil eines größeren Reform­
programms, das im Hinblick auf den mit seiner 
Realisierung verbundenen erheblichen finanziellen 
Mehraufwand nur etappenweise durchführbar ist. 
Es wird auch in den nächsten Jahren notwendig 
sein, die Rentensätze für einzelne Gruppen von 
Versorgungsberechtigten sowohl in der Beschädig­
ten- als auch in der Hinterbliebenenversorgung 
stufenweise zu erhöhen. Die Beiträge in der Kran­
kenversicherung der Kriegshinterbliebenen sind trotz 
ihrer Einbeziehung in die Rentendynamik noch 
immer nicht kostendeckend. Auf eine entsprechende 
Erhöhung dieser Versicherungsbeiträge wird daher 
auch in Hinkunft Bedacht zu nehmen sein. 

Die Verbesserungen von Rentenleistungen in der 
Kriegsopferversorgung sind von Gesetzes wegen 
mit entsprechenden Verbesserungen der Opfer- und 
Hinterbliebenenrenten in der Opferfürsorge ver­
bunden. In der KleinrentneIfürsorge wird in j edem 
Jahr eine gleiche Anpassung wie bei den Pensionen 
und Renten angestrebt. 

Vo lksgesundhei  t 

Im letzten Sozialbericht wurde im besonderen 
auf die Gründe eingegangen, die dem heute so 
deutlich sichtbaren grundsätzlichen Wandel des 
Konzeptes des öffentlichen Gesundheitsdienstes zu­
grunde liegen. 

Das Verlangen nach körperlicher und geistiger 
Unversehrtheit nimmt auf der persönlichen Wunsch­
liste des Staatsbürgers mit großem Abstand den 
ersten Platz ein. Die heutigen technischen Möglich­
keiten haben soziologische Untersuchungen, Mei­
nungsforschung sowie die Auswertung und Behand­
lung umfangreicher Stichproben und statistischer 
Ergebnisse wesentlich erleichtert und beeinflussen 
auch die Maßnahmen des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung. 

Dieser technische Fortschritt zusammen mit der 
explosiven Entwicklung der medizinischen Wissen­
schaften und Naturwissenschaften im allgemeinen 
sowie die grundlegenden ökonomischen und sozialen 
Veränderungen der Bevölkerungsstrukur haben we­
sentlich dazu beigetragen, daß die Bevölkerung im 
allgemeinen und der einzelne Staatsbürger heute 
von der öffentlichen Gesundheitsverwaltung etwas 
wesentlich anderes erwarten als im 19 .  Jahrhundert. 
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So sehen wir heute, daß zwischen den gesetzlich 
vorgeschriebenen und manchmal bis ins Detail 
festgelegten Aufgaben der öffentlichen Gesundheits­
verwaltung einerseits und den Forderungen und 
Ansprüchen der Bevölkerung andererseits vielfach 
eine große Diskrepanz besteht . Ein modernes 
Gesundheitskonzept muß heute elastisch sein, d. h. 
frei von jeder den Fortschritt hemmenden detaillier­
ten gesetzlichen Regelung. 

Die gesetzliche Regelung von Sachgebieten ist 
selbstverständlich notwendig und wird absolut 
befürwortet, doch soll sie nur den Rahmen abstecken, 
ohne ins Detail zu gehen, da sich die Wechselfälle 
des täglichen Lebens kaum taxativ erfassen lassen. 
Hier scheint sich eine Entwicklung anzubahnen, die 
diesen Forderungen und Gegebenheiten gerecht zu 
werden versucht. Grundsätzlich sollten gesetz­
geberische Maßnahmen auf dem Gesundheitssektor 
erst dann gesetzt werden, wenn mit den darin vor­
gesehenen Maßnahmen bereits genügend praktische 
Erfahrung gemacht wurde und eine elastische prakti­
sche Anwendung gewährleistet ist. 

Prävention war schon immer die Grundlage des 
Konzeptes der öffentlichen Gesundheitsverwaltung, 
hat sich aber in der Vergangenheit im wesentlichen 
auf die Verhütung und Weiterverbreitung von an­
steckenden Krankheiten beschränkt. Selbst hygieni­
sche Maßnahmen im Rahmen der Umgebungs­
kontrolle waren im wesentlichen darauf abgestellt. 

Die Erweiterung des Begriffes Prävention, die 
nunmehr auch die Früherkennung, Früherfassung 
und Frühbehandlung mit einbezogen hat, sowie die 
Änderung der Begriffs bestimmung " Epidemiologie" , 
die sich nunmehr auch mit nichtinfektiösen Krank­
heiten befaßt, ja darüber hinaus heute auch Ge­
schehnisse, wie z. B. Verkehrsunfälle, erfaßt, haben 
ein neues, weites und sehr wesentliches Arbeitsgebiet 
der . öffentlichen Gesundheitsverwaltung erschlossen. 
Vorsorgeuntersuchungen "Durchkämmen der Be­
völkerung" auf Vorliegen von besonderen Sympto­
men oder Krankheitszeichen, die Durchführung von 
Testreihen in der Gesamtbevölkerung oder bei 
besonders gefährdeten Gruppen gehören heute zum 
Rüstzeug des Präventivmediziners. Sie verlangen 
aber auch einen genügend ausgebildeten Apparat, 
sie verlangen ein entsprechendes Verständnis und 
sie verlangen Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft. 
Es ist wohl selbstverständlich, daß die Gesundheits­
behörde hier auf ihrem ureigenen Gebiet mit Schritt 
halten muß, ja, was man von ihr erwartet, Pionier­
arbeit leisten soll. Um dem gerecht werden zu 
können, bedarf es der bereits oben angeführten 
engen Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft, aber 
auch mit anderen für die Gesundheitsverwaltung 
wichtigen Disziplinen. Die heutige Arbeit in der 
öffentlichen Gesundheitsverwaltung verlangt mehr 
denn je  "Teamwork" auf breiter Basis. 

Was ergeben sich daraus für Schlußfolgerungen ? 
Um diese Gedanken in die Tat umzusetzen, dedarf 
es im Rahmen der öffentlichen Gesundheitsverwal­
tung einer entsprechenden Gruppe von Personen, 
die mit diesen modernen Methoden vertraut ist. 

96 

Um die so dringend notwendige Reform des 
öffentlichen Gesundheitswesens durchzuführen, wird 
es daher notwendig sein, vor allem ein Ausbildungs­
zentrum, das auch ein Planungs- und Informations­
zentrum für Volksgesundheit sein soll, zu schaffen. 
Die Errichtung eines Österreichischen Institutes für 
Volksgesundheit mit seiner vierfachen Aufgabe, 
nämlich der Aus- und Fortbildung des ärztlichen 
und sonstigen Personals in der Gesundheitsver­
waltung, der Sammlung von Information und 
Dokumentation, der Durchführung gezielt er, zweck­
bestimmter Forschung und der Gesundheitsauf­
klärung der Bevölkerung, stellt einen wichtigen und 
grundlegenden Abschnitt dieser Entwicklung dar. 
Hier eingeschlossen ist selbstverständlich auch die 
Reform der Amtsärzteausbildung (Physikatsprüfung) 
die bald den lOOjährigen Bestand ihrer gesetzlichen 
Grundlage feiert. Des weiteren wird großer Wert 
darauf zu legen sein, künftighin auch die Vertreter 
anderer, in der öffentlichen Gesundheitsverwaltung 
arbeitender Disziplinen für diese Arbeit auszubilden. 
Diese Ausbildung soll weitgehend so erfolgen, wie 
auch später gearbeitet wird, nämlich im Team. 

Die Zusammenarbeit mit den internationalen 
Gesundheitsorganisationen hat sich für Österreich 
in den letzten Jahren als besonders fruchtbar 
erwiesen. Sie zeigt aber auch, daß große Probleme 
nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Überlegungen 
heraus nicht mehr auf nationaler Ebene gelöst 
werden können. Diese ökonomischen Überlegungen 
sollten zu denken geben. Manche Gesundheits­
probleme, deren Lösung vor Jahren noch ohne 
weiteres den Gemeinden überlassen werden konnten, 
sind aus organisatorischen wie auch besonders aus 
wirtschaftlichen Gründen nur mehr auf regionaler 
Basis zu lösen. Regionale Planung, Großraum­
planung sowie ökonomische Denkungsweise inner­
halb der Verwaltung sind daher zu Wegweisern der 
kommenden Reform geworden. 

Auch zu einzelnen Gebieten der Volksgesundheit 
muß noch etwas bemerkt werden. Bei den V olks­
krankheiten ist die große Bedeutung der Auf­
klärung der Bevölkerung besonders hervorzuheben. 
Dies gilt vor allem hinsichtlich der Information. 

Durch groß angelegte Aktionen, an denen sich 
auch alle Massenmedien beteiligen, muß eine gesunde 
und natürliche Einstellung des Staatsbürgers gegen­
über der Krebserkrankung angestrebt werden. Das 
Ziel würde sein, den richtigen Mittelweg zwischen 
Gleichgültigkeit, Resignation und Hysterie zu finden. 

Der Umwelts hygiene und der Lebensmittelkon­
trolle wird in Hinkunft innerhalb der öffentlichen 
Gesundheitsverwaltung mehr Beachtung beizu­
messen sein. Vor allem wird Österreich besonders 
im Hinblick auf seine Stellung als Touristenland 
seiner Lebensmittelkontrolle und Lebensmittelgesetz­
gebung ein besonderes Augenmerk zu schenken 
haben. Die Schaffung eines modernen Lebensmittel­
gesetzes, die schrittweise zu erfolgen hat, was allein 
schon in der Komplexität und Schwierigkeit der 
damit verbundenen Probleme begründet ist, sowie 
auch die Schaffung eines entsprechenden Apparates, 
der die hygienische Überwachung durchzuführen 
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hat, werden Schwerpunkte der kommenden Planung 
auf diesem Sektor sein. Es wird in diesem Zusammen­
hang notwendig sein, sich zu überlegen, ob man 
innerhalb der Gesundheitsverwaltung einen neuen 
Berufstyp schaffen soll, der sich in vielen Staaten 
bereits weitgehend bewährt hat, nämlich den Ge­
sundheitstechniker. 

Auf dem Gebiet der Geisteshygiene scheint Öster­
reich in bezug auf die nachgehende Fürsorge und 
die Prävention einen Nachholbedarf zu haben. 
Obwohl die anstaltsmäßige Behandlung in Österreich 
relativ gut ausgebaut ist und durch Neubauten 
einiger Krankenanstalten eine zunehmende Erleich­
terung in letzter Zeit erfahren hat, so scheint es 
doch im Sinne einer modernen Behandlung und 
Bekämpfung der Geisteskrankheiten notwendig, 
einen gut funktionierenden Apparat der Früh­
erfassung, Früherkennung, Fürsorge und Nach­
behandlung außerhalb des Spitals aufzubauen. 

Abschließend noch ein Wort zur Information 
und Aufklärung, der in einem modernen Gesund­
heitswesen in zunehmendem Maße Bedeutung zu­
kommt. Es scheint, daß Informationen in Hinkunft 
doch mehr gezielt gesammelt werden müssen und 
so zu speichern sein werden, daß sie auch jederzeit 
und ohne wesentliche zusätzliche personelle Belastung 
zur Verfügung stehen. Es ist dies eine Grundforde­
rung für eine auf lange Frist vorbedachte Entwick­
lung, die, wie bereits erwähnt, zusammen mit 
ökonomischem Denken in Zukunft wesentlich das 
Bild der öffentlichen Gesundheitsverwaltung prägen 
wird. 

T e c hn i s c h e  und arbe i t shygien i sche  Dienst­
n e h m e r s c h  u t zv o rschr i ft e n ,  Wahrnehmung 

d e s  D i e n s t n e h m e r s c h u t z e s  

Der Fortschritt in den verschiedenen Bereichen 
der Naturwissenschaften findet seine praktische 
Anwendung in den Betrieben durch Einführung 
neuer Arbeitsverfahren und neuer Arbeitsstoffe 
sowie durch den Einsatz neuartiger Betriebseinrich­
tungen. Bei diesen Veränderungen in den Betrieben 
treten neben den technischen Problemen des Dienst­
nehmerschutzes in besonderer Weise solche arbeits­
hygienischer Natur in den Vordergrund. 

Um mit der Entwicklung in Industrie und Ge­
werbe auch vom Gesichtspunkt des Dienstnehmer­
schutzes Schritt halten zu können, ist es unbedingt 
notwendig, eine neue gesetzliche Grundlage für den 
technischen- und arbeitshygienischen Dienstnehmer­
schutz zu schaffen. Die geltenden Bestimmungen 
dieser Art gehen auf das Jahr 1885 zurück ; sie 
wurden im Jahre 1913 grundlegend novelliert. Mit 
Rücksicht auf die im Rahmen der Sozialpolitik zu 

schützenden Interessen wird im Zuge der gesetz­
lichen Neuregelung auch für eine entsprechende 
Weiterentwicklung der betrieblichen Vorsorge für 
den Schutz der Dienstnehmer Bedacht zu nehmen 
sein. Diese Grundlagen werden dann zur Erlassung 
der notwendigen neuen Durchführungsvorschriften, 
wie einer Lösungsmittelverordnung, sowie zur An­
passung der geltenden Dienstnehmerschutzverord­
nungen an die letzte Entwicklung heranzuziehen 
sein. 

Im Rahmen des Wirkungsbereiches der Arbeits­
inspektion trägt diese zur Gestaltung der sozialen 
Lage bei, indem sie die Betriebe auf Einhaltung der 
Dienstnehmerschutzvorschriften sowohl im tech­
nischen- und arbeitshygienischen Bereich als auch 
hinsichtlich des Verwendungsschutzes überwacht . 
Es muß daher weiterhin besonders darauf geachtet 
werden, die Tätigkeit der Arbeitsinspektion mög­
lichst wirksam zu gestalten. Auch wird im Zu­
sammenhang mit der Schaffung neuer gesetzlicher 
Grundlagen für den Dienstnehmerschutz eine Ände­
rung des Wirkungsbereiches der Arheitsinspektion 
zu erwägen sein. 

Internat ionale  S o z i al p o li t ik  

Mit Rücksicht auf das Ansehen Österreichs als 
sozialpolitisch fortschrittlicher Staat werden alle 
Bemühungen darauf zu richten sein, die von Öster­
reich noch nicht ratifizierten Übereinkommen im 
Rahmen der innerstaatlichen Gegebenheiten zur 
Ratifikation bringen zu können. 

In dieser Hinsicht kann das Berichtsjahr als 
erfolgversprechend beurteilt werden, da mehrfach, 
wie bereits ausgeführt wurde, die Grundlagen für 
eine baldige Ratifikation von internationalen In­
strumenten erarbeitet wurden. Es wird nun auch 
zu prüfen sein, ob das Übereinkommen (Nr. 1 18) 
über die Gleichbehandlung von Inländern und Aus­
ländern in der Sozialen Sicherheit und auf Grund 
des Strahlenschutzgesetzes das Übereinkommen 
(Nr. 1 15) über den Schutz der Arbeitnehmer vor 
ionisierenden Strahlen einer Ratifikation zugeführt 
werden kann . 

Im Bereich der Sozialen Sicherheit werden die 
Bestrebungen weiterhin auf den Abschluß von 
bilateralen Abkommen zu richten sein, wobei aller­
dings zu berücksichtigen ist, daß die damit ver­
bundene Integration nicht auf das Gebiet der 
Sozialversicherung beschränkt bleiben darf, sondern 
sich notwendigerweise auch auf den Arbeitsmarkt zu 
erstrecken hat und daher eine schrittweise Liberali­
sierung des Arbeitsmarktes herbeigeführt werden 
muß. 
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Wohnbevölkerung nach Betriebsklassen und Geschlecht 

Betriehsklassen 

Land- und Forstwirtschaft . . . . . . .  . 

Bergbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Elektri2.itäts-, Gas- und Wasserver-
sorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Stein- und Erdegewinnung und -bear-
beitung, Glasproduktion . . . . . . . .  . 

Bauwesen, Bauhilfsbetriebe . . . . . . .  . 

Eisen- und Metallgewinnung und 
-bearbeitung . "  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Holzbearbeitung . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Ledererzeugung und -verarbeitung . .  . 

Textilbetriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Bekleidungsbetriebe . . . . . . . . . . . . . .  . 

Papiererzeugung und -bearbeitung 
Graphische Betriebe . . . . . . . . . . . . .  . 

Chemische Produktion . . . . . . . . . . .  . 

N ahrungs- und Genußmittelbetriebe 

Hotel- ,  Gast- und Schankbetriebe . .  

Handel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Verkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Geldwesen, Privatversicherung . . . .  . 

Reinigungswesen . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Körperpflege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Gesundheits- und Fürsorgewesen . .  . 

Unterricht, Bildung, Kunst, Unter -
haltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Rechts- und Wirtschaftsberatung . .  

Öffentlicher Dienst . . . . . . . . . . . . . .  . 

Haushaltung 

Pensionisten, Rentner usw. . . . . . . .  . 

Unbekannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Wohnbevölkernng 
insgesamt 

Volkszählnng I Mikrozensns 

1 ___ --'C1c,.96:..:1'-----___ Sept. 1968 
in 1 000 ! in % in 1001) I in % 

1 . 1 55·3 

1 04·0 

7 1 ·4 

1 27·7 

561·2 

697·4 

2 12 ·6  

1 7 ·5 

1 35·0 

156·3 

68·8 

39·8 

106·6 

2 10·3 

152·3 

45 1 ·4  

435·4 

63·2 

49·0 

36·0 

1 3 1 · 1  

1 53·3 

56·4 

336·8 

50·2 

1 .401 ·9 

92·9 

1 6·3 

1 · 5  

1 · 0  

1 · 8  

7 '!l  

9 ·9  

3 ·0 

0·2 

1 ·9  

2 ·2  

1 · 0  

0 ·6  

1 ·5  

3 ·0 

2 · 1  

6·4 

6·2 

0·9 

0·7 

0'5 

1 ·8 

2·2 

0·8 

4·8 

0·7 

1 9 · 8  

1 · 3  

1 .096·4 

77 ·6  

8 1 · 7  

1 1 8·9 

f9E·9 

7 1 9·5  

2 1 8 · 1  

1 6·6 

104·6 

133 ·6  

54·8 

44· 1 

1 15 ·6 

223·3 

1 55·0 

52 1 · 1  

466·9 

92·0 

35·4 

38·2 

' )  1 14 ·8  

' ) 1 70,3 

70·9 

' )  345·6 

40·0 

1 .483·4 

2 1 7·5 

14·9 

1 · 1  

1 · 1  

1 ' 0  

8·2 

9 ·8  

3·0 

0·2 

1 · 4  

1 · 8  

0·7 

0·6 

1 · 6  

3 · 0  

2 · 1  

7 · 1  

6·3 

1 · 3  

0·5 

0·5 

1·6 

2·3 

1 ·0 

4 ·7  

0 ·5 

20· 1 

3·0 

davon in 1000 

männlich weiblich 

Volks­
zählung 

1961 

544·3 

57·5 

40·8 

09·7  

343·3 

41.5'0 

128·6 

8·3 

46·5 

49·3 

33·6 

2 1 ·4 

53·7 

1 14·5 

50·2 

1 96·9 

249·2 

30· 1 

9·6 

10·7  

4 3 · 1  

65·7 

24·3 

177 ·9  

1 · 8  

462·0 

47 ·8  

11 Mikro­
zenSUS 

Sept. 1968 

528·8 

44·3 

45·8 

ßO'5 

365·5 

430·1  

1 2 7 · 1  

7 · 5  

3 9 · 1  

38·2 

20'0 

24·4 

56·4 

122 ·3  

53·2 

222·0 

264·6 

43·8 

8·2 

1 0·6 

42·2 

76·3 

29·5 

182·0 

(2 ,0)  

526·9 

78·9 

Volks­
zählung 

1981 

6 1 1 ·0  

46·5 

30·6 

58·0 

2 1 7 ·9 

2 8 1 · 8  

84·0 

9·2 

88·5 

107·0 

35·2 

1 8·4 

52·9 

95·8 

102 · 1  

254·5 

1 86·2 

33· 1 

39·4 

25·3 

88·0 

87'0 

32 · 1  

1 58·9 

48·4 

939·9 

45· 1 

I Mikro­
zensus 

Sept. 1968 

567·e 

33·3 

35·9 

52·4 

234·4 

289·4 

9 1 ·0 

9· 1 

65·5 

95·4 

28·2 

19 ·7  

59·2 

101 -0  

101 ·8  

299 · 1  

202·3 

48·2 

27 ·2  

27 ·6  

72 ·6  

94·0 

41 ·4  

1 63'0 

38·0 

95ß·5 

38·6 

Insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 7.073,8 100·0 I 7.355,8 100·0 I 3.296·4 I 3.462·8 I 3.777·4 I 3 .893,0 

') Zu geringe Besetzung wegen Ausklammerung der Anstaltsbevölkerung. 
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Wohnbevölkerung nach der Teilnahme am Erwerbsleben und dem Geschlecht 

davon 
insgesamt 

männlich 
Volkszählnng I Mikrozensus Volkszählung I Mikrozensus 

1961 Jahresdurchschnitt 1968 1961 Jahresdurchschnitt 1968 

in 1000 I in 0/0 in 1 000 I in % in 1000 I in 0/0 in 1 000 I in % 

\Vo h n b e v ö l k e r u n g  7.074 100·0 7.351 100·0 3.296 100·0 3.471 100·0 

Selbständige und mit- I I I I I I ·  I I I helfende Familien- 983 13·9 900 12·3 490 14·9 457 13·2 
angehörige 

Berufstätige I I I I I I I I I (Beschäftigte und Unselbständige 2.387 33·7 2.244 30·5 1 .520 46· 1 1 .460 I 42·0 
Arbeitslose) I i 

Zusammen I 3.370 I 47·6 I 3. 144 I 4Z·8 I 2.010 I 61·0 I 1 . 9 1 7  i 55·2 I 
Pensionisten, Rentner I 1 . 139 I 16·1  I 1 .235 I 16·8 I 425 I 12·9 I 513  I 14·8 I usw. 

Nichtberufstätige Erhaltene Personen I .  2.565 I 36·3 I 2.972 I 40·4 I I I I I 861 26· 1 1 .041 I 30·0 

Zusammen I 3.704 I 52·4 I 4.207 I 57·2 I 1 .286 I 39·0 I 1 .554 I 44·8 I 
Berufstätige nach der wirtschaftlichen Zugehörigkeit und dem Geschlecht 

Berufstätige 
insgesamt 

Wirtschaftsabteilungen 
Volkszählung I Mikrozensus 

in 1000 

Land· und Forstwirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . .  768 
Industrie und Gewerbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .568 
Handel und Verkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  553 
Freie Berufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  217  
Öffentlicher Dienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  178 

Hausl>altung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 

Unbekannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 
------

Insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.370 

1961 

I 
Jahresdurchschnitt 1968 

in % in 1000 I in % 
22·8 623 19·8 

46·5 1 .425 45·3 
16·4 604 19·2 

6·5 237 7·6 
5·3 182 5·8 
1 ·4  35  1 · 1  
1 · 1  38 1 ·2 

100·0 3. 144 100·0 

davon 
männlich 

Volkszählung I Mikrozensus 
1961 Jahresdurchschnitt 1968 

in 1000 I in 0/0 in 1000 I in % 
361 17·9 308 16· 1 

1 .064 53·0 988 5 1 ' 5  
347 17 ·3  367 19 · 1  

89 4·5 101 5·3 
127 6·3 1 3 1  6·8 

1 0·0 - _ .. 

2 1  1·0 22 1 ·2  

2.010 100·0 1 . 9 1 7  100·0 

weiblich 

Volkszählung I Mikrozensus 
1961 Jahresdurchschnitt 1968 

in 1000 I in 0/0 in 1000 I in % _ 

3.777 100'0 3.880 100·0 

493 I 13·0 I 443 I 1 1 ·4 

867 I 23·0 I 784 I 20·2 

1 .360 I 36·0 I 1 .227 I 3 1 · 6  

7 1 3  I 18·8  I 722 I 18 ·6  

1 .704 I 45·2 I 1 .931  I 49·8 

2.4 1 7  I 64·0 I 2.653 I 68·4 

weiblich 

Volkszählung I Mikrozensus 
1901 Jahresdurchschnitt 1968 

in 1000 I in % in 1000 I in % 
407 29·9 3 1 5  I 25·7 

504 37·0 437 35·6 
206 1 5·2 237 19·3 
128 9·4 136 n · l  

5 1  3 ·8  51  4 ·2  
47 3 ·4  35 2·8 

1 7  1 · 3  16 1 · 3  

1 .360 100·0 1 .227 100·0 
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Brutto-Natlonalprodukt je Einwohner und je Erwerbstätigen 

1965 • • • • • • • • • • • • • • •  0 • • •  0 • • • • • • • •  

1966 • • •  0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1968 3) • • • • • • • • • • • • • • • • •  ' 0  • • • •. •  o '  

') 

Einwohner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Erwerbstätige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

1965 

1966 

1967 

') Zu Preisen von 1954. 
') Vorläufige Zahlen. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0 • • • • • • •  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o .  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0 • • • • • • • •  

1968 2) • • • • •  0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

106 

') Zu Preisen von 1954. 
') Vorläufige Zahlpß. 

;re Einwohner ') 

Absolute Werte 

nominell I real ') 

S 

33.250 22.540 

35.950 23.500 

38. 120 24. 1 10 

40.230 25.000 

1965 

7,255.000 

3,290.000 

Zunahme pro ;rahr 

nominell I real 

% 

+ 8·5 + 2 - 1  

+ 8· 1  + 4·3 

+ 6'0 + 2·6 

+ 5'5  + 3·7  

1966 

7,290.000 

3,284.000 

Lohn- und Gehaltssumme 

Absolute Werte 

nominell I real ') 

MB!. S 

1 18.370 88. 109 

130.64 1 95.209 

141 . 509 99.905 

1 50.200 

;re Erwerbstätigen ') 

Absolute Werte 

nominell I real ') 

s 

73.320 49.710 

79.810 52.160 

86. 130 54.470 

92. 100 57.370 

1967 

7,323.000 

3,241.000 

Zunahme pro ;rahr 

nominell I real 

% 

+ 9' 1 + 2·7 

+ 8·9 + 4'9  

+ 7-9 + 4'4 

+ 6·9 + 5'3  

1968 

7,350.000 

3,204.000 

Zunahme pr/) ;rahr 

nominell I real 

0' ,0 

+ 10·6 + 6·8 

+ 10'4 + 8' 1 

+ 8·3 + 4'9 

+ 6' 1 
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Pro-Kopf-Einkommen der Arbeitnehmer 

Pro-Kopf-Einkommen 
Lohn- und Gehalts- Beschäftigte summe brutto Zuwachs pro Jahr ') 2) Absolut 

nominell I real ') nominell I real 

Mill. S 1000 Personen S pro Monat % 

1965 • • • • • • • •  0 • • • • • • • • • •  103. 1 13 2.367 

1966 • • • • • • • • • • • • •  0 • • • • •  1 1 3.905 2.377 

1 967 • • • • • • • • • • •  0 • • • • • • •  123.153 2.353 

1968 4) ' 0 • • • • •  0 • • • • • • • • •  129.840 

') Brutto im üblichenSlnn,d. h. ohne Arbeitgeberbeiträge. Volkswirt­
schaftliche Lohnsumme laut obiger übersicht abzüglich Arbeitgeberbeiträge 
zur Sozialversicherung und angerechnete Pensionen. 

') Beschäftigte im Jahresdurchschnitt laut Hauptverband der Sozial­
versicherungsträger zuzüglich aller Präsenzdienstpflichtigen. 

3) Zu Preisen von 1954. 
') Vorläufige Zahlen. 

3 .630 

3.994 

4.362 

4.642 

Volkseinkommen 

1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1 966 • • • • • • •  0 • • • • • • • • • • • • • •  0 • • • • • • • •  

1967 • • • • • •  0 • • •  0 • • • • • • •  0 • • • • • •  0 • • • • •  

1968 2) • • • • • • • •  0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

') Zu Preisen von 1954. 
') Vorläufige Zahlen. 

nominell 

182.440 

197.267 

2 1 0.251 

218.900 

Absolute Werte 

I real ') 

Mill. S 

128.689 

134.695 

1 39 .624 

144.600 

2. 721  + 9'3 + 5·7 

2.932 + 10'0 +- 7·8 

3 . 102 + 9'2 + 5'8 

+ 6·4 

Zunahme pro Jahr 

nominell I real 

% 

+ 8· 7 + 2·7 

+ 8· 1 + 4·7 

+ 6·6 + 3'7 

+ 4· 1 + 3·6 

Volkseinkommen je Einwohner und je Erwerbstätigen 

-

1 965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1966 • • • • • •  0 • • • • • •  0 • • • •  0 • • • • • •  0 "  

1967 • • • • • • • • • • •  0 • • • • • • • •  0 • • •  0 • • •  

1968 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

') Zn Preisen von 1954. 
') Vorläufige Zahlen. 

Je Einwohner 

Absolute Werte Zunahme pro Jahr 

nominell I real ')' nominell I real 

S % 

25.150 1 7.740 + 8 ' 1  + 2' 1  

27.060 18.480 + 7·6 + 4·2 

28.710 19.070 + 6' 1  + 3'2 

29.780 19.670 + 3· 7  + 3- 1  

Je Erwerbstätigen 

Absolute Werte Zunahme pro Jahr 
- I I nominell real ') nominell �real 

S % 

55.450 39.120 + 8·7 + 2·8  

60.070 41 .020 + 8·3 + 4 9 

64.870 43.080 + 8'0 + 5·0 

68.320 45.130 + 5'3 +4'7 
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Für die nebenstehende Darstellung wurden die 
Lohnstufen 6 bis 45 der Lohnstufeneinreihung aller 
Versicherten in der Sozialversicherung in die fol • 
genden Gruppen zusammengefaßt : 

1 . . . Lohnstufe 6 bis 10 
2 . . . Lohnstufe 1 1  bis 15 
3 . . .  Lohnstufe 16  bis 20 ,. I //  .... ,\ . 1  -'j .: 1 

: 1  • / 
) . 
'1,,/ 
'/ 

2 3 

Lohnstufe 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

1 0  

1 1  
1 2  
13 
14 
15 

16 
1 7  
18 
1 9  
20 

2 1  
2 2  
2 3  
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 
34 
35 

36 
37 
38 
39 

..... ,'\ 
" . \ . � 

'. ',\ 
\ ' \ " . \ \ /� '. \ '  �)<.. .... ' . . . ", v /  / 

5 6 7 8 

Lohns t u 'eng ruppcn 

. .  . . . .  1965 

- - - 1966 

_ . - 1967 

- 1 968 

4 . . .  Lohnstufe 21 bis 25 
5 . . . Lohnstufe 26 bis 30 
6 . . . Lohnstufe 31 bis 35 
7 . . .  Lohnstufe 36 bis 40 
8 . . . Lohnstufe 41 bis 45 

Die Darstellung zeigt den perzentuellen Anteil 
der Versicherten in den einzelnen Gruppen am Ende 
des Monates Juli der Jahre 1965 bis 1968. Es geht 
daraus eine deutliche Verschiebung in die höheren 
Lohnstufen hervor. Ende Juli 1 965 und 1966 gab es 
die in Gruppe 8 eingereihten Lohnstufen noch nicht. 

Lohnstufeneinreihung aller Versicherten 

Monatliche ArbeItsverdienste 
Zahl der Pßichtverslcherten am Ende des Monates In S 

fiber I bis Jänner 1965 I Juli 1965 I Jänner 1966 I Juli 1966 I 
225 1 1 .060 10.223 7. 107 7.205 

225 375 45.332 32.103 28.634 23.541 
375 525 74.463 70.529 65.563 57.243 
525 675 53.238 51.808 55.797 53.708 
675 825 4 1.285 42.247 44.209 40.753 

825 975 31.960 33.057 33.427 3 1.221 
975 1 . 125 36.239 33.436 32.779 3 1 . 729 

1.125 1.275 41.505 38.456 35.040 29.289 
1.275 1.425 46.304 40. 167 37.039 39.354 
1.4?5 1.575 64. 172 50.367 46.817 43.784 

1.575 1.725 84. 167 62.085 53.042 46.557 
1 .725 1.875 94.536 77.514 72.975 62.958 
1.875 2.025 109.490 97.135 91.9 10 77.727 
2.025 2.175 102.840 96.479 94.635 89. 152 
2. 175 2.325 105.836 103.387 100.827 97.637 

2.325 2.475 100.627 100.650 95.907 96.230 
2.475 2.625 103.508 106.878 1 0 1 .485 103. 1 55 
2.625 2.775 89.090 95.238 9 1.503 94.480 
2.775 2.925 85.680 92.504 89.973 94.633 
2.925 3.075 87.133 89.742 86.602 93.459 

3.075 3.225 70.653 80.386 80.628 87.399 
3.225 3.375 60.149 7 1 . 1 0-1 7 1 .095 78.076 
3.375 3.525 57.42 1 69.422 68.640 76.766 
3.525 3.675 47.442 59.567 57.674- 65.816 
3.675 3.825 42.458 55. 138 53.387 6 1 . 1 73 

3.825 3.975 34.753 47.676 45.403 54.063 
3.975 4. 125 33.483 46.837 44.930 53.040 
4.125 4.275 26.108 37.616 34.979 43.689 
4.275 4.425 22.124- 32.957 3 1 .399 39.293 
4.425 4.575 20.564 30.685 28.433 35.560 

4.575 4.725 16.251 24.646 23.034 29.993 
4.725 4.875 19.970 23.563 20. 7 1 8  26.490 
4.875 5.025 13.814 20.538 19.417 25.912 
5.025 5.175 10.828 16.084 14.372 20. 145 
5.175 5.325 9.547 15.289 13.461 18.037 

5.325 5.475 92.641 137.967 1 7 .249 16.508 
5.475 5.625 - - 1 1 . 145 15.643 
5.625 5. 775 - - 8.619 12.463 
5.775 - - - 96.320 137.608 

Summe . . .  1,986.611 2,093.480 2,006. 174 2 , 1 1 1.489 
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Lohnstufeneinreihung aller Versicherten 

Monatliche Arbeitsverdienste 
Zahl der Pfiichtversicherten am Ende des Monates 

Lohnstnfe 
in S 

über I bis ;ränner 1967 I ;rnll 1967 I ;ränner 1968 I ;rull 1968 

1 225 5.803 5.770 4.623 5.067 
2 225 375 1 7.675 15.327 14.307 13.74 1  
3 375 525 33.050 37.052 33.276 25.07 1 
4 525 675 46.307 45.597 39.766 41.679 
5 675 825 38.386 37.722 33.648 33.219 

6 825 975 34.466 33.786 34. 1 84 30.920 
7 975 1 . 125 31.286 30.733 30.883 3 1 .353 
8 1 . 125 1 .275 26.288 25.249 25.265 26.147 
9 1.275 1 .425 32. 1 1 5  29.292 23.731 22.773 

10 1.425 1 .575 37.419 36. 1 75 30.940 28.309 

1 1  1 .575 1.725 35.354- 37. 1 16 33.415 33.672 
1 2  1 .725 1.875 45.579 47.688 35.874 33.938 
13 1.875 2.025 62,690 62.829 51.750 46.514 
14 2.025 2.175 70.160 70.305 53. 1 99 50. 125 
15 2.175 2.325 83.038 83.3 12 63.902 63.852 

16 2.325 2.475 85.018 89.085 75.015 74.996 
1 7  2.475 2.625 94.01 1  98.617 87.324 90.928 
18 2.625 2.775 88.344 92.857 81 .620 84.183 
19 2.775 2.925 88.067 93.909 88.991 93.435 
20 2.925 3.075 89.023 93.915 85.599 88.560 

2 1  3.075 3.225 84.382 89.676 85.193 86.077 
22 3.225 3.3 75 76.378 8 1 .657 77.729 80.194 
23 3.375 3.525 77.198 84.578 80. 121  83.7 17 
24 3.525 3.675 66.723 7 1.759 70.626 74.973 
25 3.675 3.825 63.464 68.966 66.291 69.562 

26 3.825 3.975 57.032 60.917 60.552 65.254-
27 3.975 4. 125 56.660 61.805 61.379 66.103 
28 4.125 4.275 47.890 50.854- 5 1.675 56. 180 
29 4.275 4.425 43.331 46.169 46.835 52.085 
30 4.425 4.575 40.029 43.206 44.294 50.449 

3 1  4.575 4.725 33.664 35.924 37.612 44.224 
32 4.725 4.875 29.973 3 1.840 33.572 3{!.612 
33 4.875 5.025 28.487 3 1.269 32.60::> 39.220 
34 5.025 5.175 2 1.763 23.869 25.487 3 1.658 
35 5.175 5.325 20.199 22.329 23.585 29. 1 76 

36 5.325 5.475 17.081 18.823 19.594 24.701 
37 5.475 5.625 1 6.091 18.376 19. 108 24.315 
38 5.625 5.775 13.003 14.585 15.217 19.818 
39 5.775 5.925 17.895 13.985 14.068 17.752 
40 5.925 6.075 1 1. 7 1 5  14.008 14. 1 83 1 7.924 

4 1  6.075 6.225 9.314 1 0.966 10.912 14.096 
42 6.225 6.375 105.223 128.318 16.5f 5 12 .957 
43 6.375 6.525 - - 9.263 12.325 
44 6.525 6.675 - - 7.792 10.085 
45 6.675 - - - 96.598 128. 163 

Summo .  . . I 1,981.574 2,090.2 15 1,948. 195 2,069.102 
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..... 
..... 
o 

Sozialversicherung , , , , , , , 

Kriegsopferversorgung, 
IIeeresversorgung, 
Opferfürsorge und 
Kleinrentnerent· 
schädigung 2 a ) , , , , , , , , 

Arbeitslosen· 
versicherung 2 b ) , , , , , , 

Volksgesundheit 2 c ) , , , 
, 

, 

Wohnungsfürsorge " " " 

Sonstiges 2 d ) " " " " " , 

Gebarung laut Bundesrechnungsabschluß 

(Kapitel "Soziales" und "Sozialversicherung") 

Ausgaben 

Gesetzliche Verpflichtungen ') Ermessensausgaben Zusammen 

M!ll, S 
1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1965 I 1966 I 1967 I 1068 I 1965 I 1966 I 1967 

5,687'376 7,0 1 2' 268 7,975'232 9,089'229 - - - - 5,687'376 7,012'268 7,975'232 

2,003' 1 1 3 2 ,040'001 2,069'443 2,282'398 15 '612 14' 148 14' 956 1 6'462 2 ,018'725 2,054' 149 2,084' 3�:9 

1 . 202'035 1 , 1 77'284 1 .285'461 1 .577' 808 77'953 104'754 95' 894 95'634 1.279'988 1 .282'038 1 .381 '355 

1 8 1 ' 649 1 97'201 2 10'561 228' 1 26 26'386 27 '816  25'885 27 '761  208'035 225' 0 1 7  236'446 

0' 135 0'065 - - 0'742 0 '244 - - 0'877 0'309 -

2 1 7'065 200'994 209'310  207'095 39'030 27 '619 32'894 3 1 ' 838 256'095 228' 6 1 3  242'204 

Einnahmen 

I 1968 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 

9,089'229 338'352 353'476 376'450 344'497 

2,298' 860 64' 631 64'962 8'463 9 '039 

1 . 673'442 1 .067'480 1 .065'692 1 , 1 27' 1 68 1 .347'060 

255'887 20'855 23'848 26' 2 1 5  28'444 

- 4'438 4'005 - -

238'933 2 1 7'321  278'023 278'773 239' 737 

Insgesamt 2 e ) , , , , , , , , , , , 19,291 '373 ! lO,627 '813 ! I 1 .750'007 1 13,384'6561 1 59'723 1 1 74'581 ! 169'629 ! 1 7 l ' 695 19'451'O!)61 10'802'394 1 1 1�9 19'�36 !�'5���3:1 1 ,;;3'077 1 1 . 790'0061 1 . 8 1 7'069 [ 1 ,968' 777 

' )  Einschließlich Personalaufwand, 
') Hievon Personalaufwand, 

1965 1966 1967 

Mill, S 

a 52'555 57'963 63'102 

b 146,317 160'433 173'517 

29,090 32'405 36'877 

d 65'360 67'731 70,211 

203'322 318'532 343'707 

1 968 

67'768 

184'192 

40'215 

76'455 

368'630 

Auf Grund der Kompetenzänderungen gemäß BGBI. Nr, 70/1966 betrifft 
der Bundesrechnungsabschluß 1966 hinsichtlich der Gebarungen "Woh· 
nungsfürsorge" und "Bundesfachschule für Technik" sowie "Beitrag zum 
Bundesjugendplan" (siehe Aufgliederung zu "Sonstiges") nur das 1. Halb· 
jahr 1966, 
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..... 
..... 
..... 

Sozialversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Kriegsopferversorgung, IIeeresversorgung, 
Opferfürsorge und Kleinrentnerentschädi· 
gung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Arbeitslosenversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Volksgesundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Wohnungsfürsorge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sonstiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

') Einschließlich Personalallfwand . 

Gebarung laut Bundesrechnungsabschluß 

(Ka pitel "Soziales" und "Sozialversicherung")  

Ausgaben 

Gesetzliche Verpflichtungen ') I Ermessensausgaben 

% 
1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1965 I 1966 i 1967 I 1968 I 1965 

60· 1 8  64· 9 1  66·91  67 ·05 - - - - 60· 1 8  

2 1 · 1 9  1 8·88 1 7 ·36 16 ·83 0 · 1 7  0 · 1 4  0 · 1 3  0 ·13  2 1 ·36 

1 2· 72 10 ·90 10·78 1 1 ·64 0 ·82 0·97 0 · 8 1  0 · 7 0  1 3·54 

1 ·92 1 ·83 1 · 7 7  1 ·68 0·28 0 ·26 0 ·21  0 ·21  2 ·20  

0·00 0·00 - - 0·01 0·00 - - 0·01 

2·30 1 ·86 1·76 1 ·53 0·41 0·25 0·27 0·23 2 · 7 1  

98·31  98·38 98·58 98·73 H9 1 ·62 1 ·42 1 ·27  1 00·00 

I 

I Einnahmen 
Zusammen 

I 1966 I 1967 I 1968 I 1965 . I 1966 I 1967 I 1968 

64· 9 1  66·9 1  67·05 19·75 19 ·75 20·72 1 7 ·50 

1 9·02 1 7·49 1 6· 96 3·77 3·63 0·47 0·46 

1 1 ·87 1 1 ·59 1 2·34 62· 3 1  59·54 62·03 68·42 

2·09 1 ·98 1 · 8!! 1 ·22 1 ·33 1 ·44 1 ·44 

0·00 - - 0·26 0·22 - -

2· 1 1  2·03 1 ·7 6  1 2 ·69 15·53 15 ·34 1 2 · 1 8  

100·00 1 00·00 1 00·00 100·00 100·00 100·00 1 00·00 
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...... ...... 
I>:) 

.., * 

Gebarung laut Bundesrechnungsabschluß 

(Aufgliederung der "Sonstigen Ausgaben" und "Sonstigen Einnahmen") 

Sonstige Ausgaben 
Sonstige Einnahmen 

Gesetzliche Verpflichtungen Ermessensausgaben Zusammen 

lIfilI. S 

1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 

Bundesministerium für soziale Verwaltung 49'389 54·669 59·721 64 ·6C4 7·91 1  9·008 1 5·831 14·953 57·300 63·677 75·552 79·617  1 ·222 1 ·006 6·291 6·766 

Reservefonds nach dem AIVG. . . . . . . . . . .  5·000 - - - - - - - 5·000 - - - 97·012 146·917  138·873 99·222 

Schlechtwetterentschädigung im Baugewerbe 98·720 85·359 88·967 75·450 - - - - 98·720 85·359 88·967 75·450 74·942 84·250 89·721 88·682 

Leistungen nach dem Wohnungsbeibilfen-
gesetz (Arbeitslosenversicherung) . . . . . . .  33·420 3 1 ·355 32·543 36·829 - - - - 33·420 3 1·355 32·543 36·829 41 ·64 1  44· 189 42·995 43·978 

Einigungsämter , Heimarbeitskommissionen 0·646 0· 762 0·821 0·868 0·386 0·443 0·426 0·435 1 ·032 1 ·205 1 · 247 1 ·303 0·000 0·000 0·000 0·000 

Arztliehe Untersuchung der in Beschäftigung 
stehenden Jugendlichen . . . . . . . . . . . . . . . .  5·660 5·258 4'766 4·791 - - - - 5·660 5·258 4·766 4·791 - - - -

Ersatz des Aufwandes nach dem Mutter-
schutzgesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0·374 0·414 0·375 0·487 - - - - 0·374 0·414 0·375 0·487 - - - -

Überbrückungshilfen an ehemalige öffentlich 
Bedienstete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0·091 0·094 0· 1 1 4  0· 1 1 7  - - - - 0·09 1 0·094 0 · 1 1 4  0· 1 1 7  0·034 0·024 0·026 0·052 

Bundesfachschule für Technik . . . . . . . . . . .  4·739 2·470 - - 2 ·867 1 ·451 - - 7·606 3·921 - - 1 ·009 0·581 - -

Bundesministeriurn für soziale Verwal tung ; 
Allgemeine Fürsorge (Schülerausspeisung 
und sonstige Maßnahmen der Fürsorge) .  - - - - 13·676 10·614 1 1 ·983 1 1 ·496 13· 676 10·614 1 1 ·983 1 1 ·496 0·439 0· 154 - -

Beitrag zum Bundesjugendplan . . . . . . . . . .  - - - - 10·000 2·000 - - 10·000 2·000 - - - - - -

Arbeitsinspektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19·026 20·61 3  22·003 23· 889 4· 190 4· 103 4·654 4·954 23·216 24·716  26·657 28·843 1·022 0·902 0·867 1 ·037 

Summe . . . 1 21 7'065 1 200'994 1 209'310 [ 207'0951 39'030 1 27'619 1 32'894 1 3 1 '83{;��'095 1 228'613 1 242'2041 238'9331 217'321 1 278'023 1 278' 773 1 239'737 
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Entwicklung der großen Ausgabenposten sowie der gesetzlichen Ausgaben und der Ermessensausgaben 

s v  

1 9 6 5  

G 

sv . . .  Sozialversicherung 
A . . . .  Arbeitslosenversicherung 
S .  . . . .  Sonstiges 

Mill. 
� 
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I l, 0 0 -
I 
I 
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-I 
I 

2 0 0 ·  I 

Mi{{. S 
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Personalstände des Bundesministeriums für soziale Verwaltung und seiner Dienststellen I) laut Dienstpostenplan 

1965 

Zentralleitung .. .. . . ... . .. . ... . . . . .. . .. .. . . . . . . . .. . . .. . .. . . .  . 633 

Landesarbeitsämter und Arbeitsämter .. . ... .. . ... . . . . . ... . . .. . 2.838 

Landesinvalidenämter und Invalidenfürsorgeanstalt . . .... . .. . .. . 927 

Arbeitsinspektion . .. . .. . .. . . .. . .. . . .. . ...... . .... .. . . . . . . . .  . 334 

Untersuchungsanstalten . . . .. . . . . . . . . . ... . . . .... .. . . .. . . . . . . .  . 435 

Prothesenwerkstätten . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .  . 4 1  

Heimarbeitskommissionen . ..... . . . . . ... . .. . .. . .. . .... . .. . .. .  . 1 0  

Hebammenlehranstalten ... . .. ... . . . . . ... . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .  . 3 

Heilanstalten . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . .. .  . 

Krankenanstalt für Neurochirurgie in Bad Ischl . .. . .. . . ... . .. .  . 96 

Bundesfachschule für Technik . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 65 

Kuranstalt für Kriegsbeschädigte Bad Hofgastein . .. . .... . . . . .  . 12 

Bundesapotheken . . . . . . . ... . . . . .. . ... . . .. . . . . ... . . .. . ... . . . .  . 24 

Sanitätsdienst bei den Landesregierungen .. . ... . . . . . ... . .. . . .. . 2 

Amtsärzte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Gesamtstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \ 5.420 

') Ohne Teilbeschäftigte und Saisonbedienstete (z. B. Heizer, Bedienerinnen u. dgI.). 

1 14 

1966 

647 

2.820 

937 

334 

443 

44 

1 0  

3 

96 

72 

24 

2 

5.432 

1967 

601 

2.826 

935 

323 

445 

42 

10 

3 

97 

25 

1 

5.308 

1968 

593 

2.815 

916 

315  

439 

42 

10 

3 

95 

24 

5.253 
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Öffentliche Fürsorge 

Gegenstand 

Jahresbrnttoaufwand für Dauerbefürsorgte (Dauernnterstützungen) . . . .  

Jahresbruttoaufwand für dauubefürsorgte Pflegekinder (Dauerunter. 
stützungen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Einmalige wirtschaftliche Unterstützungen für Dauerbefürsorgte . . . . .  . 

E;nmalige wirtschaftliche Unterstützungen für Nicht-Dauerbefürsorgte 

Jahl'esbruttoaufwand für Kranken- und Wochenfürsorge (Dauer-
befürsorgte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Jahresbrnttoaufwand für Kranken· und Wochenfürsorge (Nicht·Dauer-
befürsorgte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

J ahresbrnttoaufwand für Befürsorgte in Krankenanstalten . . . . . . . . . . .  . 

J ahresbrnttoaufwand für Befürsorgte in Altersheimen . . . . . . . . . . . . . . .  . 

J ahresbrnttoaufwand für Befürsorgte in Siechenheimen . . . . . . . . . . . . . .  . 

Jahresbrnttoaufwand für Befürsorgte in Obdachlosenheimen . . . . . . . . .  . 

Jahresbrnttoaufwand für Befürsorgte in Kinder. und Jugendheimen . . .  

J ahr�brnt�oaufw�d für Befürsorgte in Säuglings-, Entbindungs. und 
W ochnerlnnenhelmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

J ahresbrnttoaufwand für Befürsorgte in Taubstummenanstalten . . . . . .  . 

Jahresbruttoaufwand für Befürsorgte in Blindenanstalten . . . . . . . . . . . .  , 

J ahresbrnttoaufwand für Befürsorgte in Heil· und Pflegeanstalten für 
Geisteskranke . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

J ahresbrnttoaufwand für Befürsorgte in Ausbildungsanstalten für geistes-
schwache Kinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Jahresbruttoaufwand für Befürsorgte in Anstalten für Körperbehinderte . 

J ahresbrnttoaufwand für Befürsorgte in Tbc-Heilanstalten . . . . . . . . . . .  . 

Jahresbruttoaufwand für Befürsorgte in Kur- und Genesungsheimen . . .  

Jahresbruttoaufwand für Befürsorgte in Trinkerheilstätten . . . . . . . . . .  . 

Jahresbruttoaufwand für Befürsorgte in sonstigen Anstalten . . . . . . . . .  . 

Beiträge für verschiedene Fürsorgeeinrichtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Transport. und Überstellungskosten in der geschlossenen Fürsorge 

Blindenbeihilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

Leistungsaufwand in 1000 S 

1966 1967 f1968 

2 2 1 . 867 246.836 2.57 .383 

62.602 72.4-70 86. 1 1 9  

1 8 .589 1 6.592 1 8 .302 

7 .308 8.591 9.07 1 

1 7.687 1 9.275 2 1 . 1 65 

7.999 9 .603 1 1 .59 1 

48.894 41.621 36.433 

1 87.292 1 92. 1 68 2 1 7.655 

53.034 57.4-31 67.326 

1 9 7  1 9 5  192 

2 1 1 .0 1 Z  238.412 253.403 

6.8 1 6  8.265 8 .019 

3 .853 2.4('5 1 . 6 1 3  

3 .380 2 .965 2 . 790 

293.302 361 .376 410.545 

14. 352 1 1 .095 1 1 .867 

8.835 4.400 1 .600 

140 92 3 1  

3 1 6  224 144 

804 845 893 

1 .601 1.312 1 . 1 1 7  

- 1 .455 1 .277 

1 . 8 1 2  1 .656 1 .525 

77.568 83.903 90.532 

1 ,249.260 1 ,383.247 1 ,5 10.593 
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Präsenzdiemt leistende Personen 

Jahresdurchschnitt 
Versicherungsträger 

1965 1967 1968 

G(lbietskrankenkasse Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 8.866 6.709 5.092 

G(lbietskrankenkasse Niederösterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3.649 3.547 3.168 

G(lbietskrankenkasse Burgenland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 7 1  270 404 

G(lbietskrankenkasse Oberösterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '. : . 3.933 4.229 3.399 

G(lbietskrankenkasse Steiermark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3.465 2.989 2.620 

Gebietskrankenkasse Kärnten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1.913 2.485 2.530 

Gebietskrankenkasse Salzburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .  1.513 1 . 189 683 

Gebietskrankenkasse Tirol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1.222 1.236 1 .256 

Gebietskrankenkasse Vorarlberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 396 735 644 

Betriebskrankenkasse Staatsdruckerei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 15 14 16 

Betriebskrankenkasse Tabakwerke . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 2 2 

Betriebskrankenkasse Verkehrsbetriebe' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 19 32 30 

Betriebskrankenkasse Semperit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 48 62 4 1  

Betriebskrankenkasse N eusiedler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 18 15 14 

Betriebskrankenkasse Donawitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 91 1 1 1  50 

Betriebskrankenkasse Zeltweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 20 40 32 

Betriebskrankenkasse Kindberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 14 21 4 

Betriebskrankenkasse Böhler . . . . . . . . • • . . . . • . . • • . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . • . . . . . .  151 152 48 

Betriebskrankenkasse Pengg . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . .  .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 13 15 4 

Landwirtschaftskrankenk
,
asse Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 1  2 0  2 6  

Landwirtschaftskrankenkasse Niederösterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 139 134 1 12 

Landwirtschaftskrank�nkasse Btirgenland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 19 22 20 

Landwirtschaftskrankenkasse Oberösterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 151 264 162 

Landwirtschaftskrankenkasse Steiermark . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 136 1 2 1  9 6  

Landwirtschaftskrankenkasse Kärnten 58 43 24 

Landwirtschaftskrankenkasse . Salz burg 24 19 27 

Landwirtschaftskrankenkasse Tirol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 39 36 24 

Landwirtschaftskrankenkasse Vorarlberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 14 1 8  1 6  

Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 280 271 · 151 

Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 367 321 321 

Österi:eichische Bauernkrankenkasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 779 965 

Krankenversicherung insges�t 1) . ' .  . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .  I 26.781 25.901 2 1.98 1  

1 )  Ohne Gewerbliche Selbständigen.Kr�nkenkassen; ohne Versicherungsanstalt öffentllch Bediensteter. 
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Anteil der Dienstgeber und Dienstnehmer an den Beiträgen für pflichtversicherte Erwerbstätige 

Beiträge für Prozentueller Anteil ptlichtver- an den Beiträgen Versicherungsträger Jahr sicherte 
Erwerbstätige I Dienstnehmer in 1000 S Dienstgeber 

1965 4,044.567 50·0 50·0 
Krankenkassen n a c h  dem A S V G. • • • • • • • • • •  0 • • • • • • • • • • • • •  1967 4,452.662 50·0 50·0 

1968 5,046.769 50·0 50·0 

1 965 1,3300417  1 00·0 -
U nfallversich er ungsträger nach dem A S V G  . . . . . . . . . . . . . .  1967 1,517.032 100·0 -

1968 1 ,576.932 100·0 -

P e n s i o n sversich erungsträger n a c h  dem A S V G. 

1965 6,762.254 50·0 50·0 
Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1967 8,2 19.399 50·0 50·0 

1968 8,694.432 50·0 50·0 

1965 339.381 53· 1  46·9 
Land- und Forstwirtschaftliche Sozialversicherungsanstalt . . . . . . .  1967 372.066 53·0 47·0 

1968 376.648 53·0 47·0 

1965 1 1 8.749 50·0 50·0 
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen . . . . . . . . .  1967 1 5 1 .921  50·0 50·0 

1968 161 . 155 50·0 50·0 

1965 4,079. 178 50·0 50·0 
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten . . . . . . . . . . . . . . . . 1967 5,513.988 50·0 50·0 

1 968 6,064.546 50·0 50·0 

1!l65 302.898 62·5 37·5 
Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues . . . . . . . . . . .  1967 307. 1 82 62·2 37·8 

1\)68 301 .449 62· 1  37·9 

1 1 7  
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Ausgleichszulagen in der Pensionsversicherung 

(Berichtsmonat Dezember 1 (68) 

Pensionsver- },and- und Versicherungs- Pensionsver- Versicherungs-Forstwirtschaft-
Bezeichnung 

Zahl der Ausgleichszu-
lagen 7,U den Pensionen 
aus dem Versicherungs-
fall der geminderten 
Arbeitsfähigkeit . . . . . .  

in % der Pensionen . . .  
Zahl der Ausgleichszu-

lagen zu den Alters-
pensionen . . . . . . . . . . . .  

in % der Pensionen . , . 
Zahl der Ausgleichszu-

lagen zu den Witwen-
pensionen . . . . . . . . . . . .  

in % der Pensionen . . .  
Zahl der Ausgleichszu-

in 

lagen zu den Waisen-
pensionen . . . . . . . . . . . .  
% der Pensionen . , . 

Gesamtzahl der Aus-
gleichszulagen . . . . . . .  

in % der Pensionen . , . 

sicherungs-
anstalt der 

Arbeiter 

52.532 
3 1 · 3  

38. 106 
1 6· 7  

72.046 
37·4 

1 5.074 
44·3 

1 77.758 
28·5 

anstalt der sicherungs- anstalt des liehe Sozial- österreichischen anstalt der österreichischen versicherungs- Eisenbahnen Angestellten Bergbaues anstalt 

28.843 448 3 :613 1 .089 
67·4 14· 1 8 ·7  10·3  

12.874 234 1 .687 133 
5 1 · 5  6 · 7  1 · 8  2 · 1  

9 . 743 1 .682 1 0. 788 4.202 
48·8 2 1 ·6 13 ·9  36·7 

2.467 1 93 1 .064 548 
55· 1 1 9 · 6  1 3· 7  25·0 

53.927 2.557 1 7. 152 5.972 
58·5 16 ·6  7 ·8  19 ·5  

Gebarungsübersicht der Sozialversicherung 

Erstellt auf Grund der Erfo1gsmchnungen ( 1 968) 

Versicherungszweig 
(Versicherungsträger) 

Krankenversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Gebietskrankenkassen . ,  . . . .  , . . . . . . .  
Betriebskrankenkassen . . . . . . . . . . . . .  
Landwirtschaftskrankenkassen . . . . . .  
Versicherungsanstalt des österreichi-

schen Bergbaues . . . . . . . . . . . . . . . .  
Versicherungsanstalt der österreichi-

schen Eisenbahnen . . . . . . . . .  , . . . .  
Versicherungsanstalt öffentlich Bedien-

steter • • • • •  0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
Gewerbliche Selbständigen-Kranken-

kassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Österreichisch e Bauernkrankenkasse . .  

Unfallversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
pe�����;:�s�c.�e��.

g 
. . ��� .� �.

s���-. . . . . .  1 
Pensionsversicherungsanstalt der 

Arbeiter • • • • • • • • • • • • • •  0 • • • • • • • • •  
Land- und Forstwirtschaftliehe Sozial-

versi cherungsanstalt . . . , . . . . . . . . . 
Versicherungsanstalt der österreichi-

schen Eisenbahnen . . . . . . . . . . . . . .  
Pensionsversicherungsanstalt der 

Angt>stellten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Versicherungsanstalt des österreichi-

schen Bergbaues . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pensionsversicherung der Selbständigen . 1 
Pensionsversicherungsanstal t der ge-

werblichen Wirtschaft . . . . . . . . . . . .  
Landwirtschaftliche Zuschußrenten-

versicherungsanstalt . . . . . . . . . . . . .  
Versicherungsanstalt des österreichi-

schtn Notariates . . . . . . . . . . . . . . . .  

I I Gesamt- Gesamt- S,üdo Ausgaben einnahmen ausgaben in % 
. der Einnahmen 

in 1000 Schilling 

9,792. 187 I 9,665.531 I + 126 .656 I 98· 7 

6,864.426 
203. 155 
383.402 

142.g25 

486.587 

681 .458 

457.693 
572.541 

1 ,752.659 

23,374.716  

13 ,3 54.S\?l 

1 ,696.379 

304.555 

7 ,152.058 

866.833 

2,496.977 

1 ,825.796 

653.734 

17 .447 

6,73l!.490 + 124.936 
1 93.375 + 9.780 
400.809 - 1 7 .407 

153. 108 - 10. 1 83 

499 .966 - 1 3.379 

7 16.025 - 34.567 

447.869 + 9.824 
5 1 4.889 + 57.652 

1 ,764.859 1 2 .200 

22,659.152 + 7 15.564 

12,949.015 + 405.876 

1,65 1 . 7 1 6  + 44.663 

2g4.999 + 9.556 

6,923 .819  + 228.239 

839.603 + 27.230 

2,458.490 I + 38.487 I 
1 ,804.934 + 20.862 

637.575 + 16 . 159  

15.981 + 1 .466 

98·2 
95·2 

104·5 

107 ·1  

102·7 

105· 1 

97 ·9  
89·9 

100·7  

96·9  

97·0 

97·4 

96·9 

96·8 

96·9 

98·5 

28·9  

97·5 

9 1-(3  
Sozialversicherung insgesamt . . . . . . . . · · 1 37,4 1 6.539 I 36,548.032 I + 868.507 I 97·7  

1 18 

Summe Pensions ver-
Pensionsver- sicherungsanstalt 
sicherung der der gewerblichen 

Unselbständigen Wirtschaft 

86.525 5.138 
32·5 5 1 · 6  

53.034 24.478 
14·8 44· 7 

98.461 1 8.243 
31·8 58·8 

1 9.346 1 . 879 
39· 1 47·4 

257.366 49.738 
26·2 49·9 

Zahl der Kassen 
(Anst. Abt.) mit 

aktiver I passiver 

Gebarung 

22 1 8  

7 2 
9 1 
2 7 

- 1 

- 1 

- 1 

3 5 
1 -

2 2 

5 

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

3 

1 -

1 -

1 -

32 20 
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Rate der Säuglingssterblichkeit aufgeschlüsselt nach Bundesländern 

Bundesländer 

Burgenland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Kärnten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Niederösterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Oberösterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Salzburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Steiermark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Tirol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Vorarlberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Österreich . . .  

Burgenland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Kärnten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Niederösterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Oberösterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Salzburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Steiermark . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Tirol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . ' "  . . . . . . .  . 
V orarlberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Österreich . . .  

Burgenland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Kärnten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Niederösterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Oberösterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Salzburg . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Steiermark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Tirol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Vorarlberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Österreich . . .  

Burgenland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Kärnten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Niederösterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Oberösterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Salzburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Steiermark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Tirol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Vorarlberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Österreich . . .  

Burgenland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
J{ärnten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Niederösterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Oberösterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Salzburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Steiermark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Tirol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
V orarlberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
'Vien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Österr'lich . . .  

Lebendgeborene Gestorbene 

auf 1000 Einwohner 

1 9·2 
21 ·5  
1 8·2 
20·9 
20·8 
1 9·2  
21 ·9  
23·9 
10·7 

17·9 

18·6 
21 ·7  
18 ·8  
21 ·7  
21 ·8  
20·0 
23· 1 
25·3 
1 l·5  

18 ·6  

18·6 
2 1 · 1  
18·7 
21 ·6  
2 1 · 7  
20·0 
23·6 
25·2 
12·0 

1 8·7 

18·5 
21 ·0  
18·7 
2 1·4 
22· 1 
20·2 
24·0 
25·0 
12·3 

18·8 

1 8·0 
20·7 
18·3 
21 ·0  
22·0 
19·8 
24·2 
25·3 
12·2 

18·5 

1960 

1 1 ·8  
10·9 
13·4 
1 1 ·3  
10· 1 
12 ·1  
10·3 

9· 7 
15·9 

1 2· 7  

1961 

1 1 '3 
10· 1  
1 2·6 
10·5 
10· 1  
1 1·3 
10· 1  

9·4 
15·5 

12· 1 

1962 

12·3 
10·4 
13·5 
1 1 ·2 
10·2 
12·2 
10·4 

9·4 
16· 1  

12·7 

1963 

12·3 
10·7 
13·6 
1 1·2  
1 1 ·0 
1 1·9  
10·8 

9·3 
16·0 

12·8 

1964 

12·2 
10·1  
13·4 
10· 7  
10·2 
1 I·4 

9·9 
9·2 

15 ·7 

12·3 

Gestorbene Säuglinge 
auf 

1000 Lebendgeborene 

47·8 
44·9 
38·7 
34·7 
37·6 
40·2 
3 I -6 
33·4 
33·4 

37·5 

38·4 
36·6 
34·6 
31 ·9  
33 ·8  
33·4 
26·8 
26·7 
31 ·2  

32·7 

42· 1 
36·5 
33·8 
33· 1 
28·9 
35·7 
25·0 
27·9 
30·8 

32·8 

36·0 
36·6 
32· 1 
26·5 
32·6 
36·0 
27·7 
27·4 
29·3 

31 ·3  

35·8 
30·9 
27·9 
28·2 
29·6 
3 1 · 7  
26·2 
29·0 
28'5 

29·2 
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Rate der Säuglingssterblichkeit aufgeschlüsselt nach Bundesländern 
(FortEetzung) 

Bundesländer 

Burgenland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Kärnten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Niederösterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Oberösterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Salzburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Steiermark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Tirol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
V orarlberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Östßrreich . . .  

Burgenland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Kärnten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Niederösterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Oberösterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Salzburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Steiennark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Tiro! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
V orarlberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Österreich . . .  

Burgenland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Kärnten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Niederösterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Oberösterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Salzburg . ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Steiennark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Tiro! . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . " . . . . .  , . . . .  " . .  
V orarlberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Österreich . . .  

Burgenland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Kärnten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Niederösterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Oberösterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Salzburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Steiermark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Tirol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
V orarlberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Österreich . . .  

Lebendgeborene Gestorbeue 

auf 1000 Einwohner 

16·6 
1 9·7  
17 ·9  
20·2 
21·4 
18·7 
23·3 
23·7 
12·1 

1 7·9  

16·9 
19·0 
1 7·3 
19 ·7  
20·5 
1 8·5  
22·8 
23·3 
1 2·3 

17·6 

15·6 
19 · 1  
17·1  
1 9·2 
20·8 
17·9 
22·3 
22·7 
12·5 

1 7'4 

15·8 
18·6 
16·8 
1 8 ·7  
20· 7 
18·0 
22· 1  
22· 1 
12·4 

17 ·2  

1965 

13·0 
10·8 
14·2 
1 1 ·2 
10·3 
12· 1 
10·0 

9·2 
16·8 

13·0 

1966 

11 ·6  
10·5 
13·4-
10·8 
10·2 
1 1 · 7  
10· 1 

8·9 
1 6·3 

12·5 

1967 

12·5 
10·6 
14-· 1  
1 1 ·2  
10·3 
12·3 
10·2 

9· 1 
1 7·0 

13·0 

1968 

1 2·9 
10·7 
14·3 
1 1 ·4 
10· 3  
12·4 
10·2 

9·0 
1 6·8  

13 ·1  

Gestorbene Säuglinge 
auf 

1000 Lebendgeborene 

32·4 
34·2 
28·4 
26·8 
26· 1 
3 1 · 3  
20·8 
24·7 
28·9 

28·3 

29·7 
32·6 
28·0 
26·5 
2 7·2  . 31 -4  
2 1·6 
26·9 
28· 1 

28· 1 

30·7 
29·5 
25·9 
26·0 
23·8 
28·9 
22· 1 
24·5 
26·5 

26·4 

30·3 
25·4 
25·5 
25· 1 
24·9 
30·2 
19·1 
22·3 
24·8 

25·5 

Zahl der Krankenbetten in Österreich 
Stand : 3 1 .  Dezember 1968 

Bundesland 

Burgenland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Kärnten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Niederösterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Oberösterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Salzburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Steiermark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Tirol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Vorarlberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Österreich . . .  

120 

I Einwohnerzahl : I I t t .. hl' h f t llt (geschätzt vom tatsächlich aufgestellte a sac \c. au ges e e 
Österreichischen Betten Betten . m Prozenten 

Statistischen Zentralamt) der Emwohnerzahl 

266.700 
522.200 

1 ,364.500 
1,207.700 

388.600 
1 , 184. 100 

508.200 
264.600 

1 ,642. 100 

7,348.700 

1 . 1 75 
4.936 

13.205 
1 1 . 194 

4.457 
13 . 151  

5.046 
2 . 1 1 3  

24.016 

79. 293 

0·44-
0·94-
0·96 
0·92 
1 · 14 
1 · 1 1  
0·99 
0·79 
1 ·46 

1 ·07 
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Gemeldete Infektionskrankheiten 

Diphtherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Scharlach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Keuchhusten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Ansteckende Lungen. und Kehlkopf tuberkulose . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Hauttuberkulose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Tuberkulose anderer Organe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . "Qbertragbare Genickstarre (Meningitis epid.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
�bertragbare Gehirnentzündung (Encephalitis epid.) . . . . . . . . . . .  . 
Ubertragbare Kinderlähmung (Poliomyelitis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Körnerkrankheit (Trachom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Typhus (Abdominaltyphus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Paratyphus . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Übertragbare Ruhr . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bakterielle Lebensmittelvergiftung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Leptospiren-Erkrankungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Wochenbettfieber nach standesamtlich gemeldeter Geburt . . . . . .  . 
'Wochenbettfieber nach Fehlgeburt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Hepatitis infectiosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Malaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Bangsche Krankheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Tularämie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Psittakose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Trichinose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Milzbrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lyssa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Grippel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . .  
Gonorrhöe i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lues l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .  

Bißverletzungen durch wutkranke oder wutverdächtige Tiere . . . .  . 
davon Kopfverletzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

') Ohne gesetzliche Verpflichtuug zur Melduug. 

1967 
(endgültiges Ergebnis) 

Erkrankungsf. 

109 
9.801 
3.317 
2.663 

25 
484 
146 

6 

99 
192 

62 
609 

6 

4 
5. 877 

3 
9 

134 
6 
1 
2 

48.016 
3.841 

792 

Sterbefälle 

3 
1 

1 2  
1 .020 

90 
13 

2 

4 
5 
1 
5 
1 

46 
1 

7 1  

1 3  

4.399 Fälle 
415 Fälle 

1968 
(vorl. Ergebnis) 

Erkrankungsf. 
I

Sterbefälle 

43 
7.435 
1.813 
2.856 

1 1  
490 
124 

5 
5 

103 
184 

56 
162 

6 
1 

24 
6.096 

2 
4 

35 
7 

59.964 
3.707 

781 

4.512 Fälle 
407 FäHe 

2 
3 

899 
3 

102 
15 

2 

3 
3 
1 
3 

1 

32 

78 

9 

Gliederung der Unfälle nach Ursachen 

Ursachen der Unfälle 
Zahl 

Krafterzeugung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  383 
Mechanische Verarbeitung . . . . . . . . . . . .  1 1 . 755 
Sonstige Verarbeitung . . . . . . . . . . . . . . . .  4. 145 
Transportmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.818 
Verschiedene Arbeitsverrichtungen . . . .  68.761 
Sonstige beziehungsweise unbekannte 

Ursachen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ . . . . . . .  1 .184 
Nicht im unmittelbaren Zusammenhang 

mit dem oder unabhängig vom Betrieb 13.599 

Summe . . .  1 103.645 

Krafterzeugung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mechanische Verarbeitung . . . . . . . . . . . .  
Sonstige Verarbeitung . . . . . . . . . . . . . . . .  
Transportmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Verschiedene Arbeitsverrichtungen 0 • • •  
Sonstige beziehungsweise unbekannte 

Ursachen . . . .  _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nicht im unmittelbaren Zusammenhang 

mit dem oder unabhängig vom Betrieb 

375 
1 1 .023 

4.203 
3 .792 

66.239 

1 .382 

14.634 

Summe . . .  1 101 .648 

Uufälle 

in Prozenten der 
Gesamtsumme 

0·3 70 
1 1 ·342 

3·999 
3·684 

66·343 

1· 142 

1 3 · 1 20 

100·000 

0·369 
10·844 

4' 135 
3·730 

65· 1 65 

1 ·360 

14·397 

100·000 

Zahl 

-
1 1  

8 
56 

1 15 

4 

224 

418 

4 
15  

5 
75 

103 

2 

221 

425 

Davon Todesfälle 

I in Prozenten der Summe 
der U Ilfälle mit aller Todesfälle der Unfälle C gleicher Ursache 

1967 

- - -
2·631 0·010 0·094 
1·914 0·008 0· 193 

13·397 0·054 1·467 
27·512 0· 1 l 1  0·167 

0·957 0·004 0·338 

53·589 0·216 1 ·647 

100·000 0·403 

1968 

0·941 0·004 1 ·067 
3·529 0·015 0·136 
1 · 176 0·005 0 ·119  

1 7·647 0·074 1·978 
24·235 0 ·101 0 · 156 

0·47'1 0·002 0· 144 

52·000 0·2 1 7  1 · 5 1 1  

100·000 0·418 
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Entwicklung der bei den Arbeitsinspektoraten zur Inspektion vorgemerkten Betriebe 

Zahl der vorgemerkten Betriebe mit 

Betriebszweig Jahr 1-4 I 5-19 I 20-50 I über 50 Summe 

Dienstnehmern 

1 967 6.074- I 9 . 1 1 9  I 1 . 738 I 586 I 1 7 .517  
1968 7.473 10.302 1 .65 1 560 1 9.986 

Bauwesen 

+ 1 .399 I + 1 . 1 83 I -87 I -26 I + 2 .469 

1 967 8.950 I 6. 100 I 1 .4-4-4- I 1 . 1 84- I 1 7.678 

Eisen· und Metallgewinnung und 1 968 9 . 14-6 6.298 1 .4-54- 1 . 1 72 1 8.070 

.bearbeitung 

+ 19 6  I + 198 I + 10 I -12 I + 392 

1967 7.549 I 3 . 1 3 8  I 540 I 209 I 1 1 .4-36 

Holzbearbeitung 
1968 7.302 3 . 1 60 54-9 202 1 1 .213  

-247 I + 2 2  I + 9  I -7 I -223 

1 967 833 I 4-58 I 238 I 294- I 1 .823 

Textilbetriebe 
1 968 84-9 434 2 1 8  303 1 .804-

+ 16 I -24- I -20 I + 9  -19 

I I I 
1967 6.24-3 1 .484- 4 1 2  I 325 7.464-

Bekleidungsbetriebe 
1968 5.099 1 . 4 1 8  4 1 5  304 7.236 

-144- I -66 I + 3  I -2 1 -228 

I , I 1 967 6 1 7  4 1 8  I 149 108 1 . 192 

Graphische Betriebe 
1 968 528 4-22 146 1 15 1 . 2 1 1  

+ 1 1  I + 4- I -3 I + 7  + 19 

1 967 8.348 I 2.737 I 44-1 I 3 1 6  1 1 .842 

Nahrungs. und Genußmittelbetriebe 
1 968 8.252 2.727 4-31 320 l L730 

-96 I -10 I -10 I + 4  -1 1 2  

1967 10.970 I 3. 14-4 I 452 I 147 14 .713  

Hotel., Gast· und Schankbetriebe 
1 968 1 1 . 1 1 3  3.220 4-82 137 1 4-.952 

+ 14-3 I + 76 I + 30 I -10 + 239 

1967 24.571  I 7.632 I 1 .329 I 54-1 34.073 

Handel 
1968 25.453 7. 874- 1 .380 560 35.267 

+ 882 I + 242 I + 5 1  I + 19 + 1 . 1!l4 

I I I 
1 967 MI I 468 14-6 I 148 1 .302 

Geldwesen, Privatversicherung 
1968 546 4-92 1 65 1 63 1 .366 

+ 5  I + 24- I + 20 I + 15 + 64 

I I I I 1967 86.751 40.272 8.294- I 4-.859 1 3 9 . 1 76 

Summe aller vorgemerkten Betriebe 
1968 88.006 4 1 .960 I 8.287 4-.821 143.074 , 

+ 2.266 I + 1 .688 I -7 I -38 I + 3.898 

') + . . . . Zuwachs gegenüber 1967 
. . . .  Verringerung gegenüber 1967 
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A N H A N G  2 

VERZEICHNIS 

der Dienstbehörden und Dienststellen 
im Bereiche des Bundesministeriums 

für soziale Verwaltung 
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Verzeichnis 

der Dienstbehörden und Dienststellen im Bereiche des Bundesministeriums tür soziale Verwaltung 

Landesarbeitsämter und Arbeitsämter 

Landesarbeitsamt WIEN 1010 Wien, Weihburggasse 30 
Ar b e i  t s ä m  ter : 

Angestellte 
Bau-Holz 

1050 Wien , Embelgasse 2--4 
1 160 Wien, Herbststraße 6-10 

Bekleidung, Textil, Leder 
Gastgewerbe 

1050 Wien, Obere Amtshausgasse 5-7 
1050 Wien, Castelligasse 17 

Graphik,  Papier 1031 Wien, Esteplatz 2 
Handels-, Transport- , Ver kehrs-

und landwirtschaftliche Arbeiter 
Jugendliche 

1060 Wien, Mollardgasse 8 
1031 Wien, Esteplatz 2 

Körper behinderte 1050 Wien, Obere Amtshausgasse 1-3 
1050 Wien, Castelligasse 1 7  Lebensmittel 

Metall, Chemie 1050 Wien, Obere Amtshausgasse 1-3 
1040 Wien, Belvederega�se 32 Persönliche Dienstleistungen 

Liesing 1235 Wien XXIII, Liesing 
Geschäftsstelle der Heimarbeits­

kommissionen beim Einigungs­
amt Wien 1030 Wien, Löwengasse 47 

Landesarbeitsamt NIEDERÖSTERREICH 1013 Wien, Hohenstaufengasse 2 
Arb e i t s ä mt e r :  

Amstetten 3300 Amstetten, Preinsbacherstraße 13  
Zweigstelle des Arbeitsamtes Amstetten : 
Haag 3350 Haag, Höllriglstraße 7 

Baden 2500 Baden, Palffygasse 28 
Zweigstelle des Arbeitsamtes Baden : 
Pottendorf 2486 Pottendorf, Gemeindeamt, Hauptstraße 1 1  

Berndorf-St. Veit 2562 St. Veit, Hauptstraße 51 
Bruck a. d. Leitha 2460 Bruck, Schillerstraße 5 

Zweigstelle des Arbeitsamtes Bruck a. d. Leitha : 
Hainburg 2410 Hainburg, Hauptplatz 10 

Gänserndorf 2230 Gänserndorf, Friedensgasse 4 
Zweigstellen des Arbeitsamtes Gänserndorf: 
Großellzersdorf 2301 Großenzersdorf, Elisabethstraße 7 
Zistersdorf 2225 Zistersdorf, Hauptstraße 12  

Gmünd 3950 Gmünd, Bahnhofstraße 33 
Hollabrunn 2020 Hollabrunn, Koliskoplatz 9 
Horn 3580 Horn, Frauenhofnerstraße 10 
Korneuburg 2100 Korneuburg, Wiener Ring 24 
Krems 3500 K.r-ems, Kasernstraße 29 
Lilienfeld 3180 Lilienfeld, Dörfl. 50 
Melk 3390 Melk, Bahnhofstraße 2 

Zweigstelle des Arbeitsamtes Melk : 
YbbsjDonau 3370 Ybbs, Siedlung Gottsackerfeld, Block B, Stauwerkstraße 14 

Mistelbach 2130 Mistelbach, Oserstraße 29 
Zweigstelle des Arbeitsamtes Mistelbach : 
Laa a. d. Thaya 2136 Laa, Stadtplatz 43 

Mödling 2340 Mödling, Weißes Kreuz-Gasse 4 
Neulengbach 3040 Neulengbach, Hauptstraße 2 
Neunkirchen 2620 Neunkirchen, PostgaRse 4 
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St. Pölten 
Scheibbs 
Schwechat 
Stockerau 
Tulln 
Waidhofen a. d. Thaya 
Waidhofen a. d. Ybbs 
Wiener Neustadt 
Zwettl 

3100. St. Pölten, Rennbahnstraße 4 
3270. Scheibbs, Hauptstraße 20.4-20.5 
2320. Schwecbat, Sendnergasse 13-15 
20.0.0. Stockerau, Schulgasse 4 
3430. Tulln, Bahnhofstraße 20. 
3830. Waidhofen, Thayastraße 3 
3340. Waidhofen, Schöffelstraße 4 
270.0. Wr. Neustadt, Neunkirchner Straße 36 
3910 Zwettl, Hamerlingstraße 2 a 

Landesarbeitsamt OBERÖSTERREICH 4020 Linz, Gruberstraße 63 
Arb e i t s ämter :  

Braunau 
Eferding 
Freistadt 
Gmunden 

Zweigstelle des 
Bad !schI 

Grieskirchen 
Kirchdorf 
Linz 

Arbeitsamtes 

Zweigstellen 
Enns 
Traun · 

des Arbeitsamtes 

Perg 
Ried 
Rohrbach 
Scbärding 
Steyr 

5280. Braunau, Palmplatz 1 
40.70. Eferding, Stadtplatz 37 
4240. Freistadt, Am Pregarten 1 
4810 Gmunden, Johann Evangelist Haber-Straße 13 

Gmunden : 
4820. 
4710. 
4560. 
40.21 

Linz : 
4470. 
40.50. 
4320. 
4910 
4150. 
4780. 
440.0. 

Bad lschl, Grazer Straße 8 
Grieskirchen , Manglburg 23 
Kirchdorf, Simon Redtenbacher-Platz 3 
Linz, Wiener Straße 7 

Enns, Dr. Karl Renner-Straße 9 
Traun, Kirchenplatz 8 
Perg, Stifterstraße 2 
Ried, Turnerstraße 8 
Rohrbach, Haslacher Straße 7 
Schärding, Bahnhofstraße 141 
Steyr, Tomitzstraße 7 

Zweigstellen 
Bad Hall 
Weyer 

des Arbeitsamtes Steyr : 

Vöcklabruck 
Wels 

4540. Bad Hall, Kirchenplatz 1 
3335 Weyer, Hauptplatz 8 
4840. Vöcklabruck, Hinter:;tadt 13/15 
4601 Wels, Karl Loy-Straße 23 

Landesarbeitsamt SALZBURG 5020 Salzburg, Schießstattstraße 4 
Arbe i t sämter : 

550.0. Bischofshofen, Hauptschulstraße 16 
Arbeitsamtes Bischofshofen : 

5640. Bad Gastein, Grillparzerstraße 211  

Bischofshofen 
Zweigstelle des 
Bad Gastein 

Hallein 
Salzburg 
Tamsweg 
Zell am See 

540.0. Hallein, Ritter von Schwarz-Straße, Amtsgebäude 
50.20. Salzburg, Schießstattstraße 2 
5580. Tamsweg, Kirchengasse 107 
570.0. Zell am See, Bahnhofstraße 10 

Landesarbeitsamt STEIERMARK 8010 Graz, Babenbergerstraße 33 
Ar b e i t sä mt er : 

Bruck a. d. Mur 
Zweigstelle des Arbeitsamtes 
Mariazell 

Deutschlandsberg 
Feldbach 
FÜl'stenfeld 
Gleisdorf 
Graz 

860.1 Bruck, Grazer Straße 15 
Bruck a. d. Mur : 

8630. Mariazell' Pater Hermann Geist-Platz 
8530. Deutschlandsberg, Rathausgasse 5 
8330. Feldbach, Schillerstraße 7 
8280. Fürstenfeld, Klostergasse 28 
820.0. Gleisdorf, BahnhOfstraße 1 1  
80.10 Graz, Babenbergerstraße 33 

1 (Rathaus) 
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Zweigstelle des Arbeitsamtes 
Peggau 

Hartberg 
Juden burg 

Arbeitsamtsnebenstelle : 

Graz : 
8120 Peggau, Hauptstraße 153 
8230 Hartberg, Ressavarstraße 29 
8750 Judenburg, Kapellenweg 5 

8850 Murau, Grünfelsgasse 1 Murau 
Zweigstelle 
Neu markt 

Knittelfeld 

der Arbeitsamtsnebenstelle Murau : 

Leibnitz 
Arbeitsam tsnebenstelle : 
Mureck 

Leoben 

8820 Neumarkt Nr. 1 
8720 Knittelfeld, Hans Resel-Gasse 17 
8430 Leibnitz, Schmidgasse 32 

8480 Mureck, Feldgasse 3 
8700 Leoben, Erzherzog Johann-Stl'aßo 8 

Leoben : Zweigstelle des Arbeitsamtes 
Eisenerz 

Liezen 
8790 Eisenerz , Dl'. h. c. Theodor Körner-Platz 1 
8940 Liezen, Hauptstraße 14  und 14 a 

Zweigstellen 
Bad Aussee 
Gröbming 

des Arbeitsamtes Liezen : 

Müczzuschlag 
Berufsberatung : 

8990 Bad Aussee, Parkgasse 153 
8962 Gröbming 206 
8680 Mürzzuschlag, Bleckmanngasse 1 1  
8680 Mül' zzu schlag , Grüne Insel 1 

Voitsberg 
Berufsberatung und 

8570 Voi tsberg, Konrad von Hötzendol'f-Straße 
Lehrstellen ..-ermittlung : 

Weiz 
8570 Voitsberg, Roseggergasse 5 
8160 Weiz, Hans Klöpfer-Gasse 6 

Landesarbeitsamt TIROL 6020 Innsbruck, Schöpfstraße 5 
A r b e i t s ä m t e r :  
Imst 
Innsbruck 

Zweigstelle des Arbeitsamteb 
Solbad Hall in Til'ol 

Kitzbühel 
Kufstein 
Landeck 
Lienz 
Reutte 
Schwaz 

6460 Imst, Dr. Pfeiffenberger-Straße 8 b 
6020 Innsbruck, Schöpfstraße 5 

Innsbruck : 
6060 Solbad Hall, Unterer Stadtplatz 20 
6370 Kitzbühel, Hinterstadt 30 
6332 Kufstein, Inngas'le 4 
6500 Landeck, Innstraße 1 1  
9900 Lienz, Beda-Weber-Gasse 20 
6600 Reutte, Obermarkt 48 
6130 Schwaz, Spornbergel'straße 22 

Landesarbeitsamt VORARLBERG 6900 Bregenz, Bahnhofstraße 43 
Ar b e i t s ämter : 
Bludenz 
Bregenz 

Zweigstelle des Arbeitsamtes 
Riezlern 

Dornbirn 
Feldkirch 
Heimarbeitskommission für 

Maschinstickerei nach Vorarl­
berger Art und maschinelle 
Klöppelspitzenerzeugung beim 
Einigungsamt Feldkirch 

6700 Bludenz, Hefmann Sander-Straße 12 
6900 Bregenz, Bahnhofstr-a ße 43 

Bregenz : 
6991 Riezlern 178, Klein-Wals er tal 
6850 Dornbirn, St. Martinstraße 6 
6800 Feldkirch, Graf Hugo Wuhr-Gang 3-5 

6850 Dornbirn, Altes Rathaus 

Landesarbeitsamt KÄRNTEN 9020 Klagenfurt, Kumpfgasse 25 
Ar b e i t s ä m  ter : 
Feldkirchen 
Hermagor 
Klagenfurt 
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9560 Feldkirchen, Gurktaler Straße 1 1  
9620 Hermagor, Nr. 239 
9020 Klagenfurt, Kumpfgasse 25 
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Spittal a. d. Dran 
St. Veit a. d. Glan 
Villach 
Völkermarkt 
Wolfsberg 

9800 Spittal a. cl. Drau, 10. Oktober-Straße 6 
;0 9300 St. Veit a. rl .  Glan, Friesacher Straße 3 

9500 Villaeh, Meister Friedrich-Straße 3 
9100 Völkermarkt, Herzog Bernhard-Platz 5 
9400 Wolfsberg, Lindhofstraße 207 

Landesarbeitsamt BURGENLAND 7000 Eisenstadt, Permayerstraße 10 
Ar b e i ts ä m ter : 

Eisenstadt 
Mattersburg 
Neusiedl am See 
Oberptillendorf 
Oberwart 
Stegersbaeh 

Zweigstelle des Arbeitsamtes 
Güssing 

7000 Eisenstadt, Permayerstraße 10 
7210 Mattersburg, Mozartgasse 2 
7100 Neusiedl am See, Eisenstädter Straße 3 
7350 Oberpullendorf, Spitalstraße 24 
7400 Oberwart, Prinz Eugen-Straße 1 
7551 Stegersbach 73 

Stegersbach : 
7540 Güssing, Grabengasse 

L andesinv alidenämter u n d  Prothesenwer kstätten 

Landesinvalidenamt für Wien, Niederösteneieh und 
Burgenland 1010 Wien, Babenbergerstraße 5 

4020 Linz, Gruberstraße 63 
5020 Salzburg, Schießstattstraße 4 

Landesinvalidenamt für Oberösterreich 
Landesinvalidenamt für Salzburg 
Landesil1validenamt für Tirol 
Landesinvalidenamt für VOl'arlberg 
Landesinvalidenamt für Steiermark 
Landesinvalidenamt für Kärnt.en 
Bundesstaatliehe Prothesen werk stätte Wien 
BundeHstaatliche Prothesen werkstätte LillZ 

6021 Innsbruck, Herzog Friedrich-Straße 3 
6900 Bregenz, Bahnhofstraße 43 
8010 Graz., Babenbergerstraße 35 
9020 Klagenfurt, Kumpfgasse 23 
1050 Wien, Geigergasse 5 
4020 Linz, Gruberstraße 63 

Bundesstaatli e h e  Untersuchungsanstalten 

Bundesstaatliche bakteriologisch-serologische Unter­
suchungsanstalt 

Bundesstaatliche bakteriologisch-serologische Unter­
suchungsanstalt Linz 

BUlldesstaatliche bakteriologisch-serologische Unter­
suchungsanstalt Salz burg 

Bundesstaatliche bakteriologisch-serologische Unter­
suchungsanstalt Graz 

Bundesstaatl iche bakteriologisch-serologische Unter­
suchungsanstalt Klagenfurt 

Bundesstaatliche bakteriologisch-serologische Unter-
suchungsanstalt Innsbruck 

Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung Wien 
Bundesanstalt fÜl Lebensmitteluntersuchung LillZ 
Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung Graz 
Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung 

Innsbruck 
Bundesanstalt für chemische und pharmazeutische 

Untersuchungen 
Bundesstaa tliche Im pfs toffgewinnungsanstal t 
Bundesstaatliches Serumprüfungsinstitut 
Bundesstaatliche Schutzimpfungsanstalt gegen Wut 
Bundesstaatliche Anstalt für experimentell-pharma-

kologische und balneologüsche Untersuchungen 

1096 Wien, Währinger Straße 25 a 

4020 Linz, Weißenwolffstraße 28 

5020 Salzburg, Landeskrankenanstalten 

8010 Graz, Universitätsstraße 6 

9020 Klagenfurt, St. Veiter Straße 47 

6020 Innsbruck, Schöpfstraße 41 
1090 Wien, Kinderspitalgasse 15 
4020 Linz, Bürgerstraße 47 
8010 Graz, Universitätsstraße 6 

6020 Innsbruck, Liebeneggstraße 

1095 Wien, Zimmermanngasse 3 
1 160 Wien, Possingergasse 38 
1 095 Wien, Kindenspitalgasse 15 

8 

1090 Wien, Währinger Straße 25 a 

1090 Wien, Währinger Straße 13 a 

B undesapotheken 

Bundesapotheke "Alte Hofapotheke" 
Bundesapotheke "Zur Mariahilf" 

\ 

Bundesapotheke "Alte Hofapotheke Schönbrunn" 

1010 
1060 
1 130 

Wien, Habsburgergasse 1 1  
Wien, Mariahilfer Straße 55 
Wien, Schloß Schönbmnn beim Meid­
linger Tor D 
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Arbeitsinspektorate 

Arbeitsinspektorat für den l .  Aufsichtsbezirk 1010 Wien, Fichtegasse 1 1  
Arbeitsinspektorat für den 2. Aufsichtsbezirk 1010 Wien, Fichtegasse 1 1  
Arbeitsinspektorat für den 3.  Aufsichtsbezirk 1010 Wien, Fichtegasse 1 1  

Arbeitsinspektorat für den 4. Aufsichtsbezirk 1010 Wien, Fichtegasse 1 1  
Arbeitsinspektorat für den 5. Aufsichtsbezirk 1010 Wien, Fichtegasse 1 1  
Arbeitsinspektorat für den 6. Aufsichtsbezirk 1010 Wien, Fichtegasse 1 1  
Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten 1010 ·Wien, Ficbtegasse 1 1  
Arbeitsinspektorat für Handels- und Verkehrs-

unternehmungen 1010 Wien, Ficbtegasse 1 1  
Arbeitsinspektorat für den 7. Aufsichtsbezil'k 2700 Wr. Neustadt, Engelbrechtgasse 8 
Arbeitsinspektorat für den 8.  Aufsichtsbezirk 3100 St. Pölten, Radetzkystraße 1 
Arbeitsinspektorat für den 9. Aufsichtsbezirk 4020 Linz, Finanzgebäude - West 
Arbeitsinspektorat für den 10. Aufsichtsbezirk 5020 Salzburg, Schießstattstraße 4 
Arbeitsinspektorat für den 1 l .  Aufsichtsbezirk 8010 Graz, Opernring 2 
Arbeitsinspektorat für den 12 .  Aufsichtsbezirk 8700 Leoben, Erzherzog Johann-St.raße 6/8 
Arbeitsinspektorat für den 13.  Aufsichts bezir k 9020 Klagenfurt, Herrengasse 9 
Arbeitsinspektorat für den 14. Aufsichtsbezirk 6020 Innsbruck, Schöpfstraße 5 
Al'beitsinspektorat für den 15. Aufsichtsbezirk 6900 Bregenz, Weiherstraße 8 
Arbeitsinspektorat für den 16. Aufsichtsbezirk 7001 Eisenstadt, Permayorstraße 10 
Arbeitsinspektorat für den 17.  Aufsichtsbezil'k 3500 Krems, Kasernstraße 29 
Arbeitsinspektorat für den 18. Aufsichtsbezirk 4840 Vöcklabruck, Graben 19 
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A N H A N G  3 

VERZEICHNIS 

der Sozialversicherungsträger und 
ihrer Verbände 
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Verzeichnis 

der Sozialversicherungsträger und ihrer Verbände 

Verbände 

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungs­
träger 

Verband der Gewerblichen Selbständigenkrankenkassen 

1092 Wien, Roßauer Lände 3 . 
Postfach 216 

1061 Wien, Theobaldgasse 16 ' 

Postfach 57 

Versicherungsträger 

Ge b i etskrankenkassen 

Wien 

Zweigstelle für Angestellte 

Niederösterreich 

Burgenland 

Oberösterreich 

Steiermark 

Kärnten 

Salzburg 

Tirol 

Vorarlberg 

L andwirtsc h a ftskrankenkassen  

Wien 

Niederösterreich 

Burgenland 

Oberösterreirh 

Steiermark 

Kärnten 

Salzburg 

Tirol 

Vorarlberg 

130 

1013 Wien, Wipplingerstraße 28 
Postfach 183 . 

1061 Wien, Mariahilfer Straße 85-87 
Postfach 286 

3101 St. Pölten, Dr. KarI Renner-Promenade 14 
Postfach 174 . 

7001 Eisenstadt, Esterhazyplatz 3 
Postfach 108 

401 1  Linz, Gruberstraße 77 
Postfach 61 

801 1  Graz, Josef Pongratz-Platz 1 
Postfach 426 

9010 Klagenfurt, Kempfstraße 8 

5024 Salzburg, Faberstraße 19-23 
Postfach 20 

6021 Innsbruck, Museumstraße 33 
Postfach 574 

6851 Dornbirn, Frühlingstraße 1 1  
Postfach 4 

1015 Wien, Seilerstätte 22 
Postfach 71 

1071 Wien, Burggasse 2 
Postfach 273 

7001 Eisenstadt, Permayerstraße 5 
Postfach 13 

4021 Linz, Volksgartenstraße 32 
Postfach 300 

. 

801 1  Graz, Paulustorgasse 4 
Postfach 616 

9021 IÖagenfurt, Fromillerstraße 5 
Postfach 158 . 

5021 Salzburg, Rainerstraße 25 
Postfach 193 

6021 Innsbruck, Fritz Konzert-Straße 5 
Postfach 547 

6901 Bregenz, Montfortstraße 9 
Postfach 14 

. 
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B e t r i e  b sk r anken k a s s e n  

Österreichische Staatsdruckerei 1037 Wien, Rennweg 12 a 

Austria Tabakwerke AG. 1091 Wien, Porzellangasse 51 
Postfach 14 

Wiener Verkehrsbetriebe 1 101 Wien, Leebgasse 17  
Postfach 164 

"Semperit" Österreichisch-Amerikanische Gummiwerke AG. 1041 Wien, Wiedner Hauptstraße 63 
Postfach 57 

Neusiedler AG. für Papierfabrikation 2652 Hirschwang, Niederösterreich 

Hütte Donawitz der ÖAMG. 8704 Donawitz, Kerpelystraße 201 

Werk Zeltweg der ÖAMG. 8740 Zeltweg 

Hütte Kindberg der ÖAMG. 8652 Kindberg 

Gebrüder Böhler & Co. AG. 8605 Kapfenberg, Friedrich Böhler-Straße 1 1  
Postfach 5 

Firma Johann Pengg 8621 Thörl bei Aflenz 

G e w e r b l i c h e  S e l b ständigenkrankenkassen  

Gewerbliche Selbständigenkrankenkasse für Wien 

Selbständigenkrankenkasse des Fremdenverkehrs für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland 

Selbständigenkrankenkasse des Handels 

1072 Wien, Seidengasse 13 
Postfach 101 

1010 Wien, Kurrentgasse 5 

1041 Wien, Brucknerstraße 8 
Postfach 149 

Gewerbliche Selbständigenkrankenkasse für 
Niederösterreich und Burgenland 

2501 Baden bei Wien, Kaiser Franz-Ring 27 

Gewerbliche Selbständigenkrankenkasse für 
Steiermark 

Gewerbliche Selbständigenkrankenkasse für 
Kärnten 

Gewerbliche Selbständigenkrankenkasse für 
Oberösterreich 

Gewerbliche Selbständigenkrankenkasse für 
Salzburg 

Ö s t e r r e i c h i s c h e  B a u e r nkrankenkasse  

L a n d e s k a s se n :  

Wien 

Niederösterreich 

Burgenland 

Oberösterreich 

Steiermark 

Kärnten 

801 1  

9021 

401 1  

5021 

1031 

1031 

1031 

7000 

4010 

8010 

9021 

Postfach 159 

Graz, Schönaugasse 10 
Postfach 446 

Klagenfurt, Bahnhofstraße 67 
Postfach 120 

Linz, Pfarrplatz 12 
Postfach 73 

Salz burg, Schrannengasse 4 
Postfach 68 

Wien, Beatrixgasse 1 
Postfach 163 

Wien, Beatrixgasse 1 
Postfach 163 

Wien, Beatrixgasse 1 

Eisenstadt, Permayerstraße 5 

Linz, Humboldtstraße 6 
Postfach 99 

Graz, Dietrichsteinplatz 15 

Klagenfurt, Fromillerstraße 5 
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Salzburg 

Tirol 

Vorarlberg 

V e r s i c he r u n g s a n s t a l t  ö ffe n t l i c h  B e diensteter  

L andesge  s eh  äfts  ste l le n :  

Wien, Niederösterreich und Burgenland 

Oberösterreich 

Steiermark 

Kärnten 

Salzburg 

Tirol 

Vorarlberg 

Allg e m e i n e  Unfal l v e r s i c h er u n g s a n s t a l  t 

L an d e s s t e ll e n :  

Wien 

Linz 

Graz 

Salzburg 

Pensi o n s v e r s i c h erungsansta lt  der A n g e s te l l ten  

Pens i o n s v e r s i c herungsansta lt  -der  A r b e i t e r  

L a n d e s ste l le n :  

Wien 

Linz 

Graz 

Salzburg 

132 

5021 Salzburg, Paris Lodron -Straße 16 

6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 8jV 

6901 Bregenz, Montfortstraße 9 
Postfach 14 

1082 Wien, Wickenburggasse 8 
Postfach 500 

1082 Wien, Wickenburggasse 8 
Postfach 500 

4011  Linz, Hessenplatz 5 
Postfach 312 

801 1  Graz , Jakob Redtenbacher-Gasse 
Postfach 729 

901 1 Klagenfurt, Paradeisergasse 
Postfach 394 

501 1 Salz burg, Residenzplatz 
Postfach 27 

6021 Innsbruck, Hofburg 
Postfach 564 

6901 Bregenz, Montfortstraße 
Postfach 33 

1200 Wien, Wehergasse 2-6 

] 200 Wien, Webergasse 2-6 

4021 Linz, Blumauerplatz 1 
Postfach 299 

1 

1 1  

1 2  

801 1  Graz, Theodor Körner-Straße 38 
Postfach 730 

1 1  

5020 Salzburg, Dr. Franz Rehrl-Platz 5 

1042 Wien, Blechturmgasse 1 1  
Postfach 22 

1092 Wien, Roßauer Lände 3 

1092 Wien, Roßauer Lände 3 

4010 Linz, Volksgartenstraße 14 

8021 Graz, Bahnhofgürtel 79 

5021 Salzburg, Faberstraße 20 
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L a n d - u n d  F o r s t w i r t s c h a ft l i c h e  S o z i a l v e r s i c h e r u n g s a n s t a l t  

1041 Wien, Mommsengasse 35 
Postfach 137 

L andes ste l l en : 

Wien 1041 Wien, Mommsengasse 35 
Postfach 137 

Linz 4021 Linz, Weingartshofstraße 2 
Postfach 255 

Graz 80l l  Graz, Paulustorgasse 4 
Postfach 606 

Klagenfurt 9021 Klagenfurt, Gabelsbergerstraße 
Postfach 46 

Salzburg 5021 Salzburg, Rainerstraße 25 
Postfach 184 

V e r s i c h e r u n g s a n s t a l  t der ö st e r r e i c h i s c h e n  E i s en b a hnen 

1061 Wien, Linke Wienzeile 48-52 
Postfach 86 

V e r s i c h er u n g s a n s t a l t  d e s  ö s te r r e i c h i s C' h e n  B e r g b a u e s  

80l l  Graz, Lessingstraße 20 
Postfach 620 

Pens ionsver s i c herungsansta lt  der  g e w e r b l i c h e n  W i r t s c h aft 

1090 Wien, Mariannengasse 27 

L a n d  wirts  ch aft l i  c h e  Z u s c  h u ß r e n  ten v er s i  cherungsansta l  t 

1041 Wien, Mommsengasse 35 

Vers i cherung s a n s t a l t  d e s  ö s t e r r e i c h i s c h e n  N o t a r i a t e s  

Z u s c h u ß k a s s e n  

Pensionsinstitut der österreichischen Privatbahnen 

Pensionsinstitut der Linzer Elektrizitäts- und 
Straßenbahn-AG. 

1080 Wien, Florianigasse 2 

1010 Wien, Salzgries 17jIIj15 

4020 Linz, Schillerstraße 9 

13 
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A N H A N G  4 

VERZEICHNIS 

über die eigenen Einrichtungen der 
Sozial versicherungsträger 
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Verzeichnis über die eigenen Einrichtungen der Sozialversh:herungsträger 

Allgemeine Krankenanstalten 

N�me, Ort 
Medizinische Angaben, Stationäre, Stand der Stand der 

Rechtsträger Abteilungen bzw. ambulante Betriebszeit systemisierten Nottietten 
Fachstationen für Behandlung Betten 

Wien 

Hanuschlqankenhaus, GKK. Chirurgie, Interne, beides ganzjährig 600 6 
Wien 14 Wien- Augen, HaIs·N asen-

Ohren, Urologie, 
Unfallchirurgie 

Steiermark 

Werkspital der Hütte BKK. d. Chirurgie beides ganzjährig 30 10 
Donawitz, Leoben Hütte 

Donawitz 

Kärnten 

Knappschaftskrankenhaus, VA. d. ö. Chirurgie (bis Oper.- stationär _ ganzjährig 24 
Bleiberg ob Villach Berg- Gruppe IV) Interne, 

baues -Entbindungsfälle 

654 16 

Tbc-Anstalten 

Medlzinlsehe Angaben, Stationäre, Stand der Stand der Name, Ort Rechtsträger Abteilungen bzw. ambulante Betriebszeit systemisierten Notbetten 
Fachstationen für Behandlung Betten 

Wien 

Heilanstalt Gersthof, GKK. Lungenkrankheiten beides ganzjährig 48 5 
Wien 18 Wien 

Niederösterreich 

Heilstätte Alland, Alland PVA. d. Lungenkrankheiten stationär ganzjährig 316 
Arb. 

Heilstätte Laab, Laab PVA. d. Lungenkrankheiten - stationär ganzjährig 75 
im Walde Arb. 

Heilstätte Felbring; PVA. d. ' Lungenkrankheikn stationär ganzjährig 80 
Muthmannsdorf Arb. 

Steiermark 

Heilstätte Gröbming, PVA. d. Lungenkrankheiten a) stationär ganzjährig 84 
Gröbming Arb. 

Oberösterreich 

Heilstätte Weyer, Weyer PVA. d. Lungenkrankheiten stationär ganzjährig 165 
Arb. 

a) Wiedereröffnung nach Generaladaptierung am 18. 4. 1966. 768 5 

136 9 ·  

III-234 der Beilagen XI. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 127 von 142

www.parlament.gv.at



U nfallkrankenhä user 

Name, Rechts· Medizinische Angaben, Stationäre, Stand der Stand 
Ort träger Abteilungen ambulante Betriebszeit systemisierten der Notbetten bzw. Fachstationen für Behandlung Betten 

Wien 

Arbeitsunfallkrankenhaus, AUVA Unfallchirurgie beides ganzjährig 80 
Wien 20 

Arbeitsunfallkrankonhaus, AUVA Unfallchirurgie beides ganzjährig 200 
Wien 1 2  

Steiermark 

Arbeitsunfallkrankenhaus, AUVA Unfallchirurgie bei des ganzjährig 2 1 8  
Graz 

UnfallIrrankenhaus KaI· LuFSVA Unfallchirurgie und beides ganzjährig 70 1 0  
wang berufliche Wiederher. 

stellung 

Oberösterreich 

Arbeitsunfallkrankenhaus, AUVA Unfallchirurgie beides ganzjährig 186 
Linz 

Kärnten 

ArbeitsunfRllkrankenhaus, AUYA Unfallchirurgie boides ganzj ährig 85 
I 

Klagenfurt 

SaIzburg 

Arbeitsunfallkrankenhaus, AUVA Unfallchirurgie beidos ganzjährig 150 
Salzburg, Stadt 

989 10 

Sonstige Sonderheilanstalten 

Niederösterreich I I Rehabilitationszentrum AUVA Sonderstation für beruf· stationär ganzjährig 90 
Stollhof bpi Kloster. liehe ""Viederherstel. 
neuburg lung I 

I 
Sonderheilanstalt Baden LZVA Bäuerliche Sonderheil. stationär 10. 1. bis 1 13 I 

anstalt. fiir Rheuma. 23. 12. 
kranke 

Burgenland 

Sonderheilanstalt Bad PVA. d. Frauenkrankheiten, stationär ganzjährig 150 

Tatzmannsdorf Ang. Herz· und Kreislauf· 
erkrankungen, Gelenks· 
erkrankungen, rheuma· 
tische Erkrankungen 

Steiermark 

Rohabilitationszentrum AUVA Sonderstfltion für beruf. stationär ganzjährig 176 

Tobelbad bei Graz liehe Wiederherstel· 
lung 

Silikosekurheim Tobelbad AUVA Silikose stationär ganzjährig 45 
bei Graz 

Horz. und Kreislaufbeil· PVA. d. Horz.Kreislaufstörungen stationär 1 0. 1. bis 92 

stätte St, Radegund Arb. 10. 12.  

Wien 

Frauenhospiz, Wien 1 9  GKK. Geburtshilfe und beides ganzjährig 95 

Wien Gynäkologie 

761 

10 137 
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Name, Ort 

Niederösterreich 

Kurheim, Baden 

Kurheirn "Melanie", Baden 

Kurheirn "Engelsbad", Baden 

Kuranstalt "Sonnwendhof" 
Semmering 

Oberösterreich 

Ktlrhaus "Hanuschhof", 
Bad Goisern 

Kurhau& "Sonnenheim", 
Bad Hall 

Kurhaus der PVA. d. Ang., 
Bad Hall 

Rechtsträger 

G SKK. d. Hdwk. 
f. NÖ. u. Bgld. 

VA. Ö. Beel. 

VA. Ö. Bed. 

PVA. d. Arb . 

GKK. OÖ. 

GKK. OÖ. 

PVA. d. Ang. 

Kurheim, "JustussehlöCH" und VA. ö. Bcel. 
"Dependeneen", Bad. Hall 

Ktirheirn der VA. d. ö .. Eisen- VA. d. ö. EB. 
bahnen, Bad Hall 

Kurheirn ,;Emilienhof", LuFSVA. 
Bad Hall 

Kurheim "Franz Karl", . I V  A. ö. Bed. 
Bad ldchl 

Kurhaus "HeHos", Bad Ischl I . PV A. d. Arb. 

Kurheim "Goldenes Kreuz", LuFSVA . 
Bad lsch! 

Kurheim Bad SchaUerbach l 
Kurheim Bad Schallerbach II }PV A. d. Arb. 

Kurheime und Kurhäuser 

Medizinische Angaben \ 
Indikationsgebiete -� Verabrelchung 

der Kurmittel 

Kurhelm (nur Quartier für zur Kur weilende Mit- I außer Haus 
glieder) 

Rheumakomple:x 

Rheumakomplex 

Behandlung der Hyperthyreose. Elektrotherapie 

Unspezifische chron. u. subakute Entzündungen 
der oberen Luftwege, Emphyseme, spastiseho 
Bronchitis, Bronchiektasien, Ast.hma bronchiale, 
rheumatische Erkrankungen 

Herz- u. Gefäßerkrankungen, chron. entzünd!. 
Erkrankungen d. Atmungsorgano, Augenerkran­
kungen, tuberkulöse Hauterkrankungen, ReBt­
zU8tände nach Rchlaganfiillen 

Extrapulmonale tuberkulöse Erkrankungen, Hoch­
druck, Arteriosklerose, Erkrankungen des arteriel­
len .und venösen r'xefäUsystems, sf'iit-luetische Er­
krankungen, AUb":merkrankungen 

Kreislaufstörungen. Augenkrankheiten 

Herz- u. Gefäßerkrankungen. Augenleiden, Frauen­
leiden 

Herz- u. Gefäßerkrankungen, Augenleid!ln, Stoff­
wechsel&törungen, chron. Entzündungen, periphere 
u. zentrale N ervenerkranku... .. gen 

Nichtspezifische Erkrankungen d. Atmungsorgane 

wie oben 

Atmungsorgane, Verdauungsorgane, Herzund Kreis­
lauf, Nerven und Bewegungsorgane, Frauenleiden, 
Kinderkrankheiten, Hauterkrankungen 

außer Haus 

im Haus 

im Haus 

im Haus 

in und außer 
Haus 

im Haus 

außer Haus 

außer Haus 

außer Haus 

außer Haus 

im Haus 

außer Haus 

Erkrankungen Clp,� Bewegungsstützapparates {I in und außer 
Haus 

Betriebszeit 

28. 3.- 3. 10. 

14. 1 .�1 3. 12. 
14. 1 .-13.  12.  

6. 1 .- 8. 12 .  

3 1. 1.- 7.  12. 

1 1 . 2 .-12. 12. 

10. 1 .-16. 12.  

7.  3.-10. 12.  

18. 1 ;-13.  12. 

ganzjährig 

7. 3.-iö. 1 1 . 

4. 1 .-1 1. 12. 

5. 1 .-17. 1 1 . 

9. 1.-2 1 . 12. 
4. 1 .-22. 12. 

Stand der 
systemiSiertenBetten [Stand der Notbetten 

9 

50 
8.� 

52 

153 

8 1 

120 

7!) 

55 

60 

64 

I I I  
83 

1 72 
55 

Fürlrag : 1 .229 
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Name, Ort 

Kurheim "Linzerheim", 
Bad Schallerbach 

Kur· u. Erholungsheim 
"St. SebaRtian", Bad Schall er· 
hach 

Kurheim (Straßenbahnerheim), 
Bad SchaUerbach 

Kurheim "Austria." , 
Bad Schallerbach 

Kurheim d. VA. d. ö. Eisen· 
bahnen, Bad Schallerbach 

Kurheim, Bad Schallerbach 

Kurheim "Schallerbacherhof", 
Bad Schallerbach 

Steiermark 

Rechtsträger 

GKK O Ö . 

LKK. O Ö. 

BKK Wr. Ver. 
kehrsbetr. 

VA. ö. Bed. 

VA. d. ö. EB. 

PVA. d. Ang. 

LuFSVA. 

Kurheime "Plankenstein" u. I VA. ö. Bed. 
"Rosenhof", Bad Gleichenberg 

Kurheim "Haus Triestina", 
Bad Gleichenberg 

Kurheim, Bad Gleichenberg 

Kurheim "Styria", 
Bad Gleichenberg 

Kurheim "Schweizerei", 
Bad Gleichenberg 

Kurheim "Villa Barbara", 
Bad Gleichenberg 

VA. d. ö. EB. 

PVA. d.  Ang. 

PVA. d. Arb. 

LuFSVA. 

VA. d. ö. 
Bergbaues 

Kurheime und Kurhäuser 

Medizinische Angaben 
Indikationsgebiete 

Rheumakomplex, Arthrosen, Spondylosen, Gelenks.,  
Muskel., Sehnen., Knochen· u. Nervenschäden, 
Ischias, Gicht, Kinderlähmung 

Yerabreichnng 
der Kurmittel 

in und außer 
Haus 

Für Bad SC'hallerbach charakteristische Indikationen I außer Haus 

wie oben I außer Haus 

Rheumakomplex I außer Haus 

Chron.·rheumatische Gelenkserkrankungen , ent1,ündl. I außer Haus 
u. degen. Natur, Arthrosen, Spondylosen, Neural· 
gien 

wie oben 
in und außer 

Haus 

wie oben ! außer Haus 

Nichtspezifische Erkrankungen der Atmungsorgane I außer Haus 

Hen,. u. Kreislauferkrankungen, Magen. u. Darm· I außer Haus 
krankheiten, Erkrankungen der ableitenden Harn· 
wege und der Atmungsorgane 

Nicht.spezifischc Erkrankungen der Atmungsorgane I außer Haus 

wie oben in und außer 
Haus 

wie oben I außer Haus 

Herz· 11. Asthmaleiden I außer Haus 

Betriebszeit Stand der 
systemisiertenBetten!Stand der Notbetten 

Übertrag : 1 .229 

1 .  2.-15. 1 2. 120 

13.  1 .·-22. 12.  37 1 9  

Feber-Dezember 46 2 

20. 1.-15. 12.  85 

3 1 .  1 .-17. 12.  5 1  

1 0 .  1 .-16. 1 2 .  1 2 8  

ganzjährig 104 

6. 3.-14. 1 1 .  50 

1. 3.-15. 1 1 .  45 

28. 2.-19. 1 1 .  144 

13. 4.-19. 10. 133 

März-November 83 

5. 4.--24. 1 1 .  3 1  

Fürtrag : 2.2R6 2 1  
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Name, Ort Rechtsträger 

Salzburg 

Kurhaus "JosefMatejcek-Heim", I VA. d. ö. EB. 
. Bad Gastein 

Kurheim "Paracelsushof", I LZV A. 
Badgastein 

Kurhaus "Tauernhof", I VA. ö. Bed. 
Badgastein 

Kurhaus "Stadt Wien", I VA. ö. Bed. 
Bad Hofgastein 

Kurhaus "Hohe Tauern ", I VA. d. ö. EB. 
Bad Hofgastein 

Kurhaus "Hötzendorf", PV A. d. Ang. 
Bad Hofgastein 

Kurheim Bad Reichenhall PV A. d. Arb. 
(BRD), Bad Reichenhall 

Kurheime und Kurhäuser 

Medizinische Angaben 
Indikationsgebiete 

Primär· u. sekundär·chron. Polyarthritis: alle rheu· 
matisch. Affektionen einschl. echter Gicht, Kreis· 
laufstörungen E.owie vegetative Dystonie 

Radonbehandlung 

Behandlung deI:. Rheumakomplexes 

wie oben 

wie oben, Unterwassertherapie 

wie oben 

(bis 1974 an eine evangelische Wohlfabrtsorgani. 
sation verpachtet) 

Verabreichnng 
der Kurmittel 

im Haus 

in und außer 
Haus 

im Haus · 

im Haus 

im Haus 

im Haus 

Betriebszeit Stand der 
systemislertenBettenlStand der Notbetten 

Übertrag : 2.286 21 

7. 1.-20. 12. ' 65. 

10. L- 9. 12. 35 

17. 1 .-12. 12. 70 

17. 1.-13. 12. 67 

5. 1.-20. 12. 1 16 

3 1 .  1.-16. 12. 100 

2.739 2 1  
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Name, Ort 

Niederösterreich 

Rekonvaleszentenheim 
Perchtoldsdorf 

Erholungsheim, Kirchberg a. 
Wechsel 

Genesungsheim, Zeillern bei 
Amstetten 

Genesungsheim DÖrfl. bei 
Karsten 

Diät-Genesungsheim, 
Ober-Rohrbach bei Spillern 

Diät-Genesungsbeim, 
Rosenburg am Kamp 

Erholungsheim "Haus Vienna", 
Semmering 

Heilanstalt "Buchenbergheim ", 
Waidbofen/Ybbs 

Steiermark 

Genesungsheim I, Judendorf-
Straßengel 

Genesungsheim II 

Rechtsträger 

GKK. Wien 

GSKK. d. Hdwk. 
für Wien 

PVA. d. Arb. 

PVA. d. Arb. 

PVA. d. Arb. 

PVA. d. Arb. 

VA. Ö. Bed_ 

VA. Ö. Bed. 

} ,VA. d. Ö. EB. 

Genesungs- und Erholungsheime 

Verwendungszweck Unterliegt dem KAG. 
Medizinische Angaben (§ 2 Abs. 1 Z. 3) 

Genesungsheim ja 

Erholungsheim a) nein 

Genesungsheim j a  

Genesungsheim j a  

Diät-Genesungsheim, Stoffwechselerkrankungen, Er- ja 
krankungen der Verdauungsorgane 

wie oben ja 

wie oben nein 

Heim für Genesende nach Operationen und Erkran- j a  
kungen 

Genesungsheim, ja { 

Betriebszeit Stand der 
systemisiertenBetten 

ganzjährig 

ganzjährig 

5. 1 .-14. 12. S 
W 

6. 1 .-24. 3 .  

3. 1 .-12. 12. 

17.  1 .-19. 12. 

12. 1.-13. 12. 

2. 2.- 7. 12. 

9. 1 .-20. 12.  

7. 1 .-20. 12. 

F" t 
S 

ur rag : W 

101 

34 

93b) 64 

58 

76 

98 

30 

89 

76 

63 

718 
689 

Stand der N otbett€ n 

6 

6 
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Name, Ort 

Erholungsheim "Josefshof", 
. Niederschöckl 

Oberösterreich 

Erholungsheim Bad lschl 

Salzburg 

Erholungsheim Goldegg i. 
Pongau 

Tirol 

Erholungsheim St. Jakob 
i. Defr., Osttirol 

Erholungsheim Kössen 
bei Kufstein 

Vorarlberg 

Erholungsheim Riitte ob Götzis 

a) Das Heim ist verpachtet. 
b) S :  Sommer, W: Winter. 

Genesungs- und Erholungsheime 

Verwendungszweck Rechtsträger Medizinische Angaben 

VA. d. ö . Erholungsheim 
Bergbaues 

GKK: OÖ. . Erholungsheim , 

GKK. Slbg. Erholungsheim, Genesnngsheiin 

I 
\ 

GKK. Ktn. Erholungsheim 

GKK. Tirol Erholungsheim 

GKK. Vbg. Erholungsheim 

UnterIiegt demKAG. 
(§ 2 Abs. 1 Z. 3) 

nein 
-

nein 

nein 

ja 

nein 

nein 

Betriebszeit I Stand der 
jSystemisiertenBetten 

Ü S bertrag : 
W 

718 
689 

14. 4:-2 1 .  1 0. . , , , , . ,: 52 

13.  2.- 9. 12 . 98 

6.  2 .- 3. 1 1 . 33 

30. 4.-14. 10.  50 

23. 3.-1 1.  1 1 . 141 

13. 2.-20. 12.  75 

S 1 . 167 I W L 138 

Stand der Notbetten 

6 

4 

4 

1 4  
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Name, Ort 

Niederösteneich 

Kindererholungsbeim "Berg-
schlößl", Brllllll a. d. Schnee-
bergbahn 

Kinderert>olungsheim Breiten-
stein am Semmering 

Kindererholungsheime 

Rechtsträger Verwend ungszweck 

GKK Wien Kindererholungsheim 

GKK NÖ. Kinderer holungsheim 

Unterliegt dem KAG. Betriebszeit Stand der Stand der Notbetten (§ 2 Abs. 1 Z. 3) systemisierten Betten 

ja 3 l. 3.-3. 10. 50 

nein März-Dezember 52 

10:] I i I 
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A N H A N G  5 

AMTLICHE LISTE 

der Kurorte Österreichs 

145 
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Amtliche Liste der Kurorte ö.sterreichs 
Stand vom 1 .  Augl1st 1969 

Burgenland 

Kurorte mit Heilquellen : 
Bad Sauerbrunn 
Bad Tatzmannsdorf 

Kurorte mit Moorbädern : 
Bad 'I'a tzmannsdorf 

Kärn ten 

Kurorte mit Heilquellen : 
Warmbad Villach 

Luftkurorte : 
Dellach im Drautal 605 m 
l\iillstatt 580 m 
Pörtschach am Wörthersee 464 m 
Velden am Wörthersee 469 m 

Andere Kurorte : 
Obervellach ("Schroth-Kuror�") 

N i ederö  sterre i  c h 

Kurorte mit Heilquellen : 
Baden 
Bad Deutsch-Altenburg 
Bad Vöslau 

Heilklimatische Kurorte : 
Mönichkirchen 980 m 
Puchberg am Schneeberg 585 m 
Reichenau an der Rax 485 m 
Semmering 1000 m 

O b erö sterr e i c h  

Kurorte mit. Heilquellen : 
Bad Goisern 
Bad Hall 
Bad bchl 
Bad Schallerbach 

Kurorte mit Moorbädern : 
Bad Leonfelden 
Bad Wimsbach-Neydharting 

Luftkurorte : 
Bad Goisern 500 m 
Bad lschl 468 m 
Gallspach 365 m 
Gmunden 422 m 
Windischgarsten 601 m 
W olfsegg 640 m 

S a lz b u rg 

Kurorte mit Heilquellen : 
Badgastein 
Bad Hofgastein 

Kurorte mit Moorbädern : 
Salzburg-Leopoldskron 

Luftkurorte : 
Zell am See 759 m 

146 

Steiermark 

Kurorte mit Heilquellen : 
Bad Aussee 
Bad Gleiehen berg 

Heilklimatische Kurorte :  
St: Radegund 741 m 

Luftkurorte : 
Aßenz Kurort 765 m 
Lassnitzhöhe 600 m 

T i r o l  

Kurorte 'mit Heilquellen : 
Solbad Hall 

Heilklimatische Kurorte : 
19ls 900 m 

Luftkurorte : 
KaIs am Großglockner 1322 m 

V o r a r l b erg  

Keine landesgesetzliche Regelung des Kurortewesens 

Wien  

Keine Kurorte 

Anmerkung:  Bei heilklimatischen Kurorten und 
Luftkurorten ist die Seehöhe angegeben. 

Tabellarische Übersicht 

Bundesland 

Burgenland . .  

Kärnten . . . . .  

Nieder-
österreich . .  3 

Oberösterreich 2 2 

Salzburg . . .  . ' .  2 

Steiermark . . .  2 

Tirol . . . . . . . .  . 

Vorarlberg . . .  

'Vien . . . . . . .  . 

Summe . . .  12 3 

* "Schroth-Kurort" 

4 

4 

2 

1 12 

2 

2 

2 

1 *  (j 

4 7 

10 

4 

5 

3 

6 37 
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A N HA N G  6 

ERGÄNZUNG DER 
ZUSAMMENSTELLUNG 

der wichtigeren gesetzlichen Vorschriften nach 
dem Stande vom 31. Dezember 1968 

147 
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Die im Bericht über die soziale Lage im Jahre 1966 
als Anhang 4 und im Bericht über die soziale Lage 
im Jahre 1967 als Anhang 7 gebrachte Zusammen­
stellung bzw. Ergänzung der wichtigeren gesetzlichen 
Vorschriften nach dem Stand vom 31 .  Dezember 1966 
bzw. 1967 ist nach dem Stand vom 31 .  Dezember 1968 
wie folgt abzuändern bzw. zu ergänzen. 

Sozialversicherung 

A. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 
(ASVG.) 

Verordnung des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung vom 12.  Mai 1968, BGBI. Nr. 177, mit 
der die Verordnung über Änderungen in rler Durch­
führung der Krankenversicherung für die gemäß 
§ 509 ASVG. als in diese Versicherung einbezogen 
geltenden Personen neuerlich abgeändert wird. 

Verordnung des Bundesministeriums für soziale Ver­

w:altung vom 12. Mai 1968, BGBI. Nr. 178, mit der 
die Verordnung über die Einbeziehung weiterer 
Grupp�n von Personen in die Krankenversicherung 
neuerhch abgeändert wird. 

Verordnung des Bundesministeriums für soziale Ver­
waltung vom 12.  Mai 1968, BGBI. Nr. 179 mit der 
die Verordnung über die Einbeziehung 

'
weiterer 

Grupp�n von Personen in die Krankenversicherung 
neuerhch abgeändert wird. 

Bundesgesetz vom 21 .  Juni 1968, BGBI. Nr. 282, mit 
dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz ab­
geändert wird (22. Novelle zum Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz ) .  

Kundmachung des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung vom 31 .  Mai 1968, BGBI. Nr. 207, über 
die Ermittlung der Richtzahl für das Kalender-
jahr 1969. 

-

Verordnung des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung vom 3. Juli 1968, BGBI. Nr. 253, mit 
der der Anpassungsfaktor für das Jahr 1969 fest­
gesetzt wird. 

Verordnung des Bundesministeriums für soziale Ver­
waltung vom 17.  Juli 1968, BGBI. Nr. 310, über 
die Feststellung des Ausmaßes der veränderlichen 
Werte unrl einiger fester Beträge aus dem All­
gemeinen Sozialversicherungsgesetz und dem Ge­
werblichen Selbständigen-Pensionsversicherungs­
gesetz für das Kalenderjahr 1969. 

Bundesgesetz vom 10. Dezember 1968, BGBI. Nr. 17/ 
1969, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungs­
gesetz abgeändert wird (23 . Novelle zum All­
gemeinen Sozialversicherungsgesetz ) .  

E.  Landwirtschaftliches Zuschußrenten­
versicherungsgesetz (LZVG.) 

Bundesgesetz vom 6. Mär7, 1968, BGBI. Nr. 1 l0, mit 
dem das Landwirtschaftliche Zuschußrenten­
versicherungsgesetz abgeändert wird (12 .  Novelle 
zum Landwirtschaftlichen Zuschußrentenversiche­
rungsgcsetz) . 

Bundesgesetz vom 10. Dezember 1968, BGBI. Nr. 18/ 
1969, mit dem das Landwirtschaftliche Zuschuß­
rentenversicherungsgesetz abgeändert wird (13 .  No­
velle zum Landwirtschaftlichen Zuschußrenten­
versicherungsgesetz ) .  
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F. Notarversicherungsgesetz (NVG. 1938) 
Bundesgesetz vom 15.  Mai 1968, BGBI. Nr. 195, mit 

dem das Notarversicherungsgesetz 1938 abgeändert 
und ergänzt wird ( 1 1 .  Novelle zum Notarversiche­
rungsgesetz 1938) .  

G.  Beamten-Kranken- und Unfallversicherungs­
gesetz (B-KUVG.) 

Verordnung des Bundesministeriums für soziale Ver­
waltung vom 3. April 1968, BGBI. Nr. 1 30, über 
die Abfindung von Versehrtenrenten aus der Un­
fallversicherung öffentlich Bediensteter. 

Bundesgesetz vom 21 .  Juni 1968, BGBI. Nr. 284, mit 
dem das Beamten-Kranken- und Unfallversiche­
rungsgesetz abgeändert wird (Novelle zum Beam­
ten-Kranken- und Unfallversirherungsgesetz) .  

Verordnung des Bundesministeriums für soziale Ver­
waltung vom 1 .  Dezember 1968, BGBI. Nr. 422, 
über die Einbeziehung von Dienstnehmern der 
Wiener Börsekammer und der Kammer der Börse 
für landwirtschaftliche Produkte in Wien in die 
nach dem B-KUVG. geregelte Unfallversicherung. 

Bundesgesetz vom 1 1 .  Dezember 1968, BGBI. Nr. 24/ 
1969, mit dem das Beamten-Kranken- und Unfall­
versicherungsgesetz abgeändert wird (2. Novelle 
zum Beamten-Kranken- und Unfallversicherungs­
gesetz) .  

H.  Bauern-Krankenversicherungsgesetz (B-KVG.) 

Bundesgesetz vom 10. Dezember 1968, BGBI. Nr. 19/ 
1969, mit dem das Bauern-Krankenversicherungs­
gesetz abgeändert wird (2. Novelle zum Bauern­
Kranken versicherungsgesetz ) .  

I. Gewerbliches Selbständigen-Krankenversicherungs­
gesetz (GSKVG.) 

Bundesgesetz vom 3. Juli 1968, BGBI. Nr. 285, mit 
dem das Gewerbliche Selbständigen-Kranken­
versicherungsgesetz abgeändert wird (Novelle 
zum Gewerblichen Selbständigen-Krankenversiche­
rungsgesetz) . 

Verordnung des Bundesministeriums für soziale Ver­
waltung vom 17 .  Juli 1968, BGBI. Nr. 311 ,  mit 
der die Verordnung betreffend die Vorbereitung 
und Durchführung der Abstimmungen über die 
Einbeziehung von Fachgruppenmitgliedern in die 
Gewerbliche Selbständigen-Krankenversicherung 
abgeändert wird. 

K. Gesetz über den sozialversicherungsrechtlichen 
Schutz der den Präsenzdienst leistenden Wehr­

pflichtigen 

Bundesgesetz vom 7. März 1968, BGBI. Nr. 1 16, mit 
dem das Bundesgesetz über den sozialversiche­
rungsrechtlichen Schutz der den Präsenz dienst 
leistenden Wehrpflichtigen abgeändert wird. 

Bundesgesetz vom 1 1 .  Dezember 1968, BGBL Nr. 23/ 
1969, mit dem das Bundesgesetz über den sozial­
versicherungsrechtlichen Schutz der den Präsenz­
dienst leistenden Wehrpflichtigen abgeändert wird. 
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L. Gesetz, mit dem finanzielle Maßnahmen in der 
Unfall- und Pensionsversicherung getroffen werden 

Bundesgesetz vom 27. Juni 1968, BGBL Nr. 303, mit 
dem für die Jahre 1969 und 1970 finanzielle Maß­
nahmen in der Unfall- nnd Pensionsversicherung 
getroffen werden. 

Arbeitsrecht, Arbeitsmarktverwaltung und -politik 

A. Arbeitsrecht 

1 .  A r b e i tsvertr a g s r e c h t  

h )  Urlaub 

Bundesgesetz vom 13.  November 1968, BGBL 
Nr. 408, mit dem das Bauarbeiter-Urlaubsgesetz 
1957 neuerlich abgeändert wird. 

i) . Wohnungsbeihilfen 

Bundesgesetz vom 7;  März 1968, BGBL Nr. 1 12, mit 
dem znm Bundesgesetz über Wohnungsbeihilfen 
für die Geschäftsjahre 1967 und 1968 eine Sonder­
regelung getroffen wird. 

Bundesgesetz vom 13 .  November 1968, BGBL 
Nr. 407, mit dem zum Bundesgesetz über 'Voh� 
nungsbeihilfen für das Geschäftsjahr 1969 eine 
Sonderregelung getroffen wird. 

2. D i enstnehmerschutz  

d )  Mutterschutz 

Bundesgesetz vom 2l . Juni 1968, BGBL Nr. 281,  
mit dem das Mutterschutzgesetz neuerlich abge­
ändert wird. 

3. A r b e i t sv e rfa s s u n g s r e c h t  

Bundesgesetz vom 1 l .  Dezember 1968, BGBL Nr. 25/ 
1969, mit dem das Arbeiterkammergesetz neuerlich 
abgeändert wird. 

B. Arbeitsmarktverwaltung und Arbeitsmarktpolitik 

l .  A r b e i t s l o s enversi ch e rung 

Bundesgesetz vom 15 .  Dezember 1967, BGBL Nr. 9/  
1968, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 
1958 neuerlich abgeändert wird. 

Bundesgesetz vom 15. Dezember 1967, BGBL Nr. 10/ 
1968, beterffend die neuerliche Abänderung des 
Bundesgesetzes, mit dem Beziehern von Leistun­
gen aus der Arbeitslosenversicherung eine Teue­
rungszulage gewährt wird. 

Verordnung des Bundesministeriums für soziale Ver­
waltung vom 27. Feber 1968, BGBL Nr. 95, mit 
der die Verordnung betreffend Durchführung der 
Arbeitslosenversicherung in den Gemeinden Jung­
holz und Mittelberg abgeändert wird. 

Bundesgesetz vom 12 .  Dezember 1968, BGBL Nr. 30/ 
1969, mit dem das Arbeitslosenversicherungs­
gesetz 1958 neuerlich abgeändert wird. 

2. Arbeitsm arktförderung 

(Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und arbeits­
marktpolitische Förderungsmaßnahmen) 

Bundesgesetz vom 12.  Dezember 1968, BGBL Nr. 31/ 
1969, betreffend die Arbeitsmarktförderung (Ar­
beitsmarktförderungsgesetz) . 

A u fg e h o b e n e  V o r s chrift e n  auf  d e m  G e b i e t  
d e r  Arbe itsvermittlung u n d  B erufs b e r a tung 

Gesetz vom 16 .  Juli 1927, DRGBL I S.  187, über 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 
(in Österreich mit Wirkung vom l .  Jänner 1939 
eingeführt durch § 1 Abs. 1 Z. 4 der Verordnung 
vom 22. Dezember 1939, DRGBL Nr. I S. 1912, 
GBL f. d. L.  Ö. Nr. 703/1938, und als vorläufige 
österreichische Rechtsvorschrift gemäß § 2 R-ÜG., 
StGBl. Nr. 6/1945, in Geltung geblieben, mit Aus­
nahme des Dritten Abschnittes und der übrigen 
Bestimmungen des Gesetzes, insoweit sie sich 
auf die Arbeitslosenversicherung beziehen (Kdm. 
vom 3. Feber 1950, BGBL Nr. 69) . 

Gesetz vom 5. November 1935, DRGBL Nr. I 
S. 1281,  über Arbeitsvermittlung, Berufsberatung 
und Lehrstellenvermittlung (in Österreich mit 
Wirkung vom 2l .  Mai 1938 eingeführt du 'ch § 2 
Abs. 1 Z. 2 der Verordnung vom 20. Mai 1938, 
DRGBL I S.  591 ,  GBL f. d. L. Ö. Nr. 181/1938, 
und als vorläufige österreichische Rechtsvorschrift 
gemäß § 2 R -ÜG. in Geltung geblieben) .  

Verordnung vom 23. Jänner 1933, DRGBL Nr. I 
S. 26, über ausländische Arbeitnehmer (in Österreich 
mit Wirkung vom l .  April 1941 eingeführt durch 
die Verordnung vom 24. Jänner 1943, DRGBL I 
S. 44, und als österreichische Rechtsvorschrift 
gemäß § 2 R- ÜG. in Geltung geblieben) .  

Verordnung vom 28.  Juni 1935, DRGBL Nr.  I 
S. 903, über Vermittlung, Anwerbung und Ver­
pflichtung von Arbeitnehmern nach dem Ausland 
(in Österreich mit Wirkung vom 2 l .  Mai 1938 
eingeführt durch § 2 Abs. 1 Z. 4 der Verordnung 
vom 20. Mai 1938, DRGBL I S. 591 ,  GBL f. d. 
L.  Ö. Nr. 181/1938, und gemäß § 2 R-ÜG. als vor­
läufige österreichische Rechtsvorschrift in Kraft 
geblieben) . 

Anordnung vom 8. Jänner 1936, Deutscher Reichs­
anzeiger Nr. 7, zur Durchführung der Verordnung 
über Vermittlung, Anwerbung und Verpflichtung 
von Arbeitnehmern nach dem Ausland. 

Verordnung vom 26. November 1935, DRGBL I 
S. 1361 ,  zur Durchführung des Gesetzes über 
Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Lehr­
stellen vermittlung , mit den Änderungen der Ver­
ordnung vom 19 .  März 1936, DRGBL I S. 195, 
mit Ausnahme des § 1 Abs. 1 und des § 2 Abs. 2 
und 4 (in Österreich eingeführt mit Wirkung 
vom ] .  Jänner 1940 durch § 1 Z. 1 der Verordnung 
vom 14 .  September 1939, DRGBL I S. 1769, 
GBL f. d. L. Ö . Nr. 1383/1939 und gemäß § 2 
R-ÜG. als vorläufige österreichische Rechtsvor­
schrift in Geltung geblieben) .  
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Dritte Verordnung vom 23. Dezember 1937, DRGBI. I 
S. 1413, zur Durchführung des Gesetzes über 
Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Lehr­
stellenvermittlung (in Österreich eingeführt mit 
Wirkung vom 1 .  Jänner 1940 durch § 1 Z. 2 der 
Verordnung vom 14.  September 1 939, DRGBI. I 
S. 1769, GBI. f. d. L. Ö. NI'. 1383/1939 und ge­
mäß § 2 R-ÜG. als vorläufige österreichische 
Rechtsvorschrift in Geltung geblieben).  

Vorschriften vom 30. November 1935, Deutscher 
Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger 
NI'. 280 vom 30. November 1935, mit Ausnahme 
des § 4 Abs. 2 über die Durchführung der nicht­
gewerbsmäßigen Arbeitsvermittlung, Berufsbe­
ratung und Lehrstellenvermittlung außerhalb der 
Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Ar­
beitslosenversicherung (in Österreich eingeführt 
mit Wirkung vom 1 .  Jänner 1 940, durch § 1 
Z. 3 lit. a der Verordnung vom 14. September 
1939, DRGBI. I S. 1769, GBI. f. d. L. Ö. NI'. ] 383/ 
1939, und gemäß § 2 R-ÜG. als vorläufige öster­
reichische Rechtsvorschrift in Geltung geblieben).  

Vorschriften vom 30. November 1 935, Deutscher 
Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger 
NI'. 280, vom 30. November 1935, mit Aus­
nahme des § 2 Abs. 5 und des § 3 Abs. 3 über 
die Durchführung der gewerbsmäßigen Arbeits­
vermittlung (in Österreich eingeführt mit Wirkung 
vom 1. Jänner 1940 durch § 1 Z. 3 lit. b der Ver­
ordnung vom 14.  September 1939, DRGBI. I 
S. 1769, GBI. f. d. L. Ö. Nr. 1383/1939, und ge­
mäß § 2 R-ÜG. als vorläufige österreichische 
Rechtsvorschrift in Geltung geblieben) . 

Vorschriften vom 30. November ] 935, Deutscher 
Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger 
NI'. 280 vom 30. November 1935, über die Durch­
führung der gewerbsmäßigen Arbeitsvermittlung 
für Artisten (in Österreich eingeführt mit Wirkung 
vom 1 .  Jänner 1 940, durch § 1 Z. 3 lit. c der Ver­
ordnung vom 14. September 1939, DRGBl. I 
S. 1769, GBI. f. d. L. Ö. Nr. 1383/1939, und ge­
mäß § 2 R-ÜG. als vorläufige österreichische 
Rechtsvorschrift in Geltung geblieben).  

Vorschriften vom 28. Mai 1937, Deutscher Reichs­
anzeiger und Preußischer Staatsanzeiger NI'. 121 
vom 3 1 .  Mai 1937, über die Durchführung der 
gewerbsmäßigen Konzertvermittlung mit den 
Änderungen nach der Anordnung vom 30. März 
1938, Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer 
Staatsanzeiger NI'. 80 und der Gebührenordnung 
für Konzertbesorgung durch ge,verbsmiißige Kon­
zertvermittler (Konzertagenten) vom 28. Mai 
1937, Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer 
Staatsanzeiger NI'. 121 (in Österreich eingeführt 
mit Wirkung vom 1 .  Jänner 1940 durch § 1 
Z. 3 lit. d der Verordnung vom 14. September 
1939, DRGBl. I S. 1 769, GBI. f. d. L. Ö. NI'. 1383/ 
1939 und gemäß § 2 R-ÜG. als vorläufige öster­
reichische Rechtsvorschrift in Geltung geblieben). 

Vorschriften vom 17. Jänner 1938, Deutscher Reichs­
anzeiger und Preußischer S�aatsanzeiger NI'. 1 4  
vom 18 .  Jänner 1938, über die Durchführung 
der gewerbsmäßigen Bühnenvermittlung (in 
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Österreich eingeführt mit Wirkung vom 1 .  Jänner 
1940 durch § 1 Z. 3 lit. e der Verordnung vom 
14.  September 1939, DRGBI. I S. 1769, GBI. f. 
d. L. Ö. NI'. 1 383/1939, und gemäß § 2 R-ÜG. 
als vorläufige österreichische RechtsvOJ'sehrift 
in Geltung geblieben) . 

Kriegsopfer- und Heeresversorgung, Opferfürsorge 
und sonstige Fürsorge 

A. Kriegsopferversorgung 

Verordnung des Bundesministeriums für soziale Ver­
waltung vom 10.  September 1968, BGBI. NI'. 363, 
übel' die Rentenanpassung in der Kriegsopfer­
versorgung für das Kalenderjahr 1969. 

Bundesgesetz vom 1 1 .  Dezember 1968, BGBI. NI'. 21/  
1969, mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 
1957 neuerlich abgeändert und ergänzt wird. 

B. Heeresversorgung 

Bundesgesetz vom 1 1 .  Jänner 1968, BGBI. Nr. 39, 
mit dem das Heeresversorgungsgesetz neuerlieh 
abgeändert wird (6. Novelle zum Heeresversor­
gungsgesetz ) .  

Verordnung des Bundesministeriums  für soziale Ver­
waltung vom 10. September 1968, BGBl. NI'. 364, 
über die Feststellung der Aufwertungsfaktoren, 
der Mindest- und Höchstbemessungsgrundlage und 
die Rentenanl'assung in der Heeresversorgung für 
das Kalenderjahr 1969. 

Bundesgesetz vom 1 1 .  Dezember 1968, BGBI. NI'. 22/ 
1969, mit dem das Heeresversorgungsgesetz neuer­
lich abgeändert und ergänzt wird (7 .  Novelle zum 
Heeresversorgungsgesetz ) .  

c .  Opferfürsorge 

Verordnung des Bundesministeriums für soziale Ver­
waltung vom 10.  September 1968, BGBl. NI'. 362, 
über die Anpassung von Versorgungsleistungen in 
der Opferfürsorge für das Kalenderjahr 1969. 

D. Kleinrentnerfürsorge 

Bundesgesetz vom 10. Dezember 1968, BGBI. NI'. 20/ 
1969, mit dem das Bundesgesetz; betreffend Ab­
änderung und Ergänzung des Kleinrentnergesetzes, 
neuerlich abgeändert wird. 

Volksgesundheit 

C. Apothekenwesen 
1 .  A p o t h e k e n  

Verordnung des Bundesministeriums für soziale Ver­
waltung vom 1 1 .  Jänner 1968, BGBI. NI'. 41 ,  wo­
mit die Österreichist'he Arzneitaxe 1962 neuerlich 
abgeändert wird (26. Änderung der Arzneitaxe) .  

Verordnung des Bundesministeriums für soziale Ver­
waltung vom 19 .  MäI'l: 1968, BGBl. NI'. 105, wo­
mit die Österreichische Arz.neitaxe 1962 neuerlich 
abgeändert wird (27 . Änderung der Arzneitaxe) . 

Verordnung des Bundesministeriums für soziale Ver­
waltung vom 3 .  Juli 1968, BGBl. NI'. 254, womit 
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die Österreil'hische An:neitaxe 1962 neuerlich 
abgeändert wird (28. Änderung der Arzneitaxe) . 

Verordnung des Bundesministeriums für soziale Ver­
waltung vom 12 .  Dezember 1968, BGBL Nr. 455, 
womit die Österreh'hische Arzneitaxe 1962 neuer­
lich ahg0ändertwird (29. Änderung der Arzneitaxe).  

F. Hebammenrecht 

Verordnung des Bundesministeriums für soziale Ver­
waltung vom 7. Dezember 1967, BGBL Nr. 2/1968, 
mit der die Verordnung des Bundeflministeriums 
für soziale Verwaltung vom 27.  Dezember 1928, 
womit eine neue Dienstordnung für Hebammen 
erlassen wird, BGBL Nr. 21/1929, ergänzt wird. 

J. Verhütung und Bekämpfung von Infektions­
krankheiten 

Bundesgesetz vom 14. März 1968, BGBL Nr. 127, 
zur Bekämpfung der Tuberkulose (Tuberkulose­
gesetz). 

K. Gesundheitsschutz 

Verordnung des Bundesministeriums für soziale Ver­
waltung vom 14. Mai 1968, BGBL Nr. 170, mit der 
die Verordnung betreffend die Durchführung des 
Bundesgesetzes über öffentliche Schutzimpfungen 
gegen übertragbare Kinderlähmung, neuerlich ab­
geändert wird. 

L. Giftwesen 

Verordnung des Bundesministeriums für soziale Ver­
waltung vom 16. September 1968, BGBL Nr. 397 , 
mit der die Giftverordnung abgeändert wird. 

N. Lebensmittelrecht 

Bundesgesetz vom 4. Juli 1968, BGBL Nr. 268, mit 
dem das Lebensmittelgesetz 1 951 neuerlich ab­
geändert wird. 

Vorschriften über den technischen und arbeits­
hygienischen Dienstnehmerschutz sowie über den 

Verwendungsschutz 

A. Technischer Dienstnehmerschutz 

Bundesgesetz vom 6. Feber 1968, BGBL Nr. 70, über 
elektrische Leitungsanlagen, die sich auf zwei oder 
mehrere Bundesländer erstrecken (Starkstrom­
wegegesetz 1968). 

Bundesgesetz vom 6. Feber 1968, BGBL Nr. 71, über 
elektrische Leitungsanlagen, die sich nicht auf 
zwei oder mehrere Bundesländer erstrecken. 

Verordnung des Bundesministeriums für soziale Ver­
waltung vom 16.  September 1968, BGBL Nr. 397, 
mit der die Giftverordnung abgeändert wird. 

Verordnung des Bundesministeriums für soziale Ver­
waltung vom 15. November 1968, BGBL Nr. 418, 
mit der die Verordnung, womit Vorschriften zum 
Schutze des Lebens und der Gesundheit von 
Dienstnehmern bei Ausführung bestimmter Ar­
beiten erlassen werden, neuerlich abgeändert wird. 

B. Verwendungsschutz 

Bundesgesetz vom 21 .  Juni 1968, BGBL Nr. 281,  
mit dem das Muttersehut,zgesetz neuerlich abge­
ändert wird. 

Bundesgesetz vom 13. November 1968, BGB1. Nr. 408, 
mit dem das Bauarbeiter-Urlaubsgesetz 1957 
neuerlich abgeändert wird. 
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